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3Zentrale Erkenntnisse

Ziel der vorliegenden Studie ist es, einen Überblick 
über die Entwicklung der Fachkräfteeinwanderung seit 
Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
(FEG) am 1. März 2020 zu geben und zu ermitteln, wie 
die neuen Regelungen angewendet wurden, welche 
Herausforderungen noch bestehen und ob das FEG die 
Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland attraktiver 
gemacht hat. Hierfür wurden Daten aus der Visasta-
tistik und dem Ausländerzentralregister (AZR) ausge-
wertet. Zudem wurden von Juni bis November 2021 
bundesweit leitfadengestützte Interviews in 27 kom-
munalen Ausländerbehörden (ABHen) bzw. zentralen 
ABHen, die in einigen Bundesländern für die Durch-
führung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ein-
gerichtet wurden, durchgeführt. Eine zweite qualita-
tive Befragung erfolgte zwischen Dezember 2021 und 
Februar 2022 in neun ausgewählten deutschen Aus-
landsvertretungen (AVen). 

Die Studie bezieht sich ausschließlich auf den Stand 
der rechtlichen Regelungen nach Inkrafttreten des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes bis einschließlich 
Dezember 2022. Die vom Bundeskabinett im Novem-
ber 2022 beschlossenen Eckpunkte zur Fachkräfteein-
wanderung und der am 29. März 2023 beschlossene 
Gesetzesentwurf sowie die Verordnung zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung waren dement-
sprechend nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

Erkenntnisse zur Entwicklung der Bildungs- und 
Erwerbsmigration

 ■ Die Bildungs- und Erwerbsmigration nach 
Deutschland ist 2020 deutlich eingebrochen: Der 
Beginn der Umsetzungsphase des FEG war von 
verschiedenen Einreisebeschränkungen im Rahmen 
der COVID-19-Pandemie geprägt, deren Auswir-
kungen mögliche Effekte des Gesetzes bei Wei-
tem überlagerten. Die Zuwanderung sowohl zu 

 Bildungs- als auch zur Erwerbszwecken ging 2020 
gegenüber dem Vorjahr um etwa die Hälfte zurück. 

 ■ Seit 2021 zunehmende Erholung der Neuzuwan-
derung: Speziell seit der Lockerung der Einreisebe-
schränkungen für geimpfte Personen im Juni 2021 
stiegen die Zahl der erteilten Visa zu Bildungs- und 
Erwerbszwecken und damit sukzessive auch die 
Zuwanderung wieder deutlich an. Bis zum Ende 
des ersten Halbjahres 2022 wurde in den meisten 
Bereichen jedoch erst wieder das Niveau erreicht, 
das vor der COVID-19-Pandemie bestand.

 ■ (Angehende) akademische Fachkräfte sind nach 
wie vor die zentrale Zuwanderungsgruppe: Trotz 
der durch das FEG eingeführten Erleichterungen 
für den Zuzug von Personen, die eine Berufsausbil-
dung bzw. eine Bildungsmaßnahme zur Anerken-
nung ihres ausländischen Berufsabschlusses absol-
vieren möchten, bilden Studierende nach wie vor 
die deutliche Mehrheit der Bildungsmigrantinnen 
und -migranten. Für die Erwerbsmigration stellen 
akademische Fachkräfte – neben der Zuwanderung 
im Rahmen der Westbalkanregelung – die zahlen-
mäßig bedeutendste Gruppe dar. Die Neuzuwan-
derung von Fachkräften mit Berufsausbildung liegt 
bisher noch deutlich darunter.

 ■ Neue Regelungen zur Ausbildungs- und Arbeits-
platzsuche werden (noch) nicht in größerem Um-
fang genutzt: Speziell für die mit dem FEG einge-
führten Suchtitel für Auszubildende und Fachkräfte 
mit Berufsausbildung sind auch seit den Lockerun-
gen der pandemiebedingten Beschränkungen keine 
wesentlichen Steigerungen erkennbar. Suchtitel 
spielen überwiegend für bereits in Deutschland 
aufhältige Personen im Rahmen von Statuswech-
seln eine Rolle.

Zentrale Erkenntnisse
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 ■ Länderspezifische Faktoren beeinflussen die 
quantitative Entwicklung der Erwerbsmigration 
unabhängig vom FEG: Die quantitative Entwick-
lung der Erwerbsmigration nach Einführung des 
FEG bleibt stark durch spezifische Faktoren in den 
Herkunftsländern und von Strukturen geprägt, 
die schon vor den neuen gesetzlichen Regelungen 
 bestanden.

 ■ Struktur der Bildungs- und Erwerbsmigration 
hat sich insgesamt wenig verändert: Die erteil-
ten Visa bzw. Aufenthaltstitel sind in Bezug auf die 
Art sowie die damit zusammenhängenden Qualifi-
kationen und Berufsgruppen heterogen. Vor allem 
bezüglich der Fachkräfte in den Bereichen Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft und Tech-
nik gibt es eine hohe Nachfrage. Bei Fachkräften 
mit Berufsausbildung beschränkt sich ein Großteil 
der Zuwanderung auf den Pflege- und Gesund-
heitsbereich, da hier die Voraussetzungen für eine 
(teilweise) Anerkennung der Qualifikation häufig 
gegeben sind und diese Anträge teilweise durch 
Vermittlungsabsprachen unterstützt werden. Diese 
weitestgehende Beschränkung auf den Gesund-
heitsbereich lässt sich unter anderem auf fehlende 
formale Berufsausbildungssysteme in vielen Her-
kunftsländern und fehlende Kenntnisse über die 
Möglichkeiten des deutschen betrieblichen Berufs-
ausbildungssystems zurückführen. 

Erkenntnisse zu den Verwaltungsverfahren

 ■ Neuregelungen erfordern neues Personal, zen-
trale ABHen sind wirksame Entlastung: Die Neu-
ausrichtung im FEG, das beschleunigte Fachkräf-
teverfahren durch Arbeitgeber in Vollmacht der 
(angehenden) Fachkraft aus dem Inland heraus 
beantragen zu können, wird mehrheitlich durch 
die ABHen befürwortet. Dennoch ergibt sich hie-
raus die Schwierigkeit, zusätzliches fachkundiges 
Personal in den Behörden selbst bereitzustellen. 
In kleinen Behörden mit nur wenigen Zuständigen 
für das beschleunigte Fachkräfteverfahren bzw. bei 
Vertretung in Abwesenheit kommt es oft zu Eng-
pässen bei der Erteilung von Vorabzustimmungen 
zur Erteilung der Aufenthaltstitel. Hier ist auf aus-
reichende personelle Ausstattung zu achten. Die 
gebündelte Bearbeitung des beschleunigten Fach-
kräfteverfahrens in einer zentralen ABH stellt eine 
wirksame Entlastung für die kommunalen ABHen 
(in den entsprechenden Bundesländern) dar und 
konzentriert Kompetenzen, sodass Verfahren nach 
einheitlichen Standards schnell abgearbeitet wer-
den konnten. 

 ■ Zusammenarbeit der Behörden durch mehr Aus-
tausch optimieren: Die Zusammenarbeit, insbe-
sondere im neuen beschleunigten Fachkräftever-
fahren, zwischen den zentralen bzw. kommunalen 
ABHen und den unmittelbar am Verfahren betei-
ligten weiteren Akteuren (Bundesagentur für Ar-
beit (BA), AVen sowie ggf. die Anerkennungsstel-
len) musste sich anfangs noch einspielen. Es zeigt 
sich, dass Verfahren schneller bearbeitet werden 
können, wenn konkrete Ansprechpersonen unter-
einander bekannt sind und zur Klärung von Rück-
fragen unmittelbar kontaktiert werden können. Zur 
Optimierung der Arbeitsweise wünschen sich die 
Befragten einen stärkeren, auch bundesländerüber-
greifenden Erfahrungsaustausch zwischen kommu-
nalen und zentralen ABHen sowie mit den anderen 
beteiligten Akteuren.

 ■ Unzureichende Digitalisierung der Behörden be-
hindert schnelle Bearbeitung: Eine positive Ent-
wicklung wird in der digitalen Übermittlung der 
Vorabzustimmungen im AZR zwischen ABHen und 
AVen für Anträge im beschleunigten Fachkräfte-
verfahren gesehen. Der begrenzte Datenumfang 
für anzuhängende Antragsunterlagen im AZR und 
die geringe Upload-Geschwindigkeit beim Hochla-
den der Dateien erschweren aber derzeit noch eine 
effiziente und schnelle Sachbearbeitung in den 
ABHen. Vergleichbare Probleme treten auch bei 
der digitalen Schnittstelle zur BA für das Einholen 
der Zustimmung auf. Ein weiterer Verzögerungs-
grund ist das postalische Versenden von Papier-
akten zwischen den zuständigen ABHen im Inland 
sowie von Anträgen und Vollmachten zwischen 
ABHen und AVen. Eine Digitalisierung der Unter-
lagen und eine Überführung in E-Akten existierte 
in den meisten Behörden noch nicht. Insbeson-
dere für das Anerkennungsverfahren nicht-akade-
mischer bzw. reglementierter Berufsqualifikationen 
müssen umfassende Mengen an (Original-)Doku-
menten seitens der ABHen bzw. der Antragstellen-
den an die zuständigen Anerkennungsstellen pos-
talisch versandt werden. 

 ■ Anerkennungsverfahren dauern in vielen Fällen 
weiterhin (zu) lange: Die Meinungen der ABHen, 
ob das beschleunigte Fachkräfteverfahren zu einer 
Verkürzung der Anerkennungsverfahren geführt 
habe, gehen auseinander. Einzelne ABHen bestä-
tigen eine Beschleunigung, sodass innerhalb von 
zwei Monaten – bei vollständig eingereichten Un-
terlagen – Anerkennungsbescheide durch die IHK 
FOSA (Foreign Skills Approval der Industrie- und 
Handelskammern) und die lokalen Handwerks-
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kammern (HWKn) ausgestellt werden. In vielen 
Fällen kommen bei nicht reglementierten Berufs-
abschlüssen dennoch Bearbeitungszeiträume von 
bis zu sechs Monaten seitens der zuständigen An-
erkennungsstellen zustande. Gründe dafür sind 
fehlendes Personal in einigen Anerkennungsstel-
len und Schwierigkeiten der Arbeitgeber bzw. der 
Fachkraft, notwendige Qualifikationsnachweise zu 
beschaffen. Bei den reglementierten Berufen, u. a. 
im Gesundheitsbereich, dauern Anerkennungsver-
fahren überdurchschnittlich lang, bis zu über einem 
Jahr. Im Gegensatz dazu sind Verfahren mit Hoch-
schulabschlüssen, die in der anabin-Datenbank ab-
gerufen werden können oder für die eine Zeugnis-
bewertung bei der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) erfolgte (i. d. R. innerhalb von 
zwei bis drei Wochen), vergleichsweise schnell ab-
gearbeitet.

 ■ Kaum versuchter Missbrauch der gesetzlichen Re-
gelungen und geringe Missbrauchsmöglichkeiten: 
Aus Sicht der befragten Behördenmitarbeitenden 
in den ABHen und AVen ist keine erhöhte Gefahr 
für eine missbräuchliche Nutzung der neuen Re-
gelungen erkennbar. Gelegentlich kommt es im 
Bereich der ABHen relativ früh zu Wechseln von 
Aufenthaltstiteln, die aber auch rechtlich vorge-
sehen sind. Insbesondere Studierende nutzen ver-
mehrt die Möglichkeit, aus einem Studium heraus 
schon vor dem Abschluss in eine Erwerbstätigkeit 
oder eine Berufsausbildung zu wechseln. Da diese 
Personen oftmals bereits einen Bachelor-Abschluss 
haben oder durch die folgende Ausbildung zukünf-
tig zu Fachkräften gezählt werden können, bleiben 
sie dem deutschen Arbeitsmarkt damit erhalten. 
Laut den AVen besteht bei der Überprüfung der 
Plausibilität noch genug Raum für Rückfragen bzw. 
Ablehnung von Visumanträgen bei Missbrauchs-
verdacht, zudem ist die Visumerteilung allgemein 
mit hohen Hürden verbunden. 

 ■ Das beschleunigte Fachkräfteverfahren erzielt 
Beschleunigung: Das beschleunigte Fachkräfte-
verfahren hat zu einer Arbeitserleichterung in den 
AVen geführt. Sobald die Vorabzustimmungen der 
ABHen vorliegen, ist die Bearbeitung der Anträge 
meist sehr effizient. Die verkürzten Fristen des be-
schleunigten Fachkräfteverfahrens können i. d. R. 
in allen befragten AVen eingehalten werden. Hier-
für wurden in den befragten AVen ein neues Ter-
minsystem digital aufgesetzt und entsprechende 
Personalressourcen geschaffen, um fristgerecht 
priorisierte Termine anbieten zu können. Lohnens-
wert ist das beschleunigte Fachkräfteverfahren 

in Fällen, bei denen sonst im regulären Verfahren 
lange Wartezeiten für einen Termin zum Vorspre-
chen in der AV bestehen, oder auch für Anträge, die 
eine Zustimmung der BA benötigen, oder bei Grup-
penanträgen. In Ausnahmefällen, in denen zweifel-
hafte Urkunden einer Echtheitsprüfung unterzogen 
werden, kann sich trotz eines beschleunigten Fach-
kräfteverfahrens die Prüfung des Visumantrags in 
der AV über zwei Monate erstrecken. Insgesamt 
berichteten aber auch die zentralen und kommu-
nalen ABHen, dass die vorgegebenen Fristen i. d. R. 
eingehalten werden können. 

 ■ Vor allem akademische Fachkräfte nutzten das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren – auch wenn 
dies zum Teil (Blaue Karte EU) gar nicht notwen-
dig wäre: Der Anteil der zuwandernden akade-
mischen Fachkräfte ist bei den meisten Behörden 
deutlich höher als der der Fachkräfte mit Berufs-
ausbildung. Insbesondere bei der Blauen Karte EU 
würde jedoch oftmals kein beschleunigtes Fach-
kräfteverfahren benötigt, da die Verfahren auch 
ohne dieses sehr schnell ablaufen. Im Bereich der 
Fachkräfte mit Berufsausbildung besteht laut den 
Befragten noch Potenzial für eine häufigere Nut-
zung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens. 

 ■ Doppelüberprüfungen unterlaufen das Beschleu-
nigungsziel teilweise: Bei unterschiedlichen An-
sichten zwischen ABHen und AVen in Bezug auf die 
Echtheit von Nachweisen und die Anerkennungs-
fähigkeit ausländischer Qualifikationen wurden 
wiederholt Vorabzustimmungen durch AVen ab-
gelehnt und bereits geprüfte Originaldokumente 
mussten erneut durch die antragstellende Person 
vorgelegt werden. Stellenweise haben AVen große 
Bedenken, ein einjähriges Visum ausschließlich an-
hand der ABH-Vorabzustimmung auszustellen. Die 
Mehrfachprüfungen im beschleunigten Fachkräfte-
verfahren stehen einem substanziellen Wandel hin 
zu schnelleren und somit attraktiveren Verfahren 
noch im Wege. 

Erkenntnisse zur Bewerbung von 
Zuwanderungsmöglichkeiten

 ■ Beratungsangebote und Bewerbung des FEG im 
Ausland sind ausbaubar: Die Einführung des FEG 
wurde laut den befragten AVen von  potenziellen 
Fachkräften im Herkunftsland insgesamt nur wenig 
wahrgenommen, jedoch gibt es für interessierte 
Personen ein breites Angebot an Beratung und 
 Informationen. Eine zielgruppenspezifische Be-
werbung der Möglichkeiten durch das FEG bzw. 
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einschlägige Informationsangebote, insbesondere 
für den Ausbildungsbereich sowie für derzeit noch 
nicht stark nachgefragte Bereiche, würden wei-
tere bisher ungenutzte Potenziale aktivieren. Seit 
dem Inkrafttreten des FEG gab es in den befrag-
ten AVen keine expliziten Kampagnen, um die neu 
geschaffenen Zuwanderungsmöglichkeiten in den 
Herkunftsländern zu bewerben. In einigen AVen 
besteht der explizite Wunsch danach, eigenständig 
oder in Kooperation mit externen Akteuren gezielte 
Aufklärungsarbeit sowie Werbung für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland in den Herkunfts-
ländern zu betreiben. 

Erkenntnisse zum Unterstützungs- und 
Beratungsangebot für Arbeitgeber

 ■ Arbeitgeber haben unterschiedliche Unterstüt-
zungsbedarfe: Das beschleunigte Fachkräfte-
verfahren bietet Arbeitgebern eine größere Pla-
nungssicherheit sowie eine enge, serviceorientierte 
Begleitung durch die zuständigen ABHen. Vor 
allem kleine und mittlere Unternehmen haben 
starken Beratungsbedarf und wollen zeitnah die 
persönliche Unterstützung in Anspruch nehmen. 

Grundsätzlich zeigt sich eine starke Heterogenität 
zwischen den Unternehmen hinsichtlich des Infor-
mationsstandes, der Hürden und der Bedarfe, ab-
hängig von der jeweiligen Berufsbranche und der 
mitgebrachten Berufsqualifikation der Fachkraft. 

Erkenntnisse zur Förderung der Integration

 ■ Probleme für Zuwandernde beim Familiennach-
zug und bei der Behördenerreichbarkeit: Schwie-
rigkeiten und Verzögerungen ergeben sich bei der 
Beantragung eines Familiennachzugs, wenn die 
(angehende) Fachkraft gemeinsam mit ihrer Fami-
lie nach Deutschland einreisen möchte. Negative 
Rückmeldungen erhalten ABHen vor allem dahin-
gehend, dass nach der Ankunft der (angehenden) 
Fachkraft die Kommunikation mit der dann zu-
ständigen kommunalen ABH sehr schwierig ist und 
sehr lange Wartezeiten für Termine bis zur Aushän-
digung des entsprechenden elektronischen Aufent-
haltstitels (eAT) bestehen. Die Ausstellung des eAT 
kann nach Beantragung eines Termins bis zu einem 
halben Jahr dauern. Insbesondere geringe Perso-
nalkapazitäten sind die Hauptursache für fehlende 
Termine in den ABHen.
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9Einleitung und Grundlagen

Schon seit vielen Jahren zeigt sich, dass Unterneh-
men in Deutschland zunehmend unter einem Mangel 
an Fachkräften leiden. Es gibt in vielen Branchen und 
Regionen vakante Ausbildungs- und Arbeitsstellen, für 
die Arbeitgeber keine geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerber (mehr) finden. Dies betrifft sowohl große 
als auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 
 Gesucht werden Fachkräfte vor allem im Gesundheits-
sektor, im IT- und Ingenieur-Bereich sowie im Hand-
werk. Die Zuwanderung von Fachkräften sowohl aus 
der EU als auch aus Drittstaaten ist aus Sicht der Bun-
desregierung eine von mehreren wichtigen Maßnah-
men zur Behebung dieses Mangels (BMAS 2011, BMAS 
2022a). Vor diesem Hintergrund wurde 2019 das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz (FEG) beschlossen, wel-
ches am 1. März 2020 in Kraft trat und die Zuwan-
derung von Fachkräften aus Drittstaaten erleichtern 
soll. Mit diesem Gesetz wurden einerseits die bishe-
rigen Regelungen zur Erwerbsmigration weiterent-
wickelt und in eine neue Systematik überführt, ande-
rerseits kamen neue Regelungen hinzu, die vor allem 
neue Möglichkeiten für Fachkräfte mit Berufsausbil-
dung und Auszubildende schufen. Eine besonders be-
deutsame Maßnahme war dabei die Einführung des 
„beschleunigten Fachkräfteverfahrens“, welches die 
Dauer des Verwaltungsverfahrens bis zur Erteilung des 
Visums stark verkürzen soll. Weitere relevante neue 
Regelungen betreffen die Aufenthalte zur Berufsaus-
bildung, zur Anerkennung ausländischer Berufsquali-
fikationen, zur Ausbildungsplatzsuche sowie zur Ar-
beitsplatzsuche für Fachkräfte mit Berufsausbildung. 
Auch die aktuelle Bundesregierung plant rechtliche 
Änderungen im Bereich der Bildungs- und Erwerbsmi-
gration aus Drittstaaten. Diese wurden in einem Eck-
punktepapier im November 2022 vorgestellt und im 
März 2023 in Form eines Gesetzentwurfs bzw. einer 

Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteein-
wanderung durch das Kabinett beschlossen.

1.1 Ziel und Aufbau der Studie

Ziel des Forschungsprojektes „Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz: Entwicklung der Fachkräftemigration und 
Auswirkungen des beschleunigten Fachkräfteverfah-
rens“ ist es, einen Überblick über die Entwicklung der 
Fachkräfteeinwanderung seit Inkrafttreten des FEG 
zu geben und zu ermitteln, inwieweit die neuen Re-
gelungen aus Sicht der kommunalen bzw. zentralen 
Ausländerbehörden (ABHen) und der Auslandsvertre-
tungen (AVen) positiv zur Fachkräftegewinnung beitra-
gen können und welche Hürden ggf. noch bestehen. 
Dabei wurden auch Informationen darüber gewonnen, 
ob die Behörden Rückmeldungen von Zuwandern-
den und Unternehmern zu den Neuerungen durch das 
FEG erhalten haben und ob das FEG insgesamt errei-
chen konnte, dass die Fachkräfteeinwanderung nach 
Deutschland attraktiver wird. Durch Interviews mit im 
Verfahren beteiligten Personen1 wurden somit Erfah-
rungen aus der Praxis gewonnen, die zeigen, inwiefern 
die neuen Regelungen in der Anwendung funktionie-
ren und in welchen Bereichen noch Verbesserungs-
potenzial besteht. 

1 Wir bedanken uns an diese Stelle herzlich bei den engagierten 
und hilfsbereiten Mitarbeitenden der befragten Behörden, die 
an unseren Interviews teilgenommen und diese Studie ermög-
licht haben. 

1 Einleitung und Grundlagen
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Der Projektzeitraum erstreckte sich über zwei Jahre 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022. Die 
aktuell geplanten rechtlichen Änderungen sind daher 
nicht Gegenstand dieser Studie. Diese versteht sich 
als Begleitforschung zum FEG von 2020 und zeigt die 
Auswirkungen in den ersten anderthalb Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes und die Erfahrungen in 
 seiner administrativen Umsetzung. Nahezu zeitgleich 
mit der Umsetzung des FEG begann allerdings die 
COVID-19-Pandemie, was die Wirkung des  Gesetzes 
erheblich beeinflusste. Auch wenn sich die Effekte 
beider Ereignisse nicht voneinander trennen lassen, 
können auf Basis von statistischen Auswertungen und 
von den Behörden berichteten Erfahrungen mit den 
(neuen) Verwaltungsverfahren erste Erkenntnisse über 
die Umsetzung und Anwendung der neuen gesetzli-
chen Regelungen gewonnen werden. Der Fokus liegt 
in dieser Studie auf den Einschätzungen aus Sicht der 
ABHen und AVen. Eine Befragung von Unternehmen 
und Migrantinnen bzw. Migranten war innerhalb der 
kurzen Projektlaufzeit nicht möglich und kann ergän-
zend in weiteren Studien erfolgen. 

Die vorliegenden Studienergebnisse bauen auf der 
Analyse von quantitativen Datenquellen sowie zwei 
qualitativen Befragungen auf, die in den Kapiteln 2, 
4 und 5 ausgewertet werden. Zuvor erfolgt in diesem 
Kapitel zunächst eine einführende Darstellung der 
durch das Inkrafttreten des FEG entstandenen recht-
lichen Änderungen. Anschließend werden die für die 
Wirkung des FEG relevanten Aspekte der COVID-
19-Pandemie sowie die Diskussion um den anhalten-
den Fachkräftebedarf, weitere Reformbedarfe und 
neue Entwicklungen der Gesetzgebung betrachtet, 
wobei der aktuelle Forschungsstand zum FEG ausge-
wertet wird. 

Im ersten Analysekapitel (Kapitel 2) werden quantita-
tive Ergebnisse aus den Auswertungen der Daten der 
Visastatistik des Auswärtigen Amtes (AA) und aus dem 
Ausländerzentralregister (AZR) dargestellt. Beide Da-
tenquellen bieten einen unterschiedlichen Informati-
onsgehalt, unterschiedliche Auswertungsmöglichkei-
ten und damit eine je unterschiedliche Aussagekraft, 
die jeweils dargelegt werden. Die Analysen zeigen, in-
wieweit sich die Migration quantitativ verändert hat, 
sowohl bezüglich der Aufenthaltstitel zur Bildungs- 
und Erwerbsmigration, die es bereits vor dem FEG gab, 
als auch bezüglich der neu geschaffenen Zuwande-
rungsmöglichkeiten. 

Zur Gewinnung qualitativer Informationen wurden 
leitfadengestützte Interviews durchgeführt. In Kapi-
tel 3 werden zunächst die Grundlagen der Befragun-

gen mit ausgewählten kommunalen ABHen, den zen-
tralen ABHen sowie mit ausgewählten AVen erläutert. 
In Kapitel 4 werden die Erkenntnisse aus den Exper-
tinnen- und Experteninterviews mit Mitarbeitenden 
der ABHen dargestellt. Bei den zentralen ABHen han-
delt es sich um Behörden in mehreren Bundesländern, 
die dort gebündelt für das beschleunigte Fachkräfte-
verfahren bzw. die Fachkräfteeinwanderung im Rah-
men des FEG zuständig sind. Befragungen fanden in 
allen zentralen ABHen sowie in ausgewählten kom-
munalen ABHen statt. Um alle Bundesländer abzude-
cken und in jedem Bundesland sowohl Personen zu 
befragen, die für das beschleunigte Fachkräfteverfah-
ren zuständig sind, als auch Personen, die für die Er-
werbsmigration allgemein verantwortlich sind, wurden 
bundesweit 27 Interviews geführt. In den jeweili-
gen Unterkapiteln werden folgende zentrale Themen 
dargestellt: administrative Umsetzung und Zusam-
menarbeit im Rahmen des FEG, Entwicklung der Bil-
dungs- und  Erwerbsmigration und Einschätzungen der 
befragten Behörden zur Umsetzung des FEG in Bezug 
auf  Zuwandernde und Unternehmen. 

In Kapitel 5 folgen die Ergebnisse der Befragung der 
Mitarbeitenden von verschiedenen AVen. Die Aus-
wahl der AVen richtete sich dabei nach den Haupther-
kunftsländern der Erwerbs- und Bildungsmigration 
nach Deutschland und damit sowohl nach dem Auf-
kommen an Visaerteilungen als auch nach den mit-
telfristigen Entwicklungsperspektiven der Erwerbs-
migration nach Deutschland (z. B. durch bilaterale 
Vereinbarungen im Pflegebereich). Gleichzeitig wurde 
auf eine möglichst hohe geografische Abdeckung 
 geachtet. Insgesamt neun Interviews wurden in Ser-
bien, der Türkei, der Russischen Föderation2, Indien 
(2 AVen), China, Brasilien, Mexiko und den Philippinen 

2 Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine seit dem 
24.02.2022 haben sich die Ausreiseregelungen und Faktoren, die 
eine Migration aus der Russischen Föderation nach Deutschland 
motivieren, wesentlich verändert. Die Durchführung des Inter-
views mit Mitarbeitenden der AV in der Russischen Föderation 
erfolgte bereits Ende des Jahres 2021. Somit können im Rahmen 
dieser Begleitforschung nur Aussagen zu der vorherigen Aus-
gangssituation für die Fachkräftemigration getroffen werden. 
Es gibt Anzeichen dafür, dass seit Kriegsbeginn das Interesse 
unter russischen Fachkräften an einer Erwerbsmigration nach 
Deutschland zunimmt. Zur Beschleunigung der Visaverfahren 
hat die Bundesagentur für Arbeit eine „Globalzustimmung zur 
Arbeitsmarktzulassung“ erteilt. Die Regelung betrifft in der 
Russischen Föderation beschäftigte Drittstaatsangehörige, die 
in internationalen Unternehmen und Konzernen beschäftigt 
sind, und gilt bis zum 31.12.2022. Ausgeschlossen davon sind 
Beschäftigte von Unternehmen, die den Firmenhauptsitz in 
der Russischen Föderation haben. Die Zustimmung ist auch für 
Beschäftigungszeiten nach dem 31.12.2022 gültig, wenn das 
Visum bis zum Jahresende 2022 beantragt wurde (siehe: https://
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/content/1533768251545 
(21.12.2022)).

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/content/1533768251545
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/content/1533768251545
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durchgeführt. Auch bei dieser Befragung standen die 
Themen der administrativen Umsetzung und Zusam-
menarbeit im Rahmen des FEG, der Entwicklung der 
Bildungs- und Erwerbsmigration und der Einschät-
zungen der befragten Behörden in Bezug auf Zuwan-
dernde und Unternehmen im Vordergrund. Allerdings 
waren die inhaltlichen Schwerpunkte aufgrund der im 
Vergleich zu den ABHen unterschiedlichen Aufgaben 
teilweise etwas anders gesetzt. 

Das Kapitel 6 beinhaltet eine Darstellung von Hand-
lungsfeldern, in denen konkreter Handlungsbedarf 
bzw. Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Kapitel 7 
schließt mit einem Fazit und Ausblick. 

1.2 Rechtliche Änderungen 
durch das Fachkräfte-
einwanderungs gesetz

Mit der Verabschiedung des FEG durch den Deut-
schen Bundestag am 7. Juni 2019 wurde die deutsche 
Zuwanderungspolitik für ausländische Fachkräfte neu 
ausgerichtet.3 Die Regelungen traten im darauffol-
genden Jahr zum 1. März in Kraft. Zwar umfasste das 
Gesetz nicht die Schaffung eines eigenen Einwande-
rungsgesetzbuchs, wie es zuvor von einigen Stellen 
gefordert worden war (s. z. B. SVR 2017), dennoch 
kam es zu deutlichen Änderungen an den rechtli-
chen Grundlagen der Zuwanderung, insbesondere im 
 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und in der Beschäfti-
gungsverordnung (BeschV).

Beschäftigungserlaubnis und 
Fachkräftedefinition

Neben den im Folgenden beschriebenen Erweiterun-
gen der konkreten Zuwanderungsmöglichkeiten für 
(angehende) ausländische Fachkräfte aus Drittstaaten 
umfasste das FEG zwei grundlegende Änderungen in 
der rechtlichen Einordnung der Erwerbstätigkeit von 
ausländischen Staatsangehörigen. Zum einen kam es 
zu einem Paradigmenwandel: Während die Regelun-
gen des AufenthG vor Inkrafttreten des FEG eine Er-
werbstätigkeit nur dann vorsahen, wenn der jeweilige 
Aufenthaltstitel die Personen konkret dazu berechtigte 
(§ 4 Abs. 3 AufenthG alte Fassung (a. F.); Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt), erlaubt der neu eingeführte § 4a 

3 Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom 15. August 2019, BGBl. I 
2019, 1307.

Abs. 1 AufenthG jeder ausländischen Person mit einem 
Aufenthaltstitel den Zugang zur Erwerbstätigkeit, 
außer es besteht ein gesetzliches Verbot (Erlaubnis 
mit Verbotsvorbehalt). Auch wenn dies für die meisten 
Aufenthaltstitel keine tatsächliche rechtliche Ände-
rung zur Folge hat, zeigt dieser Perspektivwechsel den 
Grundgedanken einer verstärkten Liberalisierung der 
Rechtsgrundlagen für ausländische Fachkräfte.

Zum anderen wurde der Begriff der „Fachkraft“ erst-
mals gesetzlich definiert. Nach § 18 Abs. 3 AufenthG 
wird zwischen Fachkräften mit Berufsausbildung und 
solchen mit Hochschulabschluss unterschieden. Beide 
Gruppen umfassen Personen, welche ihren Abschluss 
entweder bereits in Deutschland erworben haben 
oder deren Abschluss als gleichwertig bzw. im Fall der 
Hochschulausbildung mindestens vergleichbar mit 
einem inländischen Abschluss eingestuft wurde. Die 
qualifizierte Berufsausbildung muss außerdem eine 
Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren auf-
weisen (§ 2 Abs. 12a AufenthG).

Gleichzeitig wurde die Möglichkeit zur Aufnahme einer 
Beschäftigung im Bereich der Ausbildungsberufe er-
weitert. Vor Inkrafttreten des FEG legte § 6 BeschV 
fest, dass eine solche Beschäftigung nur dann erfol-
gen kann, wenn diese der jeweiligen beruflichen Qua-
lifikation „entspricht“. Stattdessen ist nun in § 18a 
 AufenthG geregelt, dass die Qualifikation die Fach-
kräfte zu der angestrebten Tätigkeit „befähigen“ muss. 
Dies bedeutet eine breitere Auslegung der nicht-
akademischen Qualifikationen, nach der z. B. Perso-
nen mit einem Abschluss im Bäckereihandwerk nun 
auch als Konditorinnen und Konditoren tätig werden 
können. Dabei soll grundsätzlich auch verstärkt die 
Einschätzung durch den Arbeitgeber berücksichtigt 
 werden (BMI 2020a: 80).

Der explizite gleichrangige Einschluss von  Fachkräften 
mit Berufsausbildung in die gesetzliche Definition und 
die Erweiterung der zulässigen Tätigkeiten zeugen von 
einer strategischen Neuausrichtung der Erwerbsmi-
gration durch das FEG. Vor dessen Inkrafttreten lag 
der Fokus der deutschen Zuwanderungsregelungen in 
diesem Bereich primär auf hoch qualifizierten akade-
mischen Fachkräften, z. B. im Rahmen der Forschung 
oder der Blauen Karte EU. 

Einführung neuer Aufenthaltstitel für die 
Erwerbsmigration

Ausländische Fachkräfte mit Berufsausbildung sind 
auch die Gruppe, welche von den weiteren Änderun-
gen des FEG am meisten profitiert. Vor dessen In-



12 Einleitung und Grundlagen

krafttreten war die Zuwanderung von Personen aus 
Drittstaaten mit einer qualifizierten Berufsausbildung 
im Wesentlichen auf Engpassberufe beschränkt, die 
seitens der Bundesagentur für Arbeit (BA) in der sog. 
Positivliste aufgeführt wurden.4 Mit dem FEG entfiel 
diese Begrenzung gänzlich, wodurch anerkannte Fach-
kräfte mit Berufsausbildung nun in allen Branchen 
einen Aufenthaltstitel im Rahmen einer Beschäftigung 
erhalten können, wenn ihnen ein entsprechendes Ar-
beitsplatzangebot vorliegt (§ 18a AufenthG). Gleiches 
gilt auch für akademische Fachkräfte, die die Voraus-
setzungen einer Blauen Karte EU nicht erfüllen (§ 18b 
Abs. 1 AufenthG). Fachkräfte, die über 45 Jahre alt 
sind, müssen allerdings ein Mindestgehalt5 oder eine 
ausreichende Altersvorsorge vorweisen, wenn sie einen 
solchen Aufenthaltstitel erstmals erhalten.

Sowohl für akademische Fachkräfte als auch für sol-
che mit Berufsausbildung entfällt zusätzlich auch die 
sog. Vorrangprüfung durch die BA, in der geprüft wird, 
ob die jeweilige Stelle auch durch inländische Arbeits-
kräfte bzw. hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich 
gleichgestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
z. B. im Rahmen der EU-Freizügigkeit, besetzt wer-
den könnte. Diese Prüfung war zuvor noch für alle Be-
schäftigungen vorgesehen, mit der Ausnahme einzel-
ner Regelungen wie z. B. der Blauen Karte EU. Mit dem 
FEG wird die Vorrangprüfung für Fachkräfte ledig-
lich im Rahmen der Blauen Karte EU bei der Nutzung 
der niedrigeren Gehaltsschwelle für Beschäftigungen 
in Mangelberufen6 angewendet.7 Für Beschäftigun-
gen außerhalb der Fachkräftetitel nach §§ 18a und 18b 
AufenthG, für welche eine Zustimmungspflicht der 
BA gilt, bleibt die Vorrangprüfung weiter bestehen, 
genauso wie auch für die Aufnahme einer Berufsaus-
bildung. Eine zusätzliche Anwendung kann durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im 
Rahmen der BeschV für bestimmte Berufe oder Regio-
nen kurzfristig wiedereingeführt werden.

Zudem wurde für Fachkräfte mit Berufsausbildung 
auch die Möglichkeit zur Zuwanderung im Rahmen der 
Arbeitsplatzsuche geschaffen (§ 20 Abs. 1 AufenthG). 
Diese Möglichkeit stand vor Inkrafttreten des FEG le-

4 Für nähere Informationen zum Rechtsstand vor Inkrafttreten 
des FEG siehe Graf/Heß 2020.

5 55 % der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-
nen Rentenversicherung (2022: 46.530 Euro; § 18 Abs. 2 Nr. 5 
AufenthG).

6 Darunter fallen Tätigkeiten in den Feldern Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften, Ingenieurwesen (MINT) und Hu-
manmedizin (ausgenommen Zahnmedizin).

7 Dies war hier zuvor nicht nötig, wenn ein inländischer Hoch-
schulabschluss vorlag.

diglich Personen mit einer akademischen Ausbildung 
offen. Hierzu müssen die Personen neben einem aner-
kannten Berufsabschluss auch deutsche Sprachkennt-
nisse (i. d. R. Niveau B1 des Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmens (GER) für Sprachen) sowie 
eine eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts 
vorweisen, da während dieser Zeit kein Anspruch auf 
Sozialleistungen besteht. Möglich sind Probearbeiten 
von bis zu zehn Stunden pro Woche. Das BMAS kann 
per Verordnung einzelne Berufsgruppen von dieser 
Regelung ausschließen, was aktuell jedoch nicht der 
Fall ist.

Des Weiteren können nun sowohl Personen mit 
 Berufsausbildung als auch solche mit Hochschulab-
schluss bereits nach vier Jahren eine spezielle Nieder-
lassungserlaubnis für Fachkräfte erhalten (§ 18c Abs. 1 
AufenthG), wenn sie u. a. 48 Monate in die gesetzli-
che Rentenversicherung eingezahlt haben8 und über 
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen.9 
Die Frist reduziert sich auf zwei Jahre bzw. 24 Monate, 
wenn eine inländische Berufsausbildung bzw. ein in-
ländisches Studium absolviert wurde. Zuvor kam für 
Fachkräfte ohne inländischen Hochschulabschluss 
vor allem die Regelung nach § 9 AufenthG zum Tra-
gen, welche jedoch einen Aufenthalt von mindestens 
fünf Jahren voraussetzt. Die bereits zuvor bestehende 
Sonderregelung für Inhaberinnen und Inhaber einer 
Blauen Karte EU, nach der eine Niederlassungserlaub-
nis bereits nach 33 Monaten bzw. bei ausreichenden 
Sprachkenntnissen (Niveau B1) bereits nach 21 Mona-
ten erteilt werden kann, besteht weiterhin fort (§ 18c 
Abs. 2 AufenthG). Auch kann in besonderen Fällen 
einer hoch qualifizierten Fachkraft mit akademischer 
Ausbildung nach wie vor eine Niederlassungserlaubnis 
direkt nach der Einreise ohne weiteren Voraufenthalt 
erteilt werden (§ 18c Abs. 3 AufenthG).

Mit dem FEG wurde außerdem erstmals ein speziel-
ler Aufenthaltstitel für Personen eingeführt, welche 
zwar keine anerkannten Fachkräfte sind, jedoch über 
ausgeprägte berufspraktische Kenntnisse verfügen 
(§ 19c Abs. 2 AufenthG). Mit § 6 BeschV wurde diese 

8 Alternativ sind auch Zahlungen für vergleichbare Versicherungs-
leistungen möglich.

9 Des Weiteren müssen auch die Erteilungsvoraussetzungen 
gemäß § 9 AufenthG erfüllt sein. Diese beinhalten die Sicherung 
des Lebensunterhalts inkl. ausreichenden Wohnraums, eine 
dauerhafte Erlaubnis zur Berufsausübung, keine der öffentlichen 
Sicherheit entgegenstehenden Gründe sowie Grundkenntnisse 
der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet. Letztere werden i. d. R. durch den 
Abschlusstest des Orientierungskurses „Leben in Deutschland“ 
nachgewiesen. Vor Inkrafttreten des FEG waren hiervon Perso-
nen befreit, die ihren Abschluss an einer deutschen Hochschule 
erworben hatten.
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Regelung ausschließlich für das Gebiet der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie (IT) geöffnet. 
 Spezialistinnen und Spezialisten, die in diesem Bereich 
eine mindestens dreijährige Berufserfahrung innerhalb 
der letzten sieben Jahre erworben haben und einen 
entsprechenden Arbeitsvertrag mit einem Mindestge-
halt10 sowie ausreichende Deutschkenntnisse vorwei-
sen, können damit auch ohne formal anerkannte Be-
rufsausbildung zuwandern.

Rechtliche Anpassungen in der 
Bildungsmigration

Neben dem Bereich der Erwerbsmigration betreffen 
weitere Änderungen des FEG auch die Bildungsmigra-
tion. Allgemein wurde der Aufenthalt zu Ausbildungs-
zwecken durch eine neu eingeführte Grundsatznorm 
in seiner Bedeutung gestärkt und es wurden gesetz-
liche Ziele für diesen definiert. § 16 AufenthG betont 
für die Zuwanderung zu Ausbildungszwecken sowohl 
den Aspekt der internationalen Verständigung als auch 
die Sicherung des Fachkräftebedarfs auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt, die Stärkung der wissenschaftli-
chen Beziehungen Deutschlands in der Welt und die 
Bedeutung für die internationale Entwicklung. Dane-
ben ist bei der Umsetzung die öffentliche Sicherheit zu 
berücksichtigen.

Konkrete Änderungen in der Ausgestaltung der ein-
zelnen Aufenthaltstitel der Bildungsmigration umfas-
sen unter anderem eine Erleichterung des Aufenthalts 
zur Anerkennung bereits bestehender ausländischer 
Berufsqualifikationen (§ 16d AufenthG). Die Aufent-
haltserlaubnis wird nach wie vor zuerst für die Dauer 
von höchstens 18 Monaten erteilt. Allerdings ist es nun 
möglich, diese um längstens sechs weitere Monate bis 
zu einer Höchstgrenze von zwei Jahren zu verlängern. 
Die BA kann zusätzlich für einzelne Berufsgruppen 
Vermittlungsabsprachen nach § 16d Abs. 4 AufenthG 
mit der Arbeitsverwaltung einzelner Herkunftsländer 
abschließen. Bei einer Zuwanderung im Rahmen einer 
solchen Vermittlung kann der Anerkennungsprozess 
des ausländischen Abschlusses erst in Deutschland 
angestoßen werden. Bei einer anderweitigen Zuwan-
derung über § 16d AufenthG ist bereits ein Anerken-
nungsbescheid nötig, welcher die notwendigen Qua-
lifikationsmaßnahmen ausweist. Aufenthaltstitel nach 
§ 16d Abs. 4 AufenthG können außerdem jeweils für 
ein Jahr ausgestellt und bis zu einer Höchstdauer von 
insgesamt drei Jahren verlängert werden.

10 60 % der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-
nen Rentenversicherung (2022: 50.760 Euro; § 6 BeschV).

Vermittlungsabsprachen nach § 16d Abs. 4 AufenthG 
des FEG wurden bis zur Erstellung dieses Berichts 
 (Dezember 2022) für Gesundheitsberufe mit Indone-
sien, Jordanien und dem indischen Bundesstaat Kerala 
abgeschlossen. Vermittlungen laufen hier ausschließ-
lich über das von der Zentralen Auslands- und Fach-
vermittlung (ZAV) und der Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) durchgeführte Programm 
Triple Win. Weitere Abkommen wurden mit Mexiko 
(Pflegekräfte sowie Köchinnen und Köche), Kolumbien 
(Elektronikerinnen und Elektroniker sowie Gärtnerin-
nen und Gärtner) und Brasilien (Pflegekräfte) unter-
zeichnet. Daneben bestanden bereits vor Inkrafttreten 
des FEG Absprachen und daraus resultierende Ver-
mittlungen im Rahmen von Triple Win mit Bosnien und 
Herzegowina, den Philippinen und Tunesien, deren 
Staatsangehörige nun auch die Regelungen von § 16d 
Abs. 4 AufenthG nutzen können.11 

Nach Ablauf des maximalen Erteilungszeitraums einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 16d AufenthG kann neben 
dem Wechsel in einen entsprechenden Aufenthaltstitel 
zum Zweck der Erwerbstätigkeit für Fachkräfte (§§ 18a 
bzw. 18b AufenthG inkl. Arbeitsplatzsuche nach § 20 
Abs. 3 Nr. 4 AufenthG) auch eine Aufenthaltserlaub-
nis für ein Studium, eine Berufsausbildung oder eine 
sonstige Erwerbstätigkeit nach § 19c AufenthG erteilt 
werden. Auch die Wechselmöglichkeiten aus anderen 
Bildungsmaßnahmen wie einem Studium oder einer 
Berufsausbildung wurden mit dem FEG vereinheitlicht 
und teilweise erweitert. Während eines noch nicht ab-
geschlossenen Studiums ist es neben Statuswechseln 
im Rahmen eines gesetzlichen Anspruchs grundsätz-
lich nur möglich, zu einem Titel für eine qualifizierte 
Berufsausbildung oder in einen Titel zur Beschäftigung 
als Fachkraft bzw. für Personen mit ausgeprägten be-
rufspraktischen Kenntnissen (§ 19c Abs. 2 AufenthG) 
zu wechseln. Gleiches gilt auch für Wechsel aus einer 
laufenden Berufsausbildung.

Im Rahmen der Zuwanderung für ein Studium nach 
§ 16b AufenthG wurde des Weiteren das dafür nö-
tige Sprachniveau neu geregelt. Sofern die Sprach-
kenntnisse nicht bereits im Rahmen der Hochschulzu-
lassung geprüft bzw. in einer studienvorbereitenden 
Maßnahme erworben wurden, galt vor Inkrafttreten 
des FEG ein einheitlich notwendiges Niveau der Aus-
bildungssprache (Deutsch oder Fremdsprache). In die-
sen Fällen erfolgt die Prüfung nun direkt nach den Er-
forderlichkeiten des konkreten Studiengangs. Laut den 

11 Eine weitere Vermittlungsabsprache mit Serbien wurde Ende 
2020 auf Wunsche der serbischen Seite aufgelöst (Deutscher 
Bundestag 2022a: 4).
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Anwendungshinweisen zum FEG (BMI 2020a) entspre-
chen solche Kenntnisse i. d. R. aber mindestens dem 
Niveau B2 des GER. 

Schließlich wurde im Bereich der Bildungsmigration 
neben dem bereits vorher bestehenden Titel zur Stu-
dienbewerbung (§ 17 Abs. 1 AufenthG) auch ein Titel 
zur Suche nach einer qualifizierten Berufsausbildung 
eingeführt (§ 17 Abs. 2 AufenthG). Diese Ausbildungs-
platzsuche ist jedoch an relativ strenge Voraussetzun-
gen geknüpft. Ein solcher Aufenthaltstitel darf nur 
an Personen vergeben werden, die unter 25 Jahre alt 
sind und über einen gesicherten Lebensunterhalt, gute 
Sprachkenntnisse sowie einen Schulabschluss einer 
deutschen Auslandsschule bzw. einen Abschluss, der 
zum Hochschulzugang in Deutschland oder dem je-
weiligen Heimatland berechtigt, verfügen. Diese Rege-
lung war laut FEG ursprünglich bis zum 1. März 2025 
befristet − genauso wie auch die zu Anerkennungs-
maßnahmen im Rahmen von Vermittlungsabspra-
chen außerhalb des Gesundheits- bzw. Pflegebereichs 
(§ 16d Abs. 4 Nr. 2 AufenthG) und zur Arbeitsplatzsu-
che für Fachkräfte mit Berufsausbildung (§ 20 Abs. 1 
AufenthG) −, wurde aber mit dem „Gesetz zur Einfüh-
rung eines Chancen-Aufenthaltsrechts“ verstetigt.12

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren und weitere 
Neuerungen

Ein wesentlicher Inhalt des FEG ist die Einführung des 
sog. beschleunigten Fachkräfteverfahrens nach § 81a 
AufenthG. Mit diesem Verfahren soll Arbeitgebern in 
Deutschland eine Möglichkeit geboten werden, selbst 
aktiv zu einer Beschleunigung im Zuwanderungspro-
zess ausländischer Fachkräfte beizutragen. Ist ein Ar-
beitgeber mit einer solchen Fachkraft, die sich noch 
im Ausland befindet, übereingekommen, dass eine 
 Arbeitsaufnahme in Deutschland erfolgen soll, kann 
dieser bei der zuständigen ABH in Vollmacht der Fach-
kraft ein solches beschleunigtes Verfahren gegen eine 
Gebühr von 411 Euro einleiten. Möglich ist dies bei 
angestrebten Aufenthaltstiteln nach §§ 16a, 16d, 18a, 
18b und 18c Abs. 3 AufenthG. Durch die ABHen wer-
den dann bereits alle notwendigen Unterlagen wie 
z. B. der Arbeitsvertrag geprüft. Auch wird, sofern 
nötig, die Zustimmung der BA eingeholt und das An-
erkennungsverfahren des ausländischen Abschlusses 
beantragt. Alle Schritte sind hier mit Fristen belegt, die 
ein schnelles Verfahren sicherstellen sollen. Während 
das Anerkennungsverfahren ab Vorliegen der vollstän-
digen Unterlagen i. d. R. nicht länger als zwei Monate 

12 Gesetz zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts vom 
21. Dezember 2022, BGBl. I 2022, 2847.

dauern soll13, besteht für eine Zustimmung der BA le-
diglich eine Frist von einer Woche.14 Wenn alle Bedin-
gungen des jeweiligen angestrebten Aufenthaltstitels 
erfüllt sind, sendet die ABH eine Vorabzustimmung an 
die Fachkraft sowie an die zuständige deutsche AV. Die 
Fachkraft soll nun innerhalb von drei Wochen einen 
Termin zur persönlichen Visumbeantragung erhalten. 
Das Visum selbst soll dann i. d. R. spätestens nach drei 
weiteren Wochen erteilt werden, sodass der gesamte 
Prozess nicht länger als vier Monate dauern soll. Das 
beschleunigte Verfahren umfasst auch etwaige mit-
reisende Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie min-
derjährige Kinder, für die – sofern gewünscht – eine 
gleichzeitige Zuwanderung mit der Fachkraft ermög-
licht werden soll.

Das FEG sieht vor, dass seitens der ABH auch eine Be-
ratung der Arbeitgeber hinsichtlich des beschleunigten 
Fachkräfteverfahrens zu erfolgen hat. Zur Bündelung 
der dafür nötigen Fachkompetenz waren die Bundes-
länder angehalten, jeweils eine zentrale ABH einzu-
richten, was jedoch nur von einem Teil der Bundes-
länder umgesetzt wurde (s. Kapitel 3).

Im Februar 2020 nahm zusätzlich auch die neu ein-
gerichtete Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung 
(ZSBA) in Bonn ihre Arbeit auf. Sie dient ausländischen 
Fachkräften als zentrale Ansprech- und Beratungs-
stelle zum Thema der Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse in Deutschland. Die ZSBA ist selbst 
keine zuständige Stelle für die letztendliche Anerken-
nung, prüft jedoch − neben der Beratung zum kom-
pletten Ablauf des Verfahrens − Anträge auf ihre Voll-
ständigkeit. 

Am 1. Januar 2021 wurde des Weiteren das Bundes-
amt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) im Ge-
schäftsbereich des AA in Brandenburg an der Havel 
gegründet.15 Die Hauptaufgaben liegen neben allge-
meinen Verwaltungstätigkeiten sowie der Verwal-
tung von Fördermitteln vor allem in der Unter stützung 
bei der Bearbeitung von Visaverfahren und der damit 

13 Bei besonderen Fällen kann die Frist einmal angemessen ver-
längert werden. Dies muss außerdem begründet und rechtzeitig 
mitgeteilt werden (§ 14a BQFG). Für reglementierte Gesund-
heitsberufe ermöglicht es das FEG den einzelnen Bundeslän-
dern, abweichende Regelungen zur Bearbeitungsfrist des Aner-
kennungsverfahrens zu erlassen.

14 Zur Umsetzung der Fristen in der Praxis siehe Kapitel 4.1.1 und 
5.1.1.

15 Basierend auf dem „Gesetz über die Errichtung eines Bundes-
amtes für Auswärtige Angelegenheiten und zur Änderung des 
Gesetzes über den Auswärtigen Dienst, des Aufenthaltsgeset-
zes und zur Anpassung anderer Gesetze an die Errichtung des 
Bundesamtes“ vom 12.06.2020 (BGBl. I 2020: 1241). Weitere 
Standorte des BfAA befinden sich in Berlin und Bonn.
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 einhergehenden Entlastung bestimmter AVen. Dabei 
liegt der Fokus auf Visa für Fachkräfte, Auszubildende 
und Studierende. Bis Ende August 2022 wurden durch 
das BfAA16 bereits fast 34.000 Visa an Studierende, 
Fachkräfte und deren Familienangehörige erteilt 
(Deutscher Bundestag 2022b: 48). 

Daneben testet das AA seit Juni 2022 das sog. Aus-
landsportal in einer Pilotphase. Im Rahmen dieses 
Projektes können an den AVen in Belgrad, Kalkutta 
und São Paulo Visumanträge für eine Blaue Karte EU 
online gestellt werden. Ein Termin vor Ort ist dann nur 
noch zur Abgabe biometrischer Daten sowie zur Be-
gleichung von Gebühren notwendig. Das Auslands-
portal soll in Zukunft zur zentralen Anlaufstelle für die 
Online-Beantragung von Dienstleistungen bei allen 
AVen weiterentwickelt werden (AA 2022a).

1.3 Situation und Diskussion 
seit Einführung des FEG

Nahezu zeitgleich mit dem Inkrafttreten des FEG 
 begann die weltweite COVID-19-Pandemie, was die 
beabsichtigte Wirkung des Gesetzes erheblich beein-
flusste, nicht zuletzt durch Maßnahmen, die Deutsch-
land sowohl zur Kontrolle als auch zur späteren Lo-
ckerung von Beschränkungen ergriff. Auch wenn sich 
die im Jahr 2020 pandemiebedingt zurückgegangene 
Zuwanderung seitdem wieder erholt, bleibt die Dis-
kussion um die Frage des Fachkräftemangels, die seit 
Jahren geführt wird, weiter virulent. Unabhängig von 
den Pandemiefolgen wurde aber auch über die Wirk-
samkeit der Regelungen des FEG diskutiert. Diese 
 Diskussion wurde bereits durch die seit Ende 2021 
amtierende Bundesregierung in ihrer Arbeit aufge-
griffen. Auf verschiedene Punkte wird im Folgenden 
eingegangen. 

1.3.1  Einfluss der COVID-19-Pandemie

Der erste offizielle Fall einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus wurde in Deutschland am 27. Januar 2020 
und damit rund einen Monat vor Inkrafttreten des FEG 
bekannt. Bereits zwei Wochen nach dem Inkrafttreten 
am 1. März 2020 kam es zu weitgehenden Beschrän-
kungen der internationalen Mobilität. Bei einer rück-
wirkenden Betrachtung des FEG müssen damit stets 

16 Bzw. das noch direkt im AA angesiedelte Pilotreferat.

die parallelen Entwicklungen der COVID-19-Pande-
mie berücksichtigt werden. Dieses Kapitel fasst daher 
die zentralen Veränderungen der deutschen Einreise- 
und Zuwanderungsregelungen für Drittstaatsangehö-
rige zusammen, welche im Zuge der Pandemie einge-
führt wurden.

Bereits am 16. März 2020 führte Deutschland in 
Abstimmung mit den Nachbarstaaten Österreich, 
Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark um-
fängliche Einreisebeschränkungen sowie verstärkte 
Grenzkontrollen ein (BMI 2020b). Auf Empfehlung der 
EU-Kommission beschlossen die Staats- und Regie-
rungschefs der EU ab dem 17. März 2020 eine weitge-
hende Schließung der Schengen-Außengrenzen, was 
auch für die deutschen See- und Luftgrenzen galt. Eine 
Einreise nach Deutschland war damit für Drittstaats-
angehörige größtenteils untersagt, wenn diese nicht 
bereits ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutsch-
land oder einem anderen EU-Mitgliedstaat besaßen 
oder Familienangehörige von Deutschen bzw. freizü-
gigkeitsberechtigten Staatsangehörigen17 waren (BMI 
2020c). Ausnahmen galten lediglich bei dringenden 
Einreisegründen, z. B. für Berufspendelnde oder für 
den grenzüberschreitenden Güter- und Warenverkehr. 
Diese Beschränkungen wurden erst zwei Monate spä-
ter, am 16. Mai 2020, gelockert. Die Änderungen be-
zogen sich jedoch überwiegend auf eine Aufhebung 
bzw. Lockerung der Kontrollen an den europäischen 
Binnengrenzen bzw. eine Erleichterung des innereu-
ropäischen Zuzugs aus familiären oder persönlichen 
Gründen (BMI 2020d). Am 15. Juni 2020 wurde die 
Mobilität innerhalb des Schengen-Raums weitgehend 
wiederhergestellt.18 Dies galt auch für Drittstaatsange-
hörige mit einem regulären Aufenthalt in diesen Ge-
bieten. Grundlegende Lockerungen zur Einreise von 
neu zuwandernden Personen aus Drittstaaten, bei-
spielsweise auch im Rahmen der Erwerbsmigration, 
begannen mit der Einführung einer sog. Positivliste 
am 2. Juli 2020 auf Empfehlung des Rates der EU.19 
Für Einreisen aus den anfangs elf Staaten20, welche 

17 Staatsangehörige aus der EU, Großbritannien und Nordirland, 
Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz.

18 Je nach Infektionslage waren danach Beschränkungen für 
einzelne Risikogebiete auch innerhalb des Schengen-Raums 
möglich. Da der Fokus dieses Berichts auf der Zuwanderung aus 
Drittstaaten liegt, werden die weiteren Änderungen zur euro-
päischen Binnenmigration nicht weiter ausgeführt.

19 „Empfehlung zur vorübergehenden Beschränkung nicht unbe-
dingt notwendiger Reisen in die EU und die mögliche Aufhe-
bung dieser Beschränkung“ ((EU) 2020/912) vom 30. Juni 2020. 
Diese Liste war für die Mitgliedstaaten nicht verbindlich und so 
können die nationalen Listen von der Empfehlung abweichen.

20 Australien, Georgien, Japan, Kanada, Montenegro, Neuseeland, 
Südkorea, Thailand, Tunesien, Uruguay und China. 
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auf dieser Liste standen, wurden alle bis dahin gelten-
den Beschränkungen aufgehoben (BMI 2020e). Dabei 
galt für Japan, Südkorea und China ein Gegenseitig-
keitsvorbehalt, sodass Einreisebeschränkungen nur bei 
entsprechend reziproken Maßnahmen dieser Staaten 
gegenüber Deutschland gelockert würden. Während 
dies bei Südkorea und Japan eintrat, gilt der Gegensei-
tigkeitsvorbehalt mit China aufgrund der dort weiter-
hin bestehenden Einreisebeschränkungen bis heute. 
Diese Positivliste wurde fortan regelmäßig überprüft 
und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Ab dem 
20. Juni 2021 enthielt sie bis zum Wegfall der meisten 
Einreisebeschränkungen 16 Einträge.21

Für alle anderen Drittstaaten galten spezielle Regelun-
gen, wann eine Einreise nach Deutschland erlaubt war. 
Dies umfasste außerhalb der Bereiche der Bildungs- 
und Erwerbsmigration u. a. Einreisen zum Familien-
nachzug oder aus humanitären Gründen. Im Rahmen 
einer Beschäftigung war die Einreise grundsätzlich im 
Gesundheits- bzw. Pflegebereich gestattet sowie im 
Gütertransport, zur Saisonarbeit in der Landwirtschaft 
und für diplomatisches, militärisches bzw. humanitäres 
Personal. Abseits davon waren für eine Einreise zur Er-
werbstätigkeit als Fachkraft bzw. für hoch qualifizierte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine wirtschaft-
liche Notwendigkeit, eine Unaufschiebbarkeit sowie 
die Notwendigkeit der Präsenz vor Ort Voraussetzung. 
Der Personenkreis umfasste dabei anfangs anerkannte 
Fachkräfte mit Berufsausbildung bzw. Hochschulab-
schluss (§§ 18a und 18b AufenthG), Forschende (§ 18d 
AufenthG) sowie Inhaberinnen und Inhaber (Mobiler-)
ICT-Karten (§§ 19 und 19b AufenthG). Außerdem fie-
len darunter auch einzelne Titel zu sonstigen Beschäf-
tigungszwecken nach § 19c AufenthG (Entsendungen, 
Führungskräfte, IT-Spezialistinnen und  -Spezialisten 
sowie Beschäftigungen im öffentlichen Interesse). 
Mit der Zeit wurde diese Gruppe u. a. um mobile For-
schende (§§ 18e und 18f AufenthG) sowie Selbststän-
dige (§ 21 AufenthG) erweitert (Dippe 2021).

Einreisen im Rahmen von in diesen Ausnahmerege-
lungen nicht aufgeführten Tätigkeiten ohne Qualifi-
kationsnachweis (z. B. der Westbalkanregelung) sowie 
mit Titeln zur Ausbildungsplatz- bzw. Arbeitsplatzsu-
che oder zur Studienbewerbung waren dagegen stark 
restringiert bzw. grundsätzlich nicht möglich. Für die 
Einreise im Rahmen eines Studiums war neben einem 
gültigen Zulassungsbescheid der Hochschule auch 

21 Albanien, Australien, China (mit Gegenseitigkeitsvorbehalt), 
Hongkong, Israel, Japan, Libanon, Macau, Neuseeland, Nord-
mazedonien, Serbien, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und 
die USA.

eine Bestätigung der Präsenzpflicht notwendig. Am 
25. Juni 2021 wurden diese Bedingungen für Perso-
nen aufgehoben, welche vorweisen konnten, dass sie 
mindestens 14 Tage vor der Einreise eine vollständige 
Impfung mit einem durch das Paul-Ehrlich-Institut 
gelisteten COVID-19-Impfstoff erhalten hatten.22

Daneben galten wechselnde weitere  Einschränkungen 
für ausgewiesene (Hoch-)Risiko- bzw. Virusvarianten-
gebiete. Aus klassifizierten Virusvariantengebieten 
war eine Einreise von Personen, welche noch nicht 
über einen bereits bestehenden Wohnsitz und ein 
Aufent haltsrecht verfügten, nur in einzelnen Sonder-
fällen möglich. Eine Klassifizierung als Hochrisikoge-
biet ging v. a. mit erweiterten Test- sowie Isolations- 
bzw. Quarantäneregelungen einher. Ab dem 1. Juni 
2022 entfielen Beschränkungen auf Basis der Einstu-
fung als Hochrisikogebiet. Alle verbliebenen pande-
miebedingten Einreisebeschränkungen von Personen 
aus Drittstaaten wurden schließlich zum 11. Juni 2022 
aufgehoben. Die einzigen Ausnahmen bildeten dabei — 
aufgrund des Gegenseitigkeitsvorbehaltes — Einreisen 
aus dem Staatsgebiet Chinas sowie Virusvariantenge-
bieten (BMI 2022). Bis zum Stand der Berichtserstel-
lung waren auf der Liste der Variantengebiete seitdem 
aber keine Staaten mehr verzeichnet. Für China gilt die 
Beschränkung jedoch nach wie vor.

Neben den rechtlichen Beschränkungen der Einrei-
sen wurde auch die Arbeitsweise der deutschen AVen 
sowie die der inländischen ABHen durch die COVID-
19-Pandemie beeinflusst. Abhängig von der pande-
mischen Entwicklung in den einzelnen Staaten war 
der Publikumsverkehr in den AVen mitunter nur in 
sehr begrenztem Umfang möglich oder wurde teils 
sogar vollständig eingestellt. Ähnliches galt auch für 
die  innerbehördlichen Arbeitsabläufe. Dies führte u. a. 
auch zu Verzögerungen bei der Visavergabe, wobei 
hier Ausnahmen, z. B. im Gesundheits- und Pflegebe-
reich, galten. Im Inland existierten ähnliche Einschrän-
kungen für die Arbeitsweise der ABHen, da auch hier 
der Publikumsverkehr zeitweise begrenzt bzw. ausge-
setzt werden musste. Um der dadurch verursachten 
Verzögerung im Erteilungsprozess der Aufenthaltstitel 
entgegenzuwirken, wurden vermehrt sog. Fiktionsbe-
scheinigungen ausgestellt, mit denen der Zeitraum bis 
zum tatsächlichen Erhalt des Titels überbrückt werden 
konnte (Statistisches Bundesamt 2022). Auch weitere 
pandemiebedingte Sonderregelungen konnten (ange-
henden) Fachkräften den Verbleib in Deutschland si-
chern. Z. B. wurden Blaue Karten EU nicht  entzogen, 

22 Aufgrund des Gegenseitigkeitsvorbehaltes galt dies nicht für 
Einreisen aus der Volksrepublik China.
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wenn deren Inhaberinnen und Inhaber durch den 
Bezug von Kurzarbeitergeld die Mindestgehaltsgrenze 
unterschritten.

Rückblickend auf das Jahr 2020 sowie das erste Halb-
jahr 2021 muss insgesamt davon ausgegangen werden, 
dass die Einschränkungen im Rahmen der COVID- 19-
Pandemie einen wesentlichen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Bildungs- und Erwerbsmigration nach 
Deutschland hatten und auch die Nutzung der neu 
durch das FEG eingeführten gesetzlichen Möglichkei-
ten weitgehend eingeschränkt wurde. Wie sich dieser 
Einfluss genau dargestellt hat, wird in Kapitel 2 auf 
statistischer Ebene sowie in den Kapiteln 4.2.2 und 
5.2.1 auf Basis der qualitativen Interviews mit den 
ABHen und AVen untersucht. 

1.3.2 Anhaltender Fachkräftebedarf

Die Diskussionen um Fachkräftebedarfe und Strate-
gien zur Vermeidung eines Fachkräftemangels rei-
chen etliche Jahre zurück. Der Diskussionsstand vor 
Inkrafttreten des FEG23 zeigte, dass in Deutschland in 
einzelnen Regionen und Branchen seit einigen Jahren 
die Probleme zunahmen, offene Stellen mit passen-
den Fachkräften zu besetzen. Auch wenn die Gründe 
dafür zum Teil mit Schwierigkeiten im Bewerbungs- 
und Auswahlprozess begründet werden konnten, 
waren deutlich Berufsfelder zu identifizieren, in denen 
bereits ein konkreter Fachkräftemangel beobachtet 
wurde und in denen folglich auch nicht-akademische 
Fachkräfte aus Drittstaaten – auf Basis der damaligen 
 Positivliste für Mangelberufe – zuwandern konnten, so 
insbesondere im Gesundheits- und IT-Bereich (s. Kapi-
tel 1.2). Hier sollte das FEG ansetzen und Verbesserun-
gen erzielen.

Sicherlich nicht nur durch die Folgen der COVID-
19-Pandemie, sondern auch aufgrund der demogra-
fischen Veränderungen bleiben die Bedarfe an Fach-
kräften am Arbeitsmarkt auch nach dem Inkrafttreten 
des FEG weiter akut, wie die Mittelfristprognose für 
die Jahre 2022–2026 des BMAS (BMAS 2022c) zeigt. 
Die Prognose berücksichtigt aktuelle Ereignisse und 
Entwicklungen (zunehmende Digitalisierung, nachlas-
sende Folgen der COVID-19-Pandemie, Angriffskrieg 
der Russischen Föderation gegen die Ukraine, Ener-
giewende, steigende Zinsen) und sieht einen wach-

23 S. hierzu ausführlich Graf/Heß 2020 sowie die einschlägigen 
Veröffentlichungen Burstedde et al. 2017, IW Köln 2017, 
 Angerer et al. 2019 und Hofmann et al. 2019.

senden Neubedarf in vielen Berufsgruppen und ver-
mehrte Schwierigkeiten bei der Deckung des bereits 
bestehenden Fachkräftebedarfs. Zu den Engpassbe-
rufen gehören beispielsweise IT-Berufe und techni-
sche Forschung, Erziehungs- und Gesundheitsberufe 
sowie Berufe mit pandemiebedingtem Nachholeffekt 
(z. B. Hotel- und Gaststättengewerbe). Weiterhin wird 
eine Personalknappheit für viele technische Berufe, die 
im dualen Ausbildungssystem erlernt werden, prog-
nostiziert. Auch im Baugewerbe wird es aufgrund der 
anstehenden Bauvorhaben angesichts des anhaltend 
hohen Wohnraumbedarfs weiter einen Fachkräftebe-
darf geben, hier vor allem bei Tätigkeiten, die einen 
formalen Berufsabschluss voraussetzen (BMAS 2022c: 
10 f.; s. a. Pierenkemper/Hickmann/Jansen 2022; 
BMAS 2022a). 

1.3.3 Diskussion weiterer Reformbedarfe 

Bereits vor dem Inkrafttreten des FEG wurde von Ex-
pertinnen und Experten infrage gestellt, ob durch das 
neue Gesetz die Zahl der zuwandernden Fachkräfte 
aus Drittstaaten tatsächlich in hohem Maße gestei-
gert werden könne. So meinte der Sachverständigen-
rat für Integration und Migration (SVR) schon nach 
der Vorlage des Gesetzesentwurfs zum FEG, dass zwar 
mehr Zuzugsoptionen für beruflich Qualifizierte vor-
gesehen seien und der Schritt zu einer „Normalität“ 
der Erwerbstätigkeit von Drittstaatsangehörigen ein 
Paradigmenwechsel gegenüber der alten Regelung 
(Erwerbstätigkeit ist insbesondere bei Personen ohne 
akademischen Abschluss nur in gesetzlich geregel-
ten Ausnahmefällen möglich) sei (SVR 2019), aller-
dings würde die immer noch notwendige Gleichwer-
tigkeitsprüfung für ausländische Berufsabschlüsse die 
Zuwanderung einschränken, da diese oft nicht mit sog. 
deutschen Referenzberufen der Berufsausbildung ver-
gleichbar seien. Dahingehend äußerte sich auch das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
in einer Stellungnahme (Brücker et al. 2019): Die groß-
flächige Abschaffung der Vorrangprüfung und der Po-
sitivliste seien zwar lobenswert, allerdings bleibe durch 
die Beibehaltung des Grundsatzes der Gleichwertigkeit 
von Abschlüssen ein wesentliches Kriterium bestehen, 
welches zu Verzögerungen oder auch zur Verhinde-
rung von Migration führe. Das Problem der Vergleich-
barkeit von Abschlüssen führe, verbunden mit dem 
hohen Zeitaufwand für die berufspraktische Kenntnis-
prüfung, zu langen und aufwendigen Verfahren. An-
dere Stimmen betonten weitergehend, dass das FEG 
zu sehr auf Personen mit bestimmten Fähigkeiten aus-
gerichtet sei und es besser wäre, die Potenziale aller, 
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die an einer Erwerbsmigration interessiert sind, zu 
schätzen, auch von denen, die als nicht ausgebildete 
Fachkräfte nach Deutschland kommen wollen (z. B. 
Diakonie Deutschland 2020; Geis-Thöne 2021). Somit 
stellte sich insgesamt die Frage ob „die Novellierung 
den gewünschten Effekt hat und tatsächlich die An-
werbung qualifizierter Fachkräfte erleichtert“ (SVR 
2021, s. a. Schultz 2022).

Erste Reaktionen auf die Einführung des FEG

Nach Einführung des FEG wurden weitere Heraus-
forderungen diskutiert, die trotz der Attraktivität der 
rechtlichen Rahmenbedingungen weiterhin  bestehen. 
So seien einige der Verwaltungsverfahren immer noch 
umständlich bis „notorisch kompliziert“ (Thym 2022) 
ausgestaltet. Erwartungsgemäß wurde dabei der 
 Bereich der Gleichwertigkeitsprüfung von Berufsab-
schlüssen als eine Hürde benannt (s. auch z. B. Deut-
sche Handwerks Zeitung 2021, SVR 2021, SVR 2022, 
DIHK 2022). Eine Studie für Rheinland-Pfalz kam zu 
dem Schluss, dass die Anerkennung der im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikationen als „Nadelöhr für 
die Einwanderung von Fachkräften nach Deutschland“ 
fungiere (Sommer 2022: 4). Das duale Ausbildungssys-
tem stellt in Deutschland im internationalen Vergleich 
einen Ausnahmefall dar, was den Nachweis einer 
Gleichwertigkeit daher insbesondere für Personen mit 
Berufsausbildung erschwert (Adunts et al. 2022: 52). 

Insgesamt seien bei der Umsetzung des FEG „unbüro-
kratische, schnellere und digitalere Verfahren“ wün-
schenswert (Thym 2022). Mit Blick auf das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren wurden dabei Probleme 
benannt, etwa Schwierigkeiten bei der digitalen Über-
tragung von Dokumenten nach erfolgter Vorabzustim-
mung durch das AZR und Verzögerungen durch die 
Notwendigkeit des postalischen Versands von Origi-
naldokumenten (Tonn 2021). Positiv hervorgehoben 
aufseiten des Verwaltungshandelns wurden die Grün-
dung des BfAA, da es die AVen mittelfristig unterstüt-
zen kann, die Gründung einer Koordinierungsstelle 
zum Thema Fachkräfte im BAMF sowie die Arbeiten 
zur Nutzung des AZRs als sicheren Kommunikations-
weg für die Übermittlung der Vorabzustimmungen 
und die Speicherung der notwendigen Dokumente 
(Tonn 2021: 16).

Gleichzeitig wurden aber auch weitergehende Re-
gelungen angemahnt, die weitere Potenziale für den 
Arbeitsmarkt erschließen könnten. So sah es z. B. 
das  Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) 
neben anderen Instituten als zielführend an, dass es 
Personen mit guter Integrationsperspektive auch ohne 

bereits bestehendes Stellenangebot ermöglicht wer-
den sollte, nach Deutschland zu kommen. Die Mög-
lichkeiten für Personen ohne (anerkannte) Berufs-
ausbildung, die aber dennoch Fachkenntnisse haben, 
seien noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden. 
Auch hemmten die Anforderungen des Nachweises 
eines gesicherten Lebensunterhalts die Zuwanderung 
von Personen, die zunächst zur Arbeitsplatzsuche nach 
Deutschland kommen wollten. Dies gilt insbesondere 
für Personen mit Hochschulabschluss, die in Ländern 
mit hohen Studiengebühren oftmals verschuldet sind 
und keine Rücklagen aufweisen können (Geis-Thöne 
2021). Es bleibt jedoch offen, wie verhindert werden 
soll, dass Personen in solchen Fällen ohne staatliche 
Transferleistungen ihren Lebensunterhalt in Deutsch-
land bestreiten sollten. Der Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) schlug in dem Zusammen-
hang vor, die Möglichkeit zu schaffen, dass während 
der Suche eine Erwerbstätigkeit in einem gewissen 
Umfang für den Erhalt des Lebensunterhalts gestattet 
werden sollte (DIHK 2022). Die bereits erwähnte Stu-
die zu Rheinland-Pfalz unterstreicht, dass neben dem 
Vergleich mit deutschen Standards der Berufsausbil-
dung erschwerend hinzukommt, dass die Sicherung 
des Lebensunterhalts während einer Arbeitsplatzsu-
che gewährleistet sein muss. Dies ist ein weiteres Hin-
dernis für Fachkräfte mit Berufsausbildung, die nach 
Deutschland zuwandern möchten (Sommer 2022: 14).

Neben der Rolle der Verwaltungen kamen aber auch 
Unternehmen, Kammern und Verbände in den Blick. 
Auch sie wären aufgefordert, z. B. aktiver an Program-
men zur Gewinnung ausländischer Auszubildender zu 
arbeiten (Thym 2022). Die Anwerbung von Auszubil-
denden im Pflegebereich zeige, dass es möglich ist, 
solche Kräfte im Ausland zu gewinnen.

1.3.4 Gesetzgebung und politische 
Entwicklung

Im Oktober 2021 wurde auf EU-Ebene eine Reform 
der Hochqualifizierten-Richtlinie (Blaue Karte EU) 
 beschlossen.24 Diese umfasst eine Erweiterung der 
Regelungen rund um die Blaue Karte EU, welche im 
deutschen Recht aktuell in § 18b Abs. 2 AufenthG ver-
ankert ist. Die Reform sieht u. a. eine Flexibilisierung 
des für eine Blaue Karte EU nötigen  Mindestgehalts 

24 Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Oktober 2021 über die Bedingungen für 
die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen 
zur Ausübung einer hoch qualifizierten Beschäftigung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/50/EG des Rates.
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vor, genauso wie die Möglichkeit für bestimmte wei-
tere Personengruppen, eine Blaue Karte EU zu be-
antragen, sofern sich diese bereits in Deutschland 
aufhalten und die notwendigen Voraussetzungen er-
füllen. Darunter fallen hoch qualifizierte international 
Schutzberechtigte, Saisonarbeitskräfte und Familien-
angehörige von EU-Staatsangehörigen. Außerdem soll 
die Regelung auch auf nicht-akademische Fachkräfte 
mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung im 
IT-Bereich erweitert werden. Ferner sollen Verbesse-
rungen im Bereich des Arbeitgeberwechsels, des Fami-
liennachzugs und der EU-Binnenmobilität eingeführt 
werden. Deutschland hat, wie die anderen Mitglied-
staaten auch, bis zum 18. November 2023 Zeit, die 
Vorgaben in nationales Recht umzusetzen.

Die nach der Bundestagswahl 2021 neu ins Amt ge-
kommene Bundesregierung aus SPD, FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen strebt gemäß dem Koalitionsvertrag 
auch in anderen Themenbereichen migrationspoliti-
sche Reformen an (SPD/Bündnis 90/Die Grünen/FDP 
2021). In einem erstes Migrationspaket („Gesetz zur 
Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts“) wurde 
neben der bereits erwähnten Verstetigung der im FEG 
noch befristeten Regelungen zur Ausbildungsplatz- 
bzw. Arbeitsplatzsuche sowie zu Anerkennungsmaß-
nahmen auf Basis von Vermittlungsabsprachen vor 
allem ein 18-monatiges sog. Chancen-Aufenthalts-
recht für Geduldete umgesetzt, die sich am 31. Ok-
tober 2022 seit über fünf Jahren ununterbrochen mit 
einer Duldung, Aufenthaltsgestattung oder Aufent-
haltserlaubnis in Deutschland aufgehalten haben. Im 
Bereich der Fachkräfteeinwanderung wurde zudem 
vor allem der Familiennachzug erleichtert. Der Wegfall 
der Notwendigkeit des Nachweises deutscher Sprach-
kenntnisse von mitzuwandernden bzw. nachziehenden 
Ehepartnerinnen und -partnern wurde auf eine große 
Bandbreite von Titeln der Erwerbsmigration erwei-
tert.25 Zuvor war dies im Bereich der Erwerbsmigration 
lediglich für Inhaberinnen und Inhaber einer Blauen 
Karte EU, einer (Mobiler-)ICT-Karte oder eines Aufent-
haltstitels zur Forschung der Fall. Zusätzlich gilt dies 
auch für alle Personen, die vor ihrer aktuellen Nieder-
lassungserlaubnis bzw. Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EU einen solchen Titel besessen haben. Des Wei-
teren entfallen für diese Personengruppe auch die 
ansonsten erhöhten Anforderungen für den Nachzug 

25 D. h. inkl. Personen mit Aufenthaltstitel nach „§ 18a, § 18b 
Absatz 1, § 18c Absatz 3, […] § 19c Absatz 1 für eine Beschäfti-
gung als leitender Angestellter, als Führungskraft, als Unterneh-
mensspezialist, als Wissenschaftler, als Gastwissenschaftler, als 
Ingenieur oder Techniker im Forschungsteam eines Gastwissen-
schaftlers oder als Lehrkraft, § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 oder 
§ 21“ (§ 30 AufenthG).

von minderjährigen ledigen Kindern im Alter von 16 
bis 18 Jahren.26

Weitere Pläne zur Weiterentwicklung der gesetzlichen 
Regelungen der Bildungs- und Erwerbsmigration aus 
Drittstaaten sowie der allgemeinen Rahmenbedingun-
gen der Zuwanderung und Integration ausländischer 
Fachkräfte veröffentlichte das Bundeskabinett am 
30. November 2022 in einem Eckpunktepapier (BMAS 
2022b). Darin wird ein 3-Säulen-Modell der Erwerbs-
migration skizziert. Die Fachkräfte-Säule für Personen 
mit anerkanntem Abschluss bildet in diesem Modell 
weiterhin das „Rückgrat der Erwerbsmigration“. Dabei 
sollen diese Personen grundsätzlich jede qualifizierte 
Beschäftigung in nicht reglementierten Berufen aus-
führen dürfen, unabhängig von ihrem konkreten Ab-
schluss. Weitere geplante Regelungen umfassen u. a. 
die Abschaffung der Vorrangprüfung für die Einreise 
im Rahmen einer Ausbildung, die Absenkung der Ge-
haltsgrenze der Blauen Karte EU inkl. einer verringer-
ten Grenze für Berufsanfängerinnen bzw.  -anfänger 
sowie eine Übertragung der Vorteile einer Blauen 
Karte EU auf Fachkräfte mit qualifizierter Berufsaus-
bildung. 

Die Erfahrungs-Säule umfasst Personen, die zwar über 
Arbeitserfahrung in einem konkreten nicht reglemen-
tierten Beruf verfügen und zusätzlich auch eine min-
destens zweijährige abgeschlossene (Hochschul-)
Ausbildung im Herkunftsland absolviert haben, Letz-
tere muss jedoch nicht in Deutschland anerkannt sein, 
wenn ein Mindestgehalt erreicht wird. Für die beste-
hende Regelung für IT-Fachkräfte mit Berufserfah-
rung soll die Mindestgehaltsgrenze auf das Niveau der 
Blauen Karte EU in Mangelberufen abgesenkt und auf 
den Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse ver-
zichtet werden. Im Rahmen einer Anerkennungspart-
nerschaft mit dem jeweiligen Arbeitgeber sollen Per-
sonen mit ausländischem Berufsabschluss bereits vor 
Einleitung des Anerkennungsverfahrens in Deutsch-
land im berufsfachlichen Zusammenhang des voraus-
sichtlichen Zielberufs in Deutschland beschäftigt wer-
den können. 

Zuletzt soll die Potenzial-Säule neue Möglichkei-
ten des Aufenthalts zur Arbeitsplatzsuche im Rahmen 
eines Punktesystems regeln. Als Auswahlkriterien sind 
dabei Qualifikation, Deutschkenntnisse, Berufserfah-
rung, Deutschlandbezug und Alter vorgesehen. Auch 
die Möglichkeiten für Probebeschäftigungen sollen im 
Zuge der Arbeitsplatzsuche erweitert und Nebenbe-
schäftigungen in gewissem Umfang zugelassen wer-

26 Deutsche Sprachkenntnisse oder positive Integrationsprognose.
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den. Zudem sollen Erleichterungen für den Aufenthalt 
zur Ausbildungsplatzsuche geprüft werden. Weitere 
geplante gesetzliche Regelungen abseits der drei Säu-
len umfassen neben der Entfristung der Westbalkanre-
gelung sowie einer Überprüfung der aktuellen Kon-
tingentierung und einer möglichen Ausweitung auf 
andere Staaten u. a. auch branchenspezifische kontin-
gentierte Möglichkeiten zur Aufnahme einer auf sechs 
Monate limitierten Beschäftigung unabhängig von 
einer bestehenden Qualifikation. Die Inhalte des Eck-
punktepapiers wurden im Anschluss in einem Gesetz- 
und einem Verordnungsentwurf zur Weiterentwick-

lung der Fachkräfteeinwanderung präzisiert, die am 
29. März 2023 durch das Bundeskabinett beschlossen 
wurden (BMI 2023). 

Neben den geplanten Änderungen der rechtlichen Zu-
wanderungskanäle enthält das Eckpunktepapier auch 
die Themen der Werbung für Deutschland als Einwan-
derungsland, des Erwerbs von Deutschkenntnissen im 
In- und Ausland, der Optimierung von Anerkennungs-
maßnahmen und der allgemeinen Verwaltungspro-
zesse sowie der Integration und Willkommenskultur.
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Die deutsche behördliche Statistik bietet verschie-
dene Möglichkeiten, die Migration zu Bildungs- und 
Erwerbs zwecken aus Drittstaaten zu betrachten. In 
diesem Kapitel werden mit der Visastatistik und dem 
AZR die beiden relevantesten Datenquellen genutzt, 
um ein möglichst umfangreiches Bild der quantitativen 
Entwicklung in der Bildungs- und Erwerbsmigration 
nach Einführung des FEG im März 2020 zu zeichnen. 
Dabei wird im Speziellen darauf eingegangen, welche 
Statistik für welche Fragestellung am besten geeignet 
ist und welche Aspekte es bei der jeweiligen Interpre-
tation zu beachten gilt. 

Unabhängig von der Datengrundlage müssen zudem 
stets die fast zeitgleich mit dem FEG eingesetzten 
 nationalen und internationalen  Reisebeschränkungen 
im Rahmen der COVID-19-Pandemie sowie die mit 
der Pandemie einhergehenden  Einschränkungen 
in der Verwaltungsarbeit der am Zuwanderungs-
prozess beteiligten Behörden berücksichtigt wer-
den (s. Kapitel 1.3.1, zum Rückgang der Migration in 
Folge der  COVID-19-Pandemie vgl. auch Bozhino-
ska Lazarova/Brücker/Deuster 2022). Dieses zeitli-
che Zusammen fallen der rechtlichen Erweiterung der 
Einwanderungs möglichkeiten mit den pandemiebe-
dingten Einschränkungen derselben verhindert zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Forschungsberichts 
eine isolierte Betrachtung der Effekte des FEG auf 
Basis der behördlichen Statistik.

2Quantitative Entwicklung 
der Bildungs- und 
Erwerbsmigration

2.1 Möglichkeiten und 
Grenzen der Datenquellen

Die beiden wichtigsten Datenquellen der behördli-
chen Statistik für die Zuwanderung im Rahmen der 
Bildungs- und Erwerbsmigration von Drittstaatsan-
gehörigen nach Deutschland sind die Visastatistik des 
AA und das AZR27. Dabei können Auswertungen aus 
dem AZR aufgrund der detaillierteren Datengrund-
lage unterschiedlich berechnet und die Daten somit 
aus mehreren Perspektiven betrachtet werden. Beide 
Datenquellen sowie die verschiedenen Möglichkeiten 
zur Auswertung der AZR-Daten liefern Antworten auf 
unterschiedliche Fragestellungen, weisen gleichzeitig 
aber jeweils auch methodisch bedingte Stärken und 
Schwächen auf.

Informationen aus der Visastatistik

In der Visastatistik des AA werden alle Erteilungen von 
D-Visa28 durch die deutschen Auslandsvertretungen 
erfasst, welche im Zusammenhang mit (Aus-)Bildungs- 
oder Erwerbszwecken stehen (Kapitel 2.2). Dies be-
deutet, dass die jeweiligen Personen noch vor ihrer ge-
planten Einreise in der Statistik erfasst werden. Daraus 
folgt, dass ggf. auch eine gewisse Zahl an  Personen, 

27 Die registerführende Behörde ist das BAMF. Mit dem Register-
betrieb ist das Bundesverwaltungsamt betraut. 

28 Im Folgenden wird stets nur von „Visa“ gesprochen, damit sind 
jeweils ausschließlich nationale D-Visa gemeint. Daneben wer-
den beispielsweise Schengen-Visa für eine maximale Aufent-
haltsdauer von 90 Tagen vergeben. Solche Visa werden teilweise 
ebenfalls für Zwecke genutzt, die mit der Bildungs- und Er-
werbsmigration in Verbindung stehen, z. B. zur Arbeitsplatz-
suche oder für kurzfristige Bildungsmaßnahmen.
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die letztendlich doch nicht nach Deutschland einge-
reist sind, enthalten ist. Außerdem handelt es sich bei 
der Visastatistik um eine Fallstatistik, was bedeutet, 
dass in Einzelfällen Personen mehrfach in die Statistik 
eingehen, wenn ihnen im jeweiligen Zeitraum wieder-
holt ein Visum erteilt wurde. Dies kann z. B. der Fall 
sein, wenn die Gültigkeit des vorherigen Visums ab-
gelaufen ist, bevor eine Einreise erfolgen konnte, oder 
wenn mehrere kürzere Aufenthalte innerhalb eines 
Jahres erfolgen.

Die Visastatistik stellt damit eine Art Maximalwert für 
die reguläre Zuwanderung nach Deutschland dar. Dies 
gilt jedoch nur für Staatsangehörige aus Ländern, bei 
denen für eine Einreise nach Deutschland zu Bildungs- 
und Erwerbszwecken überhaupt ein Visum  erforderlich 
ist. Angehörige einiger Staaten sind von dieser Pflicht 
befreit und können visumfrei nach Deutschland einrei-
sen und anschließend für einen Aufenthalt, der länger 
als 90 Tage andauert, dort einen Aufenthaltstitel be-
antragen. Für einen Teil dieser Staatsangehörigen ist 
diese Befreiung auch gültig, wenn dieser langfristige 
Aufenthalt eine Erwerbstätigkeit beinhaltet. Nach § 41 
Abs. 1 Aufenthaltsverordnung  (AufenthV) gilt Letzte-
res aktuell für Staatsangehörige von Austra lien, Israel, 
Japan, Kanada, der Republik Korea,  Neuseeland, des 
Vereinigten Königreichs29 sowie der USA. Eine Visum-
befreiung mit der Möglichkeit, längerfristige Aufent-
haltstitel in Deutschland zu beantragen, die  keinen 
Erwerbszwecken dienen (z. B. im Rahmen eines Stu-
diums), besteht u. a. für Staatsangehörige von Brasi-
lien (§ 41 Abs. 2 AufenthV). Staatsangehörige  diverser 
weiterer Länder, z. B. der Westbalkanstaaten (ohne 
 Kosovo), können im Rahmen der  Visaliberalisie rung im 
Schengen-Raum ohne Visum für maximal 90 Tage nach 
Deutschland einreisen und in dieser Zeit beispiels weise 
auch Fortbildungen oder Sprachkurse besuchen.30 

Aus der Visastatistik können demnach Aussagen darü-
ber getroffen werden, wie vielen visumpflichtigen Per-
sonen in einem Zeitraum die Möglichkeit zur Einreise 
zu Bildungs- und Erwerbszwecken eröffnet wurde. 
Über den Zeitpunkt der letztendlichen Einreise kön-
nen keine Aussagen getroffen werden. Zwar ist davon 

29 Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs werden aufent-
haltsrechtlich seit Januar 2022 als Drittstaatsangehörige 
betrachtet. Nach Ablauf eines im EU-Austrittsabkommen 
festgelegten Übergangszeitraums ist seitdem für neu zugewan-
derte Personen für einen Aufenthalt, der 90 Tage übersteigt, ein 
 Aufenthaltstitel nötig. Dies gilt nicht für Personen, die bereits 
vor Januar 2021 eine Berechtigung zum Aufenthalt in Deutsch-
land innehatten.

30 Für eine genaue Darstellung, für welche Staatsangehörige 
eine Visumpflicht für welche Einreisezwecke besteht, siehe AA 
2022b.

auszugehen, dass gerade im Hinblick auf die begrenzte 
Gültigkeit eines Visums die Einreise zeitnah erfolgt, 
speziell bei Visaerteilungen am Ende eines Jahres kann 
es aber auch erst im darauffolgenden Jahr zur Einreise 
kommen.

Informationen aus dem AZR

Aussagen zur tatsächlichen Zuwanderung nach 
Deutschland im Rahmen der Bildungs- und Erwerbs-
migration lassen sich auf Basis der nach der Einreise 
durch die inländischen Ausländerbehörden erteil-
ten Aufenthaltstitel31 tätigen. Drittstaatsangehörige, 
die visabefreit eingereist sind, müssen einen solchen 
Titel bis spätestens 90 Tage nach ihrer Einreise bean-
tragen, Personen mit Visum spätestens zum Ende des 
Gültigkeitszeitraums. Die Eintragung des Aufenthalts-
titels ins AZR übernehmen die ABHen in der Regel 
dann, wenn der jeweilige Titel (als sog. elektronischer 
Aufenthaltstitel (eAT)) an die zugewanderte Person 
ausgehändigt wird.32 Zwar ist die Zuwanderung einer 
Person bereits ab der ersten behördlichen Registrie-
rung im AZR vermerkt, jedoch kann die jeweilige gel-
tende Rechtsgrundlage – und damit eine Zuweisung 
zum Feld der Bildungs- und Erwerbsmigration – erst 
nach der Eintragung der Erteilung des Aufenthalts-
titels ermittelt werden. Die unterschiedlichen Eintra-
gungszeitpunkte für Einreise und Titelerteilung, die je 
nach Gültigkeitsdauer des Visums bzw. Regelung der 
zuständigen ABH mehrere Monate auseinanderliegen 
können, führen dazu, dass in der Berichterstattung auf 
Basis des AZR unterschiedliche Zahlen je nach ver-
wendeter Auswertungsmethodik resultieren. Während 
die jährliche Zuwanderungsstatistik (Kapitel 2.3.1) alle 
Personen betrachtet, die zwischen Januar und Dezem-
ber eines Jahres eingereist sind, werden in der Ertei-
lungsstatistik (Kapitel 2.3.2) alle Personen betrachtet, 
denen in diesem Zeitraum ein Aufenthaltstitel erteilt 
wurde. Bei beiden Auswertungsmethoden des AZR 
handelt es sich im Gegensatz zur Visastatistik um reine 
Personenstatistiken, d. h., jede Person wird nur einmal 
gemäß dem jeweils letzten registrierten Ereignis ge-
zählt, auch wenn sie im betrachteten Zeitraum mehr-
fach ein- und ausgereist ist bzw. mehrere Titel erhal-
ten hat.

31 Nach § 4 AufenthG ist auch ein Visum ein gültiger Aufenthalts-
titel. Bezogen auf die Statistiken des AZR fallen unter diesen 
Begriff im Folgenden jedoch nur die in Deutschland erteilten 
Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse sowie Blaue Karten 
EU, (Mobiler-)ICT-Karten und Erlaubnisse zum Daueraufent-
halt-EU.

32 Die in diesem Projekt durchgeführten ABH-Interviews ergaben, 
dass dabei zwischen den Behörden uneinheitlich entweder der 
Ausgabezeitpunkt oder rückwirkend der Zeitpunkt der Antrag-
stellung als Erteilungsdatum eingetragen wird.
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Sowohl der AZR-Zuwanderungsstatistik als auch der 
Erteilungsstatistik liegt ein dreimonatiger Nacherfas-
sungszeitraum für eventuelle Nachtragungen  seitens 
der ABHen zugrunde. Für die  Zuwanderungsstatistik 
bedeutet dies, dass auch alle Einreisen eines  Jahres 
zum Zweck der Bildungs- und Erwerbsmigration 
 untersucht werden können, bei denen die Person 
 spätestens im ersten Quartal des Folgejahres ihren 
Aufenthaltstitel in Deutschland erhalten hat. Die Ertei-
lungsstatistik richtet den Fokus dagegen rein auf das 
jeweilige Jahr der Titelerteilung. Dies bedeutet, dass in 
dieser Statistik auch Personen enthalten sind, welche 
bereits im Jahr zuvor eingereist sind.

Neben neu zugewanderten Personen umfasst die 
 Erteilungsstatistik zusätzlich auch solche, die bereits 
vor der Erteilung ihres aktuellen Titels ein reguläres 
Aufenthaltsrecht in Deutschland besaßen. Damit wer-
den zum Beispiel auch Personen erfasst, die nach einer 
Bildungsmaßnahme in Deutschland eine Erwerbstä-
tigkeit aufnehmen. Damit reine Verlängerungen von 
Titeln das Bild nicht verzerren, wird das Konzept der 
Ersterteilung genutzt, in welchem alle Personen be-
trachtet werden, die im Auswertungszeitraum einen 
bestimmten Aufenthaltstitel erstmals erhalten haben. 
Somit werden alle Personen aus den Daten heraus-
gerechnet, welche zuvor bereits einen identischen 
 Aufenthaltstitel innehatten.33 Die verbleibenden Per-
sonen können dann weiter danach aufgeteilt werden, 
ob sie vorher bereits einen anderen Aufenthaltstitel 
besessen haben (Ersterteilung nach Statuswechsel34) 
oder nicht (Ersterteilung ohne vorherigen Titel35). Zwar 
kann für Letztere i. d. R. von einer Neuzuwanderung 
ausgegangen werden, diese Auswertung kann aber 
nicht mit der Zuwanderungsstatistik gleichgesetzt 
werden. Neben der oben beschriebenen methodisch 
bedingten Abweichung aufgrund des Erfassungszeit-
punkts (Erteilungs- bzw. Zuwanderungszeitpunkt) 
können nämlich auch in den Statuswechseln Personen 

33 Bzw. den direkten Vorgängertitel aus der Fassung des Aufent-
haltsgesetzes vor Inkrafttreten des FEG (AufenthG a. F.) sowie 
Wechsel mit lediglich marginaler Änderung der Gesetzes- bzw. 
Verordnungsgrundlage.

34 Erteilungen an Personen, die laut allgemeinem Datenbestand 
des AZR direkt zuvor im Besitz eines anderen gültigen Aufent-
haltstitels waren (d. h. exkl. Visa; inkl. (Dauer-)Aufenthaltskarten 
für Angehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der 
EU/des EWR bzw. der Schweiz).

35 Erteilungen an Personen, für die direkt zuvor kein gültiger 
 Aufenthaltstitel im allgemeinen Datenbestand des AZR erfasst 
war. Im Regelfall handelt es sich hier um Wechsel von einem 
Visum und Erteilungen nach visumfreier Einreise. Es können 
jedoch in Einzelfällen auch Personen enthalten sein, die bereits 
zuvor in Deutschland aufhältig waren (z. B. mit einem bereits 
abgelaufenen Aufenthaltstitel, einer Aufenthaltsgestattung oder 
einer Duldung).

enthalten sein, die innerhalb des Betrachtungszeit-
raums eingereist sind und bereits in diesem Zeitraum 
einen Statuswechsel vollzogen haben.

Das Basieren der AZR-Statistiken auf der Erteilung von 
Aufenthaltstiteln in Deutschland führt zu verschiede-
nen methodischen Problemen. Visa im Rahmen der 
Bildungs- und Erwerbsmigration weisen besonders 
lange Geltungszeiträume von sechs oder sogar zwölf 
Monaten auf.36 Daher ist es möglich, dass die entspre-
chenden Aufenthaltstitel erst deutlich nach der Ein-
reise vergeben und ins AZR eingetragen werden.37 In 
diesen Fällen können die entsprechenden Personen 
in der AZR-Zuwanderungsstatistik nicht nach dem 
konkreten Aufenthaltszweck aufgeführt werden. In 
der  Erteilungsstatistik finden sie im Berichtsjahr ihrer 
letztendlichen Titelerteilung Berücksichtigung. 

Was die Praxis der einzelnen ABHen bezüglich des 
Erteilungszeitpunktes des Aufenthaltstitels bzw. des 
Umgangs mit langen Geltungszeiträumen der Visa be-
trifft, ergaben die in diesem Projekt durchgeführten 
qualitativen Interviews ein sehr heterogenes Bild. Die 
meisten ABHen berichten, dass die Anträge für eine 
Aufenthaltserlaubnis in ihrem Zuständigkeitsbereich 
möglichst zeitnah nach der jeweiligen Einreise gestellt 
werden, da die eATs als unter Umständen notwendig 
für z. B. Miet- bzw. Arbeitsverträge oder zur Beantra-
gung von Kindergeld angesehen werden. Die eATs lie-
gen dann im Schnitt etwa drei Monate nach der Be-
antragung vor und werden in das AZR eingetragen. 
Andere Behörden weisen dagegen darauf hin, dass 
Visa zu großen Teilen in der Praxis als ausreichende 
Aufenthaltstitel angesehen werden. Gleichzeitig wurde 
der Geltungszeitraum der Visa auch ausgereizt, um ge-
rade während der Anfangszeit der Pandemie persön-
liche Kontakte bei der Antragstellung zu vermeiden 
bzw. auf Terminengpässe zu reagieren. Auf Wunsch 
der Antragstellenden wurden die eATs aber stets auch 
trotz eines (noch länger) gültigen Visums ausgestellt, 

36 Während D-Visa in der Regel für 90 Tage ausgestellt werden, 
gilt seit 27. Dezember 2016 ein Runderlass, nach dem Visa für 
Erwerbstätige und Studierende („sämtliche unter §§ 16-21 
und § 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG fallende Personen“ (AA 2022c)) 
grundsätzlich für sechs Monate erteilt werden sollen. Gleich-
zeitig können Visa für einen solchen Aufenthalt, der zwölf 
Monate nicht übersteigt, von den Auslandsvertretungen auch 
für bis zu zwölf Monate und damit unter Umständen auch für 
den gesamten Aufenthalt ausgestellt werden. Auch Visa für eine 
Beschäftigung, die auf dem beschleunigten Fachkräfteverfahren 
nach § 81a AufenthG beruhen, sollen in der Regel für zwölf, 
mindestens jedoch für sechs Monate erteilt werden.

37 Die Praxis, wann die Erteilung eines Aufenthaltstitels ins AZR 
eingetragen wird, unterscheidet sich teilweise zwischen einzel-
nen ABHen. Während einige Behörden damit bis zur Aushändi-
gung des eATs warten, tragen andere die Erteilung direkt nach 
der positiven Entscheidung ein.
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sobald ein entsprechender Termin zur Beantragung 
des Aufenthaltstitels in der ABH wahrgenommen wer-
den konnte. Die Dauer zwischen Antragstellung und 
Ausgabe des eAT bei einigen Behörden betrug mitun-
ter ein halbes Jahr oder länger (s. auch Kapitel 4.1.1). 
Für Überschreitungen der Geltungszeiträume der Visa 
– was v. a. in 2020 vermehrt durch pandemiebedingte 
Einschränkungen in der Arbeit der ABHen entstehen 
konnte – wurden Fiktionsbescheinigungen zum Nach-
weis des legalen Aufenthalts ausgestellt. Dieses Mittel 
wurde teilweise auch bei visumfreien Einreisen ange-
wendet.

Besonders relevant ist die Aufenthaltsoption mit gül-
tigem Visum zum einen für besonders kurzfristige 
Aufenthalte. Ist von vornherein geplant, dass eine Er-
werbstätigkeit oder Bildungsmaßnahme nur eine kurze 
Zeit andauern wird und danach eine Ausreise erfolgt, 
wird oftmals gar kein Aufenthaltstitel in Deutschland 
vergeben. Zum anderen betrifft dies Übergangstitel 
wie z. B. die Suche nach einem Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz. In solchen Fällen wird teilweise keine ent-
sprechende Aufenthaltserlaubnis ausgestellt, solange 
die Person ein gültiges Visum besitzt. Erfolgt die Aus-
reise (bspw. nach erfolgloser Suche) noch im Geltungs-
zeitraum des Visums, kann die Rechtsgrundlage des 
Aufenthalts im AZR aufgrund des fehlenden inlän-
dischen Titels nicht ausgewiesen werden. Bei einer 
Verstetigung des Aufenthaltes (z. B. bei erfolgreicher 
Suche) wird wiederum direkt der Anschlusstitel verge-
ben, sodass die Einreise über den Suchtitel ebenfalls in 
den meisten Fällen nicht erkennbar ist. Ähnliches kann 
unter Umständen auch für sehr kurze Bildungsmaß-
nahmen gelten, die schnell in einer regulären Erwerbs-
tätigkeit münden (z. B. Anerkennungsmaßnahmen für 
ausländische Abschlüsse nach § 16d AufenthG).

Eine vollständige Abbildung aller Drittstaatsangehö-
rigen, die zu Erwerbs- oder Bildungszwecken nach 
Deutschland einreisen, ist letztendlich aufgrund der 
aufgezeigten methodischen Herausforderungen nicht 
möglich. Dieser Forschungsbericht verwendet daher 
sowohl die Visastatistik als auch die AZR-Auswertun-
gen zu Zuwanderungen und Ersterteilungen, um ein 
möglichst präzises Bild zu liefern. Abschließend wird 
auch die Entwicklung der Zahl aller insgesamt zu Bil-
dungs- und Erwerbszwecken aufhältigen Personen auf 
Basis des AZR dargestellt (Kapitel 2.3.3). 

Auswertungen des AZR, welche über den Fokus die-
ses Berichts hinausgehen, können der regelmäßigen 

statistischen Berichterstattung entnommen werden. 
Die AZR-Zuwanderungszahlen werden jährlich in der 
BAMF-Publikation „Das Bundesamt in Zahlen“ sowie 
dem Migrationsbericht der Bundesregierung veröf-
fentlicht (zuletzt: BAMF 2022 bzw. BMI/BAMF 2023). 
Analysen der Erteilungsstatistik finden sich im halb-
jährlichen „Monitoring zur Bildungs- und Erwerbsmi-
gration“ des BAMF-Forschungszentrums (zuletzt: Graf 
2023). Daneben existieren weitere Datenquellen, wel-
che Hinweise auf den Themenbereich der Fachkräfte-
migration bieten, z. B. Daten zur Zustimmung der BA 
zur Arbeitsaufnahme von Drittstaatsangehörigen (BA 
2022) oder zur Anerkennung von ausländischen Be-
rufsabschlüssen (Böse/Schmitz 2022).

2.2 Visavergabe der deutschen 
Auslandsvertretungen 

Für die meisten Drittstaatsangehörigen, die zu 
 Bildungs- bzw. Erwerbszwecken nach Deutschland 
einreisen wollen, steht die Beantragung eines dement-
sprechenden Visums an erster Stelle. Die Visaerteilun-
gen der verschiedenen deutschen AVen werden durch 
das AA in der offiziellen Visastatistik ausgewiesen. Bei 
der Interpretation dieser Statistik gilt es zu beachten, 
dass zwei unterschiedliche Erfassungskonzepte vor-
handen sind. Bei der Bearbeitung der Visumanträge 
wird durch die zuständige Person in der AV manuell 
aus einer durch das AA festgelegten Liste sogenann-
ter „statistischer Zuordnungen“ die jeweils möglichst 
passende Kategorie ausgewählt (s. Abbildung 2-1 bzw. 
Tabelle 2-1). Seit Inkrafttreten des FEG wird für ein-
zelne Visa zu Bildungs- und Erwerbszwecken außer-
dem auch die tatsächliche Rechtsgrundlage erfasst (s. 
Tabelle 2-3). Da es sich um unabhängig voneinander 
vorgenommene manuelle Eintragungen handelt, kann 
es auch bei einer eigentlichen Überlappung von statis-
tischer Zuordnung und konkreter Rechtsgrundlage zu 
Abweichungen kommen. Die Darstellung nach Rechts-
grundlage stellt zwar die präzisere Statistik dar, diese 
Auswertung ist jedoch nur für eine begrenzte Anzahl 
an Bildungs- und Erwerbsvisa möglich und kann somit 
nicht in Relation zu der Gesamtheit aller Visaerteilun-
gen gestellt werden. Daher wird in diesem Kapitel zu-
erst auf die Erfassung nach der statistischen Zuord-
nung eingegangen, um im Anschluss einzelne für das 
FEG besonders relevante Rechtsgrundlagen noch ein-
mal näher zu beleuchten.
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Bildungs- und Erwerbsmigration im Überblick

Abbildung 2-1 zeigt die Zahl der Visaerteilungen im 
Bereich der Bildungs- und Erwerbsmigration von 2018 
bis 2021. Bereits von 2018 auf 2019 und damit noch 
vor dem Inkrafttreten des FEG ließen sich Steigerun-
gen sowohl in der Bildungs- als auch in der Erwerbs-
migration beobachten. Im Jahr 2019 wurden durch die 
deutschen Auslandsvertretungen noch rund 190.000 
D-Visa im Bereich der Bildungs- und Erwerbsmigration 
ausgestellt.38 Davon entfiel etwas mehr als die Hälfte 
auf den aufenthaltsrechtlichen Bereich der Erwerbs-
migration mit der Westbalkanregelung als häufigster 
Kategorie (ca. 27.000 Visa). Im Rahmen der rechtlichen 
Grundlagen der Bildungsmigration wurden rund drei 
Viertel der Visa für die Aufnahme eines Studiums bzw. 
einer studienvorbereitenden Maßnahme oder zur Stu-
dienbewerbung erteilt. 

38 In der auf der Homepage des AA veröffentlichten Auswertung 
der Visastatistik werden Aus- und Weiterbildungen, Praktika 
und berufliche Anpassungsmaßnahmen unter die Kategorie der 
Erwerbstätigkeit gefasst, was zu Abweichungen von den im Fol-
genden dargestellten Auswertungen führt. Die Kategorisierung 
in diesem Forschungsbericht orientiert sich an der Zuordnung 
des Aufenthaltsgesetzes, in welchem alle Rechtsgrundlagen 
nach den §§ 16–17 AufenthG in den Bereich der Bildungs-
migration fallen.

Mit Beginn der COVID-19-Pandemie reduzierten sich 
die Visaerteilungen in beiden Bereichen deutlich. Be-
zogen auf das gesamte Jahr gingen sie zwischen 2019 
und 2020 um jeweils etwa die Hälfte zurück. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass 2020 etwa 7.900 Visa in 
die beiden Kategorien „Praktika“ (ca. 1.500 Visa) und 
„Pflegekräfte“ (ca. 6.400 Visa) fallen. Seit 2020 wer-
den alle Visa für Pflegekräfte unabhängig von ihrer 
Rechtsgrundlage in einer Kategorie erfasst. Demnach 
kann hier nicht mehr zwischen Visa im Rahmen von 
Bildungsmaßnahmen nach §§ 16 bis 17 AufenthG und 
der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach §§ 18 bis 21 
AufenthG unterschieden werden. Bei Praktika werden 
seit Inkrafttreten des FEG ebenfalls Visa zu Erwerbs-
zwecken nach § 19c Abs. 1 AufenthG mit erfasst.

2021 konnte sich die Zahl der Visaerteilungen wieder 
etwas stabilisieren. Während die Bildungsmigration 
bereits wieder über das Niveau von 2018 anstieg, lagen 
Visa im Rahmen der Erwerbsmigration immer noch 
darunter. Wie sich im Folgenden zeigen wird, deuten 
die Auswertungen für das erste Halbjahr 2022 aller-
dings auf einen weiteren deutlichen Anstieg speziell 
im Bereich der Erwerbsmigration hin. 

Abbildung 2-1: Erteilte D-Visa im Bereich der Bildungs- und Erwerbsmigration von 2018 bis 2021

Quelle: Sonderauswertung des AA (eigene Berechnung)
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Tabelle 2-1 bietet einen genaueren Blick auf die Zah-
len der Visaerteilungen nach Inkrafttreten des FEG 
und weist diese nach den für das Gesetz besonders 
relevanten statistischen Zuordnungen aus. Insgesamt 
wurden nach Angaben der Visastatistik seit Inkrafttre-
ten des FEG im März 2020 bis Ende Juni 2022 von den 
deutschen AVen rund 335.000 Visa erteilt, die auf Basis 
der statistischen Zuordnung der Aufnahme einer Bil-
dungsmaßnahme oder einer Beschäftigung bzw. der 
Suche nach einer solchen zugeordnet werden kön-
nen. Davon wurde lediglich etwa ein Fünftel noch im 
restlichen Jahr 2020 ausgestellt, etwa die Hälfte im 
Gesamtjahr 2021 und bereits fast ein Drittel im ersten 
Halbjahr 2022. 

Betrachtet man die Visa genauer, denen eine Rechts-
grundlage aus dem Bereich der Bildungsmigration 
zugrunde liegt, machen – ohne Berücksichtigung des 
Pflegesektors bzw. von Praktika – Studierende mit 
80 % die überwiegende Mehrheit der Gesamtertei-
lungen aus. Dieser Anteil ist jedoch insgesamt leicht 

rückläufig. Waren es zwischen März und Dezember 
2020 noch 83 %, ging der Anteil im Jahr 2021 auf 81 % 
sowie im ersten Halbjahr 2022 auf 74 % zurück.39 An-
dere Bildungsmaßnahmen wie berufliche Aus- und 
Fortbildungen sowie berufliche Anpassungsmaßnah-
men und Sprachkurse stellen in allen Berichtszeiträu-
men sehr viel kleinere Gruppen dar. Während es für 
Aus- und Fortbildungen insgesamt etwas über 15.000 
Visaerteilungen waren, handelt es sich bei Visa für 
 berufliche Anpassungsmaßnahmen bzw. Sprachkurse 
und Schulbesuche lediglich um etwas mehr als 5.000 
bzw. 8.000 Erteilungen. Zur neu eingeführten Möglich-
keit der Ausbildungsplatzsuche wurden seit Inkraft-
treten des FEG lediglich 77 Visa ausgestellt. Durch die 
pandemiebedingten Einreisebeschränkungen waren 

39 Die einzelnen Zeiträume sind nicht deckungsgleich. Dies kann 
u. a. zu einer unterschiedlichen Bedeutung des Beginns des 
Winter- bzw. Sommersemesters führen. Allerdings zeigt sich der 
beschriebene Rückgang auch für den Vergleich zwischen dem 
ersten Halbjahr 2021 und 2022 (80 % zu 74 %).

Tabelle 2-1: Erteilte D-Visa im Bereich der Bildungs- und Erwerbsmigration zwischen März 2020 und Juni 2022 nach 
statistischer Zuordnung

Statistische Zuordnung Gesamt März bis 
Dezember 2020 2021 1. Halbjahr 2022

Bildung 146.703 34.830 77.083 34.790

Studium* 117.461 28.983 62.585 25.893

Aus- und Weiterbildung 15.405 3.257 7.391 4.757

Berufliche Anpassungsmaßnahmen 5.454 1.176 2.778 1.500

Sprachkurse und Schulbesuch 8.306 1.414 4.292 2.600

Ausbildungsplatzsuche 77 - 37 40

Erwerbstätigkeit 164.909 29.441 75.660 59.808

Blaue Karte EU 34.274 6.054 14.844 13.376

Arbeitsplatzsuche 2.626 691 923 1.012

Forschung und Wissenschaft** 15.278 4.179 7.500 3.599

ICT-Karten 5.622 831 2.787 2.004

Au pair/Working Holiday/Freiwilligendienst (EU) 20.451 2.684 11.160 6.607

Westbalkanregelung 23.205 1.218 10.392 11.595

Sonstige Erwerbstätigkeit*** 63.453 13.784 28.054 21.615

Pflegekräfte 18.643 5.517 8.730 4.396

Praktika 4.848 767 2.696 1.385

Gesamt 335.103 70.555 164.169 100.379

* Inkl. Visa für studienvorbereitende Maßnahmen und zur Studienbewerbung.
** Inkl. Visa für Forschende nach § 18d AufenthG sowie für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung nach § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 5 

BeschV.
*** Spezialitätenköchinnen und -köche (1.986), Werkvertrags-Arbeitnehmende (§ 18 AufenthG/§ 29 BeschV) (1), Selbstständige/leitende Ange-

stellte (1.584), religiöse/karitative Beschäftigungen (859), Dienstleistungen Vander Elst (3.563), Schifffahrt (11.781) und sonstige Arbeitsauf-
nahme (43.679).

Quelle: Sonderauswertung des AA (eigene Berechnung)
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 Visaerteilungen in diesem Bereich bis Mitte 2021 aller-
dings auch weitgehend begrenzt (s. Kapitel 1.3.1).

Im Bereich der Erwerbsmigration ist das Bild deut-
lich heterogener in Bezug auf die einzelnen Unterka-
tegorien. Die größte identifizierbare Rechtsgrundlage 
bildet die Blaue Karte EU mit einem Anteil von einem 
Fünftel der Gesamtzahl erteilter Erwerbsvisa, dahin-
ter folgen Erteilungen für Einreisen im Rahmen der 
Westbalkanregelung (ohne Pflegekräfte) mit 14 % und 
„Au pair/Working Holiday/Freiwilligendienst (EU)“ mit 
12 %. Visa zur Arbeitsplatzsuche machten insgesamt 
lediglich 2 % der Erteilungen im Rahmen der Erwerbs-
migration aus. Dabei handelt es sich seit 202140 zudem 
nur in etwas mehr als jedem zehnten Fall um die durch 
das FEG neu eingeführte Möglichkeit zur Arbeitsplatz-
suche für Fachkräfte mit Berufsausbildung. 

Bei der Interpretation der Visastatistik im Bereich der 
Erwerbsmigration muss berücksichtigt werden, dass 
insgesamt rund ein Viertel aller erteilten Visa in die 
statistische Zuordnung „Sonstige Arbeitsaufnahme“ 
fällt (ca. 44.000 Visa; in Tabelle 2-1 als Unterkategorie 
von „Sonstige Erwerbstätigkeit“ ausgewiesen). Darun-
ter werden u. a. auch die neuen Rechtsgrundlagen für 
Fachkräfte nach den §§ 18a und 18b Abs. 1 AufenthG 
außerhalb des Pflegesektors subsumiert, genauso wie 
zahlreiche Rechtsgrundlagen für sonstige Beschäf-
tigungen nach § 19c Abs. 1 AufenthG in Verbindung 
mit Paragrafen der BeschV (z. B. für Werkvertragsar-
beitnehmerinnen bzw. -nehmer, Sportlerinnen und 
Sportler oder Journalistinnen und Journalisten). An-
hand der statistischen Zuordnung kann diese hetero-
gene Gruppe der „Sonstigen Arbeitsaufnahme“ nicht 
näher untersucht werden. Weiteren Aufschluss kann 
die unten folgende Auswertung nach den einzelnen 
Rechtsgrund lagen bringen (s. Tabelle 2-3).

Ähnliches gilt für die fast 19.000 Visa für Pflegekräfte. 
Hier lässt sich anhand der Visastatistik nicht zwischen 
der Einreise im Rahmen einer Bildungs- bzw. Anerken-
nungsmaßnahme sowie bereits anerkannten Fachkräf-
ten unterscheiden. Dies resultiert daraus, dass Visa, die 
eigentlich im Rahmen einer Rechtsgrundlage verge-
ben werden, für die eine eigene statistische Zuordnung 
existiert – etwa die Westbalkanregelung oder berufli-
che Anerkennungsmaßnahmen – nicht in dieser, son-
dern in der Sammelkategorie für Pflegekräfte erfasst 
werden. Auch in den etwa 5.000 Visa für Praktikan-
tinnen und Praktikanten sind sowohl Praktika ent-

40 Eine Unterscheidung in der Visastatistik zwischen Visa zur 
Arbeitsplatzsuche für akademische bzw. nicht-akademische 
Fachkräfte ist erst seit 2021 möglich.

halten, die im Rahmen einer Aus- bzw. Fortbildung 
absolviert werden (§ 16a AufenthG) oder studienbezo-
gen sind (§ 16e AufenthG), als auch solche, die als Be-
schäftigung angesehen werden (§ 19c Abs. 1 AufenthG 
i. V. m. § 15 BeschV). 

Wie bereits in Abbildung 2-1 ersichtlich wurde,  lassen 
sich 2021 deutliche Anstiege sowohl im Bereich der 
Bildungs- als auch der Erwerbsmigration beobach-
ten. In allen zentralen Unterkategorien der Bildungs-
migration haben sich die Werte mehr als verdoppelt. 
Auch die in 2020 stark zurückgegangenen Visaertei-
lungen für Studierende konnten sich wieder erholen 
und lagen in etwa auf dem Niveau von 2019. Im Be-
reich der Erwerbsmigration fallen vor allem die im Jahr 
2021 im Vergleich zu 2020 deutlich erhöhten Werte 
für Visa im Rahmen der Westbalkanregelung sowie für 
Au-pair-Tätigkeiten, Working Holiday bzw. Freiwilli-
gendienst (EU) auf. Dies hängt unmittelbar damit zu-
sammen, dass für solche Visa besonders strikte und 
lang anhaltende pandemiebedingte Einschränkungen 
galten bzw. teilweise immer noch gelten. Für Staa-
ten außerhalb der EU bzw. der Schengen-assoziierten 
Staaten und für eine Liste ausgewählter Drittstaaten 
war die Neuzuwanderung zu Erwerbszwecken noch 
bis Mitte des Jahres 2021 mit Ausnahme einiger Be-
rufsfelder weitgehend auf anerkannte Fachkräfte mit 
bestehendem Arbeitsvertrag beschränkt. Ende Juni 
2021 erfolgten erste Lockerungen für vollständig ge-
impfte Personen (s. Kapitel 1.3.1). Im Rahmen der 
Westbalkanregelung betrug die Zahl der erteilten Visa 
im Gesamtjahr 2019 noch ca. 27.000 und damit mehr 
als im gesamten Zeitraum von März 2020 bis Juni 2022 
zusammen. In den Werten ab 2020 sind zwar keine 
Pflegekräfte enthalten, Auswertungen der Visastatistik 
nach Rechtsgrundlage für 2021 ergeben jedoch, dass 
die Zahl aller Erteilungen nach § 19c Abs. 1 AufenthG 
i. V. m. § 26 Abs. 2 BeschV um lediglich ca. 500 höher 
liegt als für die statistische Zuordnung der Westbal-
kanregelung ohne Pflegekräfte.

Die besonders starken Einschränkungen durch die 
Pandemie galten prinzipiell auch für Visa zur Arbeits-
platzsuche. Hier stieg die Zahl der Visaerteilungen 
nach der Lockerung bzw. Aufhebung dieser Beschrän-
kungen im Verlauf des Jahres 2021 jedoch nicht in 
gleichem Maße an. 

Die Auswertungen für das erste Halbjahr 2022 lassen 
vor allem deutliche Steigerungen im Erwerbsbereich 
erwarten. Die Zahl der erteilten Visa lag bereits bei fast 
80 % der Erteilungen im Gesamtjahr 2021. Für die Visa 
zur Arbeitsplatzsuche überstieg der Wert bereits den 
des Vorjahres. Deren Anzahl ist absolut gesehen aller-
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dings nach wie vor relativ niedrig und beschränkte sich 
mit fast 90 % weitestgehend auf akademische Fach-
kräfte. Die Anzahl an Visaerteilungen im Rahmen der 
Westbalkanregelung lag ebenfalls bereits leicht über 
dem Wert von 2021. Hier muss jedoch berücksichtigt 
werden, dass sich die Erteilungen im Jahr 2021 haupt-
sächlich auf die sechs Monate nach der Lockerung der 
pandemiebedingten Einschränkungen konzentrierten. 
Was den Bereich der Bildungsmigration betrifft, ist 
eine vergleichende Einordnung deutlich schwieriger, 
da die Entwicklung maßgeblich mit dem Beginn des 
Ausbildungsjahres bzw. des Wintersemesters im zwei-
ten Halbjahr zusammenhängt. Für (angehende) Pflege-
kräfte lag die Zahl der Visaerteilungen im ersten Halb-
jahr 2022 etwa bei der Hälfte des Gesamtjahres 2021.

Betrachtet man die Erteilungszahlen der  Visastatistik 
nach den verschiedenen Ländern, in denen sich die 
Auslandsvertretungen befinden (Tabelle 2-2), zeigt 
sich, dass sich die Top 10 je nach Zuordnung der Visa-
statistik deutlich unterscheiden. Bei der länderbezo-
genen Analyse ist zu berücksichtigen, dass diese An-
gabe nicht zwangsläufig der Staatsangehörigkeit der 
Personen entspricht, die diese Visa erhalten haben. In 
der Regel sollte dies zwar größtenteils der Fall sein, in 
Bezug auf einzelne AVen in Ländern mit einer großen 
ausländischen Bevölkerung kann es jedoch zu syste-
matischen Abweichungen kommen. Im Bildungsbe-
reich liegen Indien, China und die Türkei an der Spitze, 
was in allen drei Fällen durch die hohe Migration von 
Studierenden bedingt ist. Der Anteil der  Studierenden 

an der Gesamtzahl der Visaerteilungen im Bildungsbe-
reich liegt für Indien und China jeweils deutlich über 
90 %, für die Türkei knapp darunter. In diesen drei 
 Ländern wurden im Berichtszeitraum 44 % aller zu 
Studienzwecken vergebenen Visa erteilt. Bezogen auf 
den Bereich der Aus- und Fortbildung weisen die AVen 
in Vietnam, Marokko, Kosovo und Jordanien vierstel-
lige Werte und zusammengenommen einen Anteil von 
ebenfalls 44 % aller Erteilungen in diesem Bereich auf. 
Bei den beruflichen Anpassungsmaßnahmen sind es 
Iran, Bosnien und Herzegowina sowie der Libanon mit 
insgesamt etwa einem Drittel der Erteilungen.

Für Visa im Kontext einer Erwerbstätigkeit bzw. der 
Suche danach stehen Indien und die Türkei an erster 
Stelle mit Anteilen von jeweils über einem Zehntel. Für 
Indien macht die Blaue Karte EU fast die Hälfte aller 
dort im Erwerbsbereich erteilten Visa aus (48 %), wäh-
rend es für die Türkei neben dieser Rechtsgrundlage 
(24 %) vor allem die Kategorie „Sonstige Arbeitsauf-
nahme“ ist (59 %). Darauf folgen mit Serbien, Bosnien 
und Herzegowina sowie Kosovo drei der sechs West-
balkanstaaten. Auf alle sechs Westbalkanstaaten ent-
fallen insgesamt ca. 46.000 Visa und damit mehr als 
ein Viertel aller Erteilungen im Erwerbsbereich. Dabei 
liegt nur etwa die Hälfte der Erteilungen im Bereich 
der Westbalkanregelung (ohne Pflegekräfte), was zeigt, 
dass Staatsangehörige des Westbalkans oft auch an-
dere Rechtsgrundlagen nutzen (s. Kapitel 5.2.2 zu Ser-
bien). Dies war verstärkt vor allem in 2020 sowie im 
ersten Halbjahr 2021 zu beobachten, als die Zuwan-

Tabelle 2-2: Auslandsvertretungen mit den meisten Erteilungen von D-Visa zwischen März 2020 und Juni 2022 nach 
Aufenthaltszweck

Bildung Erwerbstätigkeit Pflegekräfte

Auslandsvertretungen Erteilte Visa Auslandsvertretungen Erteilte Visa Auslandsvertretungen Erteilte Visa

Indien 17,0 % Indien 10,8 % Philippinen 24,8 %

China 11,6 % Türkei 10,3 % Vietnam 18,7 %

Türkei 8,7 % Serbien 9,0 % Albanien 10,7 %

Russische Föderation 3,9 % Bosnien und Herzegowina 6,9 % Serbien 10,3 %

Marokko 3,8 % Kosovo 4,4 % Tunesien 9,5 %

Iran 3,4 % Russische Föderation 4,0 % Bosnien und Herzegowina 7,2 %

Vietnam 3,0 % Nordmazedonien 3,8 % Indien 5,4 %

Ägypten 2,9 % China 3,7 % Mexiko 2,0 %

Pakistan 2,6 % Indonesien 3,1 % Kosovo 1,6 %

Jordanien 2,3 % Albanien 2,9 % Marokko 1,4 %

Sonstige Staaten 40,8 % Sonstige Staaten 41,2 % Sonstige Staaten 8,5 %

Gesamt 146.703 Gesamt 164.909 Gesamt 18.643

Quelle: Sonderauswertung des AA (eigene Berechnung)
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derung weitestgehend auf diese anderen Regelungen 
beschränkt war. Im zweiten Halbjahr 2022 betrug der 
Anteil an Visa im Rahmen der Westbalkanregelung 
(ohne Pflegekräfte) unter diesen Staaten bereits etwa 
60 %. 

Für (angehende) Pflegekräfte liegen die Philippinen 
mit einem Viertel aller Erteilungen an erster Stelle, ge-
folgt von Vietnam mit fast einem Fünftel. Außerdem 
machen auch die Westbalkanstaaten – und hier vor 
allem Albanien, Serbien sowie Bosnien und Herzego-
wina – insgesamt fast ein Drittel aller Erteilungen aus 
(31 %). Allgemein zeigt sich eine deutlich geringere 
Heterogenität der Herkunftsländer für Pflegekräfte 
als für die restliche Bildungs- und Erwerbsmigration: 
Während bei Letzteren jeweils über 40 % der Erteilun-
gen in Ländern außerhalb der Top 10 erfolgten, sind es 
bei Visa für Pflegekräfte lediglich 9 %.

Ausgewählte Rechtsgrundlagen im Fokus

Abschließend werden, wie anfangs erläutert, einzelne 
für das FEG besonders relevante Visaerteilungen näher 
nach den konkreten Rechtsgrundlagen des AufenthG 
bzw. der BeschV unterteilt analysiert (Tabelle 2-3). Wie 
zu Beginn des Kapitels beschrieben, weichen diese 
Zahlen für die meisten Bereiche der Bildungs- und Er-
werbsmigration nicht grundsätzlich von den Auswer-
tungen nach statistischer Zuordnung (Tabelle 2-1) ab. 

Eine Ausnahme hiervon bilden insbesondere Maßnah-
men zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
nach § 16d Abs. 1 bis 4 AufenthG. Deren Erteilungszahl 
nach Rechtsgrundlage liegt mehr als doppelt so hoch 
wie bei der Betrachtung der zugehörigen  statistischen 
Zuordnung. Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei 
verstärkt um Pflegekräfte handelt, welche anhand der 
statistischen Zuordnung nicht näher nach ihrem Auf-
enthaltszweck unterteilt werden können. Dies wird 
dadurch bestärkt, dass die AV auf den  Philippinen, 
welche für rund ein Viertel der Visa für Pflegekräfte 
verantwortlich ist, in 2021 fast ein Drittel der Visa nach 
§ 16d AufenthG ausstellte. Auch fällt auf, dass im Ge-
gensatz dazu in Vietnam 2021 kaum Visa zur Berufsan-
erkennung nach § 16d AufenthG ausgestellt wurden, 
dafür rund ein Viertel aller Visa zu Ausbildungszwe-
cken nach § 16a AufenthG. Dies legt nahe, dass die 
meisten Pflegekräfte aus Vietnam im Gegensatz zu 
denen aus den Philippinen eine vollwertige Ausbildung 
in Deutschland beginnen. Für die Philippinen liegt der 
Anteil hier bei lediglich knapp über einem Prozent. 
Dieses Ergebnis hängt wesentlich mit der Ausgestal-
tung des Programms Triple Win zur Gewinnung von 
Pflegekräften in diesen Staaten zusammen sowie mit 
den Anstrengungen einzelner Herkunftsländer, Fach-
kräfte dahingehend gezielt vorzubereiten. Während 
aus Ländern wie den Philippinen v. a. bereits ausgebil-
dete Fachkräfte nach Deutschland kommen, werden 
speziell in Vietnam junge Migrantinnen und Migranten 

Tabelle 2-3: Ausgewählte D-Visa-Erteilungen im Bereich der Bildungs- und Erwerbsmigration zwischen März 2020 und 
Juni 2022 nach Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage Gesamt März bis 
Dezember 2020

2021 1. Halbjahr  
2022

§ 16a AufenthG 
(Aus- und Weiterbildung)

18.325 3.925 9.023 5.377

§ 16d AufenthG
(Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen), 
darunter

§ 16d Abs. 1 AufenthG 
(Betriebliche Qualifizierungsmaßnahme)

3.289 727 1.633 929

§ 16d Abs. 2 AufenthG 
(Beschäftigung während Qualifizierungsmaßnahme)

6.464 2.000 3.055 1.409

§ 16d Abs. 3 AufenthG 
(Anerkennung während Beschäftigung)

411 78 208 125

§ 16d Abs. 4 AufenthG 
(Anerkennung bei Vermittlungsabsprache)

2.454 834 1.091 529

§ 18a AufenthG 
(Fachkräfte mit Berufsausbildung)

4.206 1.096 2.043 1.067

§ 18b Abs. 1 AufenthG 
(Fachkräfte mit akademischer Ausbildung)

7.688 1.636 3.558 2.494

§ 19c Abs. 2 AufenthG 
(Personen mit berufspraktischen Kenntnissen)

1.446 228 622 596

Quelle: Sonderauswertung des AA
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für eine vollständige Ausbildung in Deutschland ge-
wonnen.41

Betrachtet man die einzelnen Rechtsgrundlagen zur 
Berufsanerkennung genauer, fällt des Weiteren auf, 
dass über die Hälfte der aufgeführten Visaerteilun-
gen nach § 16d Abs. 2 AufenthG erfolgte. Ein solcher 
Aufenthalt umfasst eine Beschäftigung während der 
Qualifizierungsmaßnahme, wenn bereits ein konkre-
tes Arbeitsplatzangebot für eine spätere Beschäftigung 
vorliegt.

Anhand der Zahlen zu den Fachkräftetiteln nach den 
§§ 18a und 18b AufenthG wird zudem deutlich, wie 
stark die Erwerbsmigration (noch) auf den Bereich 
der hoch qualifizierten Zuwanderung fokussiert ist: 
Die anhand der statistischen Zuordnung  ermittelten 
Erteilungszahlen von Visa für eine Blaue Karte EU 
(§ 18b Abs. 2 AufenthG) liegen mehr als zweieinhalb-
mal so hoch wie die von Visa für andere Fachkräfte 
mit Hochschulabschluss (§ 18b Abs. 1 AufenthG) und 
Fachkräfte mit Berufsausbildung (§ 18a AufenthG) 
 zusammengenommen. Dabei bilden Visa für akademi-
sche Fachkräfte in allen Berichtszeiträumen die Mehr-
heit. Zudem deutet sich für Letztere in 2022 auch eine 
etwas stärkere Steigerung an als für Fachkräfte mit 
 Berufsausbildung. In 2021 stellten AVen der Westbal-
kanstaaten – und hier v. a. Albanien und Serbien – über 
die Hälfte der Visa nach § 18a AufenthG aus. Für aka-
demische Fachkräfte abseits der Blauen Karte EU lag 
die Türkei mit etwa 10 % der Visaerteilungen in 2021 
an erster Stelle, gefolgt von dem Kosovo und Indien. 
Die Westbalkanstaaten bildeten hier lediglich einen 
Anteil von knapp 20 %.

Es zeigt sich außerdem, dass für die durch das FEG neu 
eingeführte Möglichkeit der Zuwanderung von Perso-
nen mit Berufserfahrung im IT-Bereich (§ 19c Abs. 2 
AufenthG i. V. m. § 6 BeschV) bisher erst etwa 1.500 
Visa ausgestellt wurden. Ähnlich wie für die Blaue 
Karte EU lag deren Wert im ersten Halbjahr 2022 aber 
bereits fast auf dem Niveau des Gesamtjahres 2021.

Insgesamt lässt sich auf Basis der Visastatistik wegen 
des beinahe zeitgleichen Eintretens der COVID-
19-Pandemie mit dem Inkrafttreten des FEG keine 
direkte Aussage über dessen Wirkung ableiten. Die 
Analysen zeigen, dass sich die Bildungs- und Erwerbs-
migration aus Drittstaaten vor allem seit der Lo-
ckerung der Einreisebeschränkungen für geimpfte 

41 Für nähere Informationen zu Triple Win s. Kapitel 1.2 bzw. 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/uber-triple-win/
triple-win-das-projekt (21.12.2022).

Personen in der zweiten Jahreshälfte 2021 in allen 
wesentlichen Bereichen von den pandemiebeding-
ten Einschnitten erholt. Für das Jahr 2022 sind nach 
aktuellem Stand weitere deutliche Steigerungen in 
der  Visaerteilung gerade auch im Erwerbsbereich zu 
erwarten. Im ersten Halbjahr fielen diese besonders 
deutlich für die Zuwanderung von Hochqualifizierten 
im Rahmen der Blauen Karte EU sowie die Zuwande-
rung im Rahmen der Westbalkanregelung aus. In den 
durch das FEG reformierten bzw. neu geschaffenen 
Regelungen zeigen sich solche Steigerungen lediglich 
für die Zuwanderung von Personen mit berufsprakti-
schen Kenntnissen nach § 19c Abs. 2 AufenthG.

Wie einleitend beschrieben, umfasst die Visastatistik 
jedoch nicht alle Drittstaatsangehörigen, welche sich 
für die Zuwanderung nach Deutschland zu Bildungs- 
oder Erwerbszwecken entscheiden. Zudem sind auch 
keine Aussagen zu tatsächlichen Einreisen möglich. 
Um die Entwicklung der Bildungs- und Erwerbsmig-
ration noch detaillierter beschreiben zu können, wirft 
das folgende Kapitel daher einen Blick auf die ver-
schiedenen Auswertungsmöglichkeiten der Eintragun-
gen im Ausländerzentralregister. 

2.3 Statistiken auf Basis des 
Ausländerzentralregisters

Während die Daten der Visastatistik in Kapitel 2.2 auf-
zeigen, für wie viele visumpflichtige Drittstaatsange-
hörige die Möglichkeit zur Einreise nach Deutschland 
im Rahmen der Bildungs- und Erwerbsmigration ge-
schaffen wurde, ermöglichen Auswertungen auf Basis 
des Ausländerzentralregisters Aussagen über Migran-
tinnen und Migranten, die sich tatsächlich zu diesen 
Zwecken in Deutschland aufhalten. Wie in Kapitel 2.1 
ausführlich beschrieben wird, basieren diese Auswer-
tungen auf den Aufenthaltstiteln, welche i. d. R. nach 
der Einreise bei der zuständigen kommunalen Aus-
länderbehörde beantragt werden. Dabei werden auch 
Personen einbezogen, für welche Visumfreiheit zu Er-
werbszwecken besteht. Aus methodischen Gründen 
sind jedoch insbesondere kurzfristige Aufenthalte wie 
z. B. solche zur Arbeitsplatzsuche untererfasst, da hier 
aufgrund der für den Aufenthaltszweck oftmals ausrei-
chenden Gültigkeitsdauer der Visa teilweise gar keine 
Aufenthaltstitel in Deutschland vergeben werden bzw. 
der Aufenthaltszweck sehr schnell wieder gewechselt 
wird.

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/uber-triple-win/triple-win-das-projekt
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/uber-triple-win/triple-win-das-projekt


31Quantitative Entwicklung der Bildungs- und Erwerbsmigration

Im Folgenden werden die Daten des AZR aus drei 
verschiedenen Perspektiven betrachtet: Zuerst wird 
ein Blick auf die Zahl der Personen geworfen, wel-
che jährlich eingereist sind und anschließend einen 
Aufenthaltstitel zur Bildungs- oder Erwerbsmigra-
tion erhalten haben. Anschließend werden alle Perso-
nen betrachtet, die unabhängig vom Zeitpunkt ihrer 
Einreise in den einzelnen Zeiträumen einen solchen 
 Aufenthaltstitel erstmals erteilt bekamen. Diese Sicht-
weise erlaubt es auch, Statuswechsel, beispielsweise 
vom Studium in eine Erwerbstätigkeit, in die Auswer-
tung einzuschließen. Zuletzt wird die Gesamtheit der 
Personen dargestellt, die sich zu den einzelnen Zeit-
punkten mit einem Titel im Rahmen der Bildungs- und 
Erwerbsmigration in Deutschland aufgehalten haben. 
Dies umfasst auch Personen, die bereits länger in 
Deutschland leben. 

2.3.1 Zuwanderung nach Aufenthaltszweck

In der auf dem AZR beruhenden jährlichen Zuwande-
rungsstatistik werden alle Wanderungsbewegungen 
zur Aufnahme einer Bildungsmaßnahme bzw. einer 

Erwerbstätigkeit erfasst, bei denen die jeweiligen Per-
sonen im Berichtsjahr eingereist waren und ihnen bis 
spätestens zum 31. März des Folgejahres ein dement-
sprechender Aufenthaltstitel in Deutschland erteilt 
wurde. Diese Auswertungen werden regelmäßig in der 
BAMF-Publikation „Das Bundesamt in Zahlen“ sowie 
im Migrationsbericht der Bundesregierung ausführ-
lich dargestellt und veröffentlicht. Die hier vorgenom-
menen Analysen fokussieren neben der Gesamtent-
wicklung v. a. die für das FEG besonders relevanten 
Aufenthaltstitel, etwa nicht-akademische Bildungs-
maßnahmen und Anerkennungsmaßnahmen für aus-
ländische Berufsabschlüsse (§§ 16a und 16d AufenthG) 
sowie die Erwerbsmigration von Fachkräften mit aner-
kannter Qualifikation (§§ 18a und 18b AufenthG). Wei-
tere detaillierte Statistiken können der laufenden sta-
tistischen Berichterstattung entnommen werden.42

Die Betrachtung der Zuwanderungsstatistik im Zeit-
verlauf seit 2018 (Abbildung 2-2) zeigt sowohl in der 
absoluten Höhe der Zahlen als auch in der Entwick-

42 Für die jeweiligen Auswertungen der einzelnen Jahre siehe 
BAMF 2019, 2020, 2021 und 2022 sowie BMI/BAMF 2020a, 
2020b, 2022 und 2023.

Abbildung 2-2: Zuzüge von Drittstaatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel im Rahmen der Bildungs- und 
Erwerbsmigration von 2018 bis 2021
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Quelle: AZR (Stichtag 30.3. des jeweiligen Folgejahres)
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lung über die Zeit einige Unterschiede zur Visastatistik 
(s. Abbildung 2-1). So fällt auf, dass die Zahl der Zu-
wanderungen zum Teil deutlich unter der der erteil-
ten Visa liegt. Daraus lässt sich jedoch nicht schlie-
ßen, dass nur dieser Anteil an Personen tatsächlich 
zugewandert ist. Vielmehr handelt es sich um eine 
Vielzahl methodischer Gründe, warum ein Vergleich 
dieser beiden Statistiken nicht ohne Weiteres mög-
lich ist (vgl. Kapitel 2.1). Vor allem aber wird nicht bei 
jeder Zuwanderung für Bildungs- und Erwerbszwe-
cke nach der Einreise tatsächlich ein demensprechen-
der Aufenthaltstitel ausgestellt.43 Da Letzteres stark 
von der Art der Tätigkeit in Deutschland abhängt, va-
riiert die Differenz zwischen Visaerteilungen und re-
gistrierten Zuwanderungen erheblich zwischen den 
einzelnen Rechtsgrundlagen. Während im Jahr 2021 
beispielsweise der Unterschied für Blaue Karten EU 
relativ niedrig war (11.768 zugewanderte Personen im 
Vergleich zu 14.844 erteilten Visa), weichen die Zahlen 
für andere Rechtsgrundlagen z. T. stark  voneinander 
ab. So wurden im Jahr 2021 für Schiffspersonal (§ 19c 
Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 24 BeschV) und vorüber-
gehende Dienstleistungserbringungen (§ 19c Abs. 1 
 AufenthG i. V. m. § 21 BeschV) ca. 3.900 bzw. 1.800 
Visa erteilt, jedoch lediglich etwas über 500 bzw. 100 
Zuwanderungen registriert. Die Abweichungen sind 
umso größer, je kurzfristiger der Aufenthalt angelegt 
ist, da hierfür oft das Visum als Aufenthaltstitel aus-
reicht. Zudem können auch Visa mit langer Geltungs-
dauer (z. B. im Rahmen des beschleunigten Fach-
kräfteverfahrens) dazu beitragen, dass die jeweiligen 
Aufenthaltstitel in Deutschland nicht bis spätestens 
31. März des Folgejahres der Einreise ausgestellt und 
damit in der Statistik erfasst werden.

Grundsätzlich zeigen sowohl die Zuwanderungssta-
tistik als auch die Visastatistik, dass sich die Bildungs- 
und Erwerbsmigration — nach einem deutlichen 
Einknicken im Jahr 2020 — 2021 wieder zu erholen be-
gann. Berücksichtigt man lediglich die Zahl der regist-
rierten Zuwanderungen, liegt der Wert sowohl für die 
Bildungs- als auch für die Erwerbsmigration allerdings 
immer noch deutlich unter dem des Jahres 2019. Dies 
hängt wahrscheinlich eng damit zusammen, dass der 
besonders starke Anstieg an Visaerteilungen für ein-

43 Es gilt zudem zu beachten, dass im Gegensatz zur Visastatistik 
(Kapitel 2.2) sowie zur Erteilungsstatistik (Kapitel 2.3.2) in der 
Zuwanderungsstatistik zu Erwerbszwecken seit 2020 nicht alle 
Rechtsgrundlagen der §§ 18 bis 21 AufenthG betrachtet werden, 
sondern lediglich die, bei denen tatsächlich die Aufnahme einer 
regulären Erwerbstätigkeit den Einreisegrund bildet. Dies be-
deutet, dass beispielsweise Einreisen zur Arbeitsplatzsuche, für 
Freiwilligendienste, Praktika o. ä. keine Berücksichtigung finden. 
Würden alle solchen Rechtsgrundlagen mit erfasst werden, läge 
die Zuwanderungszahl in 2021 um 4,9 % höher.

zelne zentrale Rechtsgrundlagen wie z. B. die Westbal-
kanregelung in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgte, 
diese Personen aber zu größeren Teilen noch nicht 
bis zum Jahresende zugewandert sind bzw. nach ihrer 
 Einreise noch keinen entsprechenden Aufenthaltstitel 
erhalten haben.

Betrachtet man die Zuwanderungsstatistik 2021 nach 
den einzelnen Unterkategorien, zeigt sich sowohl im 
Bildungs- als auch im Erwerbsbereich nach wie vor 
die sehr große Bedeutung der Migration (angehen-
der) akademisch qualifizierter Personen (Tabelle 2-4). 
Über drei Viertel der Zuwanderungen im Bildungsbe-
reich entfallen – ähnlich wie in der Visastatistik – auf 
Studierende bzw. Personen in studienvorbereitenden 
Maßnahmen. Zuwanderungen im Rahmen einer Be-
rufsausbildung oder einer Anerkennungsmaßnahme 
für ausländische Berufsabschlüsse liegen deutlich da-
hinter, wobei Erstere die größere Gruppe darstellen. 
Mit Blick auf die methodische Untererfassung kurz-
fristiger Aufenthaltstitel, etwa für eine Anerkennungs-
prüfung, ist es zwar möglich, dass der Unterschied 
überschätzt wird, eine Betrachtung der Visaerteilun-
gen ergibt jedoch ein ähnliches Bild. 

Ein Blick auf die detaillierten Rechtsgrundlagen der 
Zuwanderung im Rahmen einer Ausbildung oder einer 
Anerkennungsmaßnahme zeigt für § 16a AufenthG 
die deutlich größere Bedeutung der betrieblichen im 
Vergleich zur schulischen Berufsausbildung. Erstere 
machte 2021 über 97 % aller Zuwanderungen zum 
Zweck der Berufsausbildung aus. In Bezug auf Aner-
kennungsmaßnahmen ausländischer Berufsabschlüsse 
reisten mehr als drei Viertel der Personen über § 16d 
Abs. 1 AufenthG nach Deutschland ein. Dieser Titel 
wird für die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaß-
nahme ausgestellt, wobei fast 40 % dieser Personen 
eine zeitlich unbeschränkte Erwerbstätigkeit in Zu-
sammenhang mit den berufsfachlichen Kenntnissen 
nach § 16d Abs. 2 AufenthG gestattet wurde.44 Etwa 
ein Zehntel der Zuwanderung im Anerkennungsbe-
reich erfolgte außerdem direkt im Rahmen einer Be-
schäftigung (§ 16d Abs. 3 AufenthG).  Aufenthaltstitel 
im Rahmen einer Vermittlung der BA (§ 16d Abs. 4 
AufenthG) machten einen Anteil von 13 % aus und 
entfielen dabei fast ausschließlich auf den Pflege- und 
Gesundheitsbereich (§ 16d Abs. 4 Nr. 1 AufenthG). Wie 
in Kapitel 1.2 ausführlich dargestellt wird, traten die 
ersten Vermittlungsabsprachen im Rahmen des FEG 
erst ab August 2021 in Kraft. Die Zuwanderungen in 

44 Für alle übrigen Personen ist lediglich eine Erwerbstätigkeit von 
zehn Wochenstunden unabhängig von der Qualifizierungsmaß-
nahme gestattet.
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diesem Bereich erfolgten daher auf Basis bereits be-
stehender Abkommen, v. a. mit Bosnien und Herzego-
wina sowie den Philippinen.

Die bedeutendste Rechtsgrundlage für die Zuwan-
derung zu Erwerbszwecken bildete auch im Jahr 2021 
die Blaue Karte EU. Die Zuwanderung allein über 
 diesen Titel machte über ein Viertel der gesamten 
Erwerbsmigration aus. Zuzüge anderer anerkannter 
(nicht-)akademischer Fachkräfte nach den §§ 18a und 
18b Abs. 1 AufenthG lagen deutlich dahinter und er-
reichten zusammengenommen nicht einmal die Hälfte 
der Zuwanderungszahlen über die Blaue Karte EU.

Einen großen Teil der Erwerbsmigration bildet zudem 
die Regelung für sonstige Beschäftigungszwecke 
nach § 19c AufenthG und hier vor allem Titel nach 
§ 19c Abs. 1 AufenthG. In Verbindung mit den jeweili-
gen Paragrafen der BeschV fallen darunter zahlreiche 
 Beschäftigungszwecke, für die Drittstaatsangehörige 
unabhängig von (der Anerkennung) ihrer Qualifikation 
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können. Nichts-
destotrotz ist bei einem großen Teil der Personen 
 aufgrund der Art ihrer Tätigkeit von einer  bestehenden 
Qualifikation auszugehen, z. B. bei  Beschäftigungen 
für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (§ 19c 
Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 3 BeschV). Die  quantitativ 
bedeutendste einzelne Verordnungsgrundlage im 

 Rahmen des § 19c Abs. 1 AufenthG war 2021 die 
Westbalkanregelung (i. V. m. § 26 Abs. 2 BeschV). Hier 
zeigt sich jedoch wieder die zeitliche Verschiebung 
zwischen der Visastatistik und der auf den in Deutsch-
land ausgestellten Aufenthaltstiteln basierenden Zu-
wanderungsstatistik. Aus den über 10.000 registrierten 
Visaerteilungen im Rahmen der Westbalkanregelung, 
welche sich fast vollständig auf das zweite Halbjahr 
2021 konzentrierten, resultierten bis zum Jahresende 
lediglich knapp 3.000 registrierte Zuzüge. Weitere 
 zentrale Rechtsgrundlagen im Bereich der sonstigen 
Beschäftigungszwecke waren 2021 die für Au-pair-
Tätigkeiten (i. V. m. § 12 BeschV; 2.809 Zuzüge) sowie 
die Verordnungsgrundlage für bestimmte Staatsange-
hörige45, welche außerhalb der Westbalkanregelung 
Tätigkeiten ohne Qualifikationsnachweis aufnehmen 
können (i. V. m. § 26 Abs. 1 BeschV; 2.488 Zuzüge). 
Es kann davon ausgegangenen werden, dass ein grö-
ßerer Anteil der zweiten Gruppe häufig auch ohne 
Visum nach Deutschland einreist, da für die meisten 
 dieser Herkunftsstaaten auch zu Erwerbszwecken eine 
 Visumbefreiung besteht. Die Zuwanderungszahlen 
von IT-Spezialistinnen und -Spezialisten mit berufs-
praktischen Kenntnissen nach dem neu durch das FEG 

45 Staatsangehörige von Andorra, Australien, Israel, Japan, Kanada, 
Südkorea, Monaco, Neuseeland, San Marino, des Vereinigten 
Königreichs sowie der USA.

Tabelle 2-4: Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen im Rahmen der Bildungs- und Erwerbsmigration in 2021 nach 
Rechtsgrundlage

Bildung 48.015

Aus- und Weiterbildung (§ 16a AufenthG) 5.486

Studium und Studienvorbereitung (§ 16b AufenthG) 36.688

Berufliche Anerkennungsmaßnahmen (§ 16d AufenthG) 3.262

Sprachkurse und Schulbesuch (§ 16f AufenthG) 2.383

Sonstige 196

Erwerbstätigkeit 40.421

Fachkräfte mit Berufsausbildung (§ 18a AufenthG) 2.494

Fachkräfte mit akademischer Ausbildung (§ 18b Abs. 1 AufenthG) 3.034

Blaue Karte EU (§ 18b Abs. 2 AufenthG) 11.768

Forschende (§§ 18d und 18f AufenthG) 3.424

ICT-Karte (§§ 19 und 19b AufenthG) 972

Sonstige Beschäftigungszwecke (§ 19c AufenthG),  
darunter 16.579

Westbalkanregelung (i. V. m. § 26 Abs. 2 BeschV) 2.966

Personen mit berufspraktischen Kenntnissen (§ 19c Abs. 2 AufenthG) 358

Sonstige 2.150

Quelle: AZR (Stichtag 30.3.2022)
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 geschaffenen § 19c Abs. 2 AufenthG bildeten mit rund 
350 Personen nur eine relative kleine Gruppe.

Im Gegensatz zur Visastatistik basieren die Aussagen 
aus dem AZR zu den wichtigsten Herkunftsstaaten im 
Bereich der Bildungs- und Erwerbsmigration nicht auf 
den Ländern der das Visum ausstellenden AV, son-
dern auf den Staatsangehörigkeiten der zugewander-
ten Personen. Diese beiden Angaben stimmen in vielen 
Fällen überein, dies ist jedoch nicht zwangsläufig der 
Fall. 

Sowohl für den Bereich der Bildung als auch der Er-
werbstätigkeit stellten indische Staatsangehörige 2021 
die quantitativ bedeutendste Gruppe dar (s. Abbildun-
gen 2-3 und 2-4). Für die Bildungsmigration insgesamt 
waren daneben v. a. auch chinesische Staatsangehörige 
von größerer Bedeutung. Betrachtet man jedoch le-
diglich nicht-akademische Berufsausbildungen, lagen 
Staatsangehörige Vietnams, Marokkos und des Kosovo 
an vorderster Stelle und machten zusammen fast die 
Hälfte der Zuwanderung in diesem Bereich aus. Alle 
weiteren Staaten wiesen Anteile von unter 4 % auf. 
Bei der Zuwanderung zur Anerkennung ausländischer 
 Berufsabschlüsse besaß ein Fünftel der Personen die 

Abbildung 2-3: Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen im Rahmen der Bildungsmigration in 2021 nach 
Staatsangehörigkeit

Quelle: AZR (Stichtag 30.3.2022)
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philippinische Staatsangehörigkeit, gefolgt von Staats-
angehörigen aus Syrien sowie Bosnien und Herzego-
wina, Serbien und Tunesien.

Im Vergleich zu 2019 zeigte sich 2021 für die Bil-
dungsmigration ein etwas höherer Anteil indischer 
Staatsangehöriger. Geringere Anteile weisen dagegen 
chinesische und US-amerikanische Staatsangehörige 
auf. Für Letzteres können länderspezifische Zuwan-
derungsbeschränkungen im Rahmen der COVID-
19-Pandemie angeführt werden, allerdings zeigen 
sich aber auch Steigerungen für Staaten wie Vietnam, 

Marokko oder die Philippinen, welche besonders im 
Bereich der Ausbildung und Berufsanerkennung von 
Bedeutung sind. Insgesamt lagen die Werte für be-
triebliche Berufsausbildungen und Anerkennungsmaß-
nahmen 2021 bereits leicht über denen von 2019 (s. 
Abbildung 2-2), während die registrierte Zuwanderung 
im Rahmen eines Studiums noch geringer war.

Im Bereich der Erwerbsmigration unterscheiden sich 
die Anteile der verschiedenen  Staatsangehörigkeiten 
ebenfalls stark, je nachdem welche  Aufenthaltstitel 
betrachtet werden. Auf der Gesamtebene spielen 

Abbildung 2-4: Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen im Rahmen der Erwerbsmigration in 2021 nach 
Staatsangehörigkeit

Quelle: AZR (Stichtag 30.3.2022)
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neben indischen v. a. auch türkische und US-ameri-
kanische Staatsangehörige eine bedeutende Rolle. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass ein größerer 
Teil der aus den USA zugewanderten Personen ohne 
ein Visum zur Erwerbsmigration eingereist ist. 2021 
wurden durch die AVen in den USA nur halb so viele 
Visa zu Erwerbszwecken ausgestellt, wie Zuwanderun-
gen im AZR registriert worden sind. 

Die Westbalkanstaaten machten insgesamt etwa ein 
weiteres Fünftel der Zuwanderung aus. Dieser Anteil 
lag 2019 noch fast doppelt so hoch (38 %). Der Rück-
gang ist mit hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich auf 
die besonders starke pandemiebedingte Beschränkung 
der Zuwanderung im Rahmen der Westbalkanregelung 
bis ins erste Halbjahr 2021 zurückzuführen. Die Zahlen 
werden, basierend auf den Visaerteilungen im ersten 
Halbjahr 2022, im Jahr 2022 voraussichtlich wieder an-
steigen. 

Betrachtet man die wichtigsten Staatsangehörigkeiten 
der Personen mit einem durch das FEG reformierten 
Fachkräftetitel nach § 18a (Fachkräfte mit Berufsaus-
bildung) oder § 18b Abs. 1 AufenthG (Fachkräfte mit 
Hochschulabschluss außerhalb der Blauen Karte EU) 
genauer, wird erneut die starke Bedeutung der akade-
mischen Fachkräftemigration deutlich. Wie auch für 
die Erwerbsmigration insgesamt reisten über die Re-
gelung für Fachkräfte mit Hochschulabschluss nach 
§ 18b AufenthG v. a. indische Staatsangehörige ein, 
wobei deren Anteil für die Blaue Karte EU mit über 
einem Viertel deutlich höher lag als für § 18b Abs. 1 
AufenthG mit einem Zehntel (s. Abbildung 2-4). In 
 beiden Fällen lag zudem die Türkei an zweiter Stelle 
(10 % bzw. 8 %).

Die Struktur der Staatsangehörigkeiten von Fachkräf-
ten mit Berufsausbildung nach § 18a AufenthG hin-
gegen wich 2021 deutlich von der Gesamtheit der Er-
werbsmigration ab. Diese zugewanderten Fachkräfte 
besaßen vor allem die philippinische Staatsangehö-
rigkeit (19 %) bzw. die eines der Westbalkanstaaten 
(48 %) und hier v. a. von Serbien, Albanien sowie Bos-
nien und Herzegowina. Die Zuwanderung nach § 18a 
AufenthG konzentrierte sich demnach viel stärker auf 
einzelne Länder. Der Anteil der fünf häufigsten Staats-
angehörigkeiten lag fast doppelt so hoch wie bei der 
Zuwanderung nach § 18b Abs. 1 AufenthG.

Eine Auswertung der bisherigen Zuwanderung von 
Personen mit berufspraktischen Kenntnissen in der 
IT-Branche (§ 19c Abs. 2 AufenthG i. V. m. § 6 BeschV) 
nach Staatsangehörigkeiten ist aufgrund der noch 

 relativ geringen Fallzahl nur begrenzt möglich. Etwas 
höhere Werte lassen sich lediglich für brasilianische 
und russische Staatsangehörige erkennen, die zusam-
men etwa ein Viertel der Zuwanderung in diesem Be-
reich ausmachten. Es bleibt jedoch abzuwarten, wel-
che Auswirkungen der seit Februar 2022 andauernde 
russische Angriffskrieg auf die Ukraine auf die Fach-
kräftezuwanderung aus der Russischen Föderation – 
auch abseits des § 19c Abs. 2 AufenthG – haben wird.

Auf Basis der Zuwanderungsstatistik kann zusätzlich 
auch abgebildet werden, wohin die Personen innerhalb 
Deutschlands jeweils ziehen. Dabei wird der Wohn-
ort bzw. das zugehörige Bundesland anhand der im 
AZR gespeicherten Angabe zur aktenführenden ABH 
 ermittelt. Im Hinblick auf Erwerbsmigrantinnen und 
-migranten muss diese Angabe jedoch nicht zwangs-
läufig mit dem Arbeitsort übereinstimmen.

Wie aus Abbildung 2-5 ersichtlich wird, sind die bevöl-
kerungsreichsten Bundesländer auch die, die im Jahr 
2021 die meisten Zuzüge im Rahmen der  Bildungs- 
und Erwerbsmigration verzeichneten.46 Zusätzlich 
weist auch Berlin eine große Bedeutung auf. Die An-
teile, die die jeweils fünf häufigsten Bundesländer an 
der Gesamtzahl der jeweiligen Zuzüge bilden, unter-
scheiden sich jedoch für die beiden Bereiche. Dabei 
stehen für die Erwerbsmigration vor allem Bayern, 
Berlin, Baden-Württemberg und NRW im Vorder-
grund. Was Bildungsmaßnahmen betrifft, verteilen 
sich die Zuzüge neben höheren Anteilen für NRW und 
Niedersachsen außerdem stärker auf das gesamte 
Bundesgebiet. Während hier in den fünf häufigsten 
Bundesländern etwas über zwei Drittel der Zuzüge 
 registriert werden, sind es für die Erwerbsmigration 
fast 80 %.

Betrachtet man die Bildungsmigration etwas genauer, 
zeigt sich die besondere Bedeutung der Zuwanderung 
von Studierenden in bestimmten Regionen. Werden 
lediglich Berufsausbildungen sowie Anerkennungs-
maßnahmen betrachtet, sinkt der Anteil von Berlin auf 
lediglich 5 %. Gleichzeitig weisen andere Bundeslän-
der wie Niedersachsen für beide Kategorien eine etwas 
höhere Bedeutung auf (11 % bzw. 10 %) sowie Rhein-
land-Pfalz für Anerkennungsmaßnahmen (12 %). 

Ähnliche Unterschiede zwischen akademischer und 
nicht-akademischer Zuwanderung gelten für die Er-
werbsmigration: Der Anteil der Zuwanderung nach 

46 Niedersachsen und Hessen nehmen jeweils den sechsten Platz 
ein, wenn sie nicht in den jeweiligen Top 5 enthalten sind.
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Berlin an der jeweiligen Gesamtzuwanderung unter-
scheidet sich erheblich zwischen Fachkräften mit 
Berufsausbildung nach § 18a AufenthG (6 %) sowie 
solchen mit Hochschulabschluss nach § 18b Abs. 1 

Abbildung 2-5: In 2021 zugewanderte Drittstaatsangehörige im Rahmen der Bildungs- und Erwerbsmigration nach den  
fünf häufigsten Bundesländern
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AufenthG (25 %). Der Berliner Anteil für die Blaue 
Karte EU liegt mit 33 % sogar noch einmal etwas 
höher. 
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2.3.2 Ersterteilung von Aufenthaltstiteln 

Im Vergleich zur Visa- und Zuwanderungsstatistik 
eines Jahres ermöglicht der Blick auf alle Personen, 
die in Deutschland in diesem Zeitraum einen Aufent-
haltstitel zu Bildungs- oder Erwerbszwecken erhal-
ten haben, eine breitere und zum Teil detailliertere 
Betrachtung der Fachkräftemigration nach Deutsch-
land. Neben neu zugewanderten Personen können 
hier nämlich auch sog. Statuswechsel mit betrachtet 
werden, d. h. Personen, welche ursprünglich z. B. im 
Rahmen eines Studiums nach Deutschland zugezogen 
sind und danach eine Erwerbstätigkeit in Deutschland 
aufgenommen haben. Für eine solche Betrachtung 
werden im Folgenden alle Personen dargestellt, wel-
che im angegebenen Berichtszeitraum ihren jeweiligen 
Aufenthaltstitel zur Bildungs- oder Erwerbsmigration 
erstmals erhalten haben. Dies bedeutet, dass Verlänge-
rungen desselben Titels47 nicht mitgerechnet werden. 
Diese Personen können dann weiter danach unterteilt 
werden, ob sie zuvor bereits einen anderen Aufent-
haltstitel (abseits eines Visums) besessen haben. Falls 
nicht, wird von einer Neuzuwanderung ausgegangen, 
andernfalls von einem Statuswechsel. Aufgrund der 
unterschiedlichen Auswertungssystematik der Ertei-
lungsstatistik (alle Personen mit Erteilung im Berichts-
zeitraum) können diese Werte nicht direkt mit denen 
der Zuwanderungsstatistik (alle Personen mit Einreise 
im Berichtszeitraum) verglichen werden. Außerdem 
können auch in den Statuswechseln neu zugewanderte 
Personen enthalten sein, wenn diese ihren Aufent-
haltstitel zeitnah nach der Einreise bereits wieder ge-
wechselt haben.

Da die Erteilungsstatistik halbjährlich ausgewertet 
werden kann, lassen sich bereits erste Analysen für das 
Jahr 2022 vornehmen. Im Gegensatz zur Zuwande-
rungsstatistik ist aus methodischen Gründen allerdings 
kein Vergleich mit den Zahlen vor Inkrafttreten des 
FEG möglich (für nähere Ausführungen zur Methodik 
s. Kapitel 2.1 oder Graf 2021).

Wie bereits zuvor richten die folgenden Auswertun-
gen den Fokus auf Bereiche, in denen es durch das 
FEG zu besonders relevanten Änderungen gekommen 
ist. Ausführlichere Analysen der Erteilungsstatistiken 
werden halbjährlich im „Monitoring zur Bildungs- und 
Erwerbsmigration“ des BAMF-Forschungszentrums 
veröffentlicht.

47 Inkl. direkter Vorgängertitel vor Inkrafttreten des FEG sowie 
marginalen Änderungen der Gesetzes- bzw. Verordnungs-
grundlage.

Bildungs- und Erwerbsmigration im Überblick

Tabelle 2-5 zeigt alle Personen, welche seit Inkrafttre-
ten des FEG im März 2020 bis zum Jahresende 2020, 
im gesamten Jahr 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 
ihren jeweiligen Aufenthaltstitel erstmals erhalten 
haben. Da es sich um getrennt erhobene Personen-
statistiken handelt und damit dieselben Personen in 
verschiedenen Zeiträumen auftauchen können (z. B. 
im Rahmen einer Neuzuwanderung in einem Jahr und 
durch einen Statuswechsel im nächsten), ist eine Addi-
tion der Zahlen nicht möglich. 

Generell zeigt sich in allen Auswertungszeiträumen, 
dass die Zuwanderung von (angehenden) Fachkräften 
mit Hochschulabschluss auch unter Berücksichtigung 
der Statuswechsel sowohl im Bildungs- als auch im Er-
werbsbereich nach wie vor deutlich über der von Per-
sonen mit einer (angestrebten) Berufsausbildung liegt. 
Bei den Personen mit Ersterteilung eines Aufenthalts-
titels für eine Bildungsmaßnahme handelte es sich 
in allen Berichtszeiträumen mehrheitlich um Studie-
rende. Auch die Erteilungen von Fachkräftetiteln nach 
§ 18b Abs. 1 und 2 AufenthG lagen zusammengenom-
men jeweils drei- bzw. viermal so hoch wie die nach 
§ 18a AufenthG.

Des Weiteren fällt auf, dass Statuswechsel im Bereich 
der Bildungsmigration deutlich geringere Anteile auf-
weisen als bei der Erwerbsmigration. Daraus wird er-
sichtlich, dass ein größerer Teil der Personen, welche 
einen Titel zu Erwerbszwecken erhalten, bereits einen 
Voraufenthalt in Deutschland aufweist. Dabei handelt 
es sich primär um Wechsel aus Bildungsmaßnahmen 
(s. Abschnitt „Ausgewählte Statuswechsel“), aber auch 
um Wechsel zwischen verschiedenen Rechtsgrundla-
gen innerhalb der Erwerbsmigration. Die Bildungsmi-
gration dagegen ist erwartungsgemäß deutlich stärker 
durch Neuzuwanderung geprägt. Dasselbe gilt je-
doch auch für einige Titel der Erwerbsmigration, z. B. 
im Rahmen der Westbalkanregelung, bei ICT-Karten 
oder für Forschende. Es fällt jedoch auf, dass der An-
teil an Statuswechseln in beiden Bereichen insgesamt 
rückläufig ist. Waren es für die Erwerbsmigration zwi-
schen März und Dezember 2020 noch etwas über die 
Hälfte, sank der Anteil an allen Ersterteilungen im ers-
ten Halbjahr 2022 auf 44 %. Dies verdeutlicht erneut 
die Bedeutung der wieder ansteigenden Zuwande-
rung, insbesondere im Rahmen der Rechtsgrundlagen, 
für die Statuswechsel ohnehin eine geringe Bedeutung 
haben (z. B. die Westbalkanregelung). Auch für die Bil-
dungsmigration fiel der Anteil der Statuswechsel von 
rund einem Drittel auf 12 % im ersten Halbjahr 2022, 
mit Rückgängen über alle Rechtsgrundlagen hinweg.



39Quantitative Entwicklung der Bildungs- und Erwerbsmigration

Unter Berücksichtigung der Statuswechsel wird auch 
die quantitative Bedeutung der Niederlassungser-
laubnis für Fachkräfte und Selbstständige erkennbar. 
In den einzelnen Berichtszeiträumen wurde an über 
10.000 bzw. 20.000 Drittstaatsangehörige ein solcher 
unbefristeter Aufenthaltstitel vergeben. Fast alle die-
ser Personen weisen einen Voraufenthalt in Deutsch-
land auf.

Wie bereits durch die Visa- und  Zuwanderungsstatistik 
ersichtlich wurde, verdeutlicht die Analyse der Erst-
erteilungen außerdem, dass Titel im Rahmen der mit 
dem FEG neu eingeführten Regelungen zur Ausbil-
dungsplatzsuche (§ 17 Abs. 1 AufenthG) und zur Ar-
beitsplatzsuche für Fachkräfte mit Berufsausbildung 
(§ 20 Abs. 1 AufenthG) aktuell noch nicht in größerem 

Umfang erteilt worden sind, auch wenn Personen mit 
Voraufenthalt in Deutschland berücksichtigt werden. 

Aufgrund der unterschiedlich langen Auswertungs-
zeiträume von zehn (März bis Dezember 2020), zwölf 
(2021) und sechs Monaten (erstes Halbjahr 2022) kön-
nen die Werte in Tabelle 2-5 nur bedingt über diese 
Zeiträume hinweg miteinander verglichen werden. 
Beim Vergleich der Zeiträume gilt es außerdem zu be-
achten, dass in den Werten von 2020 auch Personen 
enthalten sind, deren Einreise noch in den Zeitraum 
vor Inkrafttreten des FEG bzw. der pandemiebeding-
ten Einreisebeschränkungen fiel. 

Für die meisten Aufenthaltstitel lag die Anzahl der 
Personen mit Ersterteilung 2021 jedoch deutlich über 

Tabelle 2-5: Drittstaatsangehörige mit Ersterteilung eines Aufenthaltstitels im Rahmen der Bildungs- und 
Erwerbsmigration zwischen März 2020 und Juni 2022 nach Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage

März bis Dezember 2020 2021 1. Halbjahr 2022

Gesamt
darunter

Gesamt
darunter

Gesamt
darunter

Statuswechsel Statuswechsel Statuswechsel

Bildungsmigration (§§ 16–17 AufenthG) 36.253 11.760 58.790 12.551 40.632 4.935

Aus- und Weiterbildung (§ 16a AufenthG) 8.173 4.680 11.289 5.257 5.448 1.637

Studium und Studienvorbereitung (§ 16b AufenthG) 24.237 6.078 42.041 6.656 30.724 2.868

Berufliche Anerkennungsmaßnahmen (§ 16d AufenthG) 2.023 537 2.955 307 2.703 210

Ausbildungsplatzsuche (§ 17 Abs. 1 AufenthG) 41 30 18 15 8 6

Sonstige Aufenthaltserlaubnisse 1.779 435 2.487 316 1.749 214

Erwerbsmigration (Aufenthaltserlaubnisse §§ 18–21 AufenthG) 59.109 30.775 84.964 46.026 59.632 26.404

Fachkraft mit Berufsausbildung (§ 18a AufenthG) 7.510 5.269 11.206 8.190 5.856 4.085

Fachkraft mit akademischer Ausbildung (§ 18b Abs. 1 AufenthG) 8.285 6.268 13.516 10.523 8.366 6.175

Blaue Karte EU (§ 18b Abs. 2 AufenthG) 15.094 8.343 24.507 13.467 17.726 8.897

Forschende (§§ 18d und 18f AufenthG) 2.304 950 4.564 1.391 2.944 807

ICT-Karte (§§ 19 und 19b AufenthG) 666 95 1.079 124 831 81

Sonstige Beschäftigungszwecke (§ 19c AufenthG), darunter 15.254 2.494 16.715 3.470 17.041 1.695

Westbalkanregelung (Abs. 1 i. V. m. § 26 Abs. 2 BeschV) 7.368 430 3.056 695 7.701 417

Personen mit berufspraktischen Kenntnissen  
(Abs. 2 AufenthG)

688 495 688 341 430 120

Arbeitsplatzsuche (§ 20 AufenthG), davon 6.424 6.252 7.778 7.582 4.039 3.932

für Fachkräfte mit Berufsausbildung (Abs. 1) 44 38 35 32 20 19

für Fachkräfte mit akademischer Ausbildung (Abs. 2) 521 424 510 427 294 249

nach Studium/Forschung (Abs. 3 Nr. 1) 5.582 5.529 6.988 6.894 3.536 3.486

nach Forschungstätigkeit (Abs. 3 Nr. 2) 72 68 107 100 105 104

nach Berufsausbildung (Abs. 3 Nr. 3) 152 147 95 93 50 49

nach berufl. Anerkennungsmaßnahme (Abs. 3 Nr. 4) 53 46 43 36 34 25

Sonstige Aufenthaltserlaubnisse 3.572 1.104 5.599 1.279 2.829 732

Niederlassungserlaubnisse für Fachkräfte 
und Selbstständige (§§ 18c und 21 AufenthG)

12.411 12.344 22.752 22.641 11.033 10.964

Gesamt 107.773 54.879 166.506 81.218 111.297 42.303

Quelle: AZR (Stichtag 31.3.2021/31.3.2022/30.09.2022)
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der des Zeitraums März bis Dezember 2020, sodass 
auch hier die Entspannung des pandemiebedingten 
Einbruchs der Bildungs- und Erwerbsmigration er-
sichtlich wird. Vor allem für die Titel der Bildungs-
migration, aber auch für einzelne Titel der Erwerbs-
migration lässt sich die Steigerung im Jahr 2021 
eindeutig auf Personen zurückführen, welche vorher 
noch keinen Titel in Deutschland besessen haben und 
bei denen daher von einer Neuzuwanderung ausge-
gangen werden kann. Für die meisten Titel setzte sich 
diese Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 fort. Von 
diesen Steigerungen ausgenommen bleiben jedoch 
Titel zur Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzsuche ohne 
Voraufenthalt.

Deutliche Rückgänge in der Erteilungsstatistik von 
2021 zeigten sich lediglich bezüglich der Westbalkan-
regelung. Aufgrund der besonders starken pandemie-
bedingten Einreisebeschränkungen im Rahmen dieser 
Rechtsgrundlage kann bezogen auf 2020 jedoch auch 
ein besonders hoher Anteil an Einreisen zum Jahresan-
fang 2020 bzw. Jahresende 2019 festgestellt werden. 
Der hier angedeutete Rückgang in der Neuzuwande-
rung zwischen 2020 und 2021 ist daher überschätzt. 
Während die Auswertungen der Zuwanderungssta-
tistik – bezogen auf das Gesamtjahr – bereits einen 
deutlich geringeren Rückgang zeigen, liegt die Zahl der 
Visaerteilungen 2021 sogar deutlich über denen des 
Zeitraums März bis Dezember 2020 bzw. sogar des Ge-
samtjahres. Von diesen Personen ist ein größerer Teil 
jedoch entweder noch nicht bis zum Jahresende 2021 
nach Deutschland eingereist oder hat den Aufent-
haltstitel erst im Jahr 2022 erhalten. Dies ist auch an 
den deutlich angestiegenen Zahlen im ersten Halb-
jahr 2022 zu erkennen, welche bereits über denen von 
2020 lagen. Dieses Beispiel macht besonders deutlich, 
dass die Auswahl der Datengrundlage essenziell für 
eine korrekte Analyse der Migrationsstatistik ist. 

Ausgewählte Statuswechsel

Während in der Gesamtbetrachtung der Erteilungs-
statistik der aktuelle Titel im Vordergrund steht, kön-
nen Statuswechsel zusätzlich auch nach dem jeweils 
vorausgegangenen Titel analysiert werden. Dadurch 
werden detailliertere Angaben zu Wechseln beispiels-
weise zwischen der Bildungs- und Erwerbsmigra-
tion, aber auch innerhalb der beiden Bereiche mög-
lich. Tabelle 2-6 stellt die Statuswechsel näher dar, 
die in Verbindung mit einem maßgeblich durch das 
FEG reformierten Titel stehen. Auswertungen zu an-
deren Statuswechseln finden sich im „Monitoring zur 
Bildungs- und Erwerbsmigration“ (Graf 2021; 2022; 
2023). Diese beinhalten beispielsweise auch Personen, 

welche von einem Titel der Bildungs- oder Erwerbsmi-
gration in einen anderen Bereich des Aufenthaltsrechts 
wechseln, was Einfluss auf die Zahl der aufhältigen 
Personen nimmt (s. dazu auch Kapitel 2.3.3).

Aus den vorliegenden Auswertungen wird  ersichtlich, 
welche Relevanz vor allem die Bildungsmigration und 
daraus folgende Statuswechsel für die Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen zur Erwerbstätigkeit und hier 
besonders auch für die neu eingeführten Fachkräfte-
titel nach §§ 18a und 18b Abs. 1 AufenthG haben. 
Zwischen März und Dezember 2020 sowie im ers-
ten Halbjahr 2022 wechselten über 12.000 Perso-
nen von einem Studium, einer Berufsausbildung oder 
einer Anerkennungsmaßnahme direkt in einen Titel 
für eine Erwerbstätigkeit (ohne dazwischengeschal-
teten Titel zur Arbeitsplatzsuche). Im gesamten Jahr 
2021 waren es bereits über 20.000 Personen. Dazu 
kommen über 3.000 bzw. 5.000 Personen mit einem 
Wechsel von einem Titel zur Arbeitsplatzsuche, der 
einen Voraufent halt in Deutschland voraussetzt (zu 
über 90 % aus einem Studium), in die Erwerbstätigkeit. 
Statuswechsel aus einem solchen Titel zur Arbeits-
platzsuche nach einem Studienabschluss führen am 
häufigsten zum neuen akademischen Fachkräftetitel 
nach § 18b Abs. 1 AufenthG. Dagegen wird bei Wech-
seln direkt von einem Studientitel deutlich häufiger 
eine Blaue Karte EU erteilt. Da diese ein Mindestgehalt 
voraussetzt, deutet es darauf hin, dass Personen, wel-
che die Möglichkeit des Titels zur Arbeitsplatzsuche in 
Anspruch nehmen (müssen), tendenziell eher in etwas 
schlechter bezahlte Tätigkeiten wechseln.

Statuswechsel von einer Berufsausbildung führten 
zu etwa 90 % zu einem Fachkräftetitel nach § 18a 
 AufenthG. Die Mehrheit dieser Wechsel erfolgte je-
doch bis 2021 aus Ausbildungstiteln, die noch vor In-
krafttreten des FEG erteilt wurden. Im ersten Halbjahr 
2022 lag der Anteil bei etwa der Hälfte. Statuswechsel 
aus einer Anerkennungsmaßnahme führten zwar auch 
mehrheitlich zu einem Titel für Fachkräfte mit Berufs-
ausbildung, allerdings erhielten auch deutlich mehr 
Personen daraufhin einen Titel für akademische Fach-
kräfte, vor allem in Form einer Blauen Karte EU. Da 
Anerkennungsmaßnahmen eher auf kürzere Zeiträume 
ausgelegt sind, machen hier Ausgangstitel, welche be-
reits auf Basis des FEG erteilt wurden, die deutliche 
Mehrheit aus.

Aber auch Statuswechsel in Bildungsmaßnahmen aus-
gehend von Aufenthaltszwecken, die ursprünglich der 
Erwerbsmigration zugerechnet wurden, haben eine 
gewisse Bedeutung. In den beiden  Berichtszeiträumen 
der Jahre 2020 und 2021 wechselten jeweils etwa 
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4.000 Personen von einer Aufenthaltserlaubnis zur Er-
werbstätigkeit (ohne Arbeitsplatzsuche) zu einem Titel 
der Bildungsmigration.48 Ein Großteil dieser  Personen 
nahm eine Ausbildung nach § 16a AufenthG auf. Aber 

48 Aufgrund der Saisonalität sowohl solcher Beschäftigungsarten 
als auch der Startzeitpunkte der Bildungsmaßnahmen sollte aus 
dem relativ niedrigen Wert für das erste Halbjahr 2022 noch kein 
Schluss gezogen werden.

auch einige Studierende weisen einen vorherigen Titel 
nach § 18 bis 21 AufenthG auf. Dabei handelte es sich 
oftmals um Drittstaatsangehörige, welche zuvor in 
Deutschland im Rahmen eines Freiwilligendienstes 
oder einer Au-pair-Tätigkeit beschäftigt waren. 

Tabelle 2-6: Ausgewählte Statuswechsel von Drittstaatsangehörigen in Verbindung mit der Bildungs- bzw. 
Erwerbsmigration zwischen März 2020 und Juni 2022

Statuswechsel von …
März bis 

Dezember  
2020

2021 1. Halbjahr 
2022

Studium (§ 16b AufenthG*) zu …

Aus- und Weiterbildung (§ 16a AufenthG) 1.245 1.449 469

Fachkraft mit akademischer Ausbildung (§ 18b Abs. 1 AufenthG) 3.059 5.477 3.353

Blaue Karte EU (§ 18b Abs. 2 AufenthG) 2.980 5.637 4.039

Arbeitsplatzsuche (§ 20 AufenthG) 5.730 7.117 3.630

Sonstige Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck der Erwerbstätigkeit 1.049 1.468 823

Berufsausbildung (§ 16a AufenthG**) zu …

Fachkraft mit Berufsausbildung (§ 18a AufenthG) 2.898 4.493 1.883

Fachkraft mit akademischer Ausbildung (§ 18b Abs. 1 AufenthG) 144 200 124

Arbeitsplatzsuche (§ 20 AufenthG) 91 68 47

Sonstige Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck der Erwerbstätigkeit 325 349 173

Berufliche Anerkennungsmaßnahmen (§ 16d AufenthG***) zu …

Fachkraft mit Berufsausbildung (§ 18a AufenthG) 1.067 2.140 1.503

Fachkraft mit akademischer Ausbildung (§ 18b Abs. 1 AufenthG) 98 124 89

Blaue Karte EU (§ 18b Abs. 2 AufenthG) 504 659 388

Arbeitsplatzsuche (§ 20 AufenthG) 22 23 17

Sonstige Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck der Erwerbstätigkeit 57 63 23

Arbeitsplatzsuche nach Voraufenthalt (§ 20 Abs. 3 AufenthG****) zu …

Fachkraft mit Berufsausbildung (§ 18a AufenthG) 163 181 58

Fachkraft mit akademischer Ausbildung (§ 18b Abs. 1 AufenthG) 1.955 3.118 1.719

Blaue Karte EU (§ 18b Abs. 2 AufenthG) 968 1.595 1.146

Sonstige Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck der Erwerbstätigkeit (ohne weitere Arbeitsplatzsuche) 361 419 252

Erwerbsmigration (§§ 18–21 AufenthG; ohne Arbeitsplatzsuche) zu …

Berufsausbildung (§ 16a AufenthG) 2.623 3.001 887

Studium (§ 16b AufenthG) 942 980 384

Berufliche Anerkennungsmaßnahmen (§ 16d AufenthG) 237 105 58

Sonstige Aufenthaltserlaubnis zu Bildungszwecken 199 118 83

* Bzw. § 16 Abs. 1, 6 und 9 AufenthG a. F.
** Bzw. § 17 Abs. 1 AufenthG a. F.
*** Bzw. § 17a Abs. 1, 5 AufenthG a. F.
**** Bzw. §§ 16 Abs. 5, 16b Abs. 3, 17 Abs. 3, 17a Abs. 4, 20 Abs. 7 AufenthG a. F.

Quelle: AZR (Stichtag 31.3.2021/31.3.2022/30.9.2022)
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Exkurs: Vorabzustimmungen im beschleunigten 
Fachkräfteverfahren

Neben den Aufenthaltstiteln erteilen die Ausländer-
behörden im Inland auch die Vorabzustimmungen 
im beschleunigten Fachkräfteverfahren nach § 81a 
 AufenthG, auf deren Basis die Auslandsvertretungen 
im Anschluss die jeweiligen Visa erteilen. Wie in Kapi-
tel 1.2 ausführlich beschrieben wird, stellen die Aus-
länderbehörden, bei denen die Arbeitgeber das Ver-
fahren eingeleitet haben, die Vorabzustimmung nach 
Prüfung aller nötigen Unterlagen aus. Auf deren Basis 
soll die Fachkraft dann innerhalb von drei Wochen 
einen Termin bei der jeweiligen Auslandsvertretung 
zur Ausstellung eines Visums erhalten. Grundsätzlich 
ist es aktuell nicht möglich, in der Visastatistik zwi-
schen Visa zu unterscheiden, denen ein reguläres oder 
ein beschleunigtes Verfahren zugrunde lag. Auch Titel-
erteilungen im Ausländerzentralregister – und damit 
auch die Zuwanderung selbst – können nicht nach der 
Art des Verfahrens unterteilt werden.

Während der Einführungsphase des beschleunigten 
Fachkräfteverfahrens existierte noch kein einheitli-
cher technischer Übersendungsweg der Vorabzustim-
mungen zwischen den Behörden. Diese Dokumente 
wurden i. d. R. per Fax, E-Mail oder postalisch versen-
det. Damit war auch keine zentralisierte bundesweite 
statistische Auswertung dieser Erteilungen möglich. 
Das BMI veranlasste daher von März 2020 bis April 
2021 eine Datensammlung von Erteilungsstatistiken 
über die jeweiligen Innenministerien der Bundeslän-
der. Nach Angaben der Länder wurden in diesem Zeit-
raum durch die zuständigen Stellen mit den Arbeit-
gebern 4.643 Vereinbarungen zur Durchführung eines 
beschleunigten Fachkräfteverfahrens geschlossen. 
Diese mündeten bis Ende April 2021 in 2.768 Vorab-
zustimmungen. 647 Verfahren wurden in dieser Zeit 
vorzeitig beendet. Aus den Daten wird ersichtlich, dass 
sich die Durchführung der beschleunigten Fachkräfte-
verfahren in der Anfangsphase auf bestimmte Bundes-
länder konzentriert hat. Dabei handelt es sich primär 
um die bevölkerungsreichen bzw. wirtschaftsstarken 
Regionen: Rund 80 % der Vereinbarungen bzw. Vorab-
zustimmungen entfielen auf die sechs Bundesländer 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, 
Hessen, Berlin und Niedersachsen.

Seit Mai 2021 erfolgt die Übermittlung der Vorabzu-
stimmungen an die AVen über das AZR. Die Umstel-
lung ist jedoch nicht in allen Bundesländern gleich 
angelaufen. Einige ABHen berichteten von Schwierig-
keiten bei der technischen Umsetzung der AZR-Ein-
tragung (s. Kapitel 4.1). Bis ins erste Halbjahr 2022 war 

zudem neben der Übermittlung auch eine manuelle 
Eintragung des auswertbaren Speichersachverhalts ins 
AZR nötig. Dadurch weisen die Daten für den hier be-
trachteten Zeitraum bis Juni 2022 bundesweit noch 
keine ausreichende Qualität auf. Eine valide Abbildung 
der gesamten Erteilungssituation ist ab dem zweiten 
Halbjahr 2022 möglich, da die statistische Erfassung 
im AZR seitdem systemseitig erfolgt. Die Ergebnisse 
der qualitativen Interviews geben weiteren Aufschluss 
über das Anlaufen des beschleunigten Fachkräftever-
fahrens – sowohl in den AVen als auch in den zentra-
len bzw. kommunalen ABHen (s. Kapitel 4 und 5).

2.3.3 Aufhältige Personen 

Während die in den vorherigen Kapiteln dargestellten 
Auswertungen die Veränderungen in den jeweiligen 
Zeiträumen betrachten, kann anhand des AZR auch 
die Zahl der Personen ermittelt werden, die zu einem 
bestimmten Stichtag mit einem Aufenthaltstitel zur 
Bildungs- und Erwerbsmigration als in Deutschland 
aufhältig registriert waren. Damit kann in gewisser 
Weise das Ergebnis der bisherigen Zu- und Abwande-
rungsprozesse nach bzw. von Deutschland betrach-
tet werden. Allerdings nehmen nicht nur Migrations-
prozesse, sondern bspw. auch Einbürgerungen oder 
Sterbefälle Einfluss auf die Zahl aufhältiger Bildungs- 
bzw.  Erwerbsmigrantinnen und -migranten. Zudem 
gilt es zu beachten, dass Personen, die ursprünglich 
einen Titel in einer dieser Kategorien besessen hat-
ten und dann entweder in einen anderen Bereich des 
AufenthG (z. B. familiäre Aufenthaltstitel nach §§ 27 
bis 36a  AufenthG) oder zu einer allgemeinen Nieder-
lassungserlaubnis nach § 9 AufenthG bzw. einem Titel 
zum Daueraufenthalt-EU (§ 9a AufenthG) gewechselt 
sind, in dieser Statistik nicht mehr identifiziert werden 
können. Im Jahr 2021 wechselten beispielsweise ca. 
5.700 Personen in einen unbefristeten Titel nach §§ 9 
bzw. 9a AufenthG und weitere 7.900 Personen in einen 
Titel zu familiären Zwecken.49 Gleichzeitig kommen in 
geringerem Umfang auch Personen hinzu, welche aus 
anderen Bereichen des Aufenthaltsrechts in die Bil-
dungs- bzw. Erwerbsmigration oder zwischen diesen 
Kategorien wechseln (s. dazu auch Kapitel 2.3.2).

49 Zum 30.06.2022 waren in Deutschland über eine Million Perso-
nen mit einer Niederlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG auf-
hältig. Es liegt derzeit keine aktuelle Einschätzung vor, wie viele 
Personen davon ursprünglich aus dem Bereich der Bildungs- 
und Erwerbsmigration stammen.
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Tabelle 2-7 zeigt einen Überblick über die unter-
schiedlichen Gruppen der aufhältigen Bildungs- und 
Erwerbsmigrantinnen und -migranten zum Stichtag 
30. Juni 2022.50 Dabei werden neben den aktuell gülti-
gen Aufenthaltstiteln auch die Rechtsgrundlagen der 
alten Fassung des AufenthG vor Inkrafttreten des FEG 
berücksichtigt und inhaltlich gleich gebliebene Titel 

50 Ausführliche Analysen der aufhältigen Personen im Rahmen 
der Bildungs- und Erwerbsmigration zum jeweiligen Jahresende 
finden sich in den jeweiligen Jahresberichten des Monitorings 
zur Bildungs- und Erwerbsmigration (Graf 2021–2023) bzw. 
Wanderungsmonitorings (Graf 2019 und 2020).

zusammengefasst.51 Diese Werte können dann mit 
denen der Vorjahre verglichen werden, um erste Ver-
änderungen durch die neuen Regelungen sowie die 
pandemiebedingten Einschränkungen einzuschätzen. 
Aufgrund der Veränderungen durch das FEG sind Ver-
gleiche abseits der Gesamtwerte mit den Werten vor 
März 2020 jedoch nur für solche Rechtsgrundlagen 

51 Titel zur Arbeitsplatzsuche, welche vor Inkrafttreten des FEG 
teilweise noch dem Bereich der Bildungsmigration zugeordnet 
waren, werden hier unter dem Bereich der Erwerbsmigration 
zusammengefasst.

Tabelle 2-7: Aufhältige Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel im Rahmen der Bildungs- und Erwerbsmigration 
zum 30. Juni 2022

Bildungsmigration 228.357

Aus- und Weiterbildung (§ 16a AufenthG bzw. § 17 Abs. 1 AufenthG a. F.) 33.722

Studium und Studienvorbereitung (§ 16b AufenthG bzw. 16 Abs. 1, 6, 9 AufenthG a. F.) 180.529

Berufliche Anerkennungsmaßnahmen (§ 16d AufenthG bzw. § 17a Abs. 1, 5 AufenthG a. F.) 5.121

Sprachkurse, Schulbesuch (§ 16f AufenthG bzw. § 16b Abs. 1 AufenthG a. F.) 8.529

Ausbildungsplatzsuche (§ 17 Abs. 1 AufenthG) 41

Andere Aufenthaltstitel zu Bildungszwecken 415

Erwerbsmigration 415.718

Aufenthaltserlaubnisse 321.197

Tätigkeit ohne Qualifikationsvoraussetzung (§ 18 Abs. 3 AufenthG a. F.) 11.502

Qualifizierte Beschäftigung (§ 18 Abs. 4 AufenthG a. F.) 20.188

Fachkraft mit Berufsausbildung (§ 18a AufenthG) 34.524

Fachkraft mit akademischer Ausbildung (§ 18b Abs. 1 AufenthG) 34.380

Blaue Karte EU (§ 18b Abs. 2 AufenthG bzw. § 19a AufenthG i. V. m. § 2 BeschV a. F.) 77.076

Forschende (§§ 18d und 18f AufenthG bzw. §§ 20 Abs. 1, 8 und 20b Abs. 1 AufenthG a. F.) 10.238

ICT-Karte (§§ 19 und 19b bzw. §§ 19b und 19d AufenthG a. F.) 2.232

Sonstige Beschäftigungszwecke (§ 19c AufenthG), darunter 99.542

Westbalkanregelung (§ 26 Abs. 2 BeschV) 54.653

Personen mit berufspraktischen Kenntnissen (§ 19c Abs. 2 AufenthG) 1.502

Arbeitsplatzsuche, davon 11.466

für Fachkräfte mit Berufsausbildung (§ 20 Abs. 1 AufenthG) 42

für Fachkräfte mit akademischer Ausbildung (§ 20 Abs. 2 AufenthG bzw. § 18c AufenthG a. F.) 736

nach Studium (§ 20 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG bzw. § 16 Abs. 5 AufenthG a. F.) 10.303

nach Forschungstätigkeit (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 AufenthG bzw. § 20 Abs. 7 AufenthG a. F.) 156

nach Berufsausbildung (§ 20 Abs. 3 Nr. 3 AufenthG bzw. §§ 16b Abs. 3 und 17 Abs. 3 AufenthG a. F.) 171

nach berufl. Anerkennungsmaßnahme (§ 20 Abs. 3 Nr. 4 AufenthG bzw. § 17a Abs. 4 AufenthG a. F.) 58

Selbstständige bzw. freiberufliche Tätigkeit (§ 21 AufenthG) 10.233

Andere Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbstätigkeit 9.816

Niederlassungserlaubnisse 94.521

darunter Inhaberinnen und Inhaber einer Blauen Karte EU (§ 18c Abs. 2 bzw. § 19a Abs. 6 AufenthG a. F.) 62.415

Quelle: AZR (Stichtag 30.6.2022)
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möglich, die vom FEG in ihrer wesentlichen Struktur 
unberührt geblieben sind, z. B. die Blaue Karte EU.

Insgesamt waren im AZR zum 30. Juni 2022 fast 
230.000 Bildungsmigrantinnen und -migranten als in 
Deutschland aufhältig gemeldet. Wie auch aus den 
bisherigen Ergebnissen geschlossen werden kann, 
handelte es sich dabei zu rund 80 % um Studierende. 
Abseits des Studiums bilden Personen in Berufsaus-
bildung die mit Abstand größte Gruppe. Einerseits lie-
gen die Zuwanderungs- bzw. Visaerteilungszahlen für 
diese Gruppe höher als beispielsweise für Berufsaner-
kennungen, andererseits ist auch die durchschnittli-
che Verweildauer in einer solchen Bildungsmaßnahme 
höher. Von den etwa 415.000 aufhältigen Erwerbs-
migrantinnen und -migranten besitzt fast ein Viertel 
bereits einen unbefristeten Aufenthaltstitel für Fach-
kräfte bzw. Selbstständige. Unter den befristeten Ti-
teln stellen die rund 77.000 Inhaberinnen und Inhaber 
einer Blauen Karte EU die quantitativ bedeutendste 
Gruppe dar.52

Die Veränderung der Zahl aufhältiger Personen mit 
einem Aufenthaltstitel zur Bildungs- und Erwerbsmi-
gration seit Dezember 2018 wird in Abbildung 2-6 dar-

52 Über 30.000 Personen besitzen aktuell noch einen Titel nach 
§ 18 Abs. 3 bzw. 4 AufenthG a. F., welcher sich nicht eindeutig 
einer Rechtsgrundlage des aktuellen Aufenthaltsgesetzes zu-
ordnen lässt. 

gestellt. Daraus wird vor allem der Effekt der COVID-
19-Pandemie deutlich und wie dieser sich in Bezug 
auf die Bereiche der Bildung und Erwerbstätigkeit un-
terscheidet. Für die Bildungsmigration zeigt sich von 
Ende Dezember 2019 bis Jahresende 2020 ein Rück-
gang der Anzahl aufhältiger Personen mit einem sol-
chen Titel von 8 %53, was vor allem auf die rückläufige 
Zahl an Studierenden zurückgeführt werden kann. Bis 
Ende Juni 2022 waren dann erstmals seit Beginn der 
Pandemie wieder größere Steigerungen bei der Zahl 
aufhältiger Studierender zu verzeichnen. Aller Voraus-
sicht nach beruht dieser Anstieg allerdings auf Per-
sonen, die bereits zum Beginn des Winter semesters 
2021/2022 eingereist sind, für welche der jeweilige 
 Aufenthaltstitel jedoch erst nach dem Jahresende 2021 
erteilt bzw. ins AZR eingetragen wurde.54 Damit liegt 
die Zahl der aufhältigen Bildungsmigrantinnen und 
-migranten zum 30. Juni 2022 leicht über dem Wert 
vom 30. Juni 2019 (+2 %). Diese Steigerung ist jedoch 
ausschließlich auf eine erhöhte Zahl für Bildungsmi-
gration abseits eines Studiums zurückzuführen, z. B. 
im Bereich der betrieblichen Berufsausbildung (+47 %) 
bzw. auf Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer 

53 Betrachtet man die Veränderung von Ende Februar 2020 bis 
Ende Februar 2021, d. h. ab Inkrafttreten des FEG bzw. kurz vor 
Einsetzen der ersten Beschränkungen im Rahmen der Pandemie, 
beträgt der Rückgang sogar ca. 10 %.

54 Die Auswertung der aufhältigen Personen erfolgt im Gegensatz 
zur Zuwanderungs- bzw. Erteilungsstatistik ohne Nacherfas-
sungszeitraum.

Abbildung 2-6: Aufhältige Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel zur Bildungs- und Erwerbsmigration von 
Dezember 2018 bis Juni 2022

Quelle: AZR (zum jeweiligen Stichtag)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Dez 18 Jun 19 Dez 19 Jun 20 Dez 20 Jun 21 Dez 21 Jun 22

Bildungsmigration Erwerbsmigration (befristet) Erwerbsmigration (unbefristet)



45Quantitative Entwicklung der Bildungs- und Erwerbsmigration

Berufsabschlüsse (+137 %). Bereits die Auswertung der 
Zuwanderungsstatistik hatte Steigerungen in diesen 
Bereichen gezeigt. Die Erteilungsstatistik weist außer-
dem aus, dass gerade Titel für Anerkennungsmaßnah-
men im Rahmen von § 16d AufenthG vor allem an neu 
zugewanderte Personen erteilt werden. Im Vergleich 
zu Studierenden bilden andere Bildungsmigrantinnen 
und -migranten jedoch nach wie vor eine deutliche 
Minderheit. Die hohen Steigerungsraten abseits des 
Studiums sind demnach v. a. auch den niedrigen Aus-
gangswerten geschuldet.

Die Entwicklung im Bereich der Erwerbsmigration 
stellt sich etwas anders dar. Für den Bereich der unbe-
fristeten Niederlassungserlaubnisse für Fachkräfte und 
Selbstständige hat sich der Anstieg, welcher bereits 
zwischen Ende Dezember 2018 und 2019 zu verzeich-
nen war (+26 %), zwischen 2019 und 2020 nur leicht 
abgeschwächt (+19 %). Zwischen Ende Dezember 2020 
und 2021 lag die Steigerung wieder auf dem gleichen 
Niveau wie vor der Pandemie. Wie die Erteilungsstatis-
tik bereits zeigte, handelt es sich in Bezug auf die Nie-
derlassungserlaubnisse fast ausschließlich um Perso-
nen mit einem längeren Voraufenthalt in Deutschland. 
Daher hatten pandemiebedingte Beschränkungen der 
Zuwanderung keinen größeren Effekt. Es lassen sich 
allerdings auch keine deutlichen Steigerungen durch 
die Erleichterungen des FEG zum Erhalt einer solchen 
Niederlassungserlaubnis erkennen. Nach wie vor han-
delt es sich vor allem um ehemalige Inhaberinnen und 
Inhaber einer Blauen Karte EU, für die das FEG keine 
wesentlichen Neuerungen in Bezug auf die Versteti-
gung des Aufenthalts mit sich brachte.

Für befristete Aufenthaltserlaubnisse im Rahmen einer 
Erwerbstätigkeit (inkl. Titel zur Arbeitsplatzsuche) war 
ebenfalls bereits zwischen Ende Dezember 2018 und 
2019 ein deutlicher Anstieg zu erkennen (+17 %). Die-
ser schwächte sich mit Einsetzen der pandemiebe-
dingten Einschränkungen zwischen 2019 und 2020 
auf nur noch +4 % ab.55 Im Vergleich zur Bildungsmig-
ration war demnach für die Erwerbsmigration trotz-
dem ein Anstieg der aufhältigen Personen zu beobach-
ten, was ebenfalls auf die deutlich stärkere Bedeutung 
von Statuswechseln zurückzuführen ist, insbesondere 
auch aus vorangegangenen Bildungsmaßnahmen wie 
einem Studium. Zwischen Ende Dezember 2020 und 
2021 stieg die Zahl der aufhältigen Personen vor allem 
aufgrund der Entwicklung im zweiten Halbjahr wieder 
etwas stärker an (+6 %), von Ende Juni 2021 bis Ende 
Juni 2022 lag der Anstieg sogar bei +13 %. Auch diese 

55 Der Anstieg von Februar 2020 bis Februar 2021 beträgt  
lediglich ca. 1 %.

Werte deuten wie die Analysen der vorangegangenen 
Kapitel auf eine Erholung der Erwerbsmigration von 
den pandemiebedingten Einschnitten der Vorjahre hin.

Bezüglich der häufigsten Staatsangehörigkeiten gab 
es zwischen Ende Juni 2019 und 2022 nur kleinere 
 Änderungen. Während der Anteil indischer Erwerbsmi-
grantinnen und -migranten leicht von 12 % auf 13 % 
anstieg, ging er für chinesische Staatsangehörige von 
9 % auf 7 % zurück. Auch Personen aus den USA ver-
loren etwas an Bedeutung (6 % zu 5 %). Der Anteil von 
Personen mit einer Staatsangehörigkeit aus dem West-
balkan lag Ende Juni 2022 mit 26 % um einen Prozent-
punkt höher als 2019.56

2.4 Zwischenfazit zur 
statistischen Entwicklung

In diesem Kapitel wurde mithilfe der Visastatistik und 
der Daten des Ausländerzentralregisters ein umfas-
sender Blick auf die Entwicklung der Bildungs- und 
 Erwerbsmigration seit Inkrafttreten des FEG geworfen 
und − sofern die Daten es ermöglichen − ein Vergleich 
mit der Zeit davor gezogen. Das beinahe zeitgleiche 
Eintreten der internationalen Reisebeschränkungen 
im Rahmen der COVID-19-Pandemie macht Aussagen 
über einen möglichen Effekt des FEG auf den Umfang 
der Zuwanderung allerdings weitestgehend unmög-
lich.

Alle Statistiken zeigen, dass die pandemiebedingten 
Einreisebeschränkungen zu einem starken Einbruch 
der Bildungs- und Erwerbsmigration nach Deutschland 
geführt haben. Die Visavergabe und auch die letztend-
liche Zuwanderung gingen jeweils um etwa die Hälfte 
zurück. Insbesondere seit dem zweiten Halbjahr 2021 
ist jedoch bereits eine deutliche Erholung zu beob-
achten. Diese zeichnet sich in der Visaerteilung bereits 
klarer ab als in der im AZR registrierten Zuwanderung. 
Das macht deutlich, dass es gerade in Zeiten sich stark 
ändernder Rahmenbedingungen zentral ist, welche 
Daten zur Beantwortung migrationsbezogener Frage-
stellungen herangezogen werden. 

Die Erteilungsstatistik auf Basis des AZR macht au-
ßerdem deutlich, dass nicht nur die Neuzuwanderung 
für die Zahl der in Deutschland lebenden Erwerbs-

56 Siehe Graf 2023 für eine ausführliche Darstellung der sozio-
demografischen Merkmale aufhältiger Bildungs- und Erwerbs-
migrantinnen und -migranten zum 30.6.2022.
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migrantinnen und -migranten relevant ist. Auch 
Status wechsel, z. B. aus Bildungsmaßnahmen, füh-
ren zu einer anschließenden Erwerbstätigkeit auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt. Dabei sind aktuell vor allem 
noch (ehemalige) Studierende besonders wichtig. Dies 
hatte letztendlich auch zur Konsequenz, dass die Zahl 
der in Deutschland aufhältigen Erwerbsmigrantinnen 
und -migranten auch während der Pandemie nicht 
abgefallen, sondern lediglich in ihrem Wachstum be-
schränkt worden ist. 

Inwiefern es ohne die Einschränkungen der COVID-
19-Pandemie bereits zu einer wesentlichen Steigerung 
der Fachkräftezuwanderung gekommen wäre, lässt 
sich an dieser Stelle nicht beantworten. Die positiven 
Signale seit dem Wegfallen der wesentlichen Einreise-
beschränkungen lassen jedoch hoffen, dass eine Stabi-
lisierung der Zuwanderung zu Bildungs- und Erwerbs-
zwecken bzw. sogar eine Steigerung im Vergleich zum 
Zeitraum vor der Pandemie zeitnah erreicht wird. Die 
derzeit geltenden Möglichkeiten der Ausbildungs- 
bzw. Arbeitsplatzsuche wurden bisher allerdings nicht 
in relevantem Umfang angenommen. Für Berufsaus-
bildungen und berufliche Anerkennungsmaßnahmen 
deuten sich zwar bereits erste positive Entwicklungen 
an, jedoch liegen die Zahlen gerade im Hinblick auf 
die nicht-akademische Zuwanderung – von Sonder-
regelungen wie der Westbalkanregelung abgesehen – 
grundlegend noch auf einem relativ niedrigen Niveau. 
Verbesserungsansätze speziell in diesem Feld werden 
im Folgenden auf Basis der in diesem Forschungs-

projekt durchgeführten qualitativen Interviews dar-
gestellt. Diese werden z. T. bereits im aktuellen Ge-
setzgebungsprozess bzw. im Zuge der Umsetzung 
der Eckpunkte der Bundesregierung berücksichtigt 
(s.  Kapitel 1.3.4).

Die quantitativen Auswertungen zeigen insgesamt, 
dass es aktuell keine behördliche Statistik gibt, die die 
tatsächliche Fachkräftezuwanderung nach Deutsch-
land in ihrer Gesamtheit abbildet. Jede der bereits 
vorhandenen Statistiken besitzt eigene Limitierun-
gen in ihren Analysemöglichkeiten. Daher sind wei-
tere Verbesserungen bei der statistischen Erfassung 
der Zuwanderung zu Bildungs- und Erwerbszwe-
cken dringend anzuraten. Aktuell ist es weder mög-
lich, alle Visaerteilungen nach der konkreten Rechts- 
bzw.  Verordnungsgrundlage auszuwerten, noch alle 
 Personen zeitnah darzustellen bzw. überhaupt zu er-
fassen, welche tatsächlich zu diesen Zwecken nach 
Deutschland einreisen. Ansatzpunkte wären z. B. eine 
methodische und inhaltliche Aufwertung der Visa-
statistik des AA bzw. der Erfassung von Visaertei-
lungen im AZR. Die separat geführte AZR-Visadatei 
beinhaltet aktuell zu wenige Angaben für eine ziel-
gerichtete Analyse zur Fachkräftemigration und kann 
außerdem nicht mit dem allgemeinen Datenbestand 
des AZRs verknüpft werden. Eine Überarbeitung der 
Visa erfassung im AZR würde eine frühere Identifi-
zierbarkeit der zugewanderten Fachkräfte unabhängig 
von der letztendlichen Erteilung des Aufenthaltstitels 
sicherstellen.
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Ein wesentlicher Bestandteil dieses Forschungsprojek-
tes war die Gewinnung von Informationen der betei-
ligten Behörden zur Umsetzung der Verwaltungsver-
fahren im FEG und zu den bisher wahrgenommenen 
Vor- und Nachteilen. Neben den statistischen Analysen 
der Bildungs- und Erwerbsmigration (s. Kapitel 2) wur-
den daher durch Befragungen die Verwaltungsabläufe 
in der behördlichen Umsetzung des FEG beleuchtet. 
Eine eigene Befragung von Zugewanderten bzw. Un-
ternehmern war aus Zeit- und Ressourcengründen im 
Rahmen dieser Begleitforschung nicht vorgesehen. 
Eine Einschätzung des FEG aus Perspektive der beiden 
Gruppen erfolgte indirekt anhand der an ABH- und 
AV-Mitarbeitende herangetragenen Rückmeldungen. 

Um zu ermitteln, welche Auswirkungen die neuen ge-
setzlichen Regelungen und Verfahren haben, wurden 
durch die Projektmitarbeitenden Interviews in den für 
die Bildungs- und Erwerbsmigration sowie für das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren zuständigen zentra-
len bzw. kommunalen ABHen durchgeführt. Konkret 
waren dies 27 leitfadengestützten Gespräche, die zwi-
schen Juni und November 2021 mit Mitarbeitenden in 
zuständigen Stellen aus allen 16 Bundesländern statt-
fanden. Ergänzend wurden in einer zweiten Phase Mit-
arbeitende ausgewählter deutscher AVen befragt, um 
qualitative Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich 
die Vergabe von Visa zur Fachkräfteeinwanderung aus 
den jeweiligen Sitzländern seit Inkrafttreten des FEG 
entwickelt hat. Hierfür wurden im Zeitraum von De-
zember 2021 bis Februar 2022 neun leitfadengestützte 
Interviews mit AV-Mitarbeitenden in acht ausgewähl-
ten Hauptherkunftsländern der Bildungs- und Er-
werbsmigration nach Deutschland durchgeführt. 

3 Grundlagen und 
Durchführung der 
qualitativen Befragungen

Der qualitative Forschungsansatz verfolgt nicht den 
Anspruch, repräsentative Aussagen zu erheben, son-
dern anhand detaillierter Erkenntnisse die Auswirkun-
gen des FEG auf die Fachkräfteeinwanderung zu re-
konstruieren. 

3.1 Auswahl der Akteure für 
die qualitative Befragung

Die qualitative Befragung sollte zum einen die Hetero-
genität der Zuwanderung zu Bildungs- und Erwerbs-
zwecken in allen 16 Bundesländern sowie in aus-
gewählten Herkunftsländern widerspiegeln. Zum 
anderen richtete sich die Auswahl der einzelnen Be-
hörden neben deren Zuständigkeit (kommunale bzw. 
kommunale ABH) auch nach der Anzahl der  erteilten 
Aufenthaltstitel bzw. der Anzahl entsprechender 
 Visumanträge aus der Visastatistik. 

Im Folgenden werden die qualitativen und statisti-
schen Entscheidungsgrundlagen für die Auswahl der 
spezifischen Behörden (ABHen und AVen) dargelegt. 

Auswahl der Ausländerbehörden 

Mit der Einführung des beschleunigten Fachkräftever-
fahrens erfolgte auch die Aufforderung des Gesetz-
gebers zur Einrichtung zentraler ABHen durch die 
Bundesländer (§ 71 Abs. 1 Satz 5 AufenthG). Hierdurch 
sollten u. a. entsprechende beschleunigte Vorabzu-
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stimmungsverfahren57 zu Bildungs- und Erwerbszwe-
cken effizient im Inland durch die zuständigen ABHen 
bearbeitet werden (s. auch Kapitel 1.2). Ursprünglich 
sollten die Bundesländer jeweils mindestens eine zen-
trale Ausländerbehörde einrichten, die Umsetzung 
gestaltete sich jedoch aufgrund von politischen Ent-
scheidungen der Länder anders als geplant, sodass 
nicht alle Bundesländer eine zentrale ABH eingerich-
tet haben. In einigen Bundesländern wird das be-
schleunigte Verfahren dezentral durch die kommuna-
len ABHen bearbeitet. Eine Besonderheit stellt Bayern 
dar: Hier wurde zwar eine zentrale ABH eingerichtet, 
es bleibt den Arbeitgebern aber freigestellt, das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren auch von der jeweils 
zuständigen kommunalen ABH durchführen zu lassen. 
In Baden-Württemberg gibt es keine zentrale ABH, 
allerdings stellten die vier Regierungspräsidien An-
sprechpersonen für das FEG und dessen Umsetzung, 
an die sich die ABHen insbesondere zur Durchführung 
des beschleunigten Fachkräfteverfahrens wenden kön-
nen. Für die Stadtstaaten gilt ohnehin eine zentrale 
Durchführung der Verfahren, da nur eine Behörde im 
Bundesland vorhanden ist. Auch Bremen kann prinzi-
piell dazu gezählt werden: Die Verfahren in Bremer-
haven finden zwar getrennt statt, aufgrund der gerin-
gen Größe von Bremerhaven fällt dies aber wenig ins 
Gewicht. Zudem hat auch das Saarland nur eine zen-
trale Ausländerbehörde in Lebach, sodass auch hier 
keine Notwendigkeit für die Einrichtung einer neuen 
Behörde bestand. Somit besaßen im Interviewzeit-
raum inklusive Bremen neun Bundesländer eine zen-
trale ABH. 

Insgesamt ergeben sich die in Tabelle 3.1 dargestellten 
vier Kategorien: 

 ■ Zentrale ABHen, die ausschließlich das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren durchführen und keine 
Aufenthaltstitel erteilen;

 ■ Behörden, die Aufenthaltstitel im Bereich Bildungs- 
und Erwerbsmigration erteilen und auch das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren durchführen und 
als einzige Behörde (Ausnahme: Bremen mit Bre-
merhaven) im Bundesland somit auch eine Zentral-
funktion innehaben;

57 Neben den Vorabzustimmungen im beschleunigten Fachkräfte-
verfahren für die §§ 16a, 16d, 18a, 18b und 18c Abs. 3 AufenthG 
sind die zentralen ABHen auch in anderen Verfahren teilweise 
beteiligt, beispielsweise bei Visaverfahren, die nach §§ 17 Abs. 1, 
18d, 18f, 19, 19b, 19c und 20 AufenthG eingeleitet wurden, 
sowie bei Visumanträgen des Ehegatten oder der minderjäh-
rigen ledigen Kinder zum Zweck des Familiennachzugs, die in 
zeitlichem Zusammenhang gestellt werden (§ 71 Abs. 1 Satz 5 
AufenthG).

 ■ Behörden, die Aufenthaltstitel im Bereich Bildungs- 
und Erwerbsmigration erteilen und auch das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren durchführen;

 ■ ABHen ohne Tätigkeiten im beschleunigten Fach-
kräfteverfahren.

Für die Befragung wurden alle zentralen ABHen sowie 
alle Behörden der Stadtstaaten ausgewählt. Um auch 
aus Flächenbundesländern mit zentralen ABHen In-
formationen zur übrigen Bildungs- und Erwerbsmigra-
tion zu erhalten, wurden weitere kommunale ABHen 
ausgesucht. Hierbei richtete sich die Auswahl nach 
der höchsten Summe der erteilten Aufenthaltstitel zu 
Bildungs- und Erwerbszwecken im jeweiligen Bun-
desland, die dem AZR entnommen wurde, sowie bei 
mehreren infrage kommenden Behörden nach der 
wirtschaftlichen und geografischen Lage. Tabelle 3.1 
zeigt die entsprechenden Erteilungszahlen bei den 
letztlich befragten Behörden.

Zwischen Juni und November 2021 wurden alle ge-
planten Interviews mit den ABHen durchgeführt. In 
den großen Bundesländern waren dies bis zu drei, in 
den kleineren Bundesländern ein bis zwei Behörden. 
Insgesamt resultierten daraus 27 Interviews. In jedem 
Bundesland wurden leitfadengestützte Interviews 
durchgeführt, wobei darauf geachtet wurde, dass so-
wohl Personen vertreten waren, die für das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren zuständig sind, als auch 
Personen, die im Bereich der Erteilung von Aufent-
haltstiteln zur Bildungs- und Erwerbsmigration (auch) 
außerhalb des beschleunigten Fachkräfteverfahrens 
tätig sind. Die Befragten nahmen entweder einzeln 
oder mit mehreren Personen an den Gesprächen teil, 
sodass in einigen Interviews Erfahrungen aus beiden 
Verantwortungsbereichen einflossen. Einige inter-
viewte Personen waren schon sehr lange in der Be-
hörde im Sachgebiet der Bildungs- und Erwerbsmig-
ration tätig, andere waren erst ein paar Wochen oder 
Monate für den Bereich zuständig. Somit waren Infor-
mationen von Personen mit verschiedenen beruflichen 
Expertisen vorhanden, was für unterschiedliche Einbli-
cke sorgte. 

Auswahl der Auslandsvertretungen

Um auch die Erfahrungen der deutschen AVen mit-
einzubeziehen und zu ermitteln, inwieweit bei den 
Verfahrensabläufen noch Optimierungsmöglichkeiten 
bestehen, wurden in acht beispielhaft ausgewählten 
Staaten ebenfalls leitfadengestützte Interviews durch-
geführt. Die Auswahl der Herkunftsländer richtete 
sich dabei sowohl nach der Höhe des Aufkommens 
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Tabelle 3.1: Personen mit Ersterteilung  im Bereich der Bildungs- und Erwerbsmigration im Jahr 2021 nach befragten Behörden*

Ausbildung 
§§ 16–17  
AufenthG

 darunter
§ 16a Abs. 1

Berufsausbildung

darunter
§ 16b Abs. 1

Studium 

Erwerbstätigkeit
§§ 18–21  
AufenthG

darunter
§ 18a Fachkräfte mit 

Berufsausbildung

darunter
§ 18b Fachkräfte mit  

akademischer Ausbildung
Gesamt

Baden-Württemberg

Regierungspräsidium Stuttgart (Beratungsfunktion) - - - - - - -

Ausländerbehörde Stuttgart 791 210 506 2.353 259 771 3.144

Ausländerbehörde Karlsruhe** 616 58 512 1.056 88 417 1.672

Bayern 

Zentrale Stelle für Einwanderung von Fachkräften (ZSEF) - - - - -

Ausländerbehörde Nürnberg 258 117 127 890 161 345 1.148

Ausländerbehörde München 4.266 329 3.636 8.832 540 3.850 13.098

Berlin Landesamt für Einwanderung (LEA) / 
Business Immigration Service

8.124 752 6.090 18.852 769 8.343 26.976

Brandenburg
Zentrale Ausländerbehörde Landkreis Dahme-Spreewald - - - - - - -

Ausländerbehörde Cottbus 301 33 259 210 5 90 511

Bremen Migrationsamt Bremen 1.131 76 907 1.108 86 334 2.239

Hamburg Hamburg Welcome Center for Professionals (HWCP) 1.422 284 941 4.135 365 1.612 5.557

Hessen
Ausländerbehörde Frankfurt am Main** 1.121 141 814 3.530 211 1.397 4.651

Ausländerbehörde Wiesbaden 122 34 77 473 67 142 595

Mecklenburg-Vorpommern Ausländerbehörde Rostock 218 56 98 364 38 134 582

Niedersachsen
Ausländerbehörde Hannover 996 188 618 1.072 163 424 2.068

Ausländerbehörde Wolfsburg 79 59 13 332 33 131 411

Nordrhein-Westfalen

Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung NRW (FZE) - - - - - - -

Ausländerbehörde Köln 701 100 489 1.686 106 688 2.387

Ausländerbehörde Dortmund 1.021 78 680 642 56 276 1.663

Rheinland-Pfalz
Zentrale Ausländerbehörde für Fachkräfte-
einwanderung Rheinland-Pfalz (ZAB) 

- - - - - - -

Ausländerbehörde Kaiserslautern 591 11 419 366 33 188 957

Saarland Ausländerbehörde Lebach 537 99 396 539 44 235 1.076

Sachsen Ausländerbehörde Dresden 1.032 62 832 1.412 73 507 2.444

Sachsen-Anhalt Ausländerbehörde Magdeburg 568 31 523 388 42 178 956

Schleswig-Holstein
Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge (LaZuF)
Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung 

- - - - - - -

Ausländerbehörde Kiel 251 22 184 291 54 100 542

Thüringen Ausländerbehörde Jena 566 34 483 489 18 157 1.055

* Ersterteilung heißt, dass der jeweilige Titel zum ersten Mal vergeben wurde. Statuswechsel sind möglich.  
Somit handelt es sich sowohl um neu eingereiste Personen als auch um Personen, die schon länger in Deutschland sind  
und den Aufenthaltstitel gewechselt haben.

** Interview mit ausschließlich im beschleunigten Fachkräfteverfahren tätiger Person

Legende: Zentrale Ausländerbehörde ohne Erteilung von Aufenthaltstiteln

Bundesland mit nur einer Ausländerbehörde (Ausn.: Bremen)

Ausländerbehörden inklusive beschleunigtes Fachkräfteverfahren

Ausländerbehörden ohne beschleunigtes Fachkräfteverfahren
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an Visaerteilungen zur Bildungs- und Erwerbsmigra-
tion nach Deutschland vor der Einführung des FEG im 
Jahr 2019 als auch nach mittelfristigen Entwicklungs-
perspektiven (z. B. durch bilaterale Vereinbarungen 
im Pflegebereich). Gleichzeitig wurde auch auf eine 
möglichst hohe geografische Abdeckung geachtet. Bei 
mehreren AVen in einem Land wurde die zu befra-
gende Stelle danach ausgewählt, in welchen Amts-
bezirken die meisten Visa zu Bildungs- und Erwerbs-
zwecken erteilt wurden.

Auf dieser Basis fand die Befragung mit AVen in den 
folgenden Ländern statt:

 ■ Indien (zentrales Herkunftsland der Bildungs- und 
Erwerbsmigration);

 ■ China (zentrales Herkunftsland der Bildungs- und 
Erwerbsmigration);

 ■ Russische Föderation (zentrales Herkunftsland der 
Bildungs- und Erwerbsmigration58);

 ■ Türkei (zentrales Herkunftsland der Bildungs- und 
Erwerbsmigration nach Deutschland);

 ■ Serbien (zentrales Herkunftsland der Erwerbsmig-
ration aus den Westbalkanstaaten nach Deutsch-
land);

 ■ Philippinen (zentrales Herkunftsland von Pflege-
personal; Erfahrungen in bereits funktionierender 
Kooperation auf staatlicher Ebene);

 ■ Mexiko (bedeutendes Herkunftsland der Erwerbs-
migration aus Mittelamerika; Bedeutung soll mit-
telfristig durch Vermittlungsabsprachen u. a. für 
den Pflegebereich weiter gesteigert werden);

 ■ Brasilien (bedeutendes Herkunftsland der Erwerbs-
migration aus Südamerika).

In Indien wurden wegen der herausragenden Anzahl 
an Erwerbsmigrantinnen und -migranten und einer 
sehr heterogenen Landesstruktur zwei AVen befragt. 
Unter den befragten AVen sind sowohl Konsulate als 
auch Botschaften vertreten. Die Befragten nahmen 
entweder einzeln oder mit mehreren Personen an den 
Gesprächen teil.

58 Das Interview mit Mitarbeitenden der AV in der Russischen Fö-
deration wurde bereits Ende des Jahres 2021 durchgeführt. Zu 
dem Zeitpunkt konnten die Auswirkungen des russischen An-
griffskrieges gegen die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 noch 
nicht betrachtet werden. Siehe auch Fußnote 2 in Kapitel 1.

3.2 Konzeption und 
Durchführung der 
Interviews

Als Erhebungsmethode wurde das leitfadengestützte 
Interview genutzt, um qualitative Informationen zu 
erfassen. Hierzu wurden Expertinnen- und Experten-
gespräche mit Mitarbeitenden aus ABHen und AVen 
durchgeführt, die durch ihre berufliche Position über 
relevantes Hintergrundwissen verfügen. In ihrem Ver-
antwortungsbereich waren die Personen entweder 
unmittelbar für die Sachbearbeitung von Anträgen 
zu Bildungs- und Erwerbszwecken zuständig oder sie 
übernahmen eine Leitungsfunktion im entsprechen-
den Bereich der Behörde. Ziel der Befragung war der 
Erkenntnisgewinn darüber, inwieweit bei den Verfah-
rensabläufen noch Optimierungsmöglichkeiten beste-
hen. Die Betrachtung der praktischen Anwendung des 
FEG gibt somit auch Hinweise darauf, welche konkre-
ten Schwierigkeiten in der Sachbearbeitung vorlagen, 
die zu Verzögerungen führten. Es galt, diese Hürden zu 
identifizieren, um entsprechende Handlungsempfeh-
lungen zu formulieren. 

Die Leitfäden (s. Anhang) für die Befragung der ABHen 
und der AVen umfassten teilstrukturierte Themen-
komplexe, die dafür sorgten, dass Informationen zu 
allen wichtigen Themenbereichen in allen Interviews 
gewonnen werden konnten. Die Informationen aus 
den Befragungen können somit miteinander vergli-
chen werden (Gläser/Laudel 2009). Gleichzeitig wurde 
in der Konzeption der Fragestellungen eine notwen-
dige Offenheit zugelassen, um im Gesprächsverlauf 
auch ergänzende Informationen aufgreifen zu können, 
die ggf. noch nicht Teil des Vorverständnisses der For-
schenden während der Konzeptionierung waren (Helf-
ferich 2011; Hopf 2007), bzw. um Themen Raum zu 
geben, die in einzelnen Behörden eine besonders be-
deutende Rolle spielten, und dafür Themen nachran-
gig zu behandeln, die ggf. nicht von aktueller Bedeu-
tung waren und zu denen es weniger zu berichten gab.

Befragung der Ausländerbehörden

In der Befragung der ABHen wurden folgende 
Themen komplexe fokussiert:

 ■ Vor- und Nachteile des beschleunigten Fachkräfte-
verfahrens und der neuen Möglichkeiten für Fach-
kräfte mit Berufsausbildung und Auszubildende, 
für die Behörden und Antragstellenden;
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 ■ Einhaltung der vorgegebenen Fristen (typische 
Schwierigkeiten, weitere Beschleunigungsmöglich-
keiten);

 ■ Hinweise auf oder konkretes Auftreten von Miss-
brauchsfällen (darunter insbesondere auch Hin-
weise auf Wechsel von einem Aufenthaltstitel zu 
Bildungs- oder Erwerbszwecken zu einem Asyl-
antrag);

 ■ Erfahrungen bei der Erteilung von (neuen) Aufent-
haltstiteln zu Erwerbszwecken;

 ■ Hinweise zur Verbesserung der Verfahrensabläufe 
bei der Fachkräftemigration und zur Vermeidung 
von Missbrauch der Regelungen.

Die kontaktierten Behörden-Mitarbeitenden zeigten 
sich größtenteils offen gegenüber dem Forschungsge-
genstand. Nur in zwei Fällen lehnten die kontaktierten 
Behörden eine Befragung ab, da hierfür die zeitlichen 
Kapazitäten fehlten, sodass statt derer zwei andere 
ABHen, die hinsichtlich ihrer regionalen Zuständigkeit 
und Größe vergleichbar waren, kontaktiert und befragt 
wurden. 

Die Auswahl der konkreten Interviewpartnerinnen und 
-partner erfolgte jeweils behördenintern. Nach der 
 erteilten Einverständniserklärung der Befragten wur-
den die Interviews auf telefonischem Wege oder per 
Video konferenz durchgeführt. Ein Interview konnte 
vor Ort durchgeführt werden. Die Interviews wurden 
mittels Diktiergeräten akustisch aufgezeichnet und 
vollständig transkribiert. Die Länge der Befragungen 
variierte zwischen 33 und 91 Aufzeichnungsminuten. 

Befragung der Auslandsvertretungen

In der Befragung der AVen wurden folgende Themen-
komplexe fokussiert:

 ■ Vor- und Nachteile der neuen Regelungen des FEG 
bezüglich Übersichtlichkeit und Bearbeitungs-
dauer;

 ■ Erfahrungen mit dem beschleunigten Fachkräfte-
verfahren (Schwierigkeiten, weitere Beschleuni-
gungsmöglichkeiten);

 ■ Kommunikation/Zusammenarbeit mit den Behör-
den in Deutschland

 ■ „Marketingmaßnahmen“ für das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren durch die AVen,  Einschätzung 

von deren Wirksamkeit und der Bekanntheit 
von Deutschland als Zielland der Bildungs- und 
 Erwerbsmigration unter der Bevölkerung des je-
weiligen Herkunftslandes;

 ■ Hinweise zur Verbesserung der Verfahrensabläufe 
bei der Fachkräftemigration und zur Vermeidung 
von Missbrauch der Regelungen.

Der Zugang zu den AVen erfolgte in Absprache 
mit dem AA. Die letztliche Auswahl an konkreten 
Interview partnerinnen und -partnern erfolgte behör-
denintern. Die kontaktierten Personen zeigten sich 
grundsätzlich interessiert und auskunftsfähig gegen-
über dem Forschungsgegenstand. Wie auch bei der 
ABH-Befragung erfolgten die Interviews nach der in-
formierten Einwilligung auf telefonischem Wege oder 
per Videokonferenz und wurden mit einem Diktierge-
rät aufgezeichnet und anschließend vollständig tran-
skribiert. Bei einem Interview wurde aus persönlichen 
Gründen einer Tonaufzeichnung widersprochen und 
nur die Einwilligung für das schriftliche Protokollieren 
des Gesagten erteilt. Die Länge der Befragungen vari-
ierte zwischen 57 und 104 Aufzeichnungsminuten. 

3.3 Auswertung und 
Darstellung der 
qualitativen Daten

Zur Analyse der qualitativen Informationen wurden 
alle Transkripte mittels einer qualitativen Inhalts-
analyse (computerunterstützt mit dem Programm 
 MAXQDA) ausgewertet. Die in den deutschsprachi-
gen Sozialwissenschaften am häufigsten angewandten 
Inhaltsanalysen beziehen sich auf den Sozialwissen-
schaftler Mayring (2008). Neue Formen der qualita-
tiven Inhaltsanalyse zeichnen sich durch ein offenes, 
interpretatives Vorgehen und einen dynamischen Ab-
lauf aus (Kuckartz 2018: 46–47). Die Variante der in-
haltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse nach 
 Kuckartz (2018) bietet ein mehrstufiges Analyseverfah-
ren, welches sowohl die induktive als auch deduktive 
Einordnung von Aussagen umfasst und sich daher sehr 
gut für die Erfassung eines bestimmten Problemkom-
plexes bzw. Themas eignet. Ziel jeder Inhaltsanalyse 
ist es, unter der jeweiligen forschungsleitenden Per-
spektive die Komplexität von Textmengen zu reduzie-
ren, um sie anschließend fokussiert zu analysieren. 
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Mithilfe des Computerprogramms MAXQDA wur-
den relevante Interviewpassagen aus den Transkripten 
mit sog. Codes markiert und übergeordneten thema-
tischen Auswertungskategorien zugeordnet, um das 
Textmaterial systematisch zu strukturieren. Eine erste 
Formulierung von Auswertungskategorien erfolgte 
entlang deduktiv gebildeter Kategorien, abgeleitet aus 
den Interviewleitfäden und kontextuellem Vorwissen 
der Forschenden. Daraufhin folgte das induktive Be-
stimmen von ergänzenden Kategorien aus dem Text-
material heraus sowie ggf. die Bildung von induktiven 
Subkategorien für Themen, die noch weitere Ausdif-
ferenzierung benötigten. Das hieraus formulierte Ka-
tegoriensystem wurde schließlich auf das gesamte 
 Interviewmaterial angewandt, sodass im Anschluss 
die Interpretation und inhaltliche Aufbereitung aller 
 Kategorien stattfinden konnte. 

Die Ergebnisse beider Befragungen (ABHen und AVen) 
wurden zunächst in einer getrennten inhaltlichen 
Analyse betrachtet (s. Kapitel 4 bzw. Kapitel 5), an-
schließend wurden relevante bzw. widersprüchliche 
Aussagen zu verwandten Themenbereichen unter ge-
genseitiger Bezugnahme beider Befragungen betrach-
tet und interpretiert. Ziel dieses Vorgehens war es, 
entsprechend zusammenhängende Handlungsfelder 
zu identifizieren (s. Kapitel 6).

Eine Herausforderung, die grundsätzlich in der Er-
hebung und Analyse von subjektiven Informationen 
besteht, ist die Tendenz, sozial erwünschte Antwor-
ten von den Befragten zu erhalten. Dies kann dazu 
führen, dass die eigene Arbeit besonders positiv dar-
gestellt wird und kritische Themen vermieden wer-
den. Da es sich bei den Interviews in dieser Begleit-
forschung nicht um standardisierte Befragungen 
handelte, konnten seitens der Forschenden kritische 

Rückfragen gestellt und verschiedene Perspektiven 
betrachtet werden, um einen differenzierten Sachver-
halt zu rekonstruieren. Dennoch ist z. B. die Frage, ob 
alle Fristen in der Sachbearbeitung eingehalten wur-
den, vermutlich anfällig für eine Beschönigung der tat-
sächlichen Gegebenheiten. Die Aussagekraft einer Ge-
genüberstellung der Aussagen ist zum einen durch die 
überschaubare Interviewgruppe von nur neun AVen im 
Gegensatz zur Gesamtzahl von 27 ABH-Interviews ein-
geschränkt. Zum anderen wurden fast ausschließlich 
AVen interviewt, zu denen die befragten ABHen ohne-
hin keine expliziten Schwierigkeiten berichtet hatten 
und die insbesondere aufgrund ihrer bereits hohen 
Anzahl an Visumanträgen zur Bildungs- und Erwerbs-
migration nach Deutschland für die Begleitforschung 
von Relevanz waren.

In der Ergebnisdarstellung der aus dieser Analyse re-
sultierenden Erkenntnisse wird die Anonymität der 
Befragten gewährleistet, sodass Rückschlüsse auf die 
Identität einzelner Personen nicht möglich sind. Ziel 
dieser Untersuchung ist es, die Auswirkungen des 
FEG insgesamt zu analysieren, weshalb auf individu-
elle wörtliche Zitate verzichtet wurde. Ein Vergleich 
zwischen Behörden oder eine Bewertung der jeweili-
gen Arbeitsweise ist nicht Gegenstand des Projektes. 
Es gibt allerdings einige Themen, bei denen eine in-
haltliche Zuordnung beabsichtigt war. In diesen Fällen 
werden einzelne Bundesländer und Herkunftsländer 
teils explizit benannt, um die Entwicklung an gestell-
ten Anträgen der Bildungs- und Erwerbsmigration ver-
gleichen zu können oder auf spezielle landesrechtliche 
Herausforderungen aufmerksam zu machen. Umge-
kehrt ist in diesen Fällen ein Rückschluss auf relevante 
Behörden möglich, jedoch nicht auf die jeweiligen 
 interviewten Gesprächspartnerinnen bzw. Gesprächs-
partner.
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In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den 27 
qualitativen Interviews mit ausgewählten kommu-
nalen ABHen bzw. den zentralen ABHen dargestellt. 
Die thematischen Schwerpunkte ergeben sich aus den 
Interviewinhalten, welche zum einen durch die teil-
strukturierten Interviewleitfäden abgefragt und zum 
anderen ergänzend von den Befragten angesprochen 
wurden. Zunächst werden im Kapitel 4.1 die Rah-
menbedingungen für die Umsetzung des FEG in den 
ABHen betrachtet. Insbesondere wird hier auf die be-
hördliche Umsetzung der gesetzlichen Novellierung 
und Aufgaben während der Einführungszeit des FEG 
eingegangen. Ebenfalls erfolgt eine Analyse der Aussa-
gen zur Umsetzung der administrativen Zusammenar-
beit mit den primär involvierten anderen behördlichen 
sowie externen Akteuren. Anschließend werden in Ka-
pitel 4.2 qualitative Erkenntnisse zur Entwicklung der 
Fachkräftemigration hinsichtlich der Herkunftsländer, 
Qualifikationen und Aufenthaltszwecke in Deutsch-
land wiedergegeben sowie relevante Einflussfakto-
ren, wie u. a. die COVID-19-Pandemie, thematisiert. 
Zudem werden missbräuchliche bzw. nicht intendierte 
Nutzungen der neuen Regelungen in den Blick ge-
nommen. Eine erste Einschätzung der Möglichkeiten 
des FEG für Zuwandernde sowie Arbeitgeber aus der 
Perspektive der Mitarbeitenden der ABHen erfolgt im 
Kapitel 4.3. Den Abschluss bildet Kapitel 4.4 mit einem 
Zwischenfazit über die Erfolgsfaktoren und noch fort-
bestehende Herausforderungen für die ABHen, für 
 Zuwandernde sowie für Unternehmen. 

4 Ergebnisse der Befragung in 
Ausländerbehörden

4.1 Administrative Umsetzung 
und Zusammenarbeit im 
Rahmen des FEG

Mit dem Inkrafttreten des FEG gingen neben der 
Veränderung des anzuwendenden Rechts auch be-
hördliche Umstrukturierungen einher, die insbeson-
dere durch die Implementierung des beschleunigten 
Fachkräfteverfahrens bedingt waren. Diese werden 
im Folgenden unter verschiedenen Aspekten näher 
betrachtet. Beginnend mit Merkmalen bezüglich der 
Umstrukturierung im Allgemeinen, wird anschließend 
näher auf die Einrichtung von zentralen ABHen und 
deren Vor- und Nachteile eingegangen. Ein weiteres 
Unterkapitel beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit 
mit unmittelbar beteiligten weiteren Behörden in den 
Verfahren sowie mit externen Akteuren, die in einigen 
Regionen eine besondere Rolle spielen. 

4.1.1 Allgemeine Umstrukturierung 

Aus den Interviews geht hervor, dass die behördliche 
Umsetzung des FEG in den Bundesländern sehr un-
terschiedlich anlief. Neben den strukturellen Unter-
schieden zwischen Stadtstaaten und Flächenländern 
war hierbei vor allem die Entscheidung der Bundes-
länder ausschlaggebend, das beschleunigte Fachkräf-
teverfahren entweder durch kommunale oder durch 
neu geschaffene zentrale ABHen bearbeiten zu lassen 
(s. hierzu die Übersicht in Kapitel 3). Adressiert wurde 
auch das grundsätzliche Umdenken in der Sachbear-
beitung durch das beschleunigte Fachkräfteverfahren, 
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sodass mit dem Inkrafttreten des FEG nun Arbeitge-
ber vermehrt im Fokus stehen. Die neue Zuständigkeit 
der ABH bedeutete für Sachbearbeitende neben der 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Anwendung 
entsprechender Paragrafen des AufenthG auch eine 
Verschiebung der Aufgaben, u. a. eine verstärkte Bera-
tungstätigkeit, und damit einhergehende Umstruktu-
rierungen in den Behörden. 

Organisationsprozesse und Einarbeitung

Mit der Einführung des beschleunigten Fachkräfte-
verfahrens ergab sich die grundsätzliche Neuausrich-
tung, dass entsprechende Verfahren zur Bildungs- und 
Erwerbsmigration nun durch Arbeitgeber in Vollmacht 
der (angehenden) Fachkraft aus dem Inland heraus 
beantragt werden können. Daher kam es zunächst zu 
der Schwierigkeit, fachkundiges Personal innerhalb 
der Behörde bereitzustellen, welches Kenntnisse der 
relevanten Regelungen im Aufenthaltsrecht besaß. Es 
waren i. d. R. längere Einarbeitungszeiten oder Perso-
nalschulungen nötig, um die Sachbearbeitenden mit 
den gesetzlichen Änderungen und neuen Unterlagen 
vertraut zu machen sowie mögliche administrative 
 Unklarheiten zu beseitigen. Die Zuständigkeiten in der 
Bearbeitung von Verfahren zur Bildungs- und Erwerbs-
migration wurden z. T. auf Landesebene zwischen den 
Behörden umverteilt, sodass sich je nach Bundesland 
unterschiedliche Konstellationen bildeten. In einigen 
Bundesländern wurden neue zentrale ABHen aufge-
baut, um kommunale ABHen von der Sachbearbei-
tung der Anträge zur Bildungs- und Erwerbsmigra-
tion gänzlich zu entbinden; entsprechende Anträge 
wurden fortan zentralisiert bearbeitet. In Bayern ent-
schied man sich für das Modell, dass zwar eine zen-
trale ABH eingerichtet wird, jedoch das beschleunigte 
Fachkräfte verfahren wahlweise auch bei den kom-
munalen ABHen durchgeführt werden kann, welche 
bei Bedarf durch die zentrale ABH in der Bearbeitung 
unterstützt werden. In den Bundesländern ohne zen-
trale ABH bearbeiten die kommunalen ABHen neben 
den üblichen Verfahren zusätzlich Fälle im beschleu-
nigten Fachkräfteverfahren. Hierfür wurden teilweise 
die Verantwortungsbereiche behördenintern zwischen 
den Mitarbeitenden neu organisiert. Die Aufgabenver-
teilung unter den Sachbearbeitenden erfolgte bspw. 
nach aufwendigen Verfahren, die u. a. mit einem lang-
wierigen Anerkennungsverfahren des Berufsabschlus-
ses einhergehen, und weniger aufwendigen Verfahren, 
bspw. Auszubildende oder Personen mit Hochschul-
abschlüssen, die eine Zeugnisbewertung durch die 
Zen tralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 

erhalten oder deren Abschlüsse in der Datenbank ana-
bin59 verzeichnet sind. 

In den Bundesländern, in denen weiterhin (ggf. nur) 
die kommunalen ABHen für das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren regulär zuständig sind, wurde mit dem 
Inkrafttreten des FEG zusätzliches Personal zur Ver-
stärkung angefordert, welches z. T. zum Zeitpunkt des 
Interviews noch nicht in der Behörde eingestellt wor-
den war. Im Vergleich haben große ABHen mit einer 
stärkeren Belegschaft den Vorteil, dass hier einzelne 
Sachbearbeitende bis hin zu ganzen Teams nur für den 
Aufgabenbereich der Fachkräfteeinwanderung zustän-
dig sein können, wohingegen in kleineren ABHen auf-
grund von fehlenden Kapazitäten keine Spezialisierung 
stattfinden konnte. Vereinzelt wurde durch Fachstel-
lenleitungen und Sachbearbeitende die Kritik geäu-
ßert, dass mit der sukzessiv gesteigerten Komplexität 
des AufenthG mittlerweile Kenntnisse für die Antrags-
bearbeitung notwendig wären, die z. T. die Kompe-
tenzen der Tätigkeitsebenen des mittleren bzw. ge-
hobenen Dienstes übersteigen. Zudem kämpfen die 
Behörden selbst mit der zunehmenden Schwierigkeit, 
als Arbeitgeber qualifizierte Mitarbeitende für sich zu 
gewinnen. 

Insbesondere in der Anfangsphase, bis in den Bundes-
ländern die Bearbeitung der Anträge des beschleunig-
ten Fachkräfteverfahrens in zentralen ABHen gebün-
delt wurde, kam es in einigen kommunalen ABHen zu 
einer fachlichen Überforderung, als entsprechende 
Anträge übergangsweise noch dezentral bearbeitet 
werden mussten. Auch nach der operativen Arbeits-
aufnahme der zentralen ABHen gab es zunächst viele 
offene Fragen bezüglich der Zuständigkeit je nach 
Aufenthaltstitel zwischen kommunalen und zentra-
len ABHen. Vermehrte Unsicherheiten hinsichtlich der 
Formalitäten und Rechtspflichten bei vertraglichen 
Vereinbarungen im beschleunigten Fachkräfteverfah-
ren und der korrekten Anwendung der neuen Paragra-
fen wurden beklagt. Abhilfe schufen zum einem die 
Veröffentlichung der Anwendungshinweise des BMI 
und zum anderen der fachliche Austausch mit anderen 
ABHen sowie eine enge Vernetzung mit involvierten 
Akteuren (s. Kapitel 4.1.3 und 4.1.4). Bedingt durch die 
anfänglich reduzierte Zahl an Anträgen aufgrund der 
COVID-19-Pandemie öffnete sich für viele ABHen un-
verhofft ein Zeitfenster, in dem sie sich der Gesetzes-

59 Der Name „anabin“ ist das Akronym für „Anerkennung und Be-
wertung ausländischer Bildungsnachweise“. Die Datenbank wird 
von der ZAB der Kultusministerkonferenz verwaltet und hat den 
Auftrag, Informationen zur Bewertung von ausländischen Bil-
dungsnachweisen bereitzustellen. Sie ist aufrufbar unter:  
www.anabin.kmk.org (21.12.2022).
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änderung inhaltlich widmen konnten. Einige bezeich-
neten diesen zeitlichen Zusammenfall als Gelegenheit, 
Verfahren zu optimieren und sich mit den Neuregelun-
gen vertraut zu machen, anderen fehlten die prakti-
schen Fälle, um eine persönliche Anwendungsroutine 
zu entwickeln.

Mittlerweile haben die ABHen eine Routine in der 
 Erledigung ihrer neuen Aufgaben und bezüglich der 
Verfahrensabläufe erlangt, befanden sich jedoch zum 
Zeitpunkt der Befragung – ab Juni 2021 –  punktuell 
weiterhin in einer Lern- und Findungsphase. Betont 
wurde, dass die Komplexität der Rechtsgrundlagen 
durch das FEG stellenweise zugenommen hat und 
hierdurch ein Mehraufwand in der Bearbeitung von 
Anträgen entstanden ist. Bspw. wurde für die Sachbe-
arbeitung die Erweiterung von möglichen Erteilungs-
grundlagen für eine Niederlassungserlaubnis sowie 
beim Familiennachzug von Eheleuten und Kindern als 
herausfordernd beschrieben. Als unübersichtlich gel-
ten vor allem die umfassenden Rechtsgrundlagen im 
§ 19c AufenthG i. V. m. mit den einzelnen Regelungen 
der BeschV sowie im § 16d AufenthG zur Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen, deren Anwen-
dung mit Unsicherheiten bei der Sachbearbeitung ein-
hergingen. Die Neustrukturierung der Rechtsgrundla-
gen hat laut Aussage der Befragten zu kleinteiligeren 
Regelungen geführt, die eine eindeutige Zuordnung 
ermöglichen, in vielen Fällen aber auch die Einordnung 
und Bearbeitung von Sonderfällen erschweren.

Einige ABHen äußerten sich allerdings auch da-
hingehend, dass das FEG nur wenige gesetzliche 
 Änderungen mit sich brachte und viele vorherige 
Rechtsgrundlagen nun in einem anderen Paragra-
fen wiederzufinden sind, was für langjährige Sachbe-
arbeitende, die mit dem alten Gesetz vertraut waren, 
zunächst eine Umstellung war. Verändert hat sich 
vielmehr die Abwicklung der Verfahrensprozesse, 
bspw. durch die nun häufig notwendige Involvierung 
der BA mit der Einführung des Formulars „Erklärung 
zum Beschäftigungsverhältnis“ sowie das vermehrte 
behörden interne Einholen einer notwendigen Zustim-
mung der BA.60 Gelobt wurden hingegen die z. T. neu 
formulierten und neu strukturierten Rechtsgrundlagen 
im Gesetz und in den Anwendungshinweisen, welche 
eine verlässliche und leicht vermittelbare Sachbearbei-
tung zulassen. Konkret wurde diesbezüglich eine ver-
besserte Übersichtlichkeit betont, z. B. die Bündelung 

60 Für eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer der berufli-
chen Qualifikation angemessenen Beschäftigung an Auslände-
rinnen und Ausländer galt vor Inkrafttreten des FEG, dass bei 
Personen mit einem inländischen Hochschulabschluss laut § 2 
Abs. 1 BeschV a. F. keine Zustimmung eingeholt werden musste.

zusammenhängender Paragrafen für die Möglichkeiten 
zur Niederlassungserlaubnis, ebenso die Bündelung 
der verschiedenen Möglichkeiten zur Arbeitsplatzsu-
che in einem neuen Paragrafen, die eindeutige Rechts-
definition einer Fachkraft sowie die eindeutige Unter-
scheidung zwischen einem Aufenthalt für den Besuch 
eines Intensivsprachkurses oder für eine Teilnahme an 
einer Qualifizierungsmaßnahme. 

Praxisrelevante Änderungen brachten vor allem die 
Vorbereitung und die Begleitung durch ABH-Sach-
bearbeitende bei der Anerkennung beruflicher Qua-
lifikationen im Rahmen des beschleunigten Fach-
kräfteverfahrens. Diese neue Aufgabe war für viele 
Sachbearbeitende eine fachliche Herausforderung. 
Teilweise etablierten die ABHen über die Zeit enge 
Kontakte mit entsprechenden Beratungsstellen und 
den für die Anerkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse zuständigen Stellen (im Folgenden: Anerken-
nungsstellen), wodurch die kostenlose Vorabprüfung 
von Abschlüssen und die entsprechende Fachbera-
tung ausgelagert werden konnten. Dies war vor allem 
für antragstellende Arbeitgeber von Vorteil, sodass bei 
Aussicht auf eine fehlende Gleichwertigkeit der aus-
ländischen zu einer inländischen Qualifikation zum 
weiteren Verfahrensweg und den Handlungsoptionen 
beraten wurde, bevor eine Vereinbarung mit den an-
fallenden Gebühren für ein beschleunigtes Fachkräfte-
verfahren mit der ABH abgeschlossen wurde. 

Mit Blick in die Zukunft äußerten insbesondere die 
kommunalen ABHen ihre Sorge vor personellen Eng-
pässen. Aktuell gibt es in einigen ABHen z. T. nur eine 
sachbearbeitende Person, die für die beschleunigten 
Fachkräfteverfahren zuständig ist. Folglich konnten 
zeitweise weniger Verfahren durchgeführt werden, als 
Nachfrage bestand. Zur Optimierung der Arbeitsweise 
wünschten sich die Befragten einen stärkeren Erfah-
rungsaustausch zwischen den ABHen selbst sowie mit 
den anderen beteiligten Akteuren. Diesbezüglich sind 
die befragten ABHen sehr unterschiedlich aufgestellt, 
der Grad der Vernetzung variiert stark zwischen den 
Bundesländern (s. auch Kapitel 4.1.3 und 4.1.4).

Beratungsleistungen

Mehrheitlich hervorgehoben wurde die neue Rolle 
der zentralen bzw. kommunalen ABH, welche im 
  beschleunigten Fachkräfteverfahren nun als Haupt-
anlaufstelle für Arbeitgeber fungiert. Kurz vor Inkraft-
treten des FEG wurden bereits erste Interessensbe-
kundungen zum beschleunigten Fachkräfteverfahren 
durch Unternehmen an die ABHen herangetragen. 
Die Erwartungen seitens der Arbeitgeber sowie der 
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 Migrantinnen und Migranten bezüglich der Neurege-
lungen und insbesondere des beschleunigten Fach-
kräfteverfahrens waren hoch. Hier hieß es, gezieltes 
Erwartungsmanagement zu betreiben, da die Verfah-
rensstrukturen zunächst anlaufen mussten. Vor allem 
Arbeitgeber, die in der internationalen Rekrutierung 
von Fachkräften bislang unerfahren waren, hatten 
einen hohen Beratungsbedarf und wollten neben den 
online verfügbaren Informationen zeitnah die persön-
liche Unterstützung in Anspruch nehmen. Neben der 
inhaltlichen Vermittlung des Verfahrens ist vor allem 
die Zusammenstellung und qualitative Vorbereitung 
der Antragsunterlagen ein wesentlicher Bestandteil 
in der Begleitung von antragstellenden Arbeitgebern. 
I. d. R. wurde vorab kostenlos beraten und es wurden 
die Antragsunterlagen gesichtet, um die Aussicht auf 
Erfolg einzuschätzen und ggf. zu Alternativen zu bera-
ten, bevor die Gebühr von 411 Euro für das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren veranschlagt wurde, die sich 
bei einem gescheiterten Verfahren nicht zurückerstat-
ten lässt.

Welcher Beratungsumfang und welche Informations-
angebote von den ABHen bereitgestellt wurden, ge-
staltete sich zwischen den Behörden sehr unterschied-
lich. Die zeitlichen Kapazitäten für eine umfängliche 
Beratung konnten vor allem die neu gegründeten zen-
tralen ABHen anbieten, sodass hier oftmals bereits 
beim Erstkontakt ein ausführliches Beratungsgespräch 
am Telefon erfolgte. Hierdurch sollte erreicht werden, 
dass interessierte Arbeitgeber unmittelbar durch eine 
feste Ansprechperson in eine verfahrensökonomische 
Richtung gelenkt werden und nicht durch Weiterlei-
tungen den Überblick sowie das Interesse verlieren. 
Für die Fälle, die nicht die Voraussetzungen des be-
schleunigten Fachkräfteverfahrens erfüllten, wurde 
dahingehend beraten, wie die Einreise über das regu-
läre Visumverfahren laufen könnte. Falls bereits ein 
Antrag im regulären Verfahren gestellt worden war, 
prüfte die Ansprechperson, ob sich der Wechsel in 
das beschleunigte Fachkräfteverfahren zeitlich loh-
nen würde. Als Qualitätsmerkmal der zentralen ABHen 
wurde insbesondere die Bündelung von Kompetenzen 
hervorgehoben, sodass Sachbearbeitende dort in den 
relevanten Verfahren spezialisiert sind und durch die 
engen Kooperationen mit den beteiligten Behörden 
und Institutionen die Verfahren zuverlässig abschlie-
ßen konnten.

In den kommunalen ABHen, die neben den regulären 
Verfahren auch für das beschleunigte Fachkräftever-
fahren zuständig waren, fehlten im Vergleich zu den 
spezialisierten zentralen ABHen häufig die zeitlichen 
Kapazitäten, um gleichermaßen beraten zu können. 

Auffallend war, dass die größeren ABHen aus Metro-
polregionen oftmals eine hohe Einsatzbereitschaft 
zeigten, vergleichbar mit den teils neu gegründeten 
zentralen ABHen, da man bereits vor dem Inkrafttre-
ten des FEG mit Arbeitgebern aus der Region gezielt 
kooperiert hatte. Einige kommunale ABHen verfügten 
über entsprechende Personalressourcen, um Arbeitge-
bern prioritäre Beratungstermine anzubieten, wodurch 
in einem persönlichen Beratungsgespräch der Verfah-
rensweg unmittelbar erläutert wurde. Aus zeitökono-
mischen Gründen konnten jedoch viele kommunale 
ABHen eine Beratung erst anbieten, sobald Arbeitge-
ber ein konkretes Anliegen hatten, und verwiesen für 
allgemeine Informationen und Schaubilder auf die ei-
gene hierfür aufbereitete Homepage der ABH sowie 
auf die Webseite Make it in Germany61 (MiiG), Anerken-
nungsberatungsstellen und den Arbeitgeberservice der 
BA. Es fehlte oftmals die notwendige Zeit, um ausgie-
bige Beratungsgespräche zu führen, sodass an die Ar-
beitgeber appelliert wurde, sich zunächst selbstständig 
inhaltlich zu informieren. Um auch den Informations-
stand unter Unternehmen und Fachkräften zu verbes-
sern, kam der Hinweis, dass es sinnvoll wäre, weitere 
unterstützende Formate für die inhaltliche Vermitt-
lung des FEG zu entwickeln. 

Im Vorfeld zu einer Vereinbarung zwischen einem 
 Arbeitgeber und der ABH wurden Anfragen haupt-
sächlich per E-Mail beantwortet, weil viele ABHen nur 
eine sehr begrenzte telefonische Erreichbarkeit anbie-
ten konnten. Aufgrund der Hygieneschutzverordnung 
während der COVID-19-Pademie mussten die ABHen 
den Kundenverkehr stark eingrenzen. Somit waren E-
Mails und Telefonate zeitweise die einzigen Kontakt-
möglichkeiten zu ABHen, die früher noch reguläre 
Sprechzeiten oder z. T. auch einen offenen Servicebe-
reich zur Klärung von Fragen vor Ort in der Behörde 
angeboten hatten. Teilweise bestand zwei Wochen 
lang zunächst regelmäßiger Kontakt per E-Mail, bevor 
ein persönliches Gespräch vereinbart wurde. Ange-
merkt wurde diesbezüglich, dass die geleistete Vorar-
beit nicht in der Beratungsstatistik abgebildet werde, 
weil nur persönliche Beratungsgespräche, abgeschlos-
sene Vereinbarungen und die Vorabzustimmungen 
statistisch erfasst werden. In wenigen Fällen haben 
sich ABHen aus Gründen der fehlenden Kapazitäten 
dazu entschlossen, die Beratung gänzlich  auszulagern, 
bspw. an den ansässigen Arbeitgeberservice, die lo-
kale Industrie- und Handelskammer (IHK) oder – falls 
vorhanden – an ein Welcome Center bzw. regio nales 
Fachinformationszentrum für Einwanderung. Spezi-
fische Fragen konnten weiterhin mit der Behörde 

61 Aufrufbar unter: www.make-it-in-germany.com (21.12.2022).

http://www.make-it-in-germany.com
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 geklärt werden. Erst nach erfolgter Prüfung aller Un-
terlagen wurde ein persönlicher Termin zwischen der 
ABH und dem Arbeitgeber zur Unterzeichnung der 
Vereinbarung für das beschleunigten Fachkräftever-
fahren ausgemacht. 

Kommunale ABHen, die in einigen Bundesländern aus-
schließlich für die regulären Verfahren zuständig sind, 
verwiesen am beschleunigten Fachkräfteverfahren in-
teressierte Arbeitgeber an die zuständige zentrale ABH 
mit dem Hinweis, dass dort der Antrag gestellt werden 
müsse und welche Unterlagen beizulegen seien. Auf 
allgemeine Anfragen konnte punktuell eingegangen 
werden, eine individuelle Rechtsberatung, die auch 
nicht zum Aufgabenbereich der ABHen gehört, wurde 
jedoch nicht geleistet. 

Einige Behörden führten zudem öffentliche Informati-
onsveranstaltungen zur Vermittlung von Grundlagen-
wissen zur Bildungs- und Erwerbsmigration sowie spe-
ziell zum beschleunigten Fachkräfteverfahren durch, 
u. a. zusammen mit der lokalen Handwerkskammer 
(HWK), der IHK sowie dem Arbeitgeberservice, wozu 
Arbeitgeber, Multiplikatoren und Relocation-Agentu-
ren eingeladen wurden. Während der COVID-19-Pan-
demie wurden diese Veranstaltungen primär virtuell 
durchgeführt. Ebenfalls wurde von Informationsver-
anstaltungen an den Hochschulen berichtet, um u. a. 
Studierenden frühzeitig zu vermitteln, dass sie durch 
das FEG nun die Möglichkeit eines Zweckwechsels in 
die Erwerbstätigkeit oder in eine Ausbildung haben, 
jedoch ihr Studium nicht abbrechen sollten, bevor sie 
ihre individuelle Situation mit der zuständigen ABH 
besprochen hätten. Perspektivisch wurde in mehre-
ren ABHen anvisiert, enger mit Akteuren aus der Wirt-
schaft zur kooperieren und die Öffentlichkeitsarbeit zu 
verstärken, so u. a. durch Informationsstände auf Mes-
sen, die inhaltliche Aufbereitung der eigenen Home-
page und weitere Präsenzveranstaltungen für interes-
sierte Arbeitgeber.

Eine Abgrenzung in der Zuständigkeit wurde in Bezug 
auf die Beratung von Migrantinnen und Migranten, die 
noch im Ausland leben, klar von den ABHen kommuni-
ziert. Die behördliche Zuständigkeit liegt in diesen Fäl-
len bei den AVen im Herkunftsland. Oftmals mussten 
die zentralen ABHen interessierten Personen erklären, 
dass eine Zuständigkeit erst ab dem Zeitpunkt vorliegt, 
wenn ein Arbeitgeber in Deutschland vorhanden ist. 
Telefonische sowie schriftliche Anfragen, die im Ein-
zelfall entweder direkt aus dem Ausland oder durch 
Angehörige in Deutschland an die ABHen herangetra-
gen wurden, konnten i. d. R. durch Verweise an die zu-
ständigen AVen und den Hinweis zur MiiG-Webseite, 

welche Informationen in verschiedenen Sprachen an-
bietet, bearbeitet werden. Viele ABHen nutzen vorge-
fertigte E-Mails in leichter Sprache, um einschlägige 
Informationen übersichtlich aufzulisten. In wenigen 
Fällen wurde explizit auf die Hotline „Arbeiten und 
Leben in Deutschland“ (ALiD)62, die ZSBA63, die ana-
bin-Datenbank, BERUFENET64, die BAMF-Webseite 
zur Blauen Karte EU65 sowie auf lokale Beratungsstel-
len verwiesen. Konkrete Fragen zur landesrechtlichen 
Sachlage bei Anerkennungsfragen oder zu einem Ar-
beitsplatzangebot wurden aber meistens unmittelbar 
beantwortet. Weitere konkrete Anliegen bezogen sich 
oftmals auf individuelle Verfahrensfragen zum Fami-
liennachzug, jedoch mussten die ABHen hierzu i. d. R. 
wieder auf die zuständige AV verweisen, da die ent-
sprechende Entscheidungsbefugnis nicht bei der ABH 
liegt. 

Nach der Einreise erhielten Personen in der zuständi-
gen kommunalen ABH eine Beratung über ihre Rechte 
und Pflichten in Verbindung mit dem dort ausgestell-
ten Aufenthaltstitel. Vermittelt wurden zudem auch 
relevante Hinweise zu Verlängerungsanträgen und zur 
Aufenthaltsverfestigung sowie Aspekte, die zu beach-
ten sind, falls eine Fachkraft ihren Arbeitsplatz verliert, 
z. B. dass es die Möglichkeit einer Aufenthaltserlaubnis 
zur Arbeitsplatzsuche gibt.

Digitalisierung

In den Interviews wurde betont, dass die Eintragung 
der im Zuge des beschleunigten Fachkräfteverfahrens 
erteilten Vorabzustimmungen ins AZR, welche seit 
Mai 2021 möglich ist, eine gute und effiziente Maß-
nahme darstellt. Der Zugriff auf das AZR bringt zudem 
Transparenz in die ausländerrechtliche Vorabprüfung 
durch die ABH, da hierdurch die Sachbearbeitenden 
ggf. vorliegende vorherige Ablehnungsgründe besser 
nachvollziehen können. In Einzelfällen hat die Eintra-
gung der Vorabzustimmung in das AZR auch dazu ge-
führt, dass die beteiligten AVen unmittelbar mit dem 
Erhalt der digitalen Meldung proaktiv die Fachkraft 
für eine Terminvereinbarung kontaktieren konnten. Je-
doch haben kleinere ABHen teilweise noch technische 
Schwierigkeiten mit der Bedienung und Durchführung 

62 Die Informationshotline ALiD wird vom BAMF und der BA im 
Rahmen einer ressortübergreifenden Kooperation betrieben.

63 Für weitere Informationen zur ZSBA siehe Kapitel 1.2.

64 Dabei handelt es sich um ein digitales Angebot der BA mit 
ausführlichen Berufsinformationen, aufrufbar unter:  
berufenet.arbeitsagentur.de. 

65 Aufrufbar unter: https://www.bamf.de/DE/Themen/Migration-
Aufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Migrathek/BlaueKarteEU/
blauekarteeu-node.html (21.12.2022).

https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Migrathek/BlaueKarteEU/blauekarteeu-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Migrathek/BlaueKarteEU/blauekarteeu-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Migrathek/BlaueKarteEU/blauekarteeu-node.html
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von Eintragungen ins AZR. Ein Kritikpunkt war vor 
allem der stark begrenzte Datenumfang für die anzu-
hängenden Antragsunterlagen im AZR und die geringe 
Upload-Geschwindigkeit beim Hochladen der Dateien, 
sodass teilweise eineinhalb Stunden für zehn Dateien 
benötigt wurden. 

Gelobt wurde ein allgemeiner Digitalisierungsschub, 
der in einigen ABHen stattgefunden hat. Diesbezüglich 
wurden vor allem pandemiebedingt z. T. noch fehlende 
digitale Terminvergabesysteme eingerichtet, um lange 
Warteschlangen zu vermeiden. Auch das Beantworten 
von Anfragen per E-Mail und das digitale Versenden 
von Dokumenten zur Vorabprüfung von Antragsunter-
lagen haben sich in der Sachbearbeitung bewährt, so-
dass Präsenztermine auf ein Mindestmaß reduziert 
werden konnten. Angeregt wurde u. a., in Zukunft ver-
stärkt Videoberatungen zu nutzen, um den direkten 
Kontakt aufrechtzuerhalten. Digitale Beratungsmög-
lichkeiten müssten in vielen Behörden noch stärker 
etabliert und die Möglichkeiten datenschutzkonfor-
mer Beratungsgespräche per Videokonferenz bekannt 
gemacht werden. Eine Behörde befand sich bereits 
auf dem Weg, zukünftig nur noch mit elektronischen 
Akten zu arbeiten, da dies viele Prozesse erheblich be-
schleunigen würde. Insbesondere wurde betont, dass 
sich dieses Vorgehen eigentlich besonders gut für das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren eignen würde, je-
doch vor allem die Anerkennungsstellen und z. T. auch 
einige AVen weiterhin an Papierakten bis hin zu Origi-
naldokumenten festhalten würden (s. Kapitel 4.1.3). 

Bearbeitungszeiträume und Fristen

Die zunächst notwendige fachliche Einarbeitungszeit 
der Mitarbeitenden in den ABHen hat in der Anfangs-
zeit die Schnelligkeit der Bearbeitung behindert. Im 
Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens kam 
für die zuständigen Sachbearbeitenden zudem eine 
Vielzahl an neuen Aufgaben hinzu. 

Laut den Erfahrungswerten der ABHen wurden die 
durch den Gesetzgeber definierten Fristen im be-
schleunigten Fachkräfteverfahren von den AVen i. d. R. 
gut eingehalten, sodass Antragstellende innerhalb von 
drei Wochen ihren Termin zur Beantragung des Vi-
sums erhielten und innerhalb von weiteren drei Wo-
chen eine Entscheidung über den Visumantrag durch 
die AV vorlag. Von einer Überschreitung der Fristen 
seitens der AVen im beschleunigten Fachkräftever-
fahren wurde nur in wenigen Fällen berichtet. Zusam-
menfassend konnten die ABHen die beschleunigten 
Fachkräfteverfahren i. d. R. innerhalb von zwei Mo-
naten abschließen, wenn es zu keinen unerwarteten 

Verzögerungen kam. Ein Verzögerungsgrund war das 
Versenden von Originaldokumenten (u. a. Dokumente 
zur Berufsanerkennung sowie beglaubigte Personen-
standsurkunden) aus dem Ausland. Des Weiteren gab 
es zwischen den ABHen uneinheitliche Verfahrenswei-
sen dazu, ob ein digitaler Scan der unterschriebenen 
Vollmacht der Fachkraft für den Abschluss der Verein-
barung zum beschleunigten Fachkräfteverfahren ge-
nügt oder zunächst noch auf den postalischen Ein-
gang der originalen Vollmacht gewartet werden muss. 
Eine ABH äußerte den konkreten Bedarf nach einer 
einheitlichen Weisung. Aus diesem Grund entschieden 
sich viele Sachbearbeitende in den ABHen dafür, eine 
Vereinbarung zum beschleunigten Fachkräfteverfah-
ren erst dann abzuschließen, wenn alle erforderlichen 
Unterlagen für die Anerkennung vom Arbeitgeber zu-
sammengestellt worden waren oder der Bescheid über 
die (teilweise) Gleichwertigkeit bereits durch die Fach-
kraft vorab bei der zuständigen Anerkennungsstelle 
eingeholt worden war. Viele Antragstellende nutzen 
somit das beschleunigte Fachkräfteverfahren, wenn 
das Anerkennungsverfahren schon abgeschlossen war, 
ausschließlich, um zeitnah einen Termin bei der AV zu 
bekommen.

Größere Verzögerungen gab es vor allem bei den Ver-
fahren, die noch die Anerkennung eines reglementier-
ten Berufsabschlusses benötigten. Insbesondere die 
Anerkennung von medizinischen Berufen erwies sich 
als äußerst langwierig. Grundsätzlich hat der Gesetz-
geber den Anerkennungsstellen daher eine verkürzte 
Frist der vorherigen drei bzw. vier auf bis zu zwei Mo-
nate vorgegeben, die jedoch erst bei Vollständigkeit 
aller notwendigen Unterlagen greift. Für reglemen-
tierte Gesundheitsberufe können außerdem in den 
einzelnen Bundesländern abweichende Regelungen 
gelten. Aber auch bei nicht reglementierten Ausbil-
dungsberufen bestanden Bearbeitungszeiträume von 
zwei bis sechs Monaten seitens der zuständigen An-
erkennungsstelle. Teilweise fehlten Personalkapazi-
täten in den Anerkennungsstellen, in anderen Fällen 
waren die Arbeitgeber bzw. die Fachkraft nicht in der 
Lage, fehlende Unterlagen zeitnah bzw. überhaupt 
zu beschaffen. Im Gegensatz dazu waren Verfahren 
mit Hochschulabschlüssen, die in der anabin-Daten-
bank kostenlos abgerufen werden können oder für die 
eine kostenpflichtige Zeugnisbewertung bei der ZAB 
(i. d. R. innerhalb von zwei bis drei Wochen) erfolgte, 
vergleichsweise schnell abgearbeitet. Besonders effizi-
ent erwies sich das beschleunigte Fachkräfteverfahren 
für Antragstellende einer Blauen Karte EU, da hier die 
ABH teilweise innerhalb einer Woche eine Vorabzu-
stimmung ausstellen konnten, sodass Personen durch 
den beschleunigten Termin in der AV in einem Zeit-
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raum von einem Monat nach Deutschland einreisen 
konnten. Auch außerhalb des beschleunigten Fach-
kräfteverfahrens berichteten die ABHen von erfah-
rungsgemäß sehr schnellen Bearbeitungszeiten in den 
AVen für die Blaue Karte EU (s. auch Kapitel 5.1.1). Von 
ausgesprochen unkomplizierten Verfahren profitierten 
daneben vor allem Auszubildende. Entsprechende Ver-
einbarungen wurden z. T. innerhalb weniger Tage ab-
geschlossen, da hierbei kein vorgeschaltetes Anerken-
nungsverfahren benötigt wird. 

In regulären Verfahren gab es neben den bereits ge-
nannten Verzögerungsgründen auch die Schwierig-
keit, u. a. aufgrund der COVID-19-Pandemie und den 
dadurch ausgelösten temporären Schließungen, einen 
Termin in der Botschaft zu erhalten. Bereits vor dem 
Inkrafttreten des FEG kam es in einigen Herkunfts-
ländern bei der Terminvergabe und Antragsbearbei-
tung zu starkem Verzug, sodass sich hier die Anträge 
stauten. Während der COVID-19-Pandemie wurden 
zudem die Personalkapazitäten in einigen AVen stark 
heruntergefahren (s. auch Kapitel 5.2.1). Dies wurde 
mehrfach zu AVen in den Westbalkanstaaten berichtet, 
aber stellenweise auch über AVen in China, dem Iran, 
der Ukraine66, der Türkei und im Libanon. Als Folge des 
Rückstaus bei der Visa-Bearbeitung musste teilweise 
mit mehrmonatigen bis über einjährigen Wartezeiten 
für einen Termin gerechnet werden, insbesondere war 
dies in den Westbalkanländern der Fall (s. auch Kapitel 
5.2.1). Stellenweise haben AVen nur noch Termine für 
das beschleunigte Fachkräfteverfahren vergeben oder 
ausschließlich an sehr dringende Sonderfälle. Hier bot 
das beschleunigte Fachkräfteverfahren oft die einzige 
Möglichkeit, einen Termin zu erhalten, sodass Perso-
nen in das beschleunigte Fachkräfteverfahren wech-
selten, falls hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllt waren (s. auch Kapitel 4.2.2). 

Thematisiert wurden des Weiteren die langen Warte-
zeiten für Zugewanderte bis zur Aushändigung des 
entsprechenden Aufenthaltstitels. Die Ausstellung und 
die Terminvereinbarung zur Abholung finden nach der 
Einreise der (angehenden) Fachkraft grundsätzlich in 
der örtlich zuständigen ABH statt, unabhängig davon, 
ob ggf. zuvor das beschleunigte Fachkräfteverfahren 

66 Die Befragungen der ABH-Mitarbeitenden erfolgten vor dem 
russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine seit dem 24. Februar 
2022. Mittlerweise können aus der Ukraine geflüchtete Per-
sonen mit oder ohne ukrainische Staatsbürgerschaft visumfrei 
einreisen und bei Bedarf unter Prüfung der Voraussetzungen 
einen entsprechenden Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit bei 
einer ABH beantragen. Geflüchtete Personen aus der Ukraine 
erhalten nach aktuellem Stand zunächst für zwei Jahre einen 
Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG, der grundsätzlich ebenfalls 
eine Erwerbstätigkeit gestattet.

anderswo in einer zentralen ABH beantragt bzw. bear-
beitet wurde. Berichtet wurde von Wartezeiten bis zu 
einem halben Jahr, bis die Personen ihren eAT in den 
Händen hielten. Die Wartezeit ergab sich i. d. R. aus 
einem Terminvorlauf von zwei bis drei Monaten in der 
ABH, der anschließenden Bearbeitung, zusätzlich der 
vier bis sechs Wochen, bis die Bundesdruckerei den 
eAT erstellt und zur Abholung an die ABH postalisch 
versandt hatte. Insbesondere die geringen Personal-
kapazitäten waren die Hauptursache für fehlende Ter-
mine in den ABHen. Allgemein bekannt sind die sich 
daraus ableitenden Schwierigkeiten der telefonischen 
Erreichbarkeit, sodass Arbeitgeber und Fachkräfte bei 
der Erfragung des aktuellen Sachstandes häufig im 
Ungewissen blieben. In den meisten ABHen wurde die 
Ersterteilung eines Aufenthaltstitels für eine Fachkraft 
nicht prioritär bearbeitet. Somit mussten sich die Per-
sonen auch selbstständig einen Termin vor Ablauf des 
Visums buchen. In wenigen ABHen gab es die Vorge-
hensweise, dass durch die jeweils bereits zuständigen 
Sachbearbeitenden eine automatische Wiedervorlage 
für Personen im beschleunigten Fachkräfteverfahren 
eingestellt wurde, um diese bspw. drei Monate vor Ab-
lauf ihres Visums direkt für eine Terminvereinbarung 
zu kontaktieren.

Als förderlich wird die Erteilung von Visa mit einer 
längeren Gültigkeit von bis zu einem Jahr für Perso-
nen im beschleunigten Fachkräfteverfahren betrach-
tet. Dies reduzierte vor allem in der arbeitsintensiven 
Startphase des FEG temporär das Aufgabenpensum 
und war insbesondere während der COVID-19-Pande-
mie sinnvoll, um Kundenkontakte zu minimieren. Für 
Personen, die kurzfristig aufgrund von langen Warte-
zeiten oder eines dreimonatigen Visums eine Be-
scheinigung über den gültigen Aufenthalt brauchten, 
wurde übergangsweise eine Fiktionsbescheinigung 
nach § 81 Abs. 4 AufenthG ausgestellt. Problemati-
sche Wartezeiten für einen Termin in der ABH erga-
ben sich jedoch bei den Personen, die im Inland ihren 
Aufenthaltszweck wechselten, bspw. zunächst als Au-
pairs eingereist waren und dann in eine Ausbildung 
starten wollten. Viele (angehende) Fachkräfte bean-
tragten jedoch zeitnah nach Einreise weit vor Ablauf 
des Visums einen eAT, da auf diesem Dokument der 
 Aufenthaltszweck und die Aufenthaltsdauer klar er-
kenntlich werden. Zudem bringe dies bessere Chan-
cen auf dem Wohnungsmarkt und sei bspw. vielerorts 
eine Voraussetzung für die Beantragung von Kinder-
geld und die Eröffnung eines Bankkontos. Auch seitens 
der Arbeitgeber wurde oftmals der „handfeste“ Nach-
weis eines von der ABH ausgestellten Aufenthalts-
titels gewünscht, bspw. zum Vorzeigen bei behördli-
chen Finanzkontrollen. Hierzu betonten die ABHen, 
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dass bezüglich der Gleichwertigkeit eines Visums zum 
Aufenthaltstitel z. T. noch falsche Vorstellungen beste-
hen und die schnelle Beantragung eines eAT teilweise 
unnötig wäre. Jedoch wurde auch angemerkt, dass es 
wenige Einzelfälle gab, bei denen AVen eine inkorrekte 
Auflage im Visum vermerkt hatten, die eine Erwerbstä-
tigkeit in Deutschland nicht zuließ, oder bei denen es 
sich um kein Mehrfachvisum67 handelte, sodass Perso-
nen nicht beliebig ein- und ausreisen konnten. In die-
sen Fällen wurde der zeitnahen Ausstellung eines eAT 
mit der korrekten Auflage eindeutig zugestimmt. 

Eine Entlastung der ABHen würde durch ein Verfah-
ren begünstigt werden, das Präsenztermine zur Bean-
tragung des eAT auf ein Mindestmaß reduziert. Hierzu 
wurde zum einen Nachholbedarf in der Digitalisierung 
genannt. Zum anderen wurde auch die Sicherheits-
anordnung kritisiert, dass der eAT von der antrag-
stellenden Person persönlich in der Behörde abge-
holt werden muss. Seit der COVID-19-Pandemie sind 
einige ABHen dazu übergegangen, den eAT per Post 
zu versenden. Daraus resultierte der Wunsch, zukünf-
tig sichere Versandmöglichkeiten zu finden, sodass die 
Bundesdruckerei den eAT direkt an die antragstellende 
Person postalisch verschicken kann. 

Herausforderungen in den Verfahren

Die befragten ABHen äußerten sich zu bestimmten 
 Aspekten der gesetzlichen Novellierung kritisch und 
beschrieben Sonderkonstellationen, die zu Verzö-
gerungen in der Sachbearbeitung führten. So wurde 
bspw. die Voraussetzung, über ausreichende Kennt-
nisse der deutschen Sprache für die Niederlassungs-
erlaubnis nach § 18c AufenthG zu verfügen, als eine 
zusätzliche Hürde für hoch qualifizierte Fachkräfte 
in englischsprachigen Berufsbranchen, bspw. der IT-
Branche, wahrgenommen. Unsicherheiten gab es dies-
bezüglich auch seitens der Sachbearbeitenden, die 
teilweise Schwierigkeiten hatten, die Sprachkennt-
nisse zu überprüfen, etwa wenn bei älteren Sprach-
zertifikaten die Vermutung nahelag, dass die Fachkraft 
seit Jahren die deutsche Sprache nicht mehr ange-
wandt hatte. Schwierigkeiten traten in Einzelfällen 
ebenso bezüglich der Überprüfung von berufsprakti-
schen Kenntnissen bei IT-Spezialistinnen und Spezia-
listen nach § 19c Abs. 2 AufenthG i. V. m. § 6 BeschV 
auf. Sachbearbeitende konnten die Gegebenheiten auf 
dem ausländischen Arbeitsmarkt mit  entsprechenden 
Unternehmen im Ausland nur schwer einschätzen. 
Damit die ABHen die Erfolgsaussichten bei der Bera-

67 Auch Multiple-Entry-Visum oder Multivisum genannt, dies 
erlaubt die mehrfache Einreise in den Schengen-Raum.

tung der antragstellenden Unternehmen bzw. Zuwan-
dernden besser einschätzen können, wären vertiefte 
Kenntnisse bei entsprechenden Anträgen in diesem 
Bereich hilfreich, auch wenn die letztendliche Prüfung 
der berufspraktischen Kenntnisse bei der BA erfolgt. 

Als herausfordernd erwies sich auch die Überprüfung 
einer „angemessenen Altersvorsorge“ für Fachkräfte 
über 45 Jahre. Es wurden mehrfach Fälle  geschildert, 
in denen Personen zunächst eine Ausbildung in 
Deutschland oder eine Qualifizierungsmaßnahme nach 
§ 16d AufenthG absolvieren und für den Wechsel in 
die Erwerbstätigkeit nach § 18a AufenthG die entspre-
chende Altersvorsorge nicht nachweisen können. Zum 
einen ist es insbesondere für Personen mit Einkom-
men aus nicht-akademischen Berufen (z. B. im Hotel- 
und Gastgewerbe) schwierig, zusätzliche Beiträge mo-
natlich in eine private Altersvorsorge zu zahlen, zum 
anderen ist es für Sachbearbeitende teilweise unmög-
lich, die Nachweise über anzurechnende Vermögen 
im Herkunftsland zu bewerten. Diese Regelung wird 
zudem für Fachkräfte hinfällig, sobald ihnen nach fünf 
Jahren eine Niederlassung erteilt wird. Somit wurde 
von den befragten ABH-Mitarbeitenden nahegelegt, 
eine verfahrensökonomische und einheitliche Lösung 
zu finden, die sich bspw. an § 9 AufenthG orientiert. 

Die komplexen Abläufe im Anerkennungsverfahren 
führten teilweise dazu, dass qualifizierte Personen es 
vorzogen, mit einem Aufenthaltstitel nach § 19c Abs. 1 
AufenthG einzureisen (wenn die Rahmenumstände 
der angestrebten Tätigkeit in der BeschV aufgeführt 
werden), statt vorab ein langwieriges Anerkennungs-
verfahren zu durchlaufen. Beispielsweise stellte sich 
die Frage, ob Personen entweder nach erfolgter Aner-
kennung als Fachkraft nach § 18b AufenthG einreisen 
sollten oder nach § 19c AufenthG i. V. m. § 5 BeschV 
(Wissenschaft, Forschung und Entwicklung), mit dem 
Nachteil, die entsprechende Niederlassungserlaubnis 
erst nach fünf statt nach vier Jahren zu erhalten. 

4.1.2 Einrichtung zentraler 
Ausländerbehörden 

Kommunale ABHen betonten, dass die gebündelte 
Bearbeitung des beschleunigten Fachkräfteverfah-
rens in einer zentralen ABH eine wirksame Entlastung 
für die Bearbeitung der regulären Verfahren bedeu-
tet. Insbesondere in Hochphasen, z. B. zeitnah zum 
Semesterstart, wenn viele ausländische Studierende 
eine Ausstellung ihres Aufenthaltstitels beantragen, 
bleibt den kommunalen ABHen wenig Zeit für die 
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 prioritäre Sachbearbeitung von Vorabzustimmungen 
für beschleunigte Fachkräfteverfahren. Die Zentrali-
sierung konzentriert Kompetenzen und fördert somit 
die schnellere Abarbeitung der Verfahren nach ein-
heitlichen Standards, während die Arbeitsauslastung 
und entsprechende Wartezeiten zwischen den kom-
munalen ABHen sehr variieren. In den Bundesländern, 
die weiterhin eine dezentrale Bearbeitung vorsehen, 
wurden vor allem im ländlichen Raum vergleichsweise 
wenige Vorabzustimmungen im beschleunigten Fach-
kräfteverfahren erteilt. Somit konnte hier nur bedingt 
eine Spezialisierung und Routine in der Sachbearbei-
tung stattfinden. Betont wurde, dass das Modell der 
zentralen ABH wesentliche Personalressourcen für die 
Bearbeitung regulärer Anträge spart, da sich hier nur 
vereinzelte Sachbearbeitende mit den relevanten Re-
gularien des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ver-
tieft beschäftigen müssen. 

Nach einer ersten Anlaufzeit zeichneten sich die zen-
tralen ABHen durch ihre enge Vernetzung mit unmit-
telbar am Verfahren beteiligten Behörden (BA und 
AVen) sowie den Anerkennungsstellen aus (s. auch Ka-
pitel 4.1.3). Die Zuständigkeit konnte mit einer zentra-
len Behörde viel eindeutiger nach außen kommuniziert 
werden als bei einer dezentralen Bearbeitung, sodass 
Antragstellende und am Verfahren beteiligte Akteure 
größtenteils wussten, wohin sie sich wenden müssen. 
Die Arbeitgeber konnten durch die Bearbeitung aus 
einer Hand mit einer konkreten Ansprechperson eine 
solide Vertrauensbasis entwickeln. Zum Teil wurde be-
reits von einer zufriedenen Stammkundschaft berich-
tet. Vorteilhaft war der enge serviceorientierte Kon-
takt, sodass Arbeitgeber es vor allem schätzten, dass 
die sachbearbeitende Person telefonisch den Sach-
stand des Verfahrens proaktiv mitteilte. Insbesondere 
Großkonzerne wie die Deutsche Bahn oder das Rote 
Kreuz mussten sich bei einer Vielzahl von Anträgen 
nicht mit jeder einzelnen kommunalen ABH ausei-
nandersetzen, sondern profitierten von einer standar-
disierten und schnellen Bearbeitung. Ohnehin kam 
es vor allem in Metropolregionen häufiger vor, dass 
 Arbeitgeber aus dem Umland einen Antrag bei der 
 regional größten ABH stellen wollten, sie aber dann 
in Bundesländern, die keine zentralisierte Bearbeitung 
ermöglichen, an die eigentlich zuständige kleinere 
kommunale ABH verwiesen wurden. 

In Bundesländern, die eine dezentrale Bearbeitung 
vorsehen, birgt wiederum die regionale Nähe verschie-
dene Vorteile. Die kommunalen ABHen sind mit dem 
regionalen Arbeitsmarkt vertraut, kennen unter Um-
ständen die entsprechenden Unternehmen und kön-
nen somit die Seriosität der Anträge einfacher beur-

teilen. Eine individuelle Betreuung vor Ort begünstigte 
das Vertrauen in die Bearbeitung und das inhaltliche 
Verständnis. Zuständige Sachbearbeitende hatten im 
besten Fall einen ganzheitlichen Blick auf das zuvor 
abgelaufene Verfahren, sodass nach Einreise der Fach-
kraft die Ausstellung des Aufenthaltstitels pragmatisch 
abgearbeitet werden konnte, ohne dass ggf. noch die 
Akte der antragstellenden Person bei der zuvor betei-
ligten zentralen ABH angefordert werden musste. Ins-
besondere in Flächenländern profitierten Arbeitgeber 
von der dezentralen Bearbeitung aufgrund der gerin-
geren Entfernung zur kommunalen ABH und eines ggf. 
bereits etablierten Kontakts. 

In der Startphase gab es behördenintern z. T. Unklar-
heiten, welche Aufgaben weiterhin bei der kommuna-
len ABH liegen und welche fortan an die zuständige 
zentrale ABH ausgelagert werden sollen. Angeregt 
wurde daher, dass ein fortlaufender enger Informati-
onsaustausch zwischen den Behörden verstärkt statt-
finden sollte, um Zuständigkeiten zu klären. Insbeson-
dere kommunale ABHen, die nicht mit den Regularien 
der Bildungs- und Erwerbsmigration vertraut waren, 
hatten Schwierigkeiten, den Begriff der Fachkraft ju-
ristisch korrekt einzuordnen, sodass z. T. auch Anfra-
gen von Personen ohne formale Berufsqualifikation an 
eine zentrale ABH weitergeleitet wurden. Irritationen 
gab es insbesondere dahingehend, dass der Arbeitge-
ber den Antrag für das beschleunigte Fachkräftever-
fahren zunächst in einer zentralen ABH stellt, jedoch 
die Fachkraft nach der Einreise ihren Aufenthaltstitel 
grundsätzlich in der jeweils örtlich zuständigen (kom-
munalen) ABH ausgehändigt bekommt. Die Aufteilung 
der Zuständigkeiten mit einer Ansprechperson in der 
zentralen ABH und einer zweiten in der kommunalen 
ABH für alle folgenden aufenthaltsrechtlichen Fragen 
war für einige Arbeitgeber und zugewanderte Fach-
kräfte nicht nachvollziehbar. 

Vor allem in Metropolregionen haben kommunale 
ABHen weit vor dem Inkrafttreten des FEG langjährige 
Erfahrung in der Bearbeitung von Anträgen zur Bil-
dungs- und Erwerbsmigration gesammelt und fungier-
ten bereits als bekannte Anlaufstelle für Unternehmen. 
Diese Rolle mussten einige ABHen nun an die neue 
zentrale Behörde abtreten. Ein Nachteil einer zentralen 
Bearbeitung war außerdem, dass sich die kommunalen 
ABHen langfristig nicht mit speziellen Konstellationen 
der Bildungs- und Erwerbsmigration vertraut machen 
und bei Rückfragen von Arbeitgebern kaum Hilfestel-
lung geben können, wenn die Zuständigkeit gänzlich 
an zentrale ABH ausgelagert wird. Andererseits war 
die Einführung von zentralen Behörden vor allem für 
 kleinere ABHen sinnvoll, weil auch bei geringen Fall-
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zahlen eine grundlegende Einarbeitung notwendig ist 
und dieses Fachwissen bei langen Pausen zwischen 
den Fällen dann ständig aufgefrischt werden muss.

Grundsätzlich wurde die Einführung der zentralen 
ABHen in den betroffenen Bundesländern als positive 
Entwicklung begrüßt. Teilweise äußerten sich Befragte 
in Bundesländern ohne eine zentrale Behörde dazu, 
dass sie sich im eigenen Bundesland ebenfalls eine 
solche gewünscht hätten. Dennoch hatten sich in eini-
gen Bundesländern u. a. kommunale Spitzenverbände 
mit großer Vehemenz dagegen ausgesprochen, ihren 
Behörden Zuständigkeiten zu entziehen.

4.1.3 Administrative Zusammenarbeit mit 
unmittelbar beteiligten Behörden

Die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Ak-
teuren spielt eine wichtige Rolle, wenn es um eine 
 zügige und reibungslose Durchführung der Verfahren 
geht. Hierbei sind vor allem die Akteure zu nennen, 
die neben den ABHen unmittelbar beteiligt sind, etwa 
die BA, die AVen sowie insbesondere bei Verfahren für 
Personen mit nicht-akademischen  Berufsabschlüssen 
die Anerkennungsstellen (IHK FOSA68 bzw. lokale 
HWKn und die entsprechend zuständigen Landes-
ämter). 

Grundsätzlich wurde deutlich, dass sich die Zusam-
menarbeit speziell im neuen beschleunigten Fach-
kräfteverfahren anfangs noch einspielen musste. Viele 
Behörden mussten erst die Zuständigkeiten klären, 
wer welche Aufgaben zu übernehmen hat. Im Zeitab-
lauf haben sich jedoch viele Anfangsschwierigkeiten 
lösen lassen. 

Unabhängig von der Institution, mit der kommuniziert 
wurde, zeigte sich eine nahezu allgemeingültige Ten-
denz: Je besser die persönlichen Kontakte sind und je 
mehr konkrete Ansprechpersonen vorhanden waren, 
die man auch auf schnellem Wege erreichen kann, 
desto einfacher und schneller konnten die Verfahren 
abgewickelt werden. Dagegen führte der Kontakt über 

68 Die IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA) ist als bundesweites 
Kompetenzzentrum deutscher Industrie- und Handelskammern 
für die Feststellung der Gleichwertigkeit einschlägiger auslän-
discher Berufsabschlüsse zuständig. Sie vergleicht, inwieweit 
ausländische Berufsqualifikationen mit den entsprechenden 
deutschen IHK-Ausbildungsverordnungen als gleichwertig 
eingestuft werden können. Für andere handwerkliche Ausbil-
dungsberufe sind die lokalen HWKn und bei landesrechtlich 
reglementierten Berufen die Landesämter zuständig.

Funktionspostfächer oder allgemeine Telefonnum-
mern oft dazu, dass Verfahren lange liegen blieben. 

Bundesagentur für Arbeit

Mit der BA pflegten die meisten befragten ABHen eine 
gute bis sehr gute Zusammenarbeit. Der Kontakt zur 
BA hatte sich seit der Einführung des FEG intensiviert, 
da nun verstärkt die Zustimmung der BA zur Zulas-
sung zum Arbeitsmarkt eingeholt werden musste und 
sich gewisse Abläufe, bspw. mit der Einführung des 
Formulars „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“, 
zunächst neu einspielen mussten. Einige ABHen profi-
tierten von bereits etablierten Kontakten zu Ansprech-
personen in den Arbeitsagenturen, die bei Rückfragen 
zu Formularen, Nachweisen oder  Rechtsgrundlagen 
aus der BeschV direkt kontaktiert werden konnten. 
Auf diese Weise konnten Arbeitgeber zielgerichtet 
unterstützt und vermeidbare Ablehnungen reduziert 
 werden. 

Zumeist erfolgte der Kontakt über  Kurznachrichten 
zwischen BA und ABH im behördeninternen  Portal 
oder per E-Mail, eher selten wurde telefoniert, auch 
weil die telefonische Erreichbarkeit ohne direkte 
 Ansprechperson sehr beschränkt war. Bei größeren 
ABHen bestand meist eine engere Kooperation zur 
ansässigen Arbeitsagentur, wenn diese z. B. als Teil 
eines Welcome Centers im selben Gebäude ansässig 
war und bei Bedarf auch unbürokratisch unterstützte. 
Eine ABH berichtete von einer gemeinsam organisier-
ten Informationsveranstaltung mit dem Arbeitgeber-
service zum Inkrafttreten des FEG, andere nutzten 
meist eine Verweisberatung an die BA bei Fragen zum 
Arbeitsmarkt seitens interessierter Arbeitgeber oder 
Zugewanderter. Nur eine ABH erwähnte die neu ge-
gründete Beratungsstelle ZSBA der BA (s. auch Kapi-
tel 4.1.1) und lobte, dass durch diese Institution die 
Möglichkeiten der Bildungs- und Erwerbsmigration 
für  interessierte Personen zugänglicher werden und 
Grundlagenwissen vermittelt wird.

Die zentralen ABHen beschrieben die Zusammenarbeit 
mit der BA als überwiegend unproblematisch, da sel-
ten Klärungsbedarf bestand. Die vorgegebene Frist von 
einer Woche für die Zustimmung zur Beschäftigung im 
beschleunigten Fachkräfteverfahren wurde in vielen 
Fällen sogar deutlich unterschritten, sodass hier inner-
halb von wenigen Stunden bis maximal einer Woche 
die Entscheidung der BA vorlag. In einigen Fällen 
wurde von personellen Engpässen bei der BA gespro-
chen, die zu Verzögerungen führten. Dadurch konnten 
im regulären Verfahren zwei bis vier Wochen anfallen, 
bis eine Entscheidung der BA vorlag. Ein häufig ge-
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nannter Ablehnungsgrund war ein zu niedriges Gehalt, 
welches unter den ortsüblichen Konditionen der je-
weiligen Branche lag. War dies der Fall, dann suchten 
die ABHen i. d. R. das Gespräch mit dem Arbeitgeber, 
ob die Konditionen im Arbeitsvertrag entsprechend 
angepasst werden könnten, und stellten eine neue 
 Zustimmungsanfrage an die BA. 

Dennoch äußerten die ABHen punktuellen Optimie-
rungsbedarf. Zum Zeitpunkt der Befragung gab es 
stellenweise Verzögerungen, weil Arbeitgeber nicht 
informiert waren, dass seit dem Inkrafttreten des FEG 
das Formular „Erklärung zum Beschäftigungsverhält-
nis“ beigelegt werden muss, um eine Zustimmung bei 
der BA zu beantragen. Statt dass die ABH direkt mit 
der Antragsbearbeitung fortfahren konnte, musste 
häufig noch gewartet werden, bis das Formular nach-
gereicht wurde. Diesbezüglich wurde sich seitens der 
BA eine öffentlichkeitswirksame Informationsvermitt-
lung gewünscht, damit interessierte Arbeitgeber früh-
zeitig hierüber in Kenntnis erhalten. 

Einige Verfahren sind insbesondere dahingehend 
 komplizierter geworden, als dass bisher nach der alten 
Fassung der Rechtsgrundlagen keine Zustimmung der 
BA benötigt wurde, wenn Personen mit einem inlän-
dischen Hochschulabschluss einer ihrer beruflichen 
Qualifikation angemessenen Beschäftigung nachgehen 
wollten (nach § 2 Abs. 1 BeschV a. F.). Selbiges galt für 
diese Personengruppe auch im Rahmen einer Blauen 
Karte EU für eine Erwerbstätigkeit in einem Mangel-
beruf. Durch die Novellierung mit dem FEG ist nun 
auch eine Zustimmung der BA für ebendiese Perso-
nengruppe notwendig. In der Praxis funktionierte dies 
zwar recht zügig, jedoch war es vorher nicht notwen-
dig und stieß auf Irritationen bei Arbeitgebern, denen 
das nun gesondert vermittelt werden musste. Meh-
rere ABHen berichteten auch von technischen Proble-
men beim elektronischen Versand von Dokumenten 
an die BA zum Einholen der Zustimmung. Die ein-
gescannten Dokumente durften nicht die Größe von 
500 kB überschreiten. Dies erschwerte den schnellen 
Austausch von eingescannten Dokumenten, die oft zu 
groß waren. 

In Einzelfällen gab es Meinungsdifferenzen zwischen 
den ABHen und der BA, bspw. weil laut den Anwen-
dungshinweisen das Formular „Erklärung zum Be-
schäftigungsverhältnis“ für Auszubildende nicht mehr 
erforderlich ist, sondern allein der Ausbildungsvertrag 
vorzulegen ist, das Formular aber dennoch von der BA 
eingefordert wurde. Teilweise wurde angemerkt, dass 
ein stärkeres Vertrauen seitens der BA in die Vorab-
prüfung der ABH-Sachbearbeitenden wünschenswert 

wäre. Bevor Zustimmungsanfragen durch die ABH ver-
schickt werden, wurden i. d. R. alle Unterlagen durch 
diese gesammelt und gesichtet. Stellenweise empfan-
den es einzelne Sachbearbeitende als unverhältnis-
mäßig, wenn bspw. bei einem vergessenen Scan des 
ausländischen Berufsabschlusses die Zustimmungs-
anfrage automatisch durch die BA abgelehnt wurde. 
Grundsätzlich äußerten die ABHen den Bedarf nach 
mehr Flexibilität in der Zusammenarbeit mit der BA. 
Insbesondere zur Klärung von Rückfragen wäre eine 
direkte Kommunikation zeiteffizienter, anstatt hierfür 
stets einen neuen Antrag auf Zustimmung bei der BA 
einzureichen.

Auslandsvertretungen

Bezüglich der Kommunikation mit den AVen waren die 
Rückmeldungen der ABHen sehr unterschiedlich. Es 
gab ABHen, die die Verständigung mit den AVen aus-
drücklich lobten. In diesen Fällen waren einzelne AVen 
sehr engagiert, die ABHen über den fortlaufenden 
Verfahrensstand zu informieren. Als besonders hilf-
reich erwies sich die Zusammenstellung von E-Mail-
Adressen konkreter AV-Mitarbeitender, da bei Rück-
fragen über die allgemeinen Funktionspostfächer erst 
nach Tagen oder je nach Auslastung der AVen teilweise 
überhaupt keine Antwort erfolgte. 

Grundsätzlich wurde das beschleunigte Fachkräfte-
verfahren als Erleichterung für die Kommunikation 
eingeschätzt, da die ABHen bei fehlenden Unterlagen 
unmittelbar den Arbeitgeber kontaktieren konnten. 
Im Vergleich dazu mussten ABHen in einem regulä-
ren Verfahren, wo die primäre Zuständigkeit bei den 
AVen liegt, ihre Anfrage, z. B. bei fehlenden Nachwei-
sen, immer erst an die AV übermitteln. Durch die Um-
kehr der Zuständigkeiten im Prüfauftrag reduzierte 
sich im Allgemeinen der Kommunikationsbedarf zwi-
schen ABHen und AVen und es trat zwangsläufig eine 
Beschleunigung der Sachbearbeitung ein. Anfangs, als 
das AZR noch nicht für die beschleunigten Fachkräfte-
verfahren genutzt wurde, fehlte einigen AVen ein 
System, um Vorabzustimmungen priorisiert aus dem 
(E-Mail-)Posteingang zu filtern. Mittlerweile funktio-
niert die Nutzung des AZR überwiegend gut und führt 
durch das sichere elektronische Versenden der Vorab-
zustimmung i. d. R. zu einer erheblichen Beschleuni-
gung. Zum Zeitpunkt der Befragung konnten jedoch 
aus technischen Gründen noch nicht alle ABHen sowie 
AVen das AZR hierfür nutzen. In diesen Fällen wurden 
die Vorabzustimmung und die notwendigen Unterla-
gen per E-Mail verschickt. Vereinzelt entstand hier-
durch die Problematik, dass die ABHen von den AVen 
aufgefordert wurden, zudem die originale Vorabzu-
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stimmung postalisch ins Ausland zu versenden, was zu 
erheblichen Verzögerungen führte. 

Konkrete Verbesserungshinweise betrafen zum einen 
den Ausbau der Funktionen im AZR für das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren, sodass ABH bzw. AV-Mitar-
beitende hierüber auch mittels Zwischennachrichten, 
wie im Portal für die regulären Verfahren üblich, mitei-
nander kommunizieren könnten. Des Weiteren wurde 
stellenweise angeregt, zukünftig die Übermittlung von 
Dokumenten zwischen den Behörden gänzlich in elek-
tronischer Form im Rahmen von E-Akten zu bewerk-
stelligen, um weniger Originaldokumente verschicken 
zu müssen. 

Darüber hinaus gab es in der administrativen Zusam-
menarbeit teilweise noch Schwierigkeiten bei der Klä-
rung der Zuständigkeiten. Das lag zum einen daran, 
dass die AVen in den letzten Jahren bei den meis-
ten Verfahren autark Entscheidungen treffen konn-
ten, und zum anderen daran, dass sich die veränderte 
Zuständigkeit nur auf einen Bruchteil aller Verfahren 
beschränkt, nämlich die beschleunigten Fachkräfte-
verfahren. Oftmals gab es insbesondere in den ersten 
Monaten des FEG Anlaufschwierigkeiten und Mei-
nungsverschiedenheiten, da sich die neuen Verfahren 
erst noch einspielen mussten. Einzelne AVen waren 
bspw. noch nicht mit dem neuen Verfahrensablauf, 
inklusive der durch die ABH erteilten Vorabzustim-
mung, vertraut. Laut den befragten ABHen wurde ei-
nigen (angehenden) Fachkräften durch lokal Beschäf-
tigte der AVen ein inkorrektes Bild über die Dauer des 
beschleunigten Fachkräfteverfahrens vermittelt und 
fälschlicherweise die Vorabzustimmung zusätzlich als 
Originaldokument eingefordert. Eine maßgebliche 
Hürde war auch die Sorge vor einem erhöhten Haf-
tungsrisiko (auch in Anbetracht der verlängerten Visa-
gültigkeit) seitens der AVen, wenn die Antragsprüfung 
nicht mehr selbstständig, sondern durch die ABHen 
durchgeführt wurde. 

Grundsätzlich ist den AVen im beschleunigten Fach-
kräfteverfahren laut dem Gesetzgeber nur bei berech-
tigtem Zweifel gestattet, die Vorabzustimmung der 
zuständigen ABHen infrage zu stellen. Statt den über-
mittelten Vorabzustimmungen der ABHen vollum-
fänglich zu vertrauen, wurden diese jedoch teilweise 
doppelt geprüft und Entscheidungen infrage gestellt. 
Gelegentlich gab es einen durchaus nachvollziehba-
ren Klärungsbedarf, z. B. bei vermeintlich gefälsch-
ten Dokumenten. Stellenweise zeigte sich jedoch auch 
eine – nach Meinung der befragten ABHen – unbe-
gründete Skepsis seitens der AVen. Kritisiert wurde, 
dass in Einzelfällen auch Bescheide der zuständigen 

Anerkennungsstellen angezweifelt wurden, da einige 
AVen anhand ihrer Länderexpertise entweder den sog. 
Referenzberuf oder die (teilweise) Gleichwertigkeit des 
ausländischen Berufsabschlusses anders einschätz-
ten. Andererseits wurde in manchen Fällen den ABHen 
eine Zuständigkeit zugeteilt, die so nicht vorgesehen 
war. Bspw. verwiesen AVen (angehende) Fachkräfte bei 
Rückfragen zum laufenden Verfahren an die ABHen, 
die jedoch keine ausführlichen Auskünfte zum Sach-
stand erteilen durften, da die AVen als Entscheidungs-
träger die Verfahrensentscheidung selbst kommuni-
zieren müssen. Problematisch war außerdem, dass 
seitens der AVen z. T. darauf bestanden wurde, einen 
Arbeitsvertrag vorzulegen. Arbeitgeber wollten jedoch 
oftmals noch kein Einstellungsdatum festlegen, bevor 
nicht das Einreisevisum vorlag. 

Anerkennungsstellen

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Anerkennungsstellen differenzierten die ABHen maß-
geblich zwischen den lokalen HWKn sowie der IHK 
FOSA, die für die Anerkennung nicht reglementierter 
Ausbildungsberufe zuständig sind, und den entspre-
chenden Landesämtern in Anerkennungsverfahren für 
landesrechtlich reglementierte Berufe. Hierunter fällt 
die Prüfung bestimmter akademischer (u. a. Medizine-
rinnen und Mediziner sowie Lehrerinnen und Lehrer) 
und nicht-akademischer Berufsqualifikationen (u. a. 
Pflegefachkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher). 

Insbesondere wurde die Zusammenarbeit mit den 
 lokalen HWKn sehr gelobt, da hier oftmals eine kon-
krete Ansprechperson bekannt war sowie die regionale 
Nähe und das Engagement hinsichtlich gemeinsamer 
Informations- und Austauschveranstaltungen bestand. 
Hinsichtlich der IHK FOSA, die Anerkennungsanträge 
größtenteils zentral in Nürnberg bearbeitet, wurden 
seitens der befragten ABHen vermehrt Schwierigkei-
ten bei versuchten Kontaktaufnahmen geäußert. Ein 
häufig vermuteter Grund sind die stark ausgelasteten 
Personalkapazitäten aufgrund des hohen Antragsvo-
lumens, wodurch die telefonische Erreichbarkeit sehr 
begrenzt war und auch E-Mails teilweise stark ver-
zögert beantwortet wurden. Die meisten Befragten 
kannten dort auch keine konkrete Ansprechperson, 
um auf dem kurzen Dienstweg Rückfragen zu klä-
ren. Es wurde sich auch dazu geäußert, dass speziell 
das beschleunigte Fachkräfteverfahren für die Aner-
kennungsverfahren zu einer nicht intendierten Ent-
schleunigung geführt hat: Bei der Bearbeitung von 
Anträgen liegt es nicht mehr in der Zuständigkeit der 
Anerkennungsstellen, Kontakt zu den (angehenden) 
Fach kräften bzw. dem bevollmächtigten Arbeitgeber 
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unmittel bar aufzunehmen, z. B. um fehlende Unter-
lagen nachzufordern. Entsprechende nachträgliche 
Anfragen sind immer über die zuständige ABH wei-
terzuleiten. In diesem Zusammenhang setzt die IHK 
FOSA höhere Bearbeitungsgebühren für Anträge im 
beschleunigten Fachkräfteverfahren an als bei den re-
gulären Verfahren üblich, welche u. a. durch die nun 
aufwendigere Arbeitsweise begründet werden. Einige 
befragte ABHen berichteten, dass in Einzelfällen feh-
lende Unterlagen dennoch direkt von den Antrag-
stellenden durch die IHK FOSA eingefordert wurden, 
was im Verfahren so nicht vorgesehen ist.

Mit der Arbeitsaufnahme der zentralen ABHen gab 
es anfangs Unklarheiten seitens einzelner Landesäm-
ter bezüglich der neuen Zuständigkeiten zwischen den 
ABHen, sodass in Einzelfällen übermittelte Anerken-
nungsanträge der ansässigen zentralen Behörde zu-
nächst nicht bearbeitet wurden. Mittlerweile sind die 
Zuständigkeiten zwischen den Behörden überwiegend 
geklärt. Dennoch sind einige Anerkennungsstellen 
weiterhin sehr restriktiv und verlangen von Personen, 
die zum entsprechenden Zeitpunkt noch im Ausland 
wohnhaft sind, zusätzliche Nachweise zur Glaubhaft-
machung ihrer Erwerbs- oder Ausbildungsabsichten im 
entsprechenden Bundesland. Einige Stellen erfragen 
daher u. a. Bewerbungsnachweise oder einen Arbeits-
vertrag, damit die örtliche Zuständigkeit der Anerken-
nungsstelle gegeben ist. Eine weitere Lösung wurde 
mit Unterstützung der ZSBA gefunden, sodass im Rah-
men der Anerkennungsberatung für die (angehende) 
Fachkraft ein bundeslandspezifischer Standortsver-
merk bescheinigt wird, um eine örtliche Zuständigkeit 
zu belegen. In einigen Bundesländern gab es jedoch 
auch sehr gute und enge Kooperationen zwischen 
den Landesämtern und den ABHen. Meist war hier 
die  örtliche Nähe wie z. B. in den Stadtstaaten oder in 
 Metropolregionen von Vorteil. 

Hinsichtlich des Grades an Digitalisierung kritisierten 
einige ABHen, dass insbesondere die IHK FOSA darauf 
bestand, den Anerkennungsantrag im Original unter-
schrieben und die beigefügten Unterlagen in Papier-
form als Farbkopie postalisch zu erhalten. Auch den 
Landesämtern mussten teilweise umfassende Mengen 
an Originalnachweisen bzw. beglaubigte Kopien eben-
falls auf dem Postweg zugeschickt werden, welche in 
einem genannten Einzelfall postalisch verloren gingen. 
Als Positivbeispiel wurde dahingehend eine digitale 
Plattform genannt, die in Hamburg den Austausch von 
Unterlagen mit den zuständigen  Anerkennungsstellen 
erleichtert, und es wurde eine HWK gelobt, welche 
u. a. die Bescheide nicht nur postalisch, sondern auch 
digital versendet. 

Für die Anerkennung nicht reglementierter ausländi-
scher Hochschulabschlüsse kann i. d. R. – wie schon 
vor Inkrafttreten des FEG – auf die anabin-Daten-
bank zurückgegriffen werden. Somit läuft die Aner-
kennung von Studienabschlüssen überwiegend schnell 
und unkompliziert ab. Einzig bei Abschlüssen, die noch 
nicht in dieser Datenbank verzeichnet sind, konnte es 
zwei bis drei Wochen länger dauern, wenn stattdes-
sen bei der ZAB eine Zeugnisbewertung beantragt 
wurde. Während sich nahezu alle Befragten sehr posi-
tiv zu der Möglichkeit der anabin-Datenbank geäußert 
haben, gab es auch eine kritische Stimme: Es wurde 
davor gewarnt, dass diese Anerkennung oft zu schnell 
und ohne weitere Prüfung der Zeugnisse erfolge. Viele 
Studiengänge haben trotz gleichlautendem Abschluss 
sehr unterschiedliche Inhalte und Prüfungsfächer, so-
dass hier eigentlich ein detaillierterer Blick angebracht 
sei. Stellenweise wurde berichtet, dass sich zu Unklar-
heiten mit der ZAB ausgetauscht werden konnte, um 
den Hochschulabschluss korrekt einzuordnen.

Zum Anerkennungsverfahren nicht-akademischer 
Qualifikationen, die über die IHK FOSA oder die 
 lokalen HWKn laufen, wurde von einigen  Problemen 
berichtet. Die Meinungen der ABHen, ob das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren zu einer Verbes-
serung geführt habe, gingen auseinander. Einzelne 
ABHen bestätigten eine Beschleunigung bei der IHK 
FOSA und den lokalen HWKn, in denen die verkürzte 
Frist von i. d. R. zwei Monaten – bei vollständig einge-
reichten Unterlagen – eingehalten wurde. Vergleichs-
weise ergaben sich bei Personen, die eine Anerken-
nung anderweitig beantragten, bspw. selbstständig 
vorgeschaltet zum beschleunigten Fachkräfteverfah-
ren oder im Rahmen eines regulären Verfahrens, z. T. 
Wartezeiten von über einem halben Jahr, bis die An-
erkennung abgeschlossen war. Andere ABHen berich-
teten hingegen, dass die IHK FOSA stark ausgelastet 
war und je nach Berufsabschluss die Anerkennungs-
verfahren auch im beschleunigten Fachkräfteverfahren 
länger dauerten als zwei Monate, z. B. bei technischen 
Ausbildungsberufen. Grundsätzlich führten oftmals 
auch Schwierigkeiten in der Beschaffung von Qualifi-
kationsnachweisen aus dem Ausland zu verzögerten 
 Anerkennungsverfahren.

Insbesondere bei den reglementierten Berufen, u. a. im 
Gesundheitsbereich, dauern Anerkennungsverfahren 
überdurchschnittlich lange. Dies ist einerseits (auch 
seitens der ABHen) nachvollziehbar, da insbesondere 
Medizinerinnen und Mediziner sowie Pflegekräfte eine 
hohe Verantwortung tragen. Andererseits führt dies 
aber dazu, dass es häufig lange dauert, bis gut aus-
gebildete Pflegefachkräfte in Deutschland arbeiten 
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 können. Vielfach wurde hier von den ABHen (indirekt) 
gegenüber den Zuwanderungsinteressierten angeregt, 
das Anerkennungsverfahren noch vor dem Visuman-
trag zu starten, sodass die folgenden Schritte wie z. B. 
die Beantragung eines Visums auch später während 
des Verfahrens noch eingeleitet werden können. Be-
richtete Verfahrenslaufzeiten für die Anerkennung von 
Medizinerinnen und Medizinern beliefen sich unab-
hängig vom Bundesland auf bis zu über einem Jahr. Im 
Pflegebereich erstreckten sich die Verfahrenszeiten 
bei vollständigen Unterlagen über zwei bis sechs Mo-
nate. Grundsätzlich kritisiert wurden die sehr hohen 
administrativen Anforderungen an einzureichende An-
tragsunterlagen. Beispielsweise hat sich die Regierung 
von Mittelfranken in Bayern daher dafür entschieden, 
eine spezialisierte Stelle69 zur Fachberatung für Berufe 
aus dem Gesundheitsbereich einzurichten, um sowohl 
die ABHen im beschleunigten Fachkräfteverfahren als 
auch Anerkennungssuchende unmittelbar zu unter-
stützen. 

In einigen Bundesländern machten die ABHen die Er-
fahrung, dass das beschleunigte Fachkräfteverfahren 
für Pflegekräfte kaum jemandem nutzte, weil es durch 
die speziellen Berufsvorschriften gar nicht zu einer er-
heblichen Beschleunigung bei der Anerkennungsstelle 
kam. Einige interessierte Personen bevorzugten es 
daher, zeitnah nach Deutschland einzureisen, um zu-
nächst einen Sprachkurs zu besuchen oder eine neue 
Ausbildung zu beginnen, und parallel dazu das Aner-
kennungsverfahren anzustoßen. Kam es während der 
erneuten Ausbildung zur Anerkennung der vorherigen 
Qualifikation, konnte die anerkannte Fachkraft von 
ihrem bisherigen Ausbildungs- auf einen Arbeitsplatz 
(ggf. innerhalb desselben Unternehmens) wechseln. 
Von einer Behörde kam der Hinweis, dass es vorteil-
haft wäre, zwischen den Bundesländern ein einheitli-
ches Anerkennungsverfahren zu etablieren, da es im 
Bereich der Pflege zu einer gewissen Konkurrenzsitu-
ation kommt, die durch die mancherorts „leichteren“ 
Regelungen zur Anerkennung verschärft wird. Zwi-
schen den Bundesländern unterscheiden sich die Vor-
gaben zu erforderlichen Sprachnachweisen und der 
Form der einzureichenden Unterlagen. 

Die Möglichkeit einer kostenlosen fachlichen Vorab-
prüfung wurde von mehreren ABHen für die  fachliche 
Einordnung ausländischer nicht-akademischer und 
 reglementierter Berufsabschlüsse bei Anträgen im 

69 Die Koordinierungs- und Beratungsstelle Berufsanerkennung 
(KuBB) ist Teil der Regierung von Mittelfranken. Für verschie-
dene Fachrichtungen erfolgt eine kostenfreie Erstberatung zum 
Thema Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen.

 beschleunigten Fachkräfteverfahren genutzt. Haupt-
sächlich wurde hierfür bei den lokalen HWKn ange-
fragt, aber auch bei der IHK FOSA sowie bei spezi-
fischen Beratungsstellen (s. auch Kapitel 4.1.1. und 
4.1.4). In Einzelfällen, in denen ein enger Kontakt mit 
den zuständigen Landesämtern bestand, konnten auch 
hier fachliche Rückfragen zur Anerkennung vorab ge-
prüft werden, damit die ABH die Aussichten auf eine 
(Teil-)Anerkennung korrekt antizipieren und an den 
Arbeitgeber kommunizieren konnte. 

Neben den langwierigen Anerkennungsverfahren 
wurde in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein zusätzlich davon berichtet, dass Fachsprach- und 
Kenntnisprüfungen selten angeboten wurden und sich 
somit zum Flaschenhals entwickelt hätten. Es bestan-
den ggf. auch pandemiebedingt lange Wartezeiten, bis 
diese Prüfung abgelegt werden konnte. Manche Per-
sonen warteten bis zu acht Monate auf diesen Termin, 
was den Start der Erwerbstätigkeit in Deutschland er-
heblich verzögerte. 

Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten

Das neu gegründete BfAA, welches seit dem 1. Januar 
2021 in erster Linie als inländische Unterstützung für 
die AVen agiert, wurde prinzipiell als sinnvolle Ein-
richtung gesehen, da durch die Prüfung der Visuman-
träge vor Ort die AVen entlastet werden (s. auch Kapi-
tel 5.1.2). Da mit einer gewissen Vorlaufzeit zu rechnen 
war, bis die neu gegründete Behörde ihre operative 
 Arbeit aufnimmt, hatte kaum eine der ABHen zum 
Zeitpunkt der Befragung direkten Kontakt zum BfAA. 

Hoffnung wurde dahingehend geäußert, dass sich das 
AA durch die zentralisierte Bearbeitung von Visaver-
fahren zunehmend der Neuorganisation und Digita-
lisierung der Visaverfahren insgesamt widmen wird, 
ähnlich wie es z. T. in anderen europäischen Ländern 
bereits passiert. Angeregt wurde ein neues System, in 
dem die Entscheidungen über Visaverfahren zentrali-
siert im Inland getroffen und anschließend an die Aus-
landsvertretungen weitergeleitet werden, welche die 
Entscheidung, entweder Erteilung eines Visums oder 
Ablehnung des Antrages, an die Antragstellenden aus-
händigen.

Ausländerbehörden

Einige Befragte sahen durchaus auch Probleme im 
 eigenen Haus. In den genannten Fällen war bspw. das 
Personal knapp bzw. nicht schnell genug eingearbeitet, 
um die Umsetzung des FEG zügig ausführen zu kön-
nen. Auch von eigenen anfänglichen  Schwierigkeiten, 
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bspw. Fehleinschätzungen der Anerkennungsfähigkeit 
gewisser Qualifikationen, wurde berichtet. Die meis-
ten Befragten konnten die vorgegebenen Fristen zwar 
seitens der eigenen Bearbeitung einhalten, einige be-
richteten jedoch auch von Verzögerungen. Insbeson-
dere gilt dies auch für kleinere kommunale ABHen, in 
denen nur eine Person für das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren zuständig war. Hier gab es teilweise 
keine Urlaubs- oder Krankheitsvertretung, die die 
 Aufgaben bei Abwesenheit übernehmen konnte. 

Die Vernetzung unter den ABHen innerhalb eines Bun-
deslandes war sehr unterschiedlich ausgeprägt. So be-
richteten einige, dass es einen gelegentlichen Erfah-
rungsaustausch zu komplexen Sachverhalten zwischen 
verschiedenen ABHen und dem Landesinnenministe-
rium gab, z. B. zu Fragen der Überprüfung der Alters-
vorsoge von über 45-jährigen Antragstellenden oder 
zur Zeichnungsbefugnis für Vereinbarungen im be-
schleunigten Fachkräfteverfahren. Einige kommunale 
ABHen gaben jedoch auch an, kaum im Austausch mit 
anderen ABHen und ggf. der zentralen ABH im Bun-
desland zu stehen. Hier beschränkte sich der Kontakt 
auf die Übermittlung von Akten der Antragstellenden. 
Ein Nachteil großer Bundesländer ist, dass bei einer 
Vielzahl an ansässigen ABHen die Anträge trotz grund-
sätzlich gleicher Vorgaben zwischen den Behörden 
teilweise unterschiedlich bearbeitet wurden. Gerade 
bei neuen Regelungen, bei denen sich die Verfahrens-
weise noch nicht gefestigt hat und noch Unklarheit 
in manchen Punkten besteht, kann es zu verschiede-
nen Entscheidungen bei (nahezu) gleichem Sachver-
halt kommen. Der Austausch zu den Verfahrenswei-
sen hilft, die Verfahren zu vereinheitlichen, kostet aber 
auch Zeit. Behörden in Flächenländern können zwar 
von Vernetzungen profitieren, die Struktur der ansäs-
sigen Unternehmen ist aber oftmals sehr unterschied-
lich, sodass auch hier eine Vielzahl an Fragestellungen 
zu Sonderkonstellationen auftraten. 

Von einer zentralen ABH wurde berichtet, dass sich 
einige zuvor betreute Antragstellende aufgrund von 
Problemen mit der fortan zuständigen  kommunalen 
ABH nach ihrer Einreise meldeten, bspw. weil der 
 Aufenthaltstitel für einen kürzeren Zeitraum ausge-
stellt wurde als erwartet. Es wurde sich dann bei der 
zentralen ABH erkundigt, ob die aufenthaltsrechtliche 
Entscheidung der kommunalen ABH korrekt sei und 
ob hierzu ggf. interveniert werde könne. Jedoch haben 
zentrale ABHen keine fachaufsichtliche Befugnis, diese 
liegt i. d. R. beim Landesinnenministerium. Angemerkt 
wurde diesbezüglich, dass mitunter ein reger Personal-
wechsel in einigen ABHen stattgefunden hatte und 
ggf. nicht alle Sachbearbeitenden ausreichend eingear-

beitet waren. Dennoch wurde auch vermutet, dass ein 
grundsätzliches Umdenken hin zur „Willkommensbe-
hörde“ noch nicht in allen Behörden flächendeckend 
stattgefunden habe und mancherorts die Unterstüt-
zung für (angehende) Fachkräfte ausbaufähig sei.

4.1.4 Zusammenarbeit mit externen Akteuren

Einige Behörden benannten zudem weitere Institu-
tionen, mit denen sie im Rahmen der Bildungs- und 
 Erwerbsmigration Kontakte pflegten und die in den 
Prozess überwiegend indirekt eingebunden wurden. 
Über die Hälfte der befragten ABHen waren gut ver-
netzt und befanden sich mit anderen öffentlichen 
sowie privatwirtschaftlichen Einrichtungen im stetigen 
Austausch. Dennoch beschrieb auch ein bedeutender 
Anteil der Befragten die eigene Arbeit als losgelöst von 
anderen Einrichtungen, da entweder keine einschlägi-
gen Beratungs- und Austauschangebote in der Region 
vorhanden oder diese der befragten Person nicht be-
kannt waren.

Auf strategischer Ebene waren einige ABHen Teil von 
fortlaufenden Begleitgruppen oder wurden zu „run-
den Tischen“ eingeladen, bestehend aus öffentlichen 
und privaten Institutionen, um über grundsätzliche 
Fragen und Probleme der Fachkräfteeinwanderung zu 
sprechen. Berichtet wurde über monatliche bis quar-
talsweise stattfindende Netzwerktreffen, die mit un-
terschiedlichen Arbeitsgruppen bereits vor dem FEG 
bestanden, bspw. mit unmittelbar beteiligten Behör-
den, Anerkennungsberatungsstellen und Akteuren aus 
der Wirtschaft. Neben den lokalen IHKn und HWKn 
bestand mancherorts auch Austausch mit Wirtschafts-
verbänden, Hochschulen und privatwirtschaftlichen 
Personaldienstleistenden. Ziel war es, die regionale 
Wirtschaft auch durch die Optimierung und Beschleu-
nigung von Verfahrensprozessen in der Fachkräfteein-
wanderung gemeinsam zu stärken. Bspw. halfen spezi-
elle Dienstleistende bei der Beschaffung, Übersetzung 
und Zusammenstellung von Antragsunterlagen. Bei 
Bedarf wurden Arbeitgeber mit eigenem Migrations-
hintergrund auch durch externe mehrsprachige An-
gebote gezielt unterstützt. Mit einigen Hochschulen 
wurden gemeinsame Informationsveranstaltungen für 
ausländische Studierende angeboten und Absprachen 
mit der Verwaltung getroffen, um durch eine koordi-
nierte Antragstellung Verzögerungen zum jeweiligen 
Semesterbeginn zu vermeiden. 

Auf operativer Ebene wurde bei Bedarf an die lokal 
vorhandenen externen Anerkennungs- und Migrati-



68 Ergebnisse der Befragung in Ausländerbehörden

onsberatungsstellen verwiesen. Als wichtiger Akteur 
wurde hier oftmals das Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung“ (im Folgenden: IQ-Landesnetz-
werk bzw. IQ-Netzwerk) genannt. In einigen Fällen 
wurden die ABHen durch die teils existierenden sog. 
Fachinformationszentren im Rahmen von Koopera-
tionsvereinbarungen des IQ-Landesnetzwerks stark 
entlastet. Antragstellende im beschleunigten Fach-
kräfteverfahren oder bereits Zugewanderte erhielten 
hier eine Erstberatung sowie Unterstützung beim Zu-
sammenstellen und einer Vorabprüfung von Anerken-
nungsunterlagen. Z. T. wurden hier die Anerkennungs-
verfahren schon angestoßen und die Zustimmungen 
der BA eingeholt, bevor der Antrag bei der ABH ein-
gereicht wurde. In einigen Bundesländern bot das an-
sässige IQ-Landesnetzwerk auch Fortbildungen zum 
Thema Anerkennungsberatung für ABH-Mitarbeitende 
an und lud des Weiteren zum Fachaustausch ein, um 
die Beratungsqualität für interessierte Arbeitgeber 
weiter zu optimieren. In den meisten Fällen wurde das 
IQ-Netzwerk jedoch im Rahmen der kostenlosen An-
erkennungsberatung genannt, sodass in vielen ABHen 
interessierte Antragstellende vor dem Abschluss eine 
Vereinbarung zum beschleunigten  Fachkräfteverfahren 
oder sogar noch vor Inanspruchnahme einer Erstbe-
ratung an die IQ-Anerkennungsberatungs stellen ver-
wiesen wurden. In der kostenfreien Vorabprüfung 
wurde vor Ort oder virtuell besprochen, ob die Vo-
raussetzungen für eine Anerkennung des ausländi-
schen Abschlusses erfüllt sind bzw. ob eine (teilweise) 
Gleichwertigkeit zu einem inländischen Referenzberuf 
besteht. 

Einige ABHen betonten, dass sie die Zusammenarbeit 
stellenweise weiter ausbauen möchten, da die Unter-
stützung des IQ-Netzwerks den Verfahrensprozess 
sowohl für die Sachbearbeitenden als auch die Ar-
beitgeber erheblich erleichtert. Zudem existieren im 
IQ-Netzwerk auch mehrsprachige Beratungsangebote, 
die bei Bedarf eine sinnvolle Unterstützung für Ar-
beitgeber mit eigenem Migrationshintergrund sind. So 
wurde angeregt, noch offensiver entsprechende Bera-
tungsangebote zu streuen und interessierte Arbeitge-
ber bspw. durch gezielte Werbung für eine frühzeitige 
Anerkennungsberatung zu motivieren, um die Erfolgs-
aussichten besser einschätzen zu können und Enttäu-
schungen beim Anerkennungsverfahren zu reduzieren.

Zusätzliche Einrichtungen, die seitens der ABHen Er-
wähnung fanden, waren die Migrationsberatungsstel-
len der Wohlfahrtsverbände, etwa dem Roten Kreuz, 
der Caritas oder der Diakonie. Zu diesen wurde bereits 
primär im Rahmen der Zuwanderung aus humanitä-
ren Gründen Kontakt gepflegt. Dennoch können diese 

Anlaufstellen auch für Fragen zu Integrationsthe-
men nach der Einreise einer Fachkraft und ggf. deren 
 Familie perspektivisch zunehmend an Bedeutung 
 gewinnen.

4.2 Entwicklung der Bildungs- 
und Erwerbsmigration

In Kapitel 2 wurden die bundesweiten quantitativen 
Informationen zu den Erteilungen von Aufenthalts-
titeln und Visa analysiert, die zeigen, welches Aus-
maß die Zuwanderung zu Bildungs- und Erwerbs-
zwecken insbesondere seit der Einführung des FEG 
hatte. Rein quantitative Darstellungen zu den Aufent-
haltstiteln und Visa stehen daher nicht im Fokus 
dieses Kapitels, sondern Informationen zur wahr-
genommenen Entwicklung, zu den nicht aus den 
 betrachteten Datenquellen auslesbaren Zugehörig-
keiten zu  Berufsgruppen und Branchen sowie den mit 
den  unterschiedlichen Aufenthaltstiteln verbundenen 
 Qualifikationen. 

Da die Bundesländer und die befragten Behörden 
unterschiedlich groß sind und auch die Wirtschafts-
struktur der betreffenden Regionen unterschiedlich 
ausgeprägt ist, werden in einem ersten Teil bundes-
länderspezifische Faktoren betrachtet, die einen Ein-
fluss auf die Zuwanderung zu Bildungs- und Erwerbs-
zwecken haben können (Kapitel 4.2.1). Anschließend 
wird die von den ABH-Mitarbeitenden wahrgenom-
mene quantitative Entwicklung vor dem Hintergrund 
der COVID-19-Pandemie analysiert und dargestellt, 
wie die befragten Personen die Pandemieeinflüsse be-
wertet haben (Kapitel 4.2.2). Auf die einzelnen Aufent-
haltstitel und das beschleunigte Fachkräfteverfahren 
geht das folgende Unterkapitel 4.2.3 ein, in dem Aus-
sagen zu verschiedenen Aufenthaltstitelerteilungen 
und den damit verbundenen Qualifikationen aufbe-
reitet werden. Abschließend wird in Kapitel 4.2.4 be-
trachtet, welche Wechsel des Aufenthaltstitels zu ver-
zeichnen waren und inwieweit damit der Verdacht auf 
einen Missbrauch der gesetzlichen Regelungen ver-
bunden war. 

4.2.1 Bundesländerspezifische 
Einflussfaktoren

Die Befragung der ABHen fand deutschlandweit in 
allen Bundesländern statt. Daraus resultierten unter-
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schiedliche Aussagen über die geänderten  Tätigkeiten 
durch das FEG, die wahrgenommene Veränderung 
der Migration, die Kontakte zu anderen Behörden und 
 Organisationen sowie zu Migrantinnen und  Migranten 
und auch zur Einschätzung der Auswirkungen des 
FEG. Einfluss hat hier ebenfalls die Größe der Behörde 
sowie des Bundeslandes, in dem die Behörde angesie-
delt ist. Zu den flächenmäßig kleinen Bundesländern 
gehören Bremen, Hamburg, Berlin und Saarland. Eine 
mittlere Größe zeigen Schleswig-Holstein,  Thüringen, 
Sachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Am 
größten sind die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern. 

Das Antragsvolumen steht in engem Zusammenhang 
mit der Größe der jeweiligen Behörde. Wie aus Tabelle 
3.1 zu entnehmen ist, gibt es im Rahmen der Erster-
teilung von Aufenthaltstiteln zur Bildungs- und Er-
werbsmigration im Jahr 2021 befragte Behörden, die 
zwischen 411 (Wolfsburg) und 26.976 (Berlin) Titel er-
teilt haben. Als kleine Behörde gelten in dieser Studie 
ABHen mit Erteilungen bis zu einer Anzahl von 1.500 
Aufenthaltstiteln, große Behörden haben über 1.500 
Titel erteilt. Des Weiteren spielen auch unterschied-
lich historisch geprägte Migrationsentwicklungen zwi-
schen den Bundesländern eine Rolle. Da in den ost-
deutschen Bundesländern Zuwanderung zur DDR-Zeit 
eine geringe Rolle gespielt hat, gab es auch in den fol-
genden Jahren deutlich weniger Zuwanderung als in 
den westdeutschen Bundesländern. Zum einen existie-
ren weniger soziale Netzwerke von Migrantinnen und 
Migranten, zum anderen war und ist die wirtschaftli-
che Lage in vielen Teilen Ostdeutschlands schlechter 
ist als in den westdeutschen Bundesländern. Ein wei-
terer Einflussfaktor ist die wirtschaftliche und instituti-
onelle Infrastruktur.70 Bildungs- und Erwerbsmigration 
findet vor allem dort statt, wo es viele Arbeits- und 
Ausbildungsplätze bzw. Bildungseinrichtungen wie 
Hochschulen gibt. 

Es zeigte sich bei der Befragung, dass Vor- und Nach-
teile sowohl in großen als auch in kleinen Behör-
den bzw. Bundesländern gesehen werden. Der Vor-
teil von großen Behörden und großen Bundesländern 
zeigt sich vor allem in der Vernetzung. Sind mehrere 
Behörden im Bundesland vertreten, kann man sich 
bezüglich auftretender Verfahrensprobleme austau-
schen und auf Veranstaltungen gegenseitig informie-

70 Hiermit sind vor allem Ausbildungsinstitute gemeint, etwa 
Hochschulen, Akademien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, 
zudem aber auch große öffentliche Einrichtungen oder Betriebe, 
in denen viele Auszubildende aufgenommen werden.

ren. Es gibt also eine große Zahl an Ansprechpersonen, 
mit denen man sich fachlich austauschen kann. Auch 
wenn die Vernetzung Zeit in Anspruch nehmen kann, 
ist es oft möglich, offene Fragen mit Kolleginnen und 
 Kollegen anderer Behörden zu klären. Ballungsgebiete 
wie das Ruhrgebiet bieten zudem für Studierende 
und Arbeits suchende gute Möglichkeiten, sodass hier 
häufig Wechsel des Arbeits- und Studienortes statt-
finden, die nicht notwendigerweise auch mit einem 
Umzug verbunden sind. Behörden großer Städte sind 
zudem oft mit weiteren lokalen Akteuren vernetzt 
(s. auch Kapitel 4.1.4), da in Großstädten zahlreiche 
weitere Institutio nen, Vereine und Verbände existie-
ren, die ebenfalls Informationen zur Fachkräftemigra-
tion bzw. den Neuregelungen durch das FEG bieten. In 
großen Städten befinden sich oft Hochschulen sowie 
Großunternehmen, die mit den rechtlichen Bedingun-
gen (manchmal bereits seit vielen Jahren) vertraut sind 
und eigenes Personal für die Gewinnung von auslän-
dischen Fachkräften haben. Hier läuft das Verfahren 
dann sehr standardisiert und schnell, da notwendige 
Dokumente bekannt sind und zeitnah übersendet wer-
den können. Die Struktur der großen  Unternehmen 
einer Region ist oft maßgebend für einen großen Teil 
der Zuwanderung zu Erwerbszwecken. Auch existie-
ren in vielen großen Städten privatwirtschaftliche 
Relocation- Unternehmen, die sich professionell um 
die Zuwanderung von Fachkräften kümmern und 
i. d. R. ebenfalls sehr gut informiert sind. Dies gilt auch 
für die großen ABHen in Berlin und Hamburg, die zwar 
flächenmäßig kleine Bundesländer sind, aber wirt-
schaftlich eine große Bedeutung haben und in denen 
zahlreiche große Unternehmen ansässig sind. Für die 
Bearbeitung von Anträgen von Erwerbsmigrantinnen 
und -migranten bieten größere Behörden zudem den 
Vorteil, dass die Sachbearbeitenden sich spezialisieren 
können (s. Kapitel 4.1.1). 

In kleineren Bundesländern, vor allem in den Stadt-
staaten Berlin, Hamburg und Bremen, aber auch im 
Saarland mit nur einer zuständigen ABH ist es von Vor-
teil, dass die Wege oft kurz und Abstimmungen schnell 
möglich sind. Allerdings gibt es bei kleinen Behörden 
wie z. B. Bremen dann eher die Herausforderung, dass 
insgesamt nur wenige Sachbearbeitende im Bereich 
der Bildungs- und Erwerbsmigration bzw. insbeson-
dere im neuen beschleunigten Fachkräfteverfahren zu-
ständig sind, sodass Unternehmen ggf. länger warten 
müssen, bis sie beraten werden. Bei nicht vorhandener 
Vertretung, beispielsweise in der Urlaubszeit, können 
sich in diesen Fällen auch Anträge bei der ABH stauen. 
Der Fachkräftebedarf ist regional oft sehr differenziert, 
weshalb auch die Zuwanderung bestimmter Fachkräf-
tegruppen in den einzelnen Regionen eines Flächen-
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bundeslandes sehr unterschiedlich ist. Dabei geht es 
nicht nur um Unterschiede zwischen großen Städten 
mit Universitäten und wissenschaftlich orientierter Mi-
gration und kleinen Städten mit wenig Bildungsmigra-
tion, sondern auch um die jeweiligen wirtschaftlichen 
Schwerpunkte bestimmter Regionen. 

Hamburg und Berlin sind als wirtschaftlich attrak-
tive und großstädtische Standorte auch für Migran-
tinnen und Migranten besonders attraktiv. An beiden 
Standorten wird Fachkräftemigration seit vielen Jah-
ren bereits stark gefördert und eine Struktur der kur-
zen Wege geschaffen, die eine möglichst rasche und 
unkomplizierte Zuwanderung unterstützt. Berlin ist 
dabei insbesondere ein attraktiver Zuzugsort für in-
ternationale Studierende sowie Absolventinnen und 
Absolventen. Dies gilt auch für Absolventinnen und 
Absolventen von Universitäten aus den ostdeutschen 
Bundesländern, die nach dem Studium in den Arbeits-
markt wechseln und in Berlin einen vielfältigen Ar-
beitsmarkt finden, der internationale Netzwerke und 
viele Chancen bietet. 

Von einigen Behörden wurde auch die Relevanz der 
jeweiligen landespolitischen Ausrichtung angespro-
chen. Die Zuwanderungspolitik der Landesregierungen 
ist oft dafür maßgeblich, wie das Thema Zuwanderung 
von Fachkräften in der Öffentlichkeit diskutiert wird 
und inwieweit Signale für mehr oder weniger Zuwan-
derung gesendet werden. Als weitere Verantwortliche 
für die Förderung der Zuwanderung von Fachkräften 
sahen die Befragten teilweise auch die Wirtschaft, die 
eine Mitverantwortung habe, die Zuwanderung von 
Fachkräften zu fordern und zu fördern, um den Fach-
kräftebedarf zu decken. 

4.2.2 Einschätzungen zur quantitativen 
Entwicklung und zur Relevanz der 
COVID-19-Pandemie

Zu den quantitativen Ergebnissen, die zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieser Studie vorlagen und ausgewer-
tet werden können, gibt Kapitel 2 bereits Auskunft. 
In der Befragung der ABHen ging es mitunter eben-
falls um quantitative Erkenntnisse und Entwicklungen. 
Diese konnten, mussten von den Befragten aber nicht 
anhand von Zahlen dargestellt werden. Es war viel-
mehr das Ziel, Informationen zu der subjektiv wahr-
genommenen Entwicklung in den einzelnen Behörden 
zu erlangen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, 
wie die Migration in den ersten Monaten nach Einfüh-
rung des FEG verlaufen ist. Diese Entwicklung erfolgt 

nicht notwendigerweise in großen Zeitabschnitten, 
sondern kann sich in einzelnen Wochen und Mona-
ten zeigen, was durch halbjährliche Auswertungen von 
Daten nicht nachverfolgt werden kann. So können Re-
aktionen auf einen Lockdown zu einem kurzfristigen 
Rückgang der Migration führen, der aber durch einen 
starken Anstieg in den folgenden Wochen wieder aus-
geglichen werden kann. Zudem ging es in der Befra-
gung auch darum, ob es Änderungen bei bestimmten 
Berufsgruppen oder in bestimmten Branchen gab, die 
– aufgrund von Änderungen des FEG, aber auch be-
dingt durch andere Einflussfaktoren – wahrgenommen 
wurden. 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die 
Zuzüge

Einen deutlichen Einfluss auf die Zuzüge hatte nach-
vollziehbarerweise die etwa zeitgleich aufgetretene 
COVID-19-Pandemie (s. Kapitel 1.3.1). Diese führte 
zum einen dazu, dass die Migration insgesamt zurück-
ging und durch das Schließen von einigen AVen tem-
porär sogar – abgesehen vom beschleunigten Fach-
kräfteverfahren – keine Visa mehr erteilt wurden. Zum 
anderen hatte die Pandemie auch Auswirkungen auf 
die Nachfrage nach Arbeitskräften. So sank die Nach-
frage im Bereich des Gastgewerbes durch die (tem-
poräre) Schließung von Hotels, Gaststätten und Res-
taurants im Lockdown, während die Nachfrage nach 
Pflegekräften weiterhin hoch war bzw. sogar zunahm. 
Der Zuzug von Studierenden ging ebenfalls stark zu-
rück, da viele ihre Pläne änderten oder online vom 
Herkunftsland aus an den Vorlesungen und Semina-
ren teilnahmen. Ebenso änderten auch potenzielle 
 Erwerbszuwandernde ihre Pläne bzw. sie mussten sie 
aufgrund eines Einreiseverbots ändern.

Die Auswirkungen der Pandemie wurden innerhalb 
der befragten Behörden überwiegend dahingehend 
wahrgenommen, dass es zu einem starken Rückgang 
der Zuwanderung kam. Viele Behörden erklärten auch, 
dass durch die COVID-19-Pandemie dem FEG keine 
klaren Effekte zugeordnet werden können, was eine 
Beurteilung der Auswirkungen des Gesetzes auf die 
Zuwanderung zum Befragungszeitpunkt nur schwer 
möglich machte. Dies gilt insbesondere für die neu 
gegründeten zentrale ABHen, die zum Teil auch mit 
neuem Personal besetzt waren und daher noch keine 
Vergleiche mit den Vorjahren anstellen konnten.

Fast alle Behörden bemerkten einen Rückgang der 
Bildungs- und Erwerbsmigration nach Beginn der 
Pandemie. Eine Ausnahme bildete zum einen eine 
ostdeutsche Behörde, die berichtete, dass es keine 
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großen Einbrüche in diesem Bereich gegeben hat und 
in Summe das Lockdown-Jahr ähnlich wie das Vor-
jahr war. Zum anderen berichteten zwei westdeut-
sche Behörden Ähnliches: „Gefühlt“ erfolgte dort nach 
dem ersten Lockdown wieder ein schneller Anstieg 
der Erwerbszuwanderung, sodass über das Jahr 2020 
gesehen keine großen Effekte durch die Pandemie zu 
bemerken waren. Dies waren jedoch Ausnahmen – in 
der überwiegenden Zahl der Fälle führte die COVID-
19-Pandemie zu starken Einbrüchen sowohl der Bil-
dungs- als auch der Erwerbsmigration. Ursache dafür 
waren neben dem Schließen einiger AVen auch per-
sönliche Gründe, aus denen potenzielle Migrantinnen 
und Migranten nicht wie zuvor geplant zuwanderten. 
So wurde davon berichtet, dass einige Auszubildende 
ihre Pläne änderten, da sie Angst vor einer Ansteckung 
mit dem Coronavirus hatten oder zu ungewiss war, wie 
sich die Pandemie weiterentwickeln würde und welche 
Auswirkungen dies auf den Ausbildungsplatz hätte. 
Ähnlich äußerten sich auch weitere Behörden: Durch 
die Pandemie mussten viele Unternehmen ihre Mitar-
beitenden in Kurzarbeit schicken. Demnach bestand 
dann auch kein Interesse an neuen Mitarbeitenden 
oder Auszubildenden vonseiten der Arbeitgeber, viele 
waren in Bezug auf Neueinstellungen sehr zurückhal-
tend. Unter den bereits in Deutschland tätigen aus-
ländischen Arbeitskräften waren auch viele Personen 
noch in der Probezeit, als die COVID-19-Pandemie 
begann. Von diesen wurden einige entlassen, weil die 
Unternehmen ihr Personal reduzieren mussten. Dies 
galt unabhängig von der Qualifikation und trat sogar 
im IT-Bereich auf, in dem sonst viel qualifiziertes Per-
sonal gesucht wird. Von eingeschränktem Arbeitsan-
gebot waren zudem auch ausländische Studierende 
betroffen, die nach ihrem Abschluss einen Arbeitsplatz 
suchten und aufgrund der unsicheren Situation und 
des damit verbundenen verhaltenen Arbeitsangebotes 
nicht fündig wurden.

Eine Besonderheit, die von einer Behörde erwähnt 
wurde, war, dass große Unternehmen in der Pande-
miezeit auch ausländische Arbeitskräfte eingestellt 
haben, die dann gar nicht nach Deutschland eingereist 
sind, sondern im Homeoffice im Herkunftsland gear-
beitet haben. Auch das führte zu einem Rückgang der 
Migration, aber nicht unbedingt auch zu einem Rück-
gang der Einstellung internationaler Fachkräfte. 

Während der ersten 16 bis 20 Monate zwischen dem 
01. März 2020 bis zum jeweiligen Befragungszeitpunkt 
berichteten die meisten Behörden von einem zunächst 
starken Rückgang der Bildungs- und Erwerbsmigration 
im März 2020. Im Laufe der weiteren Monate waren 

dann vielfach „Wellenbewegungen“ zu erkennen, die 
mit den jeweiligen Lockdowns einhergingen. Die Mi-
gration ging bei den Lockdowns zunächst zurück, um 
dann wieder – teilweise aber sehr verhalten – anzu-
steigen. Insbesondere im Laufe des Jahres 2021 ver-
zeichnete die überwiegende Anzahl der Behörden je-
doch wieder eine stärkere Zunahme der Bildungs- und 
Erwerbsmigration. 

Aufgrund der Ausnahmesituation und der bestehen-
den Einreiseverbote haben einige Behörden vermehrt 
die Möglichkeit wahrgenommen, Personen auf Basis 
des § 5 Abs. 2 AufenthG ohne vorhandenes Visum zu 
Bildungs- oder Erwerbszwecken dennoch einen Auf-
enthaltstitel zu erteilen, wenn sie bereits im Land 
waren. Inhalt dieser Bestimmung ist, dass auf ein 
 Visumverfahren verzichtet werden kann, wenn „die 
Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt 
sind oder es aufgrund besonderer Umstände des Ein-
zelfalls nicht zumutbar ist, das Visumverfahren nach-
zuholen“. Da es nicht zumutbar war, dass Personen, 
die beispielsweise mit einem Touristenvisum einge-
reist waren, erst wieder ins Ausland zurückkehren, um 
dann mit einem Visum für Bildungs- oder Erwerbs-
zwecke einzureisen (was dann ggf. nicht mehr möglich 
gewesen wäre), wurde diese Möglichkeit als Ausweg 
gesehen, um (angehende) Fachkräfte in Deutschland 
zu halten. 

Einige Behörden nannten spezielle Gruppen bzw. Her-
kunftsländer, in denen ein besonders hoher Rückgang 
zu verzeichnen war. So wurden die USA und  Brasilien 
als zwei bedeutende Herkunftsländer genannt, in 
denen aufgrund der hohen Inzidenzwerte besondere 
Einreisebeschränkungen galten. Auch die Migration 
aus Südafrika wurde in diesem Zusammenhang ge-
nannt. Vielfach wurde die Gruppe der Studierenden 
als Beispiel für einen starken Rückgang der Migration 
erwähnt, da viele aufgrund der Pandemie (zunächst) 
digital an den Vorlesungen teilgenommen hatten. Der 
Zuzug von Studierenden stieg allerdings im Jahr 2021 
wieder deutlich an. Durch die (temporäre) Schließung 
von Restaurants und Hotels wurden vielfach Ausbil-
dungsverträge gekündigt oder aufgelöst, sodass es erst 
gar nicht zu einer Einreise kam. Aufgrund des sinken-
den Bedarfs kehrten auch viele in diesem Bereich be-
reits tätige Personen in ihr Herkunftsland zurück. Von 
Pflegekräften wurde berichtet, dass der Bedarf ten-
denziell stieg, aber auch für diese Gruppe die Zuwan-
derung durch geschlossene AVen oder Ausreisesperren 
(wie z. B. für Personen im Gesundheitsbereich aus den 
Philippinen) einbrach.
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Merkmale und Entwicklung der Migration seit 
März 2020

Von den befragten Behörden wurden verschiedene 
Aspekte zur Entwicklung der Migration seit der Ein-
führung des FEG im März 2020 herausgestellt. Nicht 
alle Behörden haben zu jedem Merkmal Aussagen ge-
macht, sondern ihre eigenen Erkenntnisse wiederge-
geben und die jeweiligen Besonderheiten in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich – so vorhanden – dargestellt, was 
auch so gewünscht war. 

Die Nennung bestimmter Herkunftsländer, oft auch 
verbunden mit bestimmten Berufsgruppen, erfolgte 
dabei von sehr vielen Behörden. Eine große Gruppe 
bildete hierbei trotz starker temporärer pandemiebe-
dingter Einreisebeschränkungen der Westbalkan. Dies-
bezüglich machten etwa zwei Drittel der Behörden 
Aussagen, die sich einerseits speziell auf das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren bezogen und  andererseits 
auf bestimmte Berufsgruppen, die dort vertreten 
waren. Bezüglich der Berufsgruppen wurde festge-
stellt, dass Personen aus Westbalkanstaaten sehr 
 häufig im Baugewerbe bzw. Handwerk tätig sind. Von 
mehreren Behörden wurde auch der Gesundheitssek-
tor, insbesondere der Pflegebereich, genannt. Vielfach 
gab es auch hier pandemiebedingte Rückgänge, aber 
das Interesse an Erwerbszuwanderung blieb in diesen 
Ländern hoch. Dies führte dazu, dass durch die langen 
Visaverfahren auch viele über das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren kamen oder kommen wollten, da dies 
mit geringeren Wartezeiten verbunden war (s. auch 
Kapitel 4.2.4). Demnach fiel die hohe Anzahl an Er-
werbszuwanderung aus den Westbalkanländern vor 
allem den Behörden auf, in denen das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren durchgeführt wurde (sowohl zen-
trale als auch kommunale ABHen). Einige Behörden 
nannten die Gastronomie als für die Balkanstaaten be-
deutende Branche, wobei hier die Zuwanderung stark 
schwankte, da in der Pandemiezeit weniger Arbeits-
angebote bestanden. 

Der Pflegebereich war nicht nur für die Westbalkan-
staaten ein bedeutender Sektor, sondern auch für an-
dere Herkunftsländer, aus denen (teilweise traditio-
nell, teilweise neu entstanden) viele Fachkräfte nach 
Deutschland kommen. Universitätsklinken haben oft 
etablierte Kontakte zu bestimmten Herkunftsländern 
mit hohem Anteil an Zuwanderung im Gesundheits-
bereich, so z. B. mit Vietnam und Mexiko. Über diese 
Verbindungen kommen dann jährlich neue Auszubil-
dende an die Kliniken. Einige Behörden nannten Aus-
zubildende im Gesundheitssektor aus Marokko als in 
den letzten Jahren hervorgetretene Gruppe, eine Be-

hörde benannte Marokko sogar als deutlich größte 
Gruppe der Personen mit Aufenthaltstitel zur Berufs-
ausbildung. Im Gesundheitsbereich kamen auch viele 
Personen zur Anerkennung des Abschlusses bzw. zur 
Nachqualifikation. Auch aus Tunesien hatten einige 
Behörden eine hohe Zuwanderung im Gesundheits-
sektor zu verzeichnen. Entsprechend der insgesamt 
hohen Zuwanderungszahlen zur Ausbildung, Anerken-
nung und Berufstätigkeit im Gesundheitssektor be-
richteten auch die zentralen ABHen von einer hohen 
Zahl an Anträgen im beschleunigten Fachkräfte-
verfahren. 

Syrien fiel vor allem durch eine hohe Zahl an Ärztin-
nen und Ärzten auf. Mehrere Behörden berichteten, 
dass diese in den letzten Monaten quantitativ stark an 
Bedeutung gewonnen hatten. Dies liegt jedoch nicht 
notwendigerweise am FEG, sondern an der politischen 
Situation in Syrien, die auch rund zehn Jahre nach dem 
Ausbruch des dortigen Bürgerkriegs immer noch viele 
(auch gut qualifizierte) Personen veranlasst, das Land 
zu verlassen. Diese reisten ggf. auch über Transitländer 
ein, in denen sie sich zuvor schon längere Zeit aufge-
halten hatten. 

Neben dem Gesundheitssektor wurden die sehr 
stark gesuchten und auch bei den Zuzügen vertre-
tenen Gruppen der Ingenieurinnen und Ingenieure 
und sowie der IT-Fachkräfte genannt. Hier wurde vor 
allem von hohen Zuwanderungszahlen aus Indien, 
der Russischen Föderation und Iran berichtet. Mehr-
fach genannt wurden in diesem Zusammenhang auch 
Ägypten, Georgien, Bangladesch und Pakistan. Dabei 
war der Bedarf in Deutschland lokal unterschiedlich 
ausgeprägt. Insbesondere Behörden in Städten mit 
technisch ausgerichteten Großbetrieben, Zuliefererbe-
trieben oder Forschungszentren wie z. B. Berlin, Kiel, 
Dresden, Köln oder Nürnberg berichteten von hoher 
Zuwanderung in diesen Bereichen. 

Bei den Fachkräften mit Berufsausbildung wurden vor 
allem das Baugewerbe und das Handwerk als wichtige 
Bereiche benannt. Der Bedarf blieb in diesen Berei-
chen auch in der Pandemiezeit hoch. Mehrere Behör-
den erklärten, dass es fast gar nicht oder in nur sehr 
geringem Ausmaß zu einem Rückgang der Migra-
tion gekommen war. Andere Behörden gaben jedoch 
an, dass gerade im handwerklichen Bereich insge-
samt noch wenig Fachkräfte ankommen. In einem Fall 
wurde angemerkt, dass eher Personen mit einer Dul-
dung in klassischen Handwerksberufen tätig werden, 
während es nur wenige Neuzuwandernde gibt. Bei 
der Zuwanderung aus dem Ausland besteht laut den 
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 Befragten noch mehr Potenzial an handwerklich aus-
gebildeten Personen. 

Im Bereich der Bildungsmigration berichteten vor 
allem Universitätsstädte von einem Rückgang durch 
die COVID-19-Pandemie. Die Zahl der internationa-
len Studierenden stieg im Verlauf der Folgemonate 
aber wieder an. Schwierigkeiten gab es teilweise mit 
der Finanzierung des Studiums, da viele Nebenjobs, 
beispielsweise in der Gastronomie, wegfielen, sodass 
es für manche Studierende finanziell schwierig wurde, 
weiterhin in Deutschland zu bleiben. Aber auch bei 
den Studierenden war keine grundlegend neue Struk-
tur bezüglich der Herkunftsländer oder der Studien-
fachwahl festzustellen, was aufgrund des FEG auch 
nicht zu erwarten war. Zur beruflichen Ausbildung 
kamen besonders viele Personen im Gesundheitssek-
tor, was allerdings bereits vor dem FEG so war. Die neu 
eingeführten Möglichkeiten zur Ausbildungsplatzsu-
che wurden dabei nur selten genutzt (s. Kapitel 4.2.3). 

Nur wenige Behörden konnten grundlegende Ände-
rungen bzw. neue Migrationsmuster seit der Einfüh-
rung des FEG feststellen. Wahrgenommene Rückgänge 
und ein schleppender Anlauf der neuen FEG-Regelun-
gen waren zumeist auf die COVID-19-Pandemie zu-
rückzuführen, so insbesondere bei Studierenden oder 
in der Gastronomie. Einzelne Befragte beobachteten 
jedoch einen Anstieg der Anträge von Fachkräften mit 
Berufsausbildung, insbesondere bei KMU, die unter 
anderem durch das FEG von neuen Möglichkeiten er-
fahren und diese dann auch wahrgenommen hatten. 
Mehrere Behörden erwähnten einen Anstieg bei den 
Aufenthalten für die Anerkennung ausländischer Be-
rufsqualifikationen (§ 16d AufenthG). Nachdem es zu-
nächst pandemiebedingt zu einem Rückgang im Gast-
gewerbe kam, stieg die Zuwanderung auch dort wieder 
an. Eine Behörde bemerkte dabei bezüglich des Gast-
gewerbes einen deutlichen Anstieg an Migrantinnen 
und Migranten aus den Maghreb-Staaten Marokko, 
 Algerien und Tunesien. 

Zur Altersstruktur der Zuwandernden gab es wenige 
Angaben, es wurden auch keine großen Veränderun-
gen bezüglich der Altersverteilung vor bzw. nach dem 
FEG erwähnt. Einzelne Behörden berichteten, dass 
Akademikerinnen und Akademiker zum Zeitpunkt der 
Zuwanderung oft eher jünger sind, während nicht-aka-
demische Qualifizierte meistens in mittlerem Alter und 
in Einzelfällen bereits über 45 Jahre alt sind, was dann 
die Prüfung der angemessenen Altersvorsorge mit sich 
bringt (s. Kapitel 2). Lediglich eine Behörde berichtete 
eine umgekehrte Altersstruktur. Überwiegend wurde 
von vielen Behörden geäußert, dass die Zugewander-

ten jüngeren Alters sind und sie die Grenze von 45 
Jahren selten überschreiten. Über eine Änderung der 
Altersstruktur durch das FEG wurden keine Aussagen 
gemacht, was aber auch durch den allgemeinen Rück-
gang aufgrund der Pandemie schlecht einzuschätzen 
war.

Auch bezüglich der Geschlechterverteilung gab es 
zwar einige allgemeine Aussagen, aber keine Hinweise, 
dass sich durch das FEG mehr männliche oder mehr 
weibliche Personen für eine Bildungs- oder Erwerbs-
migration interessiert hätten. Die meisten Behörden 
berichteten von einem ausgeglichenen Geschlechter-
verhältnis. Einzelne Berufsgruppen fielen dabei durch 
eine starke Polarisierung auf. So waren im Gesund-
heits- und Pflegebereich mehr Frauen tätig, während 
im Handwerk und im Baugewerbe mehr Männer zu 
verzeichnen waren. Daran hat sich durch das FEG aber 
nicht grundlegend etwas geändert. 

Es sei am Ende dieses Kapitels noch einmal betont, 
dass die wahrgenommene Migration je nach Behörde 
sehr unterschiedlich sein kann und sie auch durch die 
Arbeitgeber in der jeweiligen Region stark geprägt ist. 
Herausgegriffen und dargestellt wurden hier vor allem 
diejenigen Berufe, Branchen und Nationalitäten, die 
sehr häufig genannt wurden. Dennoch zeichneten sich 
immer wieder Entwicklungen ab, die trotz ähnlicher 
wirtschaftlicher Bedingungen in den jeweiligen Regi-
onen in den einzelnen Behörden unterschiedlich ver-
liefen. Die Vielfalt an genannten Berufsgruppen zeigte 
sich auch in der Nennung von Personengruppen wie 
Fußballspielerinnen und Fußballspielern, Tänzerin-
nen und Tänzern sowie Sängerinnen und Sängern, die 
zwar nicht sehr zahlreich sind, aber das kulturelle und 
sportliche Leben in Deutschland aktiv mitgestalten. 

Insgesamt bleibt bezüglich der Änderungen durch 
das FEG festzuhalten, dass wenig über grundlegende 
quantitative Änderungen bezüglich der soziodemogra-
fischen Merkmale berichtet wurde. Hierzu sind wei-
tere Befragungen sinnvoll, die einen längeren Zeitraum 
umfassen, um zu ermitteln, wie sich die Fachkräftemi-
gration in den Folgejahren entwickelt hat. So wurde 
zu den neuen Möglichkeiten durch das FEG durch die 
Interviewpartnerinnen und -partner vielfach darauf 
hingewiesen, dass sie zukünftig eine dynamische Ent-
wicklung erwarten. 

EU-Migration als Alternative zur Migration von 
Drittstaatsangehörigen

Die Nutzung neuer Möglichkeiten bei gesetzlichen 
Änderungen hängt nicht nur davon ab, wie attraktiv 
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diese sind, sondern auch davon, ob es andere Alterna-
tiven gibt, die dann ggf. dazu führen, dass Neuerun-
gen nicht in dem erwarteten Maße genutzt werden. 
Bei der Erwerbsmigration liegt auf der Hand, dass dies 
der Fall sein könnte, wenn vermehrt EU-Staatsbürge-
rinnen und -bürger eingestellt werden, bei denen sich 
Einreise und Aufenthalt in Deutschland durch das Frei-
zügigkeitsrecht deutlich einfacher gestalten. Daher 
wurde in den Interviews auch gefragt, ob Erkenntnisse 
vorliegen, dass wegen des geringeren Verwaltungs-
aufwands EU-Migration seitens der Arbeitgeber einer 
 Migration aus Drittstaaten vorgezogen wird. 

Der überwiegende Teil der Befragten konnte hierzu 
 allerdings keine Auskünfte geben. Die EU-Zuwandern-
den werden zwar im AZR erfasst, benötigen jedoch 
keinen Aufenthaltstitel, sodass auch keine Informati-
onen seitens der Befragten über Umfang und Zweck 
der EU-Migration vorhanden waren. Auch kam bei 
Kontakten mit Arbeitgebern dieses Thema nur in sel-
tenen Fällen zur Sprache. Zudem gaben die Unterneh-
men bislang keine Rückmeldung, ob EU-Migrantinnen 
und -Migranten bevorzugt eingestellt werden. Viele 
Behörden gingen allerdings davon aus, dass aufgrund 
des geringeren Verwaltungsaufwands EU-Migration 
zwar gewünscht ist, aber angesichts des derzeitigen 
hohen Fachkräftebedarfs für die meisten Unternehmer 
die Nationalität keine Rolle spielt, da einzig wichtig ist, 
dass die Fachkraft tatsächlich kommen kann (s. auch 
Kapitel 4.3.2). 

Einzelne Behörden berichteten, dass sie gewisse Ein-
blicke in die EU-Migration haben, aber keine diesbe-
zügliche Erhöhung oder Verringerung mit der Ein-
führung des FEG wahrgenommen hatten. Von einer 
großen Behörde wurde allerdings festgestellt, dass – 
allerdings unabhängig von der Einführung des FEG – in 
den letzten Jahren die Migration aus Italien und Polen 
zurückgegangen ist, da auch in diesen Ländern ver-
stärkt (insbesondere akademische) Fachkräfte gesucht 
werden. 

Aus einem der Stadtstaaten wurde berichtet, dass die 
Einstellung von EU-Fachkräften vor allem auch dann 
erfolgt, wenn der Arbeitgeber selbst aus einem EU-
Land kommt. In diesen Fällen werden häufig Personen 
aus dem jeweiligen Herkunftsland eingestellt, sodass 
es einige Firmen gibt, die einen sehr hohen Anteil an 
Mitarbeitenden aus einem bestimmten EU-Herkunfts-
land aufweisen. In einer weiteren befragten Behörde 
war ein Fall bekannt, in dem ein Unternehmen meh-
rere Erwerbsmigrantinnen und -migranten aus einem 
Drittstaat einstellen wollte und sich dann, als Schwie-

rigkeiten dabei auftraten, alternativ nach EU-Arbeits-
kräften umgesehen hatte. 

4.2.3 Berufliche Qualifikationen und erteilte 
Aufenthaltstitel

Während im vorangegangenen Kapitel die allgemei-
nen Entwicklungen bezüglich der Erwerbsmigration 
und die hervortretenden Merkmale bezüglich Berufs-
gruppen und Branchen betrachtet wurden, stehen in 
diesem Kapitel die einzelnen Aufenthaltstitel und Aus-
sagen über die Qualifikationen im Vordergrund. Hier-
bei wird zum einen dargestellt, was über die neuen 
Möglichkeiten wie den Aufenthalt zur Arbeitsplatz-
suche für Fachkräfte mit Berufsausbildung oder zur 
Ausbildungsplatzsuche berichtet wurde, wie sich die 
Migration auf akademische und nicht-akademische 
Fachkräfte aufteilt, wie das beschleunigte Fachkräfte-
verfahren angenommen wurde und welche Entwick-
lungen und Auffälligkeiten von den Befragten wahrge-
nommen wurden. Zum anderen werden Aussagen zur 
Qualifikation der Zuwandernden im Zusammenhang 
mit den verschiedenen Aufenthaltstiteln genauer be-
trachtet. 

Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzsuche, 
Maßnahmen zur Anerkennung von beruflichen 
Abschlüssen, Ausbildung

Wie bereits in den quantitativen Analysen in Kapi-
tel 2 gezeigt, wurden seit der Umsetzung des FEG nur 
wenige Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatz- und Ausbil-
dungsplatzsuche erteilt. Dies betrifft sowohl Titel, die 
es schon vor dem FEG gab (Suchtitel für akademische 
Fachkräfte oder zur Studienplatzsuche), als auch die 
neuen Möglichkeiten der Arbeitsplatzsuche für Fach-
kräfte mit Berufsausbildung bzw. für die Ausbildungs-
platzsuche. Daher haben auch nur wenige befragte 
Behörden etwas zum Thema Arbeitsplatz- und Aus-
bildungsplatzsuche beitragen können. Viele ABHen 
erfuhren auch nicht, ob Visa zu diesem Zweck erteilt 
wurden, da diese i. d. R. für den gesamten Zeitraum 
der Suche gültig sind und die Erteilung eines Aufent-
haltstitels damit nicht notwendig ist. 

Eine Behörde machte zur Studienplatzsuche (§ 17 
Abs. 2 AufenthG) die Aussage, dass dieser Aufenthalts-
titel wie schon zuvor nach der alten Regelung selten 
und überwiegend für die Aufnahmeprüfung zum Stu-
dienkolleg genutzt wurde. Von einzelnen Behörden 
wurde zudem festgestellt, dass Medizinerinnen und 
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Mediziner und andere Arbeitnehmende im Gesund-
heitssektor oft erst einmal mit einem Aufenthaltstitel 
für eine Sprachkursteilnahme einreisen, weil das An-
erkennungsverfahren oft lange dauert und mit einem 
Aufenthalt zum Sprachkurs die Sprachkenntnisse in 
Vorbereitung auf die berufliche Tätigkeit weiter ausge-
baut werden können. 

Grundsätzlich wurde die Möglichkeit zur Suche eines 
Arbeits- oder Ausbildungsplatzes von den meisten 
 Behörden positiv gesehen. Auch die Voraussetzungen, 
für einen Aufenthalt zur Arbeits- oder Ausbildungs-
platzsuche nach §§ 20 oder 17 AufenthG einzurei-
sen, wurden von einigen ABHen als vergleichsweise 
anspruchsvoll eingestuft. Insbesondere galt dies für 
die Anforderungen des § 17 Abs. 1 AufenthG, dass 
Perso nen nicht älter als 25 Jahre71 sein dürfen und be-
reits über gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen 
müssen. Da die potenziellen Zuwandernden in die-
sem Alter oft noch am Anfang ihrer beruflichen Lauf-
bahn stehen bzw. sie noch gar nicht begonnen haben, 
sind sie teilweise noch nicht in der Lage, die finanzi-
ellen Voraussetzungen zu erfüllen. Weil derzeit viele 
Ausbildungsplätze in Deutschland unbesetzt sind, 
gehen die Zuwandernden zudem lieber nicht das Ri-
siko ein, einen großen finanziellen und organisatori-
schen Aufwand zu betreiben, um dann doch keinen 
Ausbildungsplatz zu finden. Sie ziehen es vor, vom 
Herkunftsland aus zu suchen, da sie dann vor der Mig-
ration bereits wissen, dass die Ausbildung auch begon-
nen werden kann. Als Maßnahme wurde von einzelnen 
Behörden vorgeschlagen, die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Suchtitel zu senken und die Möglichkei-
ten zur Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzsuche im 
Ausland mehr zu bewerben. Ein offensiveres Auftreten 
in anderen Ländern könnte dazu beitragen, mehr Inte-
ressentinnen und Interessenten dafür zu gewinnen. 

Bezüglich des Aufenthalts für Maßnahmen zur Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen (§ 16d 
AufenthG) konnte dagegen vielfach von einer stei-
genden Anzahl an Zuwandernden berichtet werden, 
insbesondere im Pflegesektor. Hier ist der Bedarf in 
Deutschland hoch und das Anerkennungsverfahren 
oft langwierig (s. Kapitel 4.1.1). Auch aufgrund we-
sentlicher Unterschiede von ausländischen Abschlüs-
sen im Gesundheitssektor im Vergleich zur deutschen 
Ausbildung kommt es vielfach dazu, dass der Prüfauf-
wand sehr hoch ist. Die Einreise nach Deutschland darf 
erst nach der abgeschlossenen Anerkennungsprüfung 

71 Das Eckpunktepapier des Bundeskabinetts sieht eine Prüfung 
der Erhöhung der Altersgrenze zur Ausbildungsplatzsuche vor, 
s. BMAS 2022b.

des Abschlusses erfolgen, dies war oftmals erst nach 
mehreren Monaten möglich.72 Dieser Aufenthaltstitel 
bietet die Möglichkeit, nach Durchführung des Aner-
kennungsverfahrens auch bei einer festgestellten nur 
teilweisen Gleichwertigkeit nach Deutschland einzu-
reisen und ggf. erforderliche Qualifizierungsmaßnah-
men zur vollwertigen Anerkennung des Abschlusses in 
Deutschland durchzuführen. 

In den Universitätsstädten wurden weiterhin viele 
 Studierende aus dem Ausland registriert. Die  Zahlen 
gingen zwar pandemiebedingt zunächst zurück (s. vor-
heriges Teilkapitel), stiegen aber schnell wieder an. 
Positiv bewertet wurde dabei die neue Möglichkeit, 
von einem Studium in eine Ausbildung oder in die Er-
werbstätigkeit zu wechseln (s. hierzu Kapitel 4.2.4 und 
4.3.1). Nach § 16b AufenthG wurden nach dem ersten 
Rückgang wieder viele Aufenthaltstitel erteilt, nicht 
nur zum Studium, sondern auch zur Studienvorbe-
reitung. Einige Behörden haben festgestellt, dass von 
ausländischen Studierenden verstärkt englischspra-
chige Studiengänge gewählt werden. 

Im Bereich der dualen (betrieblichen) Ausbildung 
wurde zwar von Anträgen berichtet, ein starker An-
stieg wurde aber von den meisten Behörden nicht 
festgestellt. Insbesondere in touristischen Regionen 
Deutschlands gab es auch vorher schon viele ausländi-
sche Auszubildende im Hotel- und Gastgewerbe. Die-
ses Phänomen ist aber durch das FEG nicht häufiger 
geworden, sondern war im Lockdown zurückgegan-
gen. Es traten dann zwar nach den ersten zwei Lock-
downs wieder Anstiege auf, aber nur selten über das 
vorherige Maß hinaus. Wenn ein Anstieg zu verzeich-
nen war, dann teilweise auch aus dem Grund, dass 
keine deutschen Auszubildenden zu finden waren. 
Viele Arbeitgeber wünschen sich im Hotel- und Gast-
stättengewerbe eine international ausbalancierte 
 Belegschaft, inklusive Auszubildender mit deutscher 
Muttersprache. Dies gelingt oftmals bloß in gerin-
gerem Maße als angestrebt, da nur wenige passende 
Auszubildende vorhanden sind. Was vermehrt wahrge-
nommen wurde, war eine Zunahme an Ausbildungs-
duldungen, also beim Übergang von einem unge-
sicherten Aufenthalt in die Berufsausbildung. Viele 
Auszubildende gab es vor allem im Pflegebereich, 
wobei einige Behörden von steigenden Zahlen z. T. ge-
rade auch bedingt durch die Pandemie und den damit 
steigenden Bedarf an Pflegekräften berichteten. 

72 Anders ist die Regelung bei speziellen Vermittlungsabsprachen 
der BA nach § 16d Abs. 4 AufenthG, u. a. für Gesundheitsberufe 
(s. Kapitel 1.2). Hier darf zunächst ohne Anerkennung nach 
Deutschland eingereist und der Anerkennungsantrag erst im 
Inland gestellt werden.
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Bei den Auszubildenden gilt ebenso wie für die nicht-
akademischen und akademischen Fachkräfte (s. Ka-
pitel 4.2.3), dass die Struktur der Zuwanderung stark 
von den wirtschaftlichen Gegebenheiten einer Region 
abhängig ist. Große Unternehmen, die viele Auszu-
bildende beschäftigen, können dabei für sehr große 
Anteile an der Ausbildungsmigration der zuständigen 
 Behörde verantwortlich sein. 

Problematisch wurde im Bereich der Berufsausbildung 
gesehen, dass zur Zeit der COVID-19-Pandemie viele 
Auszubildende nicht rechtzeitig zu Beginn des Aus-
bildungsjahres einreisen konnten. Da der Beginn der 
Ausbildung aber meistens nur zu einem Termin im Jahr 
möglich ist, haben viele ein Jahr verloren oder sich an-
schließend umorientiert. 

Nicht-akademische und akademische Fachkräfte

Da die gezielte Anwerbung von Fachkräften mit Be-
rufsausbildung ein Ziel des FEG ist, beinhaltet dieser 
Abschnitt Informationen zur Zuwanderung von nicht-
akademischen Fachkräften und zum Verhältnis zwi-
schen nicht-akademischen und akademischen Fach-
kräften. 

Viele Befragte wiesen auch bei diesem Thema darauf 
hin, dass aufgrund der Änderungen des Migrationsver-
haltens durch die COVID-19-Pandemie Schlussfolge-
rungen zu den Entwicklungen, die durch das Inkraft-
treten des FEG bedingt waren, schwierig zu ziehen 
sind. Mehrere Behörden konnten feststellen, dass es 
unter den nicht-akademischen Fachkräften große Zu-
wächse im Bereich der Pflege gab, was aber zumin-
dest zum Teil auf die Pandemie selbst zurückzuführen 
sein kann. Wie auch schon bei der Ausbildung standen 
Pflegekräfte auch bei der Zuwanderung der nicht-aka-
demischen Arbeitskräfte ganz oben auf vielen Listen. 

Bei den akademischen Fachkräften wurden – wie auch 
schon in den Jahren zuvor – sehr viele Blaue  Karten 
EU erteilt. Dies ist laut den meisten Befragten der 
Aufent haltstitel in der Erwerbsmigration, der am häu-
figsten ausgestellt wird. Bezüglich der Blauen Karte 
EU bestehen oft auch schon etablierte Kontakte und 
Verfahren, die auch ohne beschleunigtes Fachkräfte-
verfahren dazu führen, dass die Anträge sehr zügig be-
arbeitet werden. Hilfreich ist das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren damit besonders bei Fällen, in denen 
bestimmte Voraussetzungen für eine Blaue Karte EU 
nicht vorliegen, wenn z. B. das Mindesteinkommen un-
terschritten wird. In diesem Fall muss für die Erteilung 
eines Aufenthaltstitels die Zustimmung der BA einge-
holt werden, was zu weiteren Verzögerungen führen 

kann. Durch das beschleunigte Fachkräfteverfahren 
wird die Anfrage zur Zustimmung über die ABH an die 
BA gestellt, welche im Rahmen der vorgegebenen Fris-
ten zügig bearbeitet wird. 

Eine seit mehreren Jahren bekannte Schwierigkeit 
bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln an Fachkräfte 
bleibt die Erteilung an Forschende. Auch nach Einfüh-
rung des FEG berichteten mehrere Behörden davon, 
dass immer noch in vielen Fällen unklar ist, welcher 
Aufenthaltstitel erteilt werden soll73, da viele For-
schende nicht ausschließlich eine Forschungstätig-
keit ausüben, sondern auch an einer Hochschule in der 
Lehre beschäftigt sind, in Unternehmen arbeiten und 
dabei nur teilweise in der Forschung tätig sind oder in 
Teilzeit verschiedene Arbeitsstellen innehaben. Hier 
gibt es großen Bedarf an Beispielen und Hinweisen, 
wie eine Abgrenzung erfolgen kann bzw. soll.

Bezüglich der akademischen Fachkräfte wurde von 
einer Behörde darauf hingewiesen, dass auch bei die-
sen nicht nur Mangelberufe vertreten sind, sondern 
sehr unterschiedliche Berufsgruppen. Viele akademi-
sche Fachkräfte kommen als wissenschaftliche Mitar-
beitende an Universitäten oder in andere Forschungs-
bereiche und sind überwiegend in der Forschung tätig. 
Die Einstellungen von Fachkräften an Universitäten 
(wissenschaftliche Mitarbeitende) und an Kranken-
häusern (Ärztinnen und Ärzte) spielten für viele große 
Behörden im Bereich der akademischen Fachkräfte-
migration quantitativ eine herausragende Rolle. 
Zudem berichteten die großen Behörden auch vielfach 
von einer hohen Zuwanderung im IT- und Ingenieur-
bereich. 

Zum quantitativen Verhältnis der akademischen zu 
den nicht-akademischen Fachkräften wurden sehr un-
terschiedliche Aussagen gemacht. Hier hängt es sehr 
stark davon ab, ob die Befragung in großen Städten 
mit Universitäten durchgeführt wurde, oder in kleine-
ren Städten, die wenig akademische Anbindung haben. 
In Universitätsstädten waren die Anteile an akade-
mischen Fachkräften oft höher als die der nicht-aka-
demischen Fachkräfte, da entsprechend auch Unter-
nehmen angesiedelt sind, die Bedarf an akademischen 
Fachkräften haben. Aber die ABH einer kleineren Uni-
versitätsstadt hat wiederum berichtet, dass nur etwa 
ein Viertel oder ein Fünftel akademische Fachkräfte 
waren, während Personen mit Berufsausbildung oder 
mit Aufenthaltstitel zur Berufsausbildung den größe-

73 Neben dem Aufenthaltstitel für Forschende kommt je nach 
Voraussetzungen, die erfüllt werden, auch eine Blaue Karte EU 
oder ein Aufenthaltstitel für akademische Fachkräfte infrage.
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ren Teil ausmachten. In anderen Behörden wurde wie-
derum geschätzt, dass die Aufteilung sehr ausgewogen 
ist. Aus einem ostdeutschen Bundesland wurde von 
einer Aufteilung von jeweils etwa einem Drittel Akade-
mikerinnen und Akademikern, Personen mit anerkann-
ter Berufsausbildung und Auszubildenden berichtet. 
Von einer auffälligen Änderung nach dem FEG, also 
einem quantitativen Bedeutungszuwachs der nicht-
akademischen Fachkräfte, konnte keine Behörde be-
richten. 

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren

Bei den beschleunigten Fachkräfteverfahren waren die 
Anteile der Akademikerinnen und Akademiker häufig 
sehr hoch, berichtet wurde in einigen Fällen konkret 
von 60 bis 70 %. Die übrigen Fälle teilten sich auf die 
Personen mit beruflichen Abschlüssen und Auszubil-
dende auf. 

Eine Besonderheit im beschleunigten Fachkräftever-
fahren wurde von vielen befragten Behörden im Ge-
sundheitssektor gesehen: Da die Anerkennung der 
ausländischen Qualifikation meist überdurchschnitt-
lich lange dauerte, wurde oftmals ein bereits ausge-
stellter Bescheid zur Gleichwertigkeitsfeststellung aus 
einem vorgeschalteten Anerkennungsverfahren mit 
den Antragsunterlagen zum beschleunigten Fachkräf-
teverfahren zusammengeführt. Somit ging es im be-
schleunigten Fachkräfteverfahren oft nur noch darum, 
schnell einen Termin bei der Botschaft zu bekommen. 
Eine Beschleunigung war somit dann ausschließlich 
durch einen schnelleren Termin festzustellen, nicht 
aber im Prozess insgesamt. 

Mehrfach wurde erwähnt, dass es oft gar nicht die 
großen Unternehmen, Universitäten oder Agenturen 
sind, die das beschleunigte Fachkräfteverfahren in An-
spruch nehmen, da diese bereits mit dem alten Ver-
fahren gute Erfahrungen gemacht hatten und wenig 
Möglichkeiten für eine weitere Beschleunigung identi-
fizieren konnten, sondern eher die mittleren und klei-
nen Unternehmen (s. auch Kapitel 4.3.2). Dies war aber 
auch in den einzelnen Behörden sehr unterschiedlich, 
da andere auch von großen Unternehmen und Arbeit-
gebern berichten konnten, die auf das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren gewechselt haben. Außerdem 
haben durchaus neue Arbeitgeber Interesse gezeigt, 
die zuvor noch gar keine oder nur wenige Migrantin-
nen und Migranten eingestellt hatten. Einzelne Behör-
den konnten berichten, dass auch durch die Signal-
wirkung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens das 
Interesse gestiegen ist, da der Titel des Verfahrens eine 
schnelle Bearbeitung verspricht. Daher waren auch 

 einige Unternehmen enttäuscht festzustellen, dass 
die Beschleunigung nicht so groß wie erwartet war. 
Aber auch wenn sich dahinter weiterhin viele bürokra-
tische Abläufe verbergen, war die Bezeichnung hilf-
reich, um Interesse zu wecken. Neben Gesundheits-
sektor, IT- und Ingenieurbereich wurden zusätzlich 
auch Gastronomiefachkräfte sowie Friseurinnen und 
Friseure häufiger genannt, die über das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren geholt wurden, da dort ein großer 
Mangel an Fachkräften herrscht. 

Es gab allerdings auch kritische Anmerkungen. So 
wurde die Beschleunigung zwar gelobt, es wurde aber 
auch von mehreren Behörden darauf hingewiesen, 
dass dadurch Personen in den AVen „an der Schlange 
vorbei“ gehen dürfen, was bedeutet, dass andere län-
ger warten müssen. So ist es schwer verständlich, dass 
beispielsweise Ehepartnerinnen bzw. -partner im Rah-
men des regulären Visumverfahrens nun noch länger 
auf den Familiennachzug warten müssten, da andere 
Fälle vorgezogen würden. 

4.2.4 Wechsel des Aufenthaltszwecks und 
Einschätzung des Missbrauchsrisikos

Die Erteilung eines Visums bzw. eines Aufenthalts-
titels ist im AufenthG an einen bestimmten Aufent-
haltszweck gebunden, hierunter fallen Ausbildung 
(§§ 16–17 AufenthG), Erwerbstätigkeit (§§ 18 ff. 
 AufenthG), völkerrechtliche, humanitäre oder poli-
tische Gründe (§§ 22–26, 104a, 104b AufenthG), Fa-
miliennachzug (§§ 27–36 AufenthG) und besondere 
Aufenthaltsrechte (§§ 37–38a AufenthG). Ein Wech-
sel des ursprünglichen Aufenthaltszwecks kann auch 
im Laufe der Zeit beantragt werden. So können ehe-
malige Studierende nach dem Studium eine Erwerbs-
tätigkeit aufnehmen oder heiraten und somit ent-
sprechende Aufenthaltstitel aus diesen Bereichen des 
AufenthG erhalten. Neben solchen „legalen“ Wechseln 
gibt es aber auch Fälle (oder Verdachtsfälle) von „irre-
gulären“ Wechseln. Diese treten auf, wenn der bean-
tragte Aufenthaltszweck von vornherein nicht der in-
tendierte Zweck ist und dieser nur angegeben wurde, 
um die Einreise nach Deutschland mit dem entspre-
chenden Visum zu ermöglichen. Ein solcher Sachver-
halt ist schwer zu erkennen, wenn diese Intention be-
wusst verdeckt wird. Es kann aber der Fall auftreten, 
dass aufgrund von schnellen Wechseln des Aufent-
haltstitels verbunden mit weiteren Auffälligkeiten oder 
widersprüchlichen Aussagen ein Verdacht besteht 
oder sogar belegt werden kann, dass versucht wird, die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels bzw. Visums miss-
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bräuchlich zu nutzen, um einen dauerhaften Aufent-
halt in Deutschland zu erhalten. 

In den Interviews standen diesbezüglich zwei Aspek te 
im Vordergrund: Zum einen war von Interesse, ob 
durch das FEG und die damit verbundenen neuen 
Aufent haltstitel und Verfahrensabläufe ggf. Miss-
brauch erleichtert oder neue Möglichkeiten dafür ge-
schaffen wurden. Zum anderen wurde betrachtet, ob 
Verdachtsfälle oder tatsächliche Fälle von Missbrauch 
auftraten und wie sie von einem „legalen“ Wechsel des 
Aufenthaltstitels unterschieden werden können. 

Missbrauchsmöglichkeiten und Änderungen 
durch das FEG

Zur Frage, ob der Eindruck entstanden ist, dass durch 
das FEG und die damit verbundenen neuen Regelun-
gen auch neue Missbrauchsmöglichkeiten entstanden 
sind und das Gesetz zu mehr Missbrauchsfällen oder 
-verdachtsfällen geführt hat, erklärten die meisten 
 Behörden, dass sie keine derartigen Effekte durch das 
FEG bemerken. Von einigen Behörden wurde in die-
sem Zusammenhang betont, dass es im Rahmen der 
Erwerbsmigration durch die vielen Dokumente, die 
zum Erhalt des Visums bzw. Aufenthaltstitels vorge-
legt werden müssen, und die Anforderung des Vorhan-
denseins eines Arbeitsplatzangebots und des Nach-
weises zur Anerkennung ohnehin aufwendig ist, nach 
Deutschland zu kommen. Wer das alles vorbereitet 
hat, sieht keine Notwendigkeit und hat kein Interesse, 
dann einen Asylantrag zu stellen oder schnell auf an-
dere Titel zu wechseln. Die Anforderungen haben sich 
mit dem neuen FEG nicht stark verändert, sodass keine 
Änderungen hinsichtlich eines möglichen Missbrau-
ches zu erwarten sind. Einige Befragte wiesen konkret 
darauf hin, dass laut ihren Erfahrungen im Ehegatten-
nachzug viel mehr Vorfälle bzw. Verdachtsfälle auftre-
ten als im Bereich der Erwerbsmigration. 

In Verdachtsfällen ist zudem oft schwer  einzustufen, 
ob es sich tatsächlich um einen Missbrauch handelt. 
Als entsprechende Konstellation wurde u. a. von drei 
Behörden genannt, wenn Auszubildende nach der 
Einreise relativ zügig ihren Arbeitsplatz gewechselt 
hatten, eine zweite Ausbildung wegen zu langer An-
erkennungsverfahren gewählt hatten bzw. wenn Stu-
dierende schnell die Möglichkeit genutzt haben, auf 
einen Arbeitsplatz zu wechseln. Dies ist grundsätz-
lich möglich, es wurde aber durch den sehr zeitnahen 
Wechsel und bestimmte Aussagen der Zugewander-
ten der Verdacht geweckt, dass der Aufenthaltstitel 
bzw. das Visum für einen eigentlich nicht angestrebten 
Zweck beantragt wurde. Hierbei ist eine Abgrenzung 

zum Missbrauch dieser Regelungen aber nur schwer 
möglich.

Die meisten befragten Behörden erklärten, dass es 
sich bei (möglichen) Missbrauchsfällen um eine sehr 
geringe Anzahl handelt. Auch große Behörden hatten 
nur selten die Vermutung, dass der beantragte Aufent-
haltszweck nicht dem tatsächlich geplanten Zweck 
entspricht. Vereinzelt wurde thematisiert, dass Per-
sonen aufgrund der niedrigeren Voraussetzungen an-
stelle eines Suchtitels zunächst einen Aufenthalt zur 
Studienbewerbung oder einen Aufenthaltstitel für 
einen Sprachkurs beantragen, um dann in Deutschland 
zeitnah in eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit zu 
wechseln. Diesen „Umweg“ nutzten erfahrungsgemäß 
viele Personen aus China und Vietnam, die dann mit 
einer Ausbildung zur Pflegefachkraft begannen. Dies 
zeigt, dass es nicht naheliegt, dass Aufenthaltstitel zur 
Arbeits- oder Ausbildungsplatzsuche missbräuchlich 
genutzt werden, weil auch bei diesen die Bedingun-
gen nicht so leicht zu erfüllen sind und daher teilweise 
sogar andere Aufenthaltstitel mit geringeren Anforde-
rungen vorgezogen werden. 

Es wurde in wenigen Fällen von Erfahrungen mit ge-
fälschten Unterlagen bzw. Qualifikationsnachweisen 
berichtet. Auch gab es Fälle, in denen nachträglich ein 
anderer Arbeitsvertrag zustande kam, in dem der Lohn 
deutlich geringer war, bei dem es also fraglich war, ob 
die BA diesen Bedingungen zugestimmt hätte (s. auch 
Kapitel 4.3.2). Dies alles steht aber nicht im Zusam-
menhang mit den Neuerungen des FEG, sondern ge-
hören zu den insgesamt seltenen Fällen, die laut den 
Behörden immer wieder auftreten können. Auch im 
Fall einer Behörde, die nicht ausschließen wollte, dass 
es durch das beschleunigte Fachkräfteverfahren etwas 
mehr Missbrauchsmöglichkeiten geben könnte, gab es 
zum Zeitpunkt der Befragung keine konkreten Hin-
weise darauf. 

Des Weiteren sahen einige Behörden Schwierigkeiten 
bei der Prüfung von Zuwandernden, die keinen Nach-
weis einer beruflichen Qualifikation benötigen, etwa 
IT-Fachkräfte, die über berufspraktische Kenntnisse 
nach Deutschland kommen (§ 19c Abs. 2 AufenthG 
i. V.  m. § 6 BeschV). Hierbei war es insbesondere bei 
relativ neuen Firmen und Firmen mit Hauptsitz im 
Ausland schwierig, genau zu prüfen, ob die erworbene 
Berufserfahrung ausreichend ist. 

Verbesserungsvorschläge gab es zum Thema Miss-
brauchsmöglichkeiten nur wenige, da gewisse Anfäl-
ligkeiten bei allen Gesetzen vorhanden und nicht zu 
vermeiden sind. Speziell bei der Dokumentenprüfung 
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stellt sich oft die Frage, ob z. B. Kopien echt oder eine 
gute Fälschung sind. Eine Behörde hat jedoch ange-
bracht, dass es im Bereich der Erwerbsmigration hilf-
reich wäre, Zugang zu Unterlagen von Unternehmen 
zu erhalten, um deren Seriosität zu prüfen und zu er-
kennen, ob wirklich eine Geschäftstätigkeit vorhanden 
ist. Arbeitsverträge und Lohnabrechnungen können 
diesbezüglich täuschen, da nicht geprüft werden kann, 
ob das, was bescheinigt wird, auch tatsächlich gezahlt 
wird. Von einer weiteren Behörde wurde ebenfalls 
angemerkt, dass Informationen über Firmenstruktu-
ren oft schwer zugänglich bzw. bei Neugründungen 
noch nicht vorhanden sind und dass bei verschachtel-
ten Strukturen von Unternehmen nicht immer erkannt 
werden kann, ob alles wie angegeben zutrifft. 

Bezüglich der Zuständigkeiten ist anzumerken, dass 
die AVen oft erweiterte regionale Kenntnisse haben, 
die zu einer begründeten Ablehnung des Visuman-
trags führen können. In diesem Punkt gilt es insbe-
sondere für mit dem beschleunigten Fachkräftever-
fahren betraute inländische Behörden abzuwägen, die 
 Expertise der AVen ggf. früher mit einzubeziehen. Da 
im beschleunigten Fachkräfteverfahren die AV erst am 
Ende des Antrages involviert wird, kann es sein, dass 
der vorherige Aufwand durch eine kurze Prüfung der 
AV im Vorfeld hätte vermieden werden können. Aller-
dings wurde hierzu auch festgestellt, dass es  schwierig 
ist, diesen Prozess zur Zufriedenheit aller  Beteiligten 
zu gestalten, da bestimmte Problemfelder erst im 
 Visumverfahren auftreten. 

Einschätzungen zum Wechseln von 
Aufenthaltstitel 

Wie bereits angemerkt, ist es bei einem (zeitnahen) 
Wechsel des Aufenthaltstitels, der auch mit einem 
Wechsel des Aufenthaltszwecks verbunden sein kann, 
oft schwierig abzugrenzen, ob es sich um einen „le-
galen“ Wechsel handelt oder ob der ursprüngliche 
Aufent haltszweck nur zum Schein vorgegeben wurde. 
Konkrete Verdachtsfälle bezüglich eines Missbrauchs 
gab es wie bereits dargestellt nur wenige. 

Von den Interviewenden wurde gezielt danach gefragt, 
ob ein Wechsel von Erwerbs- bzw. Bildungs migration 
zum Asyl erfolgte. Dies wurde jedoch von fast allen 
Befragten verneint. Es gab keine bekannten Fälle 
bzw. nur Einzelfälle, die erwähnt werden  konnten. 
Bei den Einzelfällen handelte es sich aber überwie-
gend um Personen, die nicht direkt nach ihrer Ankunft 
in Deutschland wechseln wollten, sondern erst nach 
längerem Aufenthalt. So beispielsweise Studierende, 
bei denen zu befürchten war, dass ihr Aufenthaltstitel 

zum Studium wegen fehlender Leistung oder zu lan-
ger  Studienzeit nicht verlängert wird, und die daher 
Asyl beantragen wollten, um in Deutschland bleiben 
zu können. 

Von einigen Behörden wurde zudem explizit erwähnt, 
dass Personen mit einem Schengen-Visum einge-
reist waren und dann in Deutschland einen Arbeits-
platz gesucht hatten. Weiterhin haben insbesondere in 
der ersten Phase der COVID-19-Pandemie im Früh-
jahr 2020, in der viele Botschaften und Flughäfen ge-
schlossen waren, laut Auskunft der Befragten einige 
Personen (teilweise auf Anregung der Arbeitgeber) ein 
Schengen-Visum beantragt, da die Beantragung eines 
Visums zur Erwerbstätigkeit zu lange gedauert hätte, 
um die bereits vorhandene Arbeitsstelle anzutreten. 
Dies begründete sich aber durch die Auswirkungen der 
Pandemie und nicht speziell durch das FEG. Auch vor 
dem FEG traten solche Fälle gelegentlich auf, wenn es 
zeitliche Schwierigkeiten gab. Dennoch ist dies i. d. R. 
kein vorgesehener Zugangsweg. Die Behörden waren 
jedoch aufgrund der besonderen Lage bereit, in den 
wenigen Fällen dann trotzdem einen Aufenthaltstitel 
in Deutschland zu erteilen, wenn die Botschaft zuge-
stimmt hatte. 

Quantitativ mehr Fälle, in denen Wechsel des Aufent-
haltstitels stattfanden, wurden in zwei Bereichen ge-
nannt. Beim ersten Bereich ging es um einen legalen 
Wechsel, der durch das FEG erst ermöglicht wurde. 
Viele Studierende wechselten seit Einführung des FEG 
ohne abgeschlossenes Studium von einem Aufent-
haltstitel zu Studienzwecken zu einem Aufenthalts-
titel zur Erwerbstätigkeit oder zur Ausbildung. Über-
wiegend wurde sehr gelobt, dass diese Möglichkeit 
nun besteht und Studierende, die mit ihrem Studium 
überfordert sind, sich umorientieren wollen oder 
 darauf angewiesen sind, (mehr) Geld zu verdienen, 
somit eine neue Perspektive erhalten. Da viele von 
ihnen bereits über einen Bachelorabschluss verfügen, 
handelt es sich in den meisten Fällen um mindestens 
grundlegend qualifizierte Personen, die aus verschie-
denen Gründen einen Wechsel anstreben. Dies trat 
nachvollziehbarerweise vorrangig in Städten mit Uni-
versitäten auf und betraf die kleineren Behörden nur 
selten (z. B. bei Umzug des Antragstellenden). Von 
einer besonders hohen Zunahme von Wechseln sprach 
eine Behörde, bei der vor allem Wechsel von Perso-
nen zu verzeichnen waren, die kurz vor dem Abschluss 
des Studiums standen und bereits einen Arbeitsplatz 
gefunden hatten. Durch die Möglichkeit zu wechseln 
konnte der Arbeitsplatz hier schneller angetreten wer-
den, als es vor dem FEG möglich gewesen wäre. 
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Ein zweiter Bereich, der von mehreren Behörden an-
gesprochen wurde, war die Zuwanderung aus den 
Westbalkanstaaten. Bezüglich der Westbalkanregelung 
haben mehrere Behörden festgestellt, dass dort alter-
nativ zu dieser Regelung das beschleunigte Fachkräf-
teverfahren angestrebt oder ein Erwerbsmigrations-
titel für einen Arbeitsplatz beantragt wurde, der später 
schnell gewechselt wurde. Hintergrund ist hierbei aber 
laut Aussagen der Behörden vor allem die Verfahren-
sproblematik. Durch die Schließung von AVen und die 
langen Fristen für den Erhalt eines Termins an den 
dortigen Botschaften haben viele Zuwanderungsinter-
essierte Ausweichmöglichkeiten gesucht, um über das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren schnell an einen 
Termin zu kommen. Andere Personen aus den West-
balkanstaaten haben zunächst einen beliebigen Job 
angenommen, um erst einmal in Deutschland ankom-
men zu können, und haben dann von Deutschland aus 
nach einer besseren Arbeitsstelle gesucht. Somit ist es 
laut den Befragten wichtig, dass die AVen so ausge-
stattet werden, dass die Verfahren in vertretbarer Zeit 
abgeschlossen werden, damit es nicht notwendig wird, 
kurzfristig auf alternative Arbeitsplätze auszuweichen. 

Vereinzelt gab es auch Hinweise, dass im Gesundheits-
sektor häufig Wechsel stattfanden. Im Ausbildungsbe-
reich ist das oft nachvollziehbar, da die Arbeit sehr an-
strengend ist und unter Zuwandernden vorab oftmals 
andere Vorstellungen von den Arbeits- und Ausbil-
dungsbedingungen in Deutschland bestanden haben. 
Bei Pflegekräften passierte es wiederholt, dass die 
 Arbeitsumstände unterschätzt wurden. Es wurde aber 
auch von Ärztinnen und Ärzten berichtet, die nach 
 Ablauf ihres oft kurzfristigen Vertrages beispielsweise 
auf eine ärztliche Tätigkeit in Impfzentren wechselten, 
welche wiederum auch nur befristet ausgeübt wurde. 
„Job-Hopper“ sind allerdings laut einer weiteren Be-
hörde eher bei gering qualifizierten Tätigkeiten anzu-
treffen, beispielsweise bei Hilfskräften in der Gastro-
nomie. 

Teilweise wunderten sich die befragten Behörden 
auch über zu viel (wahrgenommenes) Misstrauen. Hier 
wurde betont, an erster Stelle nicht alles von mögli-
chem Missbrauch her zu denken, sondern mehr die 
Chancen zu sehen und erst einmal „im Zweifel für den 
Angeklagten“ zu denken. Der Wunsch nach verstärkter, 
gut qualifizierter Zuwanderung steht nach Auffassung 
dieser Befragten im Widerspruch zu aufwendigen und 
langwierigen Prüfungen im Verfahren. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass nur wenige Fälle auf-
geführt wurden, in denen es den Verdacht auf Miss-

brauch gab. Keine Behörde hat von großen Fallzahlen 
oder negativen Entwicklungen in den letzten Jahren 
berichtet. Ein Einfluss des FEG auf die Missbrauchs-
möglichkeiten wurde nicht gesehen. Andere Aufent-
haltstitel wie z. B. der von den Befragten häufiger 
genannte Familiennachzug sind anfälliger für Miss-
brauch. Ein Grund für den eher seltenen Missbrauch 
ist dabei in den für die Bildungs- und Erwerbsmigra-
tion geltenden Voraussetzungen zu sehen, die vielfach 
anspruchsvoll sind. 

4.3 Einschätzungen zur 
Umsetzung des FEG in 
Bezug auf Zuwandernde 
und Unternehmen

Im folgenden Kapitel werden positive und kritische 
Rückmeldungen von zugewanderten Fachkräften und 
Unternehmen zu den rechtlichen Änderungen und Re-
gelungen des FEG dargestellt. Die Aussagen beschrei-
ben die Sichtweise der befragten ABHen, welche die 
an sie herangetragenen Rückmeldungen wiedergaben 
und daher mit Bedacht zu interpretieren sind. 

4.3.1 Berichtete Erfahrungen: Zuwandernde 

Grundsätzlich haben die befragten ABHen wenig Aus-
kunft über Rückmeldungen zum FEG aus der Perspek-
tive von Zuwandernden geben können. Einerseits war 
der direkte Kontakt aufgrund der COVID-19-Pande-
mie stark eingeschränkt, andererseits richtete sich die 
Beratung speziell im beschleunigten Fachkräfteverfah-
ren an antragstellende Arbeitgeber. Dennoch konnten 
einige Befragte Hinweise geben, wie die Zuwandern-
den von den neuen Möglichkeiten und  insbesondere 
dem beschleunigten Fachkräfteverfahren erfahren 
haben, welche Vorteile sie sehen und mit welchen 
 Herausforderungen sie konfrontiert waren. 

Zuwandernde hatten vom beschleunigten Fachkräfte-
verfahren z. T. über private oder soziale Netzwerke er-
fahren, aber auch über Arbeitgeber und hier besonders 
über solche mit eigenem Migrationshintergrund. Eine 
ABH gab den Hinweis, dass u. a. auch Sprachschulen 
im Ausland einen engen Kontakt zu Arbeitgebern in 
Deutschland pflegen und interessierte Personen ver-
mitteln. 
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Weiterhin wurde berichtet, dass das beschleunigte 
Verfahren sehr komfortabel für interessierte Fach-
kräfte ist, da die Unternehmen einen Großteil der ad-
ministrativen Aufgaben erledigen und nicht alle ein-
zelnen Schritte umfassend von den Migrantinnen und 
Migranten verstanden werden müssen. Wenn sich ein 
Unternehmen ausreichend engagierte, gab es i. d. R. 
keine Probleme. Schwierigkeiten bestanden nur dann, 
wenn relevante Informationen zu Folgeschritten bzw. 
der Sachstand nicht an die Fachkraft weitergeleitet 
wurden. Dies wurde eher bei KMU als bei Großunter-
nehmen wahrgenommen. Die Bemühungen durch Ar-
beitgeber werden von den Fachkräften positiv gese-
hen, auch weil dies ihnen die Sicherheit gibt, dass es 
sich um ein seriöses Arbeitsangebot handelt. Negative 
Rückmeldungen erhielten zentrale und kommunale 
ABHen dahingehend, dass nach der Ankunft der (ange-
henden) Fachkraft die Kommunikation mit den kom-
munalen ABHen sehr schwierig war. Zum Teil wurden 
E-Mails nicht oder verspätet beantwortet und es be-
standen sehr lange Wartezeiten für Termine.

Insgesamt wurde berichtet, dass der Wissensstand 
zu den Möglichkeiten im FEG unter Fachkräften sehr 
 heterogen war: Einige Personen waren sehr gut infor-
miert, andere jedoch gar nicht. Die meisten interes-
sierten Personen informierten sich vorab im Ausland, 
primär bei den AVen sowie über die Webseite MiiG. 
Personen mit akademischem Abschluss fanden sich 
meist mit den Informationen im Internet zurecht. Eine 
ABH lobte auch explizit die Beratungsarbeit der neu 
gegründete ZSBA, infolgedessen Zuwandernde meist 
gut über den Ablauf der Anerkennungsverfahren in-
formiert waren. In der Anfangszeit wurden die zen-
tralen ABHen gelegentlich von interessierten Perso-
nen kontaktiert, weil die Fehlannahme bestand, dass 
es sich hierbei um eine Art Arbeitsvermittlungsagen-
tur handele. Wenn Anfragen an die ABHen gerichtet 
wurden, waren diese jedoch selten von allgemeiner 
Natur, sondern bezogen sich meist auf konkrete Fall-
konstellationen. Direkter Kontakt mit Zuwandernden 
bestand i. d. R. erst nach deren Ankunft zur Ausstel-
lung des Aufenthaltstitels oder zur Klärung des Fa-
miliennachzugs, dann waren viele allgemeine Fragen 
bereits geklärt. Mit der Zeit entwickelten sich meist 
viele Folgefragen, die zusammenhängend mit dem 
Aufenthaltsrecht das tägliche Leben und die Karriere 
betrafen, u. a. Fragen zu einer angestrebten Selbst-
ständigkeit oder zum Umgang mit befristeten Arbeits-
verträgen. Einige Antragstellende informierten sich 
auch explizit über die Voraussetzungen für eine Blaue 
Karte EU, um die verkürzte Frist für eine Niederlas-
sungserlaubnis in Anspruch zu nehmen. 

Kritisiert wurden bezüglich einiger Berufsgruppen die 
weiterhin existierenden Nachweispflichten für eine 
Niederlassungserlaubnis. Diese betreffen die deut-
schen Sprachkenntnisse sowie das Ablegen des Tests 
„Leben in Deutschland“ als Nachweis der Grundkennt-
nisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der 
Lebensverhältnisse in Deutschland. Dies stieß insbe-
sondere bei IT-Fachkräften auf Unverständnis, wel-
che sich oftmals auf Englisch erfolgreich in den deut-
schen Arbeitsmarkt integrierten und für die Ausübung 
ihrer Tätigkeit im Unternehmen keine Deutschkennt-
nisse benötigten. Ebenso gab es laut der Befragten viel 
Unmut unter Medizinerinnen und Medizinern, die für 
ihre Berufszulassung bereits Deutschkenntnisse auf 
C1-Niveau vorweisen mussten und das zusätzliche Ab-
legen des Tests als unverhältnismäßig erachteten. Die 
ABHen sprachen sich in diesem Zusammenhang für 
eine gesetzliche Weisung aus, die eine Lockerung der 
Vorgaben in bestimmten Fällen ermöglicht, insbeson-
dere für Personen, bei denen davon auszugehen ist, 
dass sie die entsprechenden Voraussetzungen für eine 
gelingende Integration in Deutschland erfüllen, aber 
auch bei Berufsgruppen, deren Förderung im Sinne 
des öffentlichen Interesses ist. 

Insbesondere bei der Beantragung eines Visums zum 
Familiennachzug ergaben sich außerdem viele Hürden 
für (angehende) Fachkräfte, die gemeinsam mit ihrer 
Familie nach Deutschland einreisen wollten. Neben 
einer Vielzahl an Nachweisen (über die Sicherung 
des Lebensunterhalts, verfügbaren Wohnraum sowie 
bislang erforderliche einfache Deutschkenntnisse74) 
mussten Eheleute aus bestimmten Herkunftsländern 
zunächst einen offiziellen Bescheid der zuständigen 
Heimatbehörde über die Ehefähigkeit bzw. den Famili-
enstand bei der zuständigen AV zur Beantragung eines 
Visums zum Familiennachzug vorlegen. U. a. führte 
vor allem die verzögerte Ausstellung von  Bescheiden 
seitens der Heimatbehörde dazu, dass Fachkräfte, 
bspw. aus Pakistan oder dem Iran, die ausschließlich 
gemeinsam mit der Ehepartnerin oder dem Ehepartner 
nach Deutschland einreisen wollten, bis zu zwei Jahre 
darauf warten mussten. 

Verzögerungen traten auch bei Personen auf, die für 
touristische Zwecke visumfrei nach Deutschland ein-
reisten und vor Ort in der ABH einen Aufenthalt zur 
Erwerbstätigkeit beantragen wollten. Oftmals betraf 

74 Mittlerweile hat der Gesetzgeber entschieden, für die Erteilung 
eines Visums an Ehepartnerinnen und -partner künftig auf das 
Erfordernis des Nachweises jeglicher deutschen Sprachkennt-
nisse zu verzichten (Gesetz zur Einführung eines Chancen-
Aufenthaltsrechts; s. Kapitel 1.3.4).
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das Personen, die im Rahmen der Westbalkanregelung 
erwerbstätig werden wollten, hierfür aber nach § 26 
Abs. 2 BeschV zunächst ein entsprechendes Visum bei 
der zuständigen deutschen AV im Herkunftsland bean-
tragen und folglich erst einmal wieder ausreisen muss-
ten. Weiterhin gab es einige Sonderfälle unter Fach-
kräften, die (vermehrt aus den USA) visumfrei nach 
Deutschland eingereist und anschließend zu einer 
Partnerin oder einem Partner gezogen waren. In die-
sen Fällen bestand aufgrund eines Arbeitsvertrages die 
Möglichkeit, einen entsprechenden Aufenthaltstitel zu 
beantragen. Darüber hinaus waren damit gleichzeitig 
auch die Voraussetzungen für einen an sich vorteilhaf-
teren75 Aufenthaltstitel nach §§ 28 oder 30 AufenthG 
bzw. § 3 Freizügigkeitsgesetz/EU als Familienange-
hörige erfüllt. Während allerdings Personen, die einen 
Aufenthaltstitel zur Bildungs- und Erwerbsmigration 
beantragt haben, direkt ab Veranlassung der Ausstel-
lung des Aufenthaltstitels arbeiten dürfen (nach § 81 
Abs. 5a AufenthG), ist die Erwerbstätigkeit für Per-
sonen im Familiennachzug oft nur verzögert mög-
lich. Hier gilt, dass eine Erwerbstätigkeit bis zur end-
gültigen Ausstellung des AT nicht gestattet ist. Somit 
mussten betroffene Personen je nach Auslastung der 
zuständigen ABH mit ggf. langen Wartezeiten rechnen 
(s. auch Bearbeitungszeiträume und Fristen im Kapitel 
4.1.1).

Eine Neuregelung wurde besonders von Absolventin-
nen und Absolventen inländischer Hochschulen kri-
tisiert: Nach den Regelungen des FEG müssen diese 
trotz eines inländischen Hochschulabschlusses für 
eine angestrebte Beschäftigung zunächst eine Zu-
stimmung der BA erhalten (s. auch Kapitel 4.1.1 und 
4.1.3). Die Sachbearbeitung war vor der Novellierung 
meist innerhalb von wenigen Minuten abgeschlos-
sen, nun dauert es ggf. ein bis zwei Wochen länger, da 
noch auf die Antwort der BA gewartet werden muss. 
Zu Ablehnungen kam es bislang nur in Einzelfällen. 
Dort bestand die Problematik, dass in gewissen Be-
rufsgruppen das Einstiegsgehalt unter der von der BA 
vorausgesetzten Mindestgrenze lag. Dies war bspw. bei 
Berufsanfängerinnen und -anfängern im Bereich Ar-
chitektur häufiger der Fall. Gelobt wurde hingegen der 
einfache Zweckwechsel von einem laufenden Studium 
in einen Arbeitsplatz oder in eine Ausbildung (s. auch 
Kapitel 4.2.4 zum Wechsel des Aufenthaltszwecks). 

75 Der Aufenthaltstitel im Familiennachzug bietet mehr Flexibilität 
auf dem Arbeitsmarkt, bspw. kann bei Bedarf vergleichsweise 
einfach der Arbeitsplatz gewechselt werden. Insbesondere beim 
Familiennachzug zu einer EU-Bürgerin oder einem EU-Bürger 
kann bei der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen außerdem 
bereits nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis beantragt 
werden. 

In diesem Zusammenhang wurde als großer Anreiz 
für das Absolvieren einer schulischen oder betriebli-
chen Ausbildung genannt, dass nun auch Fachkräfte 
mit einer Berufsausbildung genauso schnell eine Nie-
derlassungserlaubnis wie Personen mit Hochschulab-
schluss erhalten können. 

Als weitere positive Änderung wurde die Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis an Fachkräfte nach 
§ 18c AufenthG seitens der ABHen gelobt. Die Mög-
lichkeit, statt nach fünf nun nach vier Jahren eine 
 Niederlassungserlaubnis zu erhalten, führte kurz 
nach dem Inkrafttreten dazu, dass sich viele bereits 
in Deutschland erwerbstätige Personen bei der ABH 
meldeten, um direkt in einen unbefristeten Aufenthalt 
zu wechseln. Die Reduzierung der Voraussetzungen 
gegenüber der allgemeinen Niederlassungserlaubnis 
nach § 9 AufenthG ermögliche Fachkräften attraktive 
Zukunftsperspektiven in Deutschland. 

4.3.2 Berichtete Erfahrungen: Unternehmen

Von den Arbeitgebern, die sich für das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren entschieden, wurde größtenteils 
eine hohe Zufriedenheit geäußert, speziell im Rahmen 
der Beantragung der Blauen Karte EU. Von zentraler 
Bedeutung für Arbeitgeber war dabei die Gewinnung 
von Fachkräften mit passenden Qualifikationen, unab-
hängig vom Herkunftsland. Als vorteilhaft erwies sich 
jedoch ein persönlicher oder wirtschaftlicher Bezug 
des Unternehmens zu einem oder mehreren Dritt-
ländern, bspw. wenn ausländische Niederlassungen 
Teil des Unternehmens waren und Mitarbeitende be-
triebsintern entsandt wurden. Wenn überhaupt keine 
Beziehungen ins Ausland bestanden, war es schwie-
riger, (angehende) Fachkräfte international zu rekru-
tieren.

Insbesondere das beschleunigte Fachkräfteverfahren 
wirkte auf Arbeitgeber unkomplizierter als die regu-
lären Verfahren und damit attraktiv, sodass z. T. auch 
bislang unerfahrene Unternehmen dazu ermutigt wur-
den, Fachkräfte aus Drittstaaten einzustellen. Seitens 
der Arbeitgeber wurde der enge persönliche Kontakt 
zur zentralen bzw. kommunalen ABH gelobt, sodass 
bevollmächtigte Unternehmen von einer Ansprech-
person insbesondere bei der Zusammenstellung aller 
Antragsunterlagen begleitet wurden und immer einen 
aktuellen Sachstand zum Verfahren mitgeteilt beka-
men. Einige Unternehmen berichteten den befragten 
ABHen, dass der Aufwand letztlich geringer war als 
anfangs befürchtet. Andere bemängelten jedoch auch, 
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dass das Zusammenstellen der Dokumente, das An-
fertigen von Übersetzungen sowie das Anerkennungs-
verfahren aufwendiger waren als erwartet. Trotz des 
beschleunigten Fachkräfteverfahrens dauerte es oft-
mals bis zu einem halben Jahr, bis der Anerkennungs-
bescheid vorlag, mitunter auch weil eingereichte Un-
terlagen unvollständig waren (s. auch Kapitel 4.1.3). 
Die individuellen Erfahrungen mit dem beschleunig-
ten Fachkräfteverfahren hingen stark von den Vor-
aussetzungen der jeweiligen Berufsbranche und der 
mitgebrachten Berufsqualifikation der Fachkraft ab. 
Grundsätzlich zeigte sich außerdem eine starke He-
terogenität zwischen den Unternehmen hinsichtlich 
ihres Informationsstandes sowie ihrer Hürden und Be-
darfe bezüglich einer Nutzung der gesetzlichen Rege-
lungen. Schon vor der Gesetzesänderung galt die Ten-
denz, dass Großunternehmen eher als KMU mit den 
Abläufen und Prozessen der Erwerbsmigration ver-
traut waren, da ab einer gewissen Größe häufig auch 
eine eigene Personalabteilung vorhanden ist, die sich 
der internationalen Rekrutierung von Fachkräften pro-
fessionell widmen kann. Auch vereinzelte kleinere Un-
ternehmen wie z. B. familienbetriebene Restaurants 
nutzten bereits vor Inkrafttreten des FEG die gegebe-
nen Möglichkeiten, um (Spezialitäten-)Köchinnen und 
(Spezialitäten-)Köche oder Restaurantfachkräfte aus 
dem Ausland einzustellen. In einigen Fällen waren u. a. 
auch Hotel- und Handwerksbetriebe bei der ABH be-
reits bekannt, die geschätzt einmal im Jahr eine aus-
ländische Fachkraft einstellen wollten und denen die 
benötigten Unterlagen geläufig waren. 

Die Frage, inwieweit und für wen das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren eine Vereinfachung in die Arbeits-
kräftegewinnung brachte, wurde von den befragten 
ABHen unterschiedlich beantwortet. Dadurch, dass der 
Arbeits- und Kommunikationsaufwand verstärkt beim 
bevollmächtigten Arbeitgeber liegt, müssen Betriebe 
zunächst für die Antragstellung entsprechende Kapa-
zitäten aufbringen. Großunternehmen verfügten i. d. R. 
bereits über die notwendigen professionellen Struktu-
ren, waren gut mit einschlägigen Personaldienstleis-
tenden und AVen vernetzt, sodass oftmals keine um-
fassende Betreuung durch die ABHen notwendig war. 
Teilweise bestand in Verfahren für akademische Fach-
kräfte kein direkter Kontakt zwischen der ABH und 
den Arbeitgebern, sondern ausschließlich mit beauf-
tragten Unterbevollmächtigten, z. B. Rechtsanwälten 
oder Relocation-Agenturen. Gerade im Pflegebereich 
beauftragten viele Arbeitgeber Vermittlungsagen-
turen, die bei Vorliegen aller relevanten Dokumente 
auch vor dem FEG relativ zügig dafür sorgten, dass die 
Beantragung des Visums durchgeführt wurde. Daher 
schlussfolgerten einige ABHen, dass das beschleunigte 

Fachkräfteverfahren kaum einen Mehrwert für Groß-
unternehmen hat und viele, die zuvor bereits erfolg-
reich international rekrutiert haben, weiterhin auch 
reguläre Verfahren nutzen werden. Andererseits be-
stand bei dringendem Personalmangel der Wunsch, 
die (angehende) Fachkraft schnellstmöglich einzu-
stellen, sodass einige Großunternehmen wie z. B. die 
Deutsche Bahn bereitwillig die Gebühr von 411 Euro 
im beschleunigten Fachkräfteverfahren investier-
ten, um einen zeitnahen Termin in der AV zu erhalten. 
Dennoch wünschten sich Arbeitgeber teilweise eine 
(noch) schnellere Bearbeitung, als es beim derzeitigen 
beschleunigten Fachkräfteverfahren der Fall ist. Des 
Weiteren wurden auch Wohlfahrtsverbände genannt, 
welche vorherige Verzögerungen in der Anwerbung 
von Pflegeauszubildenden, z. B. aus Marokko und Tu-
nesien, zukünftig durch die Nutzung des beschleunig-
ten Fachkräfteverfahrens vermeiden wollten. Obwohl 
laut Einschätzung einer befragten ABH die regulären 
Verfahren für Auszubildende grundsätzlich unpro-
blematisch verliefen, wurde vom Arbeitgeber auf-
grund der besseren Planbarkeit auf die Anwendung 
des beschleunigten Fachkräfteverfahrens bestanden, 
u. a. weil in diesem speziellen Fall die Auszubildenden 
selbst die Gebühr bezahlten.

Die befragten Behörden sahen den größten Mehrwert 
der FEG-Regelungen vor allem für Mittelständler, z. B. 
im Einzelhandel, sowie Baufirmen und Kleinunterneh-
men, z. B. Handwerksbetriebe, welche von der um-
fassenden Beratung durch eine zuständige Ansprech-
person in der ABH profitierten. Im Vergleich zu den 
Großunternehmen dauerte hier die Zusammenstellung 
der Unterlagen oftmals etwas länger, weil entweder 
der Zeitdruck vergleichsweise geringer war oder die 
Kapazitäten im Betrieb fehlten, sich zügig um die An-
tragstellung zu kümmern. Die ABHen berichteten, dass 
sich zumindest einige der KMU bereits über die kon-
kreten Voraussetzungen und Abläufe, hauptsächlich 
über die Webseite MiiG oder beim Arbeitgeberservice 
der BA, informiert hatten. Positive Resonanz wurde 
bezüglich der klar strukturierten Inhalte der MiiG-
Webseite geäußert. Sobald Arbeitgeber die dort darge-
stellten sieben Schritte des beschleunigten Fachkräf-
teverfahrens verinnerlicht hatten, verlief die Zuarbeit 
zumeist reibungslos. Insbesondere bei kleinen Unter-
nehmen bestanden jedoch teilweise falsche Vorstel-
lungen bezüglich des Verfahrensablaufs, dessen Dauer 
und der Definition einer „Fachkraft“. Mit dem einge-
führten beschleunigten Fachkräfteverfahren wurde 
teils eine Erwartungshaltung seitens des Arbeitgebers 
generiert, die von den ABH-Mitarbeitenden als „naiv“ 
beschrieben wurde, da manche die Hoffnung hegten, 
die Fachkraft könne hierdurch innerhalb eines  Monats 
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einreisen. So resultierte die Erstberatung oftmals in 
anfänglicher Enttäuschung darüber, dass die be-
schleunigten Fachkräfteverfahren u. U. langwierig und 
kompliziert sein können. Arbeitgeber wollten bspw. 
Personen einstellen, deren Qualifikation mit der ange-
strebten Beschäftigung nicht kompatibel war (etwa die 
Einstellung eines Mechatronikers als Gärtner). 

Dennoch wurde es als großer Gewinn erachtet, dass 
durch die Ankündigung der neuen Möglichkeiten des 
FEG zumindest „Berührungsängste“ unter interessier-
ten Arbeitgebern reduziert werden konnten, über-
haupt mit einer zuständigen ABH in Kontakt zu treten. 
In vielen Fällen konnten durch die enge Begleitung 
im beschleunigten Fachkräfteverfahren anfängliche 
Sorgen abgebaut und notwendige aufenthaltsrechtli-
che Grundlagen vermittelt werden. So wurde berich-
tet, dass Arbeitgeber einen starken Informationsbe-
darf äußerten und regelmäßig anriefen, um sich zu 
vergewissern, alles richtig zu machen. Einige Arbeit-
geber empfanden den bürokratischen Aufwand wei-
terhin als zu hoch und hatten Schwierigkeiten, den 
Überblick über die benötigten Unterlagen zu behal-
ten. Des Weiteren bestand auch reges Interesse unter 
Arbeitgebern mit eigenem Migrationshintergrund, die 
(angehende) Fachkräfte u. a. aus ihrem eigenen Her-
kunftsland einstellen wollten. Bei Personen mit ge-
ringen Deutschkenntnissen erwies sich die Vermitt-
lung als sehr schwierig, sodass in einigen Regionen 
die ABH-Ansprechpersonen auf externe mehrspra-
chige Angebote zurückgreifen mussten (s. auch Kapi-
tel 4.1.4). Arbeitgeber waren i. d. R. sehr bemüht und 
informierten sich selbstständig im Rahmen weiterer 
Angebote, bspw. beim IQ-Netzwerk. Sobald ein Unter-
nehmen das Verfahren einmal durchlaufen hatte, war 
es ihnen meist verständlich. Auf die stetige Verbesse-
rung des Informationsstands bei Unternehmen lässt 
dabei die im Zeitverlauf zu beobachtende Zunahme an 
Anträgen und Vollständigkeit der eingereichten Doku-
mente schließen.

Häufig geäußert wurde seitens der Arbeitgeber der 
Bedarf nach besseren Verfahrensmöglichkeiten für die 
Anwerbung von Hilfskräften aus Drittstaaten. Der Per-
sonalmangel bei den Unternehmen, u. a. in der Bau-
branche, führte teilweise so weit, dass trotz schlechter 
Erfolgsprognose seitens der ABH versucht wurde, über 
das beschleunigte Fachkräfteverfahren eine Zuwan-
derung im Rahmen der Erwerbsmigration zu beantra-
gen. Insbesondere bestand oftmals die falsche Vorstel-
lung unter Arbeitgebern, dass nicht formal qualifizierte 
Personen innerhalb der Westbalkanregelung nach § 26 
Abs. 2 BeschV die langen Wartezeiten im Visumver-
fahren umgehen können, indem ein beschleunigtes 

Fachkräfteverfahren beantragt wird. Die Erläuterung, 
dass Hilfsarbeitertätigkeiten nicht unter die Defini-
tion einer Fachkraft fallen, wurde von einigen Arbeit-
gebern nicht gut aufgenommen, da entsprechende 
Arbeitskräfte dennoch benötigt werden. Der Großteil 
der Arbeitgeber war sich jedoch dessen bereits vorab 
bewusst. Prinzipiell wünschten sich viele Arbeitgeber 
eine größere Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten, 
sodass Personen, die z. B. eine Ausbildung beginnen, 
vorab temporär als Hilfskräfte zur Einarbeitung und 
Verbesserung der Deutschkenntnisse eingestellt wer-
den können. Mittlerweile haben entsprechende Anfra-
gen bei den ABHen nachgelassen, weil der Informati-
onsstand unter den Arbeitgebern besser geworden ist. 
Betont wurde, dass es wichtig ist, Arbeitgeber nicht 
durch eine Flut an Informationen zu überfordern, son-
dern diese kompakt und praktikabel aufzubereiten. Die 
häufigsten Fragen waren, wie lange es dauert, bis die 
Fachkraft einreisen kann, mit welchen Kosten zu rech-
nen ist und was die einzelnen Schritte sind. Es wurde 
auch empfohlen, mehr zielgruppenspezifische Wer-
bung an die KMU zu adressieren, da die Erfahrung 
zeigte, dass viele dieser Betriebe zunächst nicht wuss-
ten, wohin sie sich mit ihren Fragen wenden müssen, 
weil die Zuständigkeiten und Angebote von Bundes-
land zu Bundesland sehr unterschiedlich sind. Zum 
Zeitpunkt der Befragung kam die Anregung, eine zen-
trale Webseite mit einer Postleitzahlsuche einzurich-
ten, um die nächstliegende zuständige Behörde für das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren ausfindig zu ma-
chen. Denkbar wäre es, eine entsprechende Funktion 
auf der Webseite MiiG zu integrieren. 

Positive Rückmeldungen außerhalb des beschleunig-
ten Fachkräfteverfahrens kamen vor allem zu aka-
demischen Fachkräften (z. B. zu Ingenieurinnen und 
Ingenieuren), da keine aufwendige Anerkennung not-
wendig war. In diesen Fällen lagen die Entscheidungen 
der AVen teilweise innerhalb einer Woche vor. Ebenso 
wurden die Möglichkeiten für Auszubildende positiv 
hervorgehoben, da lediglich der Ausbildungsvertrag, 
die Sicherung des Lebensunterhalts (bspw. im Rahmen 
der betrieblichen Ausbildungsvergütung) und die not-
wendigen Sprachkenntnisse geprüft werden mussten. 
Der bürokratische Aufwand war folglich überschaubar 
und wird voraussichtlich langfristig mit einem großen 
wirtschaftlichen Nutzen für die Betriebe verbunden 
sein. 

Kritik wurde besonders hinsichtlich langwieriger 
 Anerkennungsverfahren geäußert, die z. T. auch im 
beschleunigten Fachkräfteverfahren über ein Jahr 
 bearbeitet wurden, was selbst für die Befragten nicht 
immer nachvollziehbar war. Manche Arbeitgeber 
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 versuchten, die Verfahren zu beschleunigen, indem sie 
mit den Anerkennungsstellen direkt in Kontakt traten, 
was z. T. aber den gegenteiligen Effekt erzielte (s. auch 
Kapitel 4.1.3). Im Falle einer bescheinigten Teilaner-
kennung bestand zudem noch die Problematik, ob der 
Arbeitgeber überhaupt ausbildungsbefähigt ist, die 
nachgewiesenen praktischen „Kenntnislücken“ der 
Fachkraft im Rahmen einer betrieblichen Anpassungs-
qualifizierung zu vermitteln.

Unverständnis seitens einiger Arbeitgeber bestand 
auch in Fällen, in denen die zeitgleiche Einreise von 
Familienangehörigen mit der Fachkraft trotz des be-
schleunigten Fachkräfteverfahrens mit einem hohen 
administrativen Aufwand einherging und sich z. T. 
als sehr zeitaufwendig erwies. Zum einen benötigte 
die ABH für die aufenthaltsrechtliche Prüfung vorab 
entsprechende Heiratsdokumente, die teilweise der 
Fachkraft nicht vorlagen, zum anderen wurde davon 
berichtet, dass in vereinzelten AVen keine zeitnahen 
Termine für Visa zum Familiennachzug angeboten 
werden konnten. 

Des Weiteren kam es temporär zu einigen Rücknah-
men bzw. Abbrüchen von Anträgen im beschleunig-
ten Fachkräfteverfahren durch Arbeitgeber, weil diese 
zunächst pandemiebedingt abwarten wollten, wie sich 
die eigene betriebswirtschaftliche Situation entwickelt. 
Einige der interessierten Unternehmen wollten Perso-
nal einstellen, welches aufgrund der Pandemie nicht 
einreisen durfte. In solchen Fällen wurde sich expli-
zit Hilfe von den Behörden gewünscht, denen jedoch 
ebenfalls die Hände gebunden waren. Ein anderer 
Grund waren die bereits genannten falschen Vorstel-
lungen bzgl. Dauer und Voraussetzungen zur Erwerbs-
migration, insbesondere unter Klein- und Kleinstun-
ternehmen. Häufig bestand nach der Darstellung des 
Antragsprozesses und der Klärung von Nachfragen 
kein Interesse mehr. Auch anfängliche Fehlinforma-
tionen zu anerkennungsfähigen Berufsabschlüssen 
seitens der ABHen, dass z. B. Weiterbildungen an Pri-
vatschulen als qualifizierte Ausbildungen anerkannt 
würden, führten zu mehreren Absagen. In einigen 
 Fällen fehlte auch die direkte sowie innerbehördliche 
Kommunikation darüber, dass ein Arbeitgeber bzw. die 
Fachkraft vorab bereits ein reguläres Visumverfahren 
in einer AV beantragt hatte. Sobald das reguläre Visum 
erteilt war, wurde das parallel laufende beschleunigte 
Fachkräfteverfahren abgebrochen. Gelegentlich kam 
es auch dazu, dass sich Großkonzerne aufgrund von 
Planungsänderungen dazu entschlossen, die Fachkraft 
in einer anderen Niederlassung im Ausland anzustel-
len, und einen gestellten Antrag wieder zurückzogen. 
Auch seitens der Fachkräfte kam es teilweise zu Ab-

brüchen, weil sich zwischenzeitlich ein anderes attrak-
tives Arbeitsangebot bei einem anderen Arbeitgeber 
ergeben hatte. 

Beim beschleunigten Fachkräfteverfahren handelt es 
sich um ein kostenpflichtiges Verfahren; laut Gesetz ist 
grundsätzlich die (angehende) Fachkraft als Gebühren-
schuldner zu sehen. Dennoch übernahmen Unterneh-
men (auch um als Arbeitgeber attraktiv zu sein) oft-
mals die Kosten von 411 Euro und wurden bei Bedarf 
auch seitens der ABHen dazu angehalten, diese im 
Rahmen einer Kostenübernahmeerklärung zu zahlen. 
Für einige Unternehmen bedeutete dies eine zusätzli-
che finanzielle Belastung und einen Hinderungsgrund, 
insbesondere für einige Kleinunternehmen, die durch 
die COVID-19-Pandemie wirtschaftliche Verluste ver-
zeichneten. Somit haben einige Unternehmen auch 
aufgrund der Gebührenhöhe von einem beschleunig-
ten Fachkräfteverfahren abgesehen. Vereinzelt sind Ar-
beitgeber lieber in das reguläre Verfahren gewechselt 
oder haben die Gebühr von der Fachkraft selbst zahlen 
lassen. In einer ABH wurde davon berichtet, dass pan-
demiebedingt auch eine Sonderregelung mit großzügi-
gen Fristen zur Tilgung der Gebühr eingeräumt wurde, 
von der allerdings nur wenige Personen Gebrauch 
machten. Sobald von der Ansprechperson in der ABH 
erläutert wurde, warum eine Gebühr erhoben wird und 
die Unterstützungsleistung insbesondere bei der Kom-
munikation mit den Anerkennungsstellen und AVen 
dargestellt wurde, war i. d. R. die Bereitschaft seitens 
der Arbeitgeber da, die Gebühr zu zahlen. Viele ABHen 
berichteten, dass mit den erhobenen Gebühren auch 
ein entsprechendes Anspruchsdenken und eine Erwar-
tungshaltung unter den antragstellenden Arbeitgebern 
feststellbar war. Einerseits hatte dies den positiven Ef-
fekt von Verbindlichkeit, sodass sich viele Arbeitgeber 
sehr engagiert zeigten, damit die Fachkraft erfolgreich 
und zeitnah einreisen konnte. Andererseits erwarteten 
einige auch eine Erfolgsgarantie im Verfahren, wes-
halb in der Beratung z. T. zunächst klargestellt werden 
musste, dass es sich bei der Verfahrensgebühr nicht 
um eine Dienstleistung handelt und diese auch nicht 
als Entgelt für einen Termin in der Auslandsvertretung 
missverstanden werden soll. 

Grundsätzlich kommen noch weitere Gebühren für das 
Anerkennungsverfahren sowie ggf. notwendigen Über-
setzungen und das eigentliche Visum dazu, worauf die 
ABHen in der Beratung explizit hinwiesen. Insbeson-
dere für die Anerkennung nicht-akademischer Berufs-
abschlüsse fallen gewöhnlich auch höhere Kosten an 
als bei den meisten akademischen Abschlüssen. Ge-
schätzt wurden die Kosten je nach anzuerkennender 
Berufsqualifikation auf zusätzliche 250 bis 1.000 Euro 
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und z. T. noch mehr. Unter den Antragstellenden gab 
es vermehrt kleinere Handwerksbetriebe, die Schwie-
rigkeiten hatten, die Kosten alleine zu tragen. Groß-
unternehmen übernahmen häufiger die Kosten oder 
teilten sich diese mit den akademischen Fachkräften, 
deren Gehälter i. d. R. dem einer Blauen Karte EU ent-
sprachen. Insbesondere bei Großunternehmen kam 
es oft vor, dass für die Vermittlung von Fachkräften 
zudem weit höhere Gebühren an private Unterbevoll-
mächtigte, wie z. B. Relocation-Agenturen, Anwälte 
oder Personaldienstleistende gezahlt wurden. Die Ver-
fahrensgebühr von 411 Euro störte somit die wenigs-
ten. In einem Gespräch wurde darauf hingewiesen, 
dass es z. T. zu Verzögerungen in den Behörden kam, 
wenn der Antrag im beschleunigten Fachkräfteverfah-
ren über eine bevollmächtigte Anwaltskanzlei lief. Be-
richtet wurde, dass Arbeitgeber auch selbst die Rück-
meldung gaben, dass sie sich seitens der ABHen i. d. R. 
gut beraten fühlten und die zusätzliche Unterstützung 
eines Anwalts nicht benötigten. Gelegentlich waren 
entsprechende Anwälte selbst nicht mit den Neurege-
lungen des FEG umfänglich vertraut und informierten 
sich daher vorab bei einer zentralen ABH oder einer 
anderen einschlägigen Beratungsstelle. 

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen verlief i. d. R. 
sehr kooperativ. Dennoch gab es in einigen ABHen 
die Problematik, dass einzelne Arbeitgeber für eine 
qualifizierte Fachkraft oder für Auszubildende einen 
zu niedrigen Lohn bezahlen wollten. Dies führte in 
den meisten Fällen zu einer Ablehnung seitens der 
BA, wenn dieser unterhalb des orts- und branchen-
üblichen Lohnniveaus lag oder das Ausbildungsge-
halt nicht für die Absicherung des Lebensunterhalts 
reichte. In anderen Fällen fielen der ABH Gehaltskür-
zungen erst bei der Beantragung einer Aufenthaltsver-
längerung auf, wenn in dem aktuellen Lohnnachweis 
eine geringere Vergütung stand als zum Zeitpunkt der 
Vorabzustimmung. Infolgedessen haben einige ABHen 
den Bedarf geäußert, sich stärker mit den Arbeitgeber-
verbänden und dem Arbeitgeberservice zu vernetz-
ten, um bestimmte Grundlagen zu klären. Austausch-
bedarf bestand auch hinsichtlich der Schwierigkeiten, 
das Formular „Erklärung zum Beschäftigungsverhält-
nis“ vollständig und korrekt auszufüllen. Arbeitgebern 
wurde zudem nahegelegt, sich vor dem Ausfüllen des 
Antrags beim Arbeitgeberservice der BA über die orts- 
und branchenüblichen Beschäftigungsverhältnisse zu 
informieren.

Ergänzend wurde betont, dass für die erfolgreiche In-
tegration der Fachkraft in den Betrieb ein Engagement 
seitens der Arbeitgeber notwendig ist, das weit über 
die Beantragung des beschleunigten Fachkräfteverfah-

rens hinausreicht. Ein entsprechender Aufklärungsbe-
darf bestand dahingehend, dass sich kleinere Unter-
nehmen u. U. nicht bewusst waren, dass insbesondere 
während der Ankunftsphase der (angehenden) Fach-
kraft ein größeres zeitliches Investment seitens des 
Arbeitgebers beim Onboarding-Prozess notwendig 
ist. Ziel dessen sollte sein, dass sich die (angehende) 
Fachkraft und ggf. Familienangehörige langfristig im 
Betrieb bzw. in der Region wohlfühlen. Herausforde-
rungen hinsichtlich der Betriebskultur oder Sprach-
barrieren müssen daher antizipiert und ihnen muss 
durch entsprechende Vorkehrungen begegnet werden. 
Insbesondere Großunternehmen besitzen die ent-
sprechenden Ressourcen, der neuen Fachkraft attrak-
tive Unterstützungsangebote zur Verfügung zu stellen, 
z. B. in Form einer eine Patenbetreuung während der 
Orientierungsphase. Einige Arbeitgeber sind mit der 
Anstellung vieler englischsprachiger Mitarbeitender 
sogar dazu übergegangen, im Betrieb mit allen Mitar-
beitenden fortan Englisch zu sprechen. 

4.4 Zwischenfazit I: Bisherige 
Erfahrungen aus Sicht der 
Ausländerbehörden

Die behördliche Umsetzung des FEG ist zum einen 
durch die strukturellen Unterschiede zwischen den 
Regionen geprägt. Zum anderen war die Entscheidung 
der einzelnen Bundesländer ausschlaggebend, ob das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren entweder durch 
kommunale ABHen oder durch neu geschaffene zen-
trale ABHen bearbeitet wird (s. hierzu die Übersicht in 
Kapitel 3). 

Die Neuausrichtung, dass Anträge im beschleunig-
ten Fachkräfteverfahren zur Bildungs- und Erwerbs-
migration nun durch Arbeitgeber in Vollmacht der 
(angehenden) Fachkraft aus dem Inland gestellt 
werden können, wurde durch die ABHen mehrheit-
lich befürwortet. Dennoch ergab sich hieraus zunächst 
die Schwierigkeit, fachkundiges Personal innerhalb 
der Behörden bereitzustellen, welches über Kennt-
nisse der relevanten Regelungen im Aufenthaltsrecht 
verfügt. Insbesondere in der Anfangszeit waren i. d. R. 
längere Einarbeitungszeiten nötig. Die Einschätzun-
gen der ABHen zur Handhabbarkeit der Gesetzesno-
vellierung waren sehr heterogen. Einige betonten, dass 
das FEG nur wenige gesetzliche Änderungen mit sich 
brachte und viele vorherige Rechtsgrundlagen nun in 
einem anderen Paragrafen wiederzufinden sind. Ver-
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ändert hat sich vielmehr die Abwicklung der Verfah-
rensprozesse, bspw. durch die nun häufig notwendige 
Involvierung der BA. Gelobt wurden hingegen die neue 
Übersichtlichkeit der Rechtsgrundlagen und der ent-
sprechenden Anwendungshinweise, welche i. d. R. eine 
verlässliche Sachbearbeitung ermöglichen. Kritisiert 
wurde dennoch, dass die Komplexität der Rechts-
grundlagen durch das FEG punktuell  zugenommen 
hat. Die kleinteiligeren Regelungen ermöglichen 
 einerseits eine eindeutige Zuordnung, andererseits 
 erschweren sie oft die Bearbeitung von Sonderfällen. 

Die größte Änderung durch das eingeführte be-
schleunigte Fachkräfteverfahren war für ABH-Sach-
bearbeitende die Vorbereitung und Beantragung der 
Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufs-
qualifikationen. Diese neue Aufgabe war für viele 
Sachbearbeitende eine fachliche Herausforderung. 
Überdurchschnittlich lange Wartezeiten bei der An-
erkennung gab es vor allem bei medizinischen Beru-
fen. Grundsätzlich hat der Gesetzgeber den Anerken-
nungsstellen daher eine i. d. R. zweimonatige Frist 
für die Bearbeitung vorgegeben, die jedoch erst bei 
Vollständigkeit aller notwendigen Unterlagen greift. 
Für reglementierte Gesundheitsberufe kann die Be-
arbeitungsdauer des Anerkennungsantrags in einzel-
nen Bundesländern von der Fristenregelung abwei-
chen. Kritisiert wurden die sehr hohen administrativen 
Anforderungen an einzureichende Antragsunterla-
gen. Auch bei nicht reglementierten Ausbildungsberu-
fen kamen Bearbeitungszeiträume von zwei bis sechs 
Monaten seitens der zuständigen Anerkennungsstelle 
zusammen. Gründe dafür waren teilweise fehlendes 
Personal in den Anerkennungsstellen und Schwierig-
keiten der Arbeitgeber bzw. der Fachkraft, notwendige 
Unterlagen zeitnah bzw. überhaupt zu beschaffen. Im 
Gegensatz dazu waren Verfahren mit Hochschulab-
schlüssen, die in der anabin-Datenbank abgerufen 
werden können oder für die eine Zeugnisbewertung 
bei der ZAB erfolgte (i. d. R. innerhalb von zwei bis drei 
Wochen), vergleichsweise schnell abgearbeitet. 

Die neuen Zuständigkeiten der ABH bedeuteten für 
Sachbearbeitende auch eine Verschiebung der Aufga-
ben hin zu einer verstärkten Beratungstätigkeit. Vor 
allem Arbeitgeber, die in der internationalen Rekrutie-
rung von Fachkräften bislang unerfahren waren, hat-
ten starken Beratungsbedarf und wollten neben den 
online verfügbaren Informationen zeitnah die persön-
liche Unterstützung in Anspruch nehmen. Der ange-
botene Beratungsumfang variierte stark zwischen den 
kommunalen und zentralen ABHen. Die zeitlichen Ka-
pazitäten für eine umfängliche Beratung konnten vor 
allem die (neu gegründeten) zentralen Behörden an-

bieten. Hier erfolgte oftmals bereits beim Erstkontakt 
ein ausführliches Beratungsgespräch am Telefon. Als 
Qualitätsmerkmal der zentralen ABHen wurde insbe-
sondere die Bündelung von Kompetenzen hervorge-
hoben, weil Sachbearbeitende dort in den relevanten 
Verfahren zur Bildungs- und Erwerbsmigration spezi-
alisiert sind. Aber auch große kommunale ABHen mit 
einer stärkeren Belegschaft haben den Vorteil, dass 
einzelne Sachbearbeitende bis hin zu ganzen Teams 
nur für den Aufgabenbereich der Fachkräfteeinwan-
derung zuständig sein können, wohingegen in klei-
neren ABHen aufgrund von fehlenden Kapazitäten 
keine Spezialisierung stattfinden kann. Mit Blick in 
die Zukunft äußerten insbesondere die kommuna-
len ABHen ihre Sorge vor personellen Engpässen. In 
einigen ABHen konnten zeitweise weniger Verfahren 
durchgeführt werden, als Nachfrage bestand. 

Durch die ABHen berichtete Rückmeldungen seitens 
der Arbeitgeber hingen stark von den Voraussetzun-
gen der jeweiligen Berufsbranche und der mitgebrach-
ten Berufsqualifikation der Fachkraft ab. Grundsätzlich 
zeigte sich eine starke Heterogenität zwischen den 
Unternehmen hinsichtlich ihres Informationsstan-
des sowie der Hürden und Bedarfe, um erfolgreich 
Fachkräfte aus Drittstaaten einzustellen. Insbeson-
dere bei kleinen Unternehmen bestanden teilweise 
falsche Vorstellungen bezüglich des Verfahrensablaufs, 
bspw. kamen wiederholt Anfragen für die Einstellung 
von Hilfsarbeitenden für die Baubranche. Das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren wurde insgesamt gut 
angenommen. Zu erwähnen ist allerdings, dass sich 
einige Unternehmen mehr von der „Beschleunigung“ 
erhofft hatten. Kritisiert wurden die teils sehr lang-
wierigen Anerkennungsverfahren, die in Einzelfällen 
über ein Jahr lang bearbeitet wurden. Finanziell belas-
tend waren u. U. auch die anfallenden Gebühren für 
das Anerkennungsverfahren sowie für in diesem Rah-
men ggf. notwendige Übersetzungen und das eigentli-
che Visum, worauf die ABHen in der Beratung explizit 
hingewiesen hatten. Es stellte sich zudem heraus, dass 
die u. a. pandemiebedingten Einschränkungen bei der 
Terminvergabe zur Visumbeantragung dazu geführt 
haben, dass das beschleunigte  Fachkräfteverfahren 
oft ausschließlich für den Erhalt eines zeitnahen 
 Termins bei den deutschen AVen genutzt wurde.

Zu den am häufigsten eingestellten Berufsgruppen 
nach Inkrafttreten des FEG gehörten erwartungsge-
mäß wie auch bereits vor dem FEG Personen aus dem 
Gesundheitssektor, IT-Fachkräfte sowie Ingenieu-
rinnen und Ingenieure. Bei den nicht-akademischen 
Fachkräften waren vor allem das Baugewerbe und 
das Handwerk vertreten. Gerade in diesen Bereichen 
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war und ist der Fachkräftebedarf sehr hoch. Hier wäre 
laut den Befragten zu überlegen, wie noch weitere 
Fachkräfte gewonnen werden können. Bezüglich der 
Aufent haltstitel zur Ausbildungsplatzsuche wur-
den die immer noch anspruchsvollen Voraussetzun-
gen bemängelt, die dazu führen, dass bislang nur sehr 
wenige Titel beantragt wurden. Es gibt somit noch 
Möglichkeiten, die Attraktivität des FEG zu erhöhen 
und durch weitere Lockerungen neue Zuwanderungs-
interessierte zu gewinnen. Seitens der Zuwandern-
den wurde gelobt, dass das beschleunigte Fachkräfte-
verfahren sehr komfortabel ist, wenn sich Arbeitgeber 
ausreichend engagieren und ihren administrativen 
Aufgaben nachkommen. Allgemeine administrative 
Schwierigkeiten und Verzögerungen ergaben sich im 
Familiennachzug. Negative Rückmeldungen erhielten 
zentrale und kommunale ABHen vor allem dahinge-
hend, dass nach der Ankunft der (angehenden) Fach-
kraft bzw. der Familienangehörigen die Kommunika-
tion mit den kommunalen ABHen sehr schwierig war 
und sehr lange Wartezeiten für Termine bis zur Aus-
händigung der entsprechenden Aufenthaltstitel be-
standen. Die Ausstellung des eAT konnte bis zu einem 
halben Jahr dauern. Insbesondere die geringen Per-
sonalkapazitäten stellten dabei die Hauptursache für 
fehlende Termine in den ABHen dar. 

Die Frage, inwiefern das FEG zur Attraktivität Deutsch-
lands als Zielland der Bildungs- und Erwerbsmigration 
beigetragen hat, wurde von den ABHen unter verschie-
denen Gesichtspunkten beantwortet. Zum einen wur-
den die meisten Neuerungen für die Sachbearbeitung 
und das Selbstbekenntnis Deutschlands als Einwan-
derungsland positiv gesehen. Zum anderen führen die 
vergleichsweise anspruchsvoll gestalteten Einreise-
bedingungen abseits von akademischen Fachkräften 
jedoch immer noch dazu, dass im internationalen Ver-
gleich z. T. andere Zielländer präferiert werden. Einige 
der befragten ABHen sahen im FEG bereits vielfache 
Möglichkeiten, andere betrachteten die gesetzlichen 
Schritte als zu zaghaft und wünschten sich hinsicht-
lich des notwendigen Anerkennungsverfahrens grund-
legende Vereinfachungen. Kritisiert wurde auch, dass 
für alle Personengruppen, die nicht das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren nutzen können, kaum weitere 
Anreize mit dem FEG geschaffen wurden. Auch die 
Bekanntheit der gesetzlichen Möglichkeiten müsse 
weiter gesteigert werden, um Arbeitgeber darin zu 
bestärken, die Fachkräftezuwanderung auch zu nut-
zen. Den Arbeitgebern fehlen z. T. noch die nötige 
 Bereitschaft und das Bewusstsein, zunächst Zeit und 
Arbeit in die Verfahren zu investieren, um ausländische 
Fachkräfte zu gewinnen.

Weiteres Verbesserungspotenzial wurde hinsicht-
lich des Ausbaus der Digitalisierung gesehen. Betont 
wurde, dass ein maßgeblicher Verzögerungsgrund das 
postalische Versenden von Originaldokumenten (u. a. 
Vollmachten, Dokumente zur Berufsanerkennung 
sowie beglaubigte Personenstandsurkunden) zwischen 
Behörden in Deutschland und den Auslandsvertre-
tungen ist. Angeregt wurde, dass die Einführung von 
e-Akten und entsprechenden Betriebssystemen dies-
bezüglich eine ehebliche Beschleunigung in die Ver-
fahren bringen würde. 

Die Zusammenarbeit unter den verschiedenen betei-
ligten Akteuren spielt eine wichtige Rolle, wenn es um 
eine zügige und reibungslose Durchführung der Ver-
fahren geht. Hierbei sind neben den ABHen vor allem 
die unmittelbar am Verfahren beteiligten Akteure wie 
die BA, die AVen sowie insbesondere bei Verfahren 
für Personen mit reglementierten und nicht-akade-
mischen Berufsabschlüssen die Anerkennungsstellen 
(IHK FOSA bzw. lokale HWKn und die entsprechend 
zuständigen Landesämter) zu nennen. Die Zusammen-
arbeit insbesondere im neuen beschleunigten Fach-
kräfteverfahren musste sich anfangs noch einspie-
len, da viele Behörden erst die Zuständigkeiten klären 
mussten. Dabei zeigte sich, dass die Verfahren umso 
einfacher bearbeitet werden konnten, je mehr kon-
krete Ansprechpersonen und Zeitressourcen für einen 
Austausch vorhanden waren. Zur Optimierung der 
Arbeitsweise wünschten sich die Befragten einen 
stärkeren Erfahrungsaustausch zwischen den zen-
tralen und kommunalen ABHen sowie mit den übri-
gen beteiligten Akteuren. Laut den Erfahrungswerten 
der ABHen wurden die durch den Gesetzgeber defi-
nierten Fristen im beschleunigten Fachkräfteverfah-
ren von den AVen und der BA i. d. R. gut eingehalten, 
sodass Antragstellende innerhalb von wenigen Stun-
den bis maximal einer Woche die Entscheidung der BA 
und seitens der AVen innerhalb von drei Wochen ihren 
Termin zur Beantragung des Visums erhielten und in-
nerhalb von drei Wochen eine Entscheidung über den 
Visumantrag durch die AV vorlag. Verzögerungen gab 
es vor allem bei der Anerkennung nicht-akademischer 
Berufsqualifikationen.

Bezüglich der Einschätzungen zur Entwicklung der 
 Bildungs- und Erwerbsmigration spielte wie zu er-
warten die COVID-19-Pandemie eine  entscheidende 
Rolle. Es war schwierig, die Auswirkungen des FEG 
von den Auswirkungen der Pandemie zu trennen. 
Neben der Pandemie, die alle Behörden betraf, konn-
ten aber auch einige Faktoren ermittelt werden, 
die zusätzlich Einfluss auf die Zuwanderung haben. 
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 Unterschiedliche Antragsvolumen waren allein auf-
grund der unterschiedlichen Behördengrößen zu er-
warten. Bezüglich der Zusammensetzung der Migra-
tion ist zudem relevant, in welchem wirtschaftlichen 
Umfeld die Behörde angesiedelt ist. Große (öffentliche 
wie private) Arbeitgeber tragen oft zu einem großen 
Umfang der Bildungs- und Erwerbsmigration bei (ins-
besondere Universitäten und Großunternehmen, die 
auch international vernetzt sind). Auch die wirtschaft-
liche Situation im Bundesland insgesamt beeinflusst 
die Zuwanderung. 

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den 
Umfang der Zuwanderung zeigten sich überwiegend 
durch einen deutlichen Rückgang der Migration ins-
besondere in der Anfangsphase der Pandemie und 
während der Lockdowns. Anschließend stiegen die 
Zahlen überwiegend wieder deutlich an. In  wenigen 
Fällen wurde aber auch berichtet, dass kaum Aus-
wirkungen zu spüren waren bzw. die Migration sehr 
schnell wieder auf das ursprüngliche Niveau anstieg. 
Eine sekundäre Wirkung war bei den Studierenden zu 
verzeichnen: Zum einen kamen weniger Studierende 
nach Deutschland bzw. absolvierten viele ihre Vorle-
sungen aus dem Heimatland heraus online. Zum ande-
ren gab es aber auch unter den bereits in Deutschland 
lebende Studierende viele, die aufgrund des Wegfalls 
typischer Studierendenjobs in der Gastronomie ihren 
Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten konnten und 
teilweise zurück in ihr Herkunftsland gegangen sind. 
Auch große Unternehmen beschäftigten teilweise 

 Personen im Homeoffice im Herkunftsland. Daher 
kann die Auswirkung insgesamt kaum quantifiziert 
werden: Es bleibt offen, wie viele Studierende bzw. 
Fachkräfte aus ihrem Herkunftsland heraus an einer 
deutschen Hochschule studiert bzw. eine Tätigkeit für 
ein Unternehmen in Deutschland ausgeübt und somit 
auch ohne Verlagerung des Wohnsitzes dazu beigetra-
gen haben, die Zahl der Studierenden und Fachkräfte 
zu erhöhen. 

Bezüglich eines eventuell auftretenden Missbrauchs 
der neuen gesetzlichen Regelungen wurde einver-
nehmlich eingeschätzt, dass in jedem Gesetz zwar 
Missbrauchsmöglichkeiten grundsätzlich vorhanden 
sind, aber das FEG dahingehend nicht kritisch ist. 
Weder haben sich durch die neuen Regelungen neue 
Möglichkeiten ergeben, noch ist die Bildungs- und 
 Erwerbsmigration als dahingehend besonders anfällig 
einzustufen. Einzelne Fälle traten auf, waren aber nicht 
bezogen auf spezielle Regelungen oder Sachverhalte, 
sondern wurden in unterschiedlichen Bereichen ge-
nannt. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass 
die doch sehr hohen Voraussetzungen für die Aufent-
haltstitel einen Missbrauch auch nicht nahelegen: Wer 
alle Unterlagen und Dokumente aufweisen kann und 
ggf. schon einen Arbeitsvertrag hat, hat kein Interesse 
an einer missbräuchlichen Nutzung. Da allerdings auch 
vorgeschlagen wurde, bestimmte Voraussetzungen zu 
erleichtern (s. o.), muss dies im Blick behalten werden, 
damit weitere Erleichterungen nicht zu mehr Miss-
brauchsmöglichkeiten führen. 
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In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung der 
Analyse ergebnisse aus den qualitativen Interviews 
mit neun ausgewählten deutschen AVen (jeweils eine 
in China, der Russischen Föderation, der Türkei, Ser-
bien, den Philippinen, Mexiko, Brasilien und zwei in 
Indien)76, die in dem Zeitraum von Dezember 2021 
bis Januar 2022 befragt wurden. Zunächst werden im 
 Kapitel 5.1 die administrativen Rahmenbedingungen 
in der Bearbeitung und Erteilung von Visa zu Bildungs- 
und Erwerbszwecken betrachtet. Insbesondere wird 
hier auf die behördliche Umsetzung der gesetzlichen 
Novellierung sowie die administrative Zusammenar-
beit primär involvierter und weiterer Akteure einge-
gangen. Erkenntnisse zur quantitativen Entwicklung 
der Fachkräftezuwanderung aus den jeweiligen Län-
dern werden in Kapitel 5.2 hinsichtlich der Relevanz 
der COVID-19-Pandemie und beruflicher Qualifikatio-
nen der Antragstellenden betrachtet. Des Weiteren er-
folgt eine Beurteilung zu missbräuchlichen bzw. nicht 
intendierten Nutzungen der neuen Regelungen. Den 
Abschluss bildet Kapitel 5.3 mit einer Einschätzung 
bezüglich der neuen Möglichkeiten des FEG sowie zu 
Herausforderungen für Zuwandernde und Unterneh-
men aus Sicht der befragten AV-Mitarbeitenden.

76 Zur Auswahl der AVen für die Befragung s. Kapitel 3.1.

5.1 Administrative Umsetzung 
und Zusammenarbeit im 
Rahmen des FEG

Mit dem Inkrafttreten des FEG wurden insbesondere 
mit der Einführung des beschleunigten Fachkräftever-
fahrens entsprechende organisatorische Maßnahmen 
in den AVen getroffen, um die damit einhergehenden 
verkürzten Fristen im Verfahren einhalten zu können. 
In den folgenden Abschnitten wird die behördliche 
Umsetzung des FEG in den befragten AVen dargestellt. 
Anschließend folgt eine Betrachtung der administra-
tiven Zusammenarbeit in den Verfahren zur  Bildungs- 
und Erwerbsmigration zwischen AVen und den un-
mittelbar beteiligten Behörden sowie mit weiteren 
relevanten Akteuren in den Herkunftsländern. 

5.1.1 Allgemeine Umstrukturierung

Aus den Interviews geht hervor, dass sich die AVen im 
ersten Quartal des Jahres 2020 zunächst  selbstständig 
in die neuen FEG-Regelungen einarbeiteten, bis das 
Visumhandbuch des AA, die fachlichen Weisungen der 
BA und die Anwendungshinweise des BMI eine ein-
deutige Sachbearbeitung von Bildungs- und Erwerbs-
visa vorgaben. Speziell in der Einführungsphase hätten 
sich einige AVen mehr Unterstützung vom AA ge-
wünscht, insbesondere zur Klärung der Handhabung 
von Vorabzustimmungen im beschleunigten Fach-
kräfteverfahren nach § 81a AufenthG. Der besondere 
Umstand, dass zeitgleich mit der Einführung des FEG 
viele Visastellen aufgrund der COVID-19-Pandemie 

5 Ergebnisse der Befragung der 
Auslandsvertretungen
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temporär schließen mussten (s. Kapitel 5.2.1), führte 
auch dazu, dass das zuvor geschulte Personal zunächst 
keine Routine mit dem neuen Gesetz erlangte. Mittler-
weile bietet die Akademie des AA entsprechende On-
line- und Präsenzschulungen für Beschäftigte des Aus-
wärtigen Dienstes an, welche fortlaufend in Anspruch 
genommen werden. 

In der Visumantragsbearbeitung sind neben den ent-
scheidungsbefugten Beschäftigten des Auswärtigen 
Dienstes auch die sog. lokal Beschäftigten tätig, wel-
che primär für die Annahme der Visumanträge zustän-
dig sind. Die Antragsannahme ist meist der einzige di-
rekte Kontakt der Antragstellenden mit der AV, sodass 
lokal Beschäftigte in der Lage sein müssen, rechtssi-
chere Auskünfte zu erteilen. Die Vorbereitung der lokal 
Beschäftigten wird nicht durch die Zentrale des AA 
geregelt, sondern der jeweiligen AV selbst überlassen, 
sodass diese Mitarbeitenden oftmals verspätet in den 
Neuregelungen geschult wurden und in einigen Fäl-
len veraltete Informationen zum Antragsverfahren an 
(angehende) Fachkräfte weitergaben. Als allgemeine 
Herausforderung für die fachliche Einarbeitung wurde 
die Rotation der Beschäftigten des Auswärtigen Diens-
tes genannt, welche i. d. R. alle drei bis vier Jahre einen 
Arbeitsplatzwechsel als Maßnahme zur Korruptions-
prävention vollziehen müssen. Dies bedeutet, dass sich 
sowohl das Einsatzland als auch der Arbeitsbereich in 
regelmäßigen Abständen ändern können. Die Neuein-
arbeitung ist somit einerseits ein bekanntes und wie-
derkehrendes Unterfangen, andererseits führt es ins-
besondere im Sommer, wenn die Versetzungswellen 
in vielen AVen stattfinden, auch zeitweise zu einer ver-
langsamten Sachbearbeitung. 

Kritisiert wurde seitens der AVen wie auch der ABHen 
(s. Kapitel 4.1.1) die sukzessive Steigerung der Kom-
plexität des Ausländerrechts inklusive des FEG über 
den Verlauf der letzten Jahre, infolgedessen die Sach-
bearbeitung fehleranfällig ist und längere Einarbeitun-
gen notwendig sind. Insgesamt muss oftmals länger 
und intensiver geprüft werden, was Zeit- und Perso-
nalressourcen in den AVen bindet. Es wurde dafür plä-
diert, uneinheitlichen Auslegungen des Aufenthalts-
rechts zwischen den AVen durch eine Nachbesserung 
der internen Richtlinien des AA zu begegnen, damit 
Antragstellende sich künftig auf eine optimale Sach-
bearbeitung verlassen können. Insbesondere für AV-
Beschäftigte ohne vorherige Praxiserfahrung in der 
Sachbearbeitung von Bildungs- und Erwerbsvisa be-
deutete die Neueinarbeitung in das FEG z. T. auch ein 
substanzielles Umdenken hin zu schnelleren und at-
traktiveren Verfahren zur Stärkung der Fachkräftezu-
wanderung. Andere, die die vorangegangenen recht-

lichen Erleichterungen der letzten Jahre im Bereich 
der Bildungs- und Erwerbsmigration bereits in ihrer 
Arbeit aktiv begleitet hatten, beschrieben die Einfüh-
rung des FEG als weitestgehend problemlos und mit 
nahezu keinen Veränderungen verbunden. Manche 
AVen waren enttäuscht, da aufgrund der Namensge-
bung zunächst ein grundlegend neues Gesetz erwartet 
wurde, welches sich in der Umsetzung jedoch letztlich 
größtenteils auf punktuelle Änderungen vorheriger 
Paragrafen im AufenthG beschränkte.

Bearbeitungszeiträume und Fristen 

Die verkürzten Fristen des beschleunigten Fachkräfte-
verfahrens konnten i. d. R. in allen befragten AVen 
eingehalten werden, sodass Antragstellende inner-
halb von drei Wochen mit einem Termin vorsprechen 
konnten und darauf folgend innerhalb einer dreiwö-
chigen Frist eine Entscheidung über ihren Visuman-
trag erhielten. In vielen AVen mussten eigens für das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren ein neues Termin-
system digital aufgesetzt und entsprechende Perso-
nalressourcen geschaffen werden, um fristgerecht 
priorisierte Termine anbieten zu können. In Ausnah-
mefällen konnte sich die anschließende Entscheidung 
bis zu zwei Monate hinziehen, in denen zweifelhafte 
Urkunden einer Echtheitsprüfung unterzogen wurden. 
Die AVen informierten dann die zuständige ABH über 
ggf. anfallende Verzögerungen.

Im Vergleich kam es für Visaverfahren außerhalb 
des beschleunigten Fachkräfteverfahrens durch die 
 COVID-19-Pandemie in vielen AVen zeitweise zu län-
geren Wartelisten sowie zum kompletten Aussetzen 
bestimmter Visaverfahren (s. Kapitel 5.2.1). Zum Zeit-
punkt der Befragung (Dezember 2021 bis Januar 2022) 
hatte sich unter den ausgewählten AVen die vorherige 
Normalität bei der Terminvergabe wiedereingestellt. 
In einigen AVen konnten sich Antragstellende mittler-
weile ihren Wunschtermin frei auswählen, in anderen 
gab es eine Vorlaufzeit von zwei bis fünf Wochen (je 
nach Berufsgruppe und Visaart). Eine Ausnahme bil-
dete die weiterhin lange Wartezeit für Visa im Rah-
men der Westbalkanregelung (§ 19c AufenthG i. V. m. 
§ 26 Abs. 2 BeschV), da hierfür die Terminvergabe erst 
Mitte des Jahres 2021 wiederaufgenommen wurde 
(siehe Kapitel 1.3.1). Hinsichtlich der Bearbeitungszeit 
von Visa außerhalb des beschleunigten Fachkräfte-
verfahrens wurden insbesondere Anträge zu Blauen 
Karten EU sehr schnell bearbeitet, sodass hierfür für 
gewöhnlich nur zwei bis fünf Werktage bis maximal 
zwei Wochen benötigt wurden, je nachdem, ob von 
der AV noch eine Zustimmung bei der BA im Rahmen 
der  Arbeitsmarktzulassungsprüfung eingeholt werden 
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musste.77 Auch die durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer für allgemeine Visa zu Erwerbszwecken wurde 
von den befragten AVen auf eine Woche geschätzt, da 
die Antragstellenden angehalten sind, nur Visuman-
träge mit vollständigen Unterlagen einzureichen. In 
Einzelfällen, wenn bspw. noch vereinzelte Nachweise 
über die Berufsanerkennung fehlten, wurde die An-
tragsbearbeitung pausiert, bis die Unterlagen nachge-
reicht wurden. Ein weiterer Verzögerungsgrund (zu-
sätzliche sechs bis acht Wochen) waren vorliegende 
Speichersachverhalte im AZR über längerfristige rele-
vante Voraufenthalte der antragstellenden Person in 
Deutschland, die durch die zuständigen ABHen über-
prüft werden mussten.78

Die interne Dienstanweisung des AA, Visa zur Er-
werbstätigkeit mit verlängerter Gültigkeit auszustel-
len, wurde von den befragten AVen positiv bewertet. 
Regulär wurden somit entsprechende Visa mit einer 
sechsmonatigen Gültigkeit für die Fachkraft und deren 
mitreisende Familienangehörige ausgestellt. Bei einem 
geplanten Aufenthalt von bis zu zwölf Monaten stell-
ten die AVen das Visum auch für den gesamten Zeit-
raum aus, sodass letztendlich kein Aufenthaltstitel 
bei einer ABH beantragt werden musste. Dies betraf 
vor allem Personen, die im Rahmen eines einjährigen 
Personalaustausches beschäftigt waren, oder auch 
Forschende mit befristeten Verträgen. Die Geltungs-
dauer für Visa im beschleunigten Fachkräfteverfahren 
variierte zwischen den befragten AVen. Einige stellten 
hierfür grundsätzlich einjährige Visa aus, es sei denn, 
es wurde ausdrücklich ein abweichender Zeitraum in 
der Vorabzustimmung von der ABH vermerkt. Wieder 
andere AVen stellten auch im Rahmen des beschleu-
nigten Fachkräfteverfahrens Visa mit einer sechsmo-
natigen Gültigkeit aus. Familienangehörige erhielten 
ihr Visum meist mit derselben Gültigkeitsdauer wie die 
Fachkraft selbst.

Informationsvermittlung und Beratung

Die Beratungsleistung der AVen für interessierte An-
tragstellende zu Erwerbszwecken hielt sich zum einen 

77 Die Erteilung einer Blauen Karte EU an Fachkräfte mit akade-
mischer Ausbildung (nach § 18b Abs. 2 AufenthG) ist bei einem 
Jahresbruttogehalt in Höhe von mindestens 2/3 der jährlichen 
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung (56.400 Euro im Jahr 2022) in allen Berufen ohne Zustim-
mung der BA möglich.

78 Bei einem AZR-Speichersachverhalt über einen längerfristigen 
Voraufenthalt des Antragstellenden gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2c AufenthV wird von der zuständigen ABH überprüft, ob 
entscheidungsrelevante Tatsachen über die antragstellende 
Person vermerkt sind, die zum Versagen eines Aufenthalts bzw. 
Visums führen würden.

durch die begrenzten telefonischen Beratungskapazi-
täten in Grenzen, zum anderen wurde die allgemeine 
Informationsvermittlung teilweise durch externe Stel-
len durchgeführt, z. B. die ZSBA. In einigen Ländern 
wurde auch durch die ansässigen Deutschen Aus-
landshandelskammern (AHK) oder private Agenturen 
beraten. Konkrete einzelfallbezogene Anfragen zum 
Visumverfahren wurden i. d. R. individuell von den AV-
Beschäftigten beantwortet. Für die befragten AVen 
hat sich der Kommunikationsweg per E-Mail bewährt. 
In den standardisierten Antworten wurden relevante 
Erst informationen, Merkblätter und der Link zur eige-
nen AV-Webseite mit Inhalten zur Erwerbsmigration 
und ggf. vorhandenen Checklisten für die Zusammen-
stellung von Antragsunterlagen übermittelt. Zudem 
erfolgte oftmals ein Verweis auf die einschlägigen In-
formationsportale, u. a. die Webseite MiiG, das Aner-
kennungsportal79 sowie den Visa-Navigator des AA80. 
Auf die Hotline „Arbeiten und Leben in Deutschland“ 
(ALiD) wurde nicht explizit hingewiesen, diese war den 
befragten AV-Mitarbeitenden auch namentlich nicht 
bekannt. Angemerkt wurde, dass die Webseite MiiG 
sehr hilfreich sei, jedoch die Sprachauswahl zu gering 
ist und zudem nicht alle Inhalte in den ausgewiesenen 
Sprachen vollständig übersetzt sind. Konkret wurde 
darauf hingewiesen, dass die Sprachauswahl „Chine-
sisch“ gar nicht vorhanden ist. Fehlende Fremdspra-
chenkenntnisse waren für die Interessierten oftmals 
eine Hürde, sodass die AVen auf ihren Webseiten stets 
alle Informationen auch in der jeweiligen örtlichen 
Landessprache anboten. Die Verwaltung und Aktua-
lisierung der AV-Webseite war hinsichtlich der fort-
laufenden Änderungen der Einreisebeschränkungen 
während der COVID-19-Pandemie besonders zeitauf-
wendig. Bemängelt wurde der Umstand, dass konsula-
rische Webseiteninhalte von jeder der etwa 230 AVen 
selbstständig vor Ort bearbeitet werden müssen.

Seit dem Inkrafttreten des FEG gab es in den befrag-
ten AVen keine expliziten Kampagnen, um die neu 
geschaffenen Zuwanderungsmöglichkeiten in den 
Herkunftsländern zu bewerben. Erläutert wurde dies 
damit, dass sich die Visastelle in ihrem Selbstverständ-
nis immer von wirtschaftlichen Interessen und Druck 
distanzieren soll. Laut Aussagen mehrerer AVen liegt 
das Ziel ihrer Arbeit darin, das öffentliche Interesse 
im Rahmen der Zuarbeit oder durch Werbemaßnah-
men zu unterstützen, sodass viele Fachkräfte nach 

79 Das Anerkennungsportal ist ein Informationsportal zur 
 Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse der Bundesre-
gierung. Das Portal wurde durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung beauftragt und ist abrufbar unter:  
www.anerkennung-in-deutschland.de (21.12.2022).

80 Aufrufbar unter: visa.diplo.de.

http://www.anerkennung-in-deutschland.de
http://visa.diplo.de
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Deutschland kommen können. Zur Wahrung der eige-
nen behördlichen Neutralität ist es laut Aussage einer 
AV jedoch wichtig, hierbei nur innerhalb der gesetz-
lich definierten Möglichkeiten im Ausland zu  agieren. 
Einige AVen konnten eine beachtliche Reichweite über 
Plattformen der Sozialen Medien erzielen, welche sie 
vor allem dafür nutzten, die Öffentlichkeit zeitnah 
und niedrigschwellig darüber zu informieren, wenn es 
bspw. relevante Änderungen in der Visabeantragung 
gab. Insbesondere zu Beginn der Pandemie wurde es 
vermieden, offensiv zu kommunizieren, dass bspw. 
Pflegekräfte trotz Einreisebeschränkungen als Aus-
nahmekategorie nach Deutschland einreisen durften. 
Während das örtliche Gesundheitssystem des Her-
kunftslands unter großem Druck stand, wollten die 
AVen nicht durch die Bewerbung von Auswanderungs-
möglichkeiten für systemrelevante Fachkräfte auffal-
len. Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit im Ausland 
äußerten einige AVen den Bedarf nach einer koordi-
nierten Strategie des Bundes. Grundsätzlich würden 
die hierfür notwendigen organisatorischen Maßnah-
men zur Informationsvermittlung zum FEG nach dem 
eigenen Rollenverständnis nicht im regulären Auf-
gabenbereich der AVen liegen sowie die derzeitigen 
Zeit- und Personalressourcen übersteigen. Dennoch 
bestand in einigen AVen der explizite Wunsch danach, 
eigenständig oder in Kooperation mit externen Akteu-
ren gezielte Aufklärungsarbeit sowie Werbung für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland in den Herkunfts-
ländern zu betreiben. 

Für die Begleitforschung wurden hauptsächlich AVen 
aus Hauptherkunftsländern mit vergleichsweise hohen 
Visumantragszahlen befragt (s. auch Kapitel 3.1). 
Daher kann hier keine Aussage dazu getroffen werden, 
ob in Ländern mit bislang geringeren Antragszahlen 
weiterführende Maßnahmen zur Bewerbung des FEG 
durchgeführt wurden.

5.1.2 Administrative Zusammenarbeit mit 
unmittelbar beteiligten Behörden 

Zu den wichtigen Akteuren, mit denen die AVen zur 
Sachbearbeitung von Visumanträgen im Bereich der 
Bildungs- und Erwerbsmigration in Kontakt stehen, 
gehören das BfAA, die ABHen und die BA. Die Erfah-
rungen der befragten AVen in der Zusammenarbeit mit 
diesen unmittelbar beteiligten Behörden werden im 
Folgenden hinsichtlich gelungener Abläufe und denk-
barer Verbesserungen betrachtet.

Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten

Im Sommer 2021 hat das BfAA seine operative Arbeit 
aufgenommen und unterstützt seitdem vom Inland 
aus die AVen bei der Sachbearbeitung von Visuman-
trägen. Die Behörde entlastet vor allem AVen, die Eng-
pässe an Visaentscheiderinnen und -entscheidern vor 
Ort haben, jedoch über ausreichend lokal Beschäftigte 
verfügen, die die Anträge am Schalter annehmen kön-
nen. Insbesondere bei fachlichen Nachfragen oder in 
Fällen, bei denen für eine Zustimmung der BA noch 
Unterlagen nachgefordert wurden, bietet das BfAA 
seine gezielte Unterstützung an. Die zentrale Bearbei-
tung im Inland wurde seitens der befragten AV-Mit-
arbeitenden grundsätzlich als sehr sinnvoll erachtet, 
da hierdurch Fachwissen gebündelt würde und es z. T. 
wirtschaftlicher sei, als zusätzliche Beschäftigte des 
Auswärtigen Dienstes zur Verstärkung ins Ausland zu 
schicken. Andere europäische Länder haben ebenfalls 
die Visumantragsbearbeitung bereits ins Inland verla-
gert. Dies bietet die Möglichkeit, zeitnah und flexibel 
zu reagieren, sobald in einem Land die Antragszahlen 
kurzfristig ansteigen. 

Drei von neun befragten AVen nutzten bereits regel-
mäßig die Möglichkeit, einen Teil der Anträge zur 
 Erwerbsmigration und einen Großteil der Visuman-
träge für Studierende ins Inland ans BfAA zu verla-
gern. Eine AV berichtete, dass sie geplant hatte, eben-
falls Visa für Studierende auszulagern, eine andere AV 
davon, vor allem Anträge der Gesundheitsberufe nach 
§ 16d AufenthG dorthin auszulagern, jedoch standen 
zum Zeitpunkt der Befragung vorerst keine ausrei-
chenden Kapazitäten beim BfAA zur Verfügung. Auch 
weitere AVen äußerten, dass sie perspektivisch diese 
Unterstützung bei Personalengpässen stärker nutzen 
möchten. Die Qualität der Bearbeitung im Inland war 
bislang sehr gut, sie hat jedoch mit dem BfAA meist 
etwas länger gedauert. Nur eine AV bewertete den 
Verfahrensablauf mit dem BfAA als technisch unaus-
gereift. Die AV hat die Verlagerung daher nach einer 
Anlaufphase wieder gestoppt, weil sie selbst schneller 
mit der Bearbeitung vor Ort war. 

Ausländerbehörden

Grundsätzlich zeigten die Rückmeldungen, dass ein 
direkter Kontakt zwischen AVen und ABHen selten 
war, da bei den meisten Anträgen eine Zustimmung im 
Schweigefristverfahren erfolgte. In den anderen Fäl-
len lief die Kommunikation zwischen den ABHen und 
AVen sehr unterschiedlich ab. Im Allgemeinen war 
die Zusammenarbeit bei Visa für Erwerbstätige eher 
unproblematisch. Die Kommunikation erfolgte meist 
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schriftlich; telefonisch war es aus Sicht der AV-Be-
fragten schwierig, ABH-Mitarbeitende zu erreichen. 
Der Austausch erfolgte entweder über das interne RK-
Visa-System81, wenn ein Visumantrag schon anhängig 
war und dann Nachfragen bestanden, oder per E-Mail. 
Die ABHen in Großstädten antworteten aufgrund des 
hohen Antragsvolumens tendenziell später. Insbeson-
dere bei Verfahren mit einem relevanten Voraufent-
halt konnte die Zustimmungserteilung der ABHen sehr 
lange dauern, z. B. bei Antragstellenden mit einem 
vorherigen Studienaufenthalt in Deutschland. In die-
sen Fällen musste die kommunale ABH des jeweiligen 
Stadt- bzw. Landkreises, in dem die oder der Antrag-
stellende damals aufhältig war, beteiligt werden. Die 
Bearbeitung konnte mehrere Wochen länger dauern, 
bis die Akte der endgültig entscheidungsbefugten ABH 
vorlag. Bei beschleunigten Fachkräfteverfahren fiel 
dieses Verwaltungsverfahren zeitlich nicht ins Gewicht, 
da die Vorabprüfung bereits im Inland erfolgt war. 

Im regulären Verfahren konnten die AVen bei den 
kleineren ABHen eher eine Priorisierung der Zustim-
mungserteilung erwirken als bei großen ABHen, wo 
grundsätzlich eine starke Überlastung herrschte. 
Mehrfach herausgehoben wurden hingegen die guten 
Erfahrungen in der Verwaltungszusammenarbeit mit 
Hamburg. Dort antwortete die Behörde aufgrund 
der guten Personalressourcen des Welcome Centers 
i. d. R. schnell. Die großen ABHen hatten einerseits 
den Vorteil, komplizierte Fälle durch die vorhandene 
Erfahrung gut innerhalb der eigenen Behörde fach-
lich abklären zu können, andererseits kam es infolge 
des grundsätzlich größeren Antragsaufkommens eher 
zu Verzögerungen. Hingegen wandten sich kleinere 
ABHen mit fachlichen Rückfragen häufiger an die 
AVen, bearbeiteten die Anträge dann aber meist ver-
gleichsweise schnell.

Die Einführung des beschleunigten Fachkräftever-
fahrens, welches eine explizite Vorabzustimmung der 
ABHen voraussetzt, bedeutete auch eine Neuausrich-
tung der Zusammenarbeit zwischen AV und ABH. Ein 
wiederkehrendes Problem mit kleineren ABHen war, 
dass die Gleichwertigkeit des Hochschulabschlusses 
nicht korrekt überprüft wurde. Mehrere AVen äußerten 
die Vermutung, dass nicht alle ABH-Beschäftigten in 
der Handhabung der anabin-Datenbank ausreichend 
geübt seien oder dass ggf. die Übersetzungsqualität 
der vorgelegten Diplome ungenügend war. Aufgrund 
dieser Erfahrungen präferierte es der Großteil der be-
fragten AVen, die Plausibilität der vorab elektronisch 

81 Es handelt sich hierbei um eine Anwendung im RK-Portal (für 
Rechts- und Konsulardienste) des AA.

übermittelten Vorabzustimmungen zu überprüfen, um 
Unstimmigkeiten frühzeitig an die ABH zu kommuni-
zieren, bevor die antragstellende Person am Schalter 
vorsprach. In Ländern mit hohem Fälschungsaufkom-
men hat es sich für die AVen bewährt, sich grund-
sätzlich die Originaldokumente der Fachkraft vor Ort 
vorlegen zu lassen, um die Anerkennung und Echt-
heit des Hochschulabschlusses nochmals zu prüfen, 
auch wenn dieser zusätzliche Schritt im beschleunig-
ten Fachkräfteverfahren eigentlich nicht so vorgese-
hen ist. Des Weiteren gab es gelegentlich unterschied-
liche Einschätzungen zwischen AV und ABH bezüglich 
plausibler Sprachkenntnisse für die Berufsausübung, 
insbesondere in Bezug auf Antragstellende, die ohne 
Deutsch- oder Englischkenntnisse eine Vorabzustim-
mung erhalten hatten.82

Änderungen in der Zusammenarbeit brachte auch die 
Einrichtung der zentralen ABHen in manchen Bundes-
ländern. Die befragten AVen betonten, dass ihnen wei-
terhin der Überblick fehlt, in welchen Bundesländern 
bestimmte Anträge von einer zentralen Behörde bear-
beitet werden. Einigen AVen war bislang kein Unter-
schied in der Arbeitsweise der zentralen gegenüber 
der kommunalen ABHen aufgefallen. Andere emp-
fanden die Arbeit der zentralen ABHen als ausgespro-
chen professionell, während in kleineren ABHen eine 
Doppelbelastung durch die beschleunigten Anträge 
neben den normalen Verfahren zum Tragen kam. Der 
Großteil der befragten AVen bewertete die Arbeits-
weise insbesondere einer bestimmten zentralen ABH 
als unsystematisch, vor allem in der Anfangsphase. 
Dort waren die Zuständigkeiten mit den kommunalen 
ABHen nicht eindeutig geklärt. Die AVen hatten hierzu 
vermehrt Kontakt mit der zentralen ABH und den 
kommunalen Behörden, weil z. T. Antragsunterlagen 
nicht mehr auffindbar waren. Im Allgemeinen war die 
häufigste Anfrage von ABHen an die AVen, ob ein Scan 
der Papierakte vorab per E-Mail geschickt werden 
könnte. Eine Ursache dafür war das langwierige posta-
lische Versenden der Antragsunterlagen, die wöchent-
lich mit dem diplomatischen Kurier nach Deutschland 
geschickt und zunächst zentral durch das Bundesver-
waltungsamt (BVA) weiterverteilt werden. Ein weite-
rer Grund waren Zuständigkeitswechsel der ABHen im 
Nachgang zum Visumantrag, bspw. wenn die antrag-
stellende Person ihren Wohnsitz in den Zuständig-
keitsbereich einer anderen ABH verlegt hatte. 

82 In nicht reglementierten Berufen kann grundsätzlich der 
 Arbeitgeber entscheiden, ob und welche Deutschkenntnisse 
eine Fachkraft besitzen sollte.
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Ein zentrales Thema für eine zügige administrative 
 Zusammenarbeit ist auch der Grad der Digitalisierung 
in den Behörden. Diesbezüglich war der Wunsch nach 
Verbesserung unterschiedlich stark ausgeprägt. Das 
RK-Visa-System der AVen wurde als veraltete Anwen-
dung kritisiert, die zum Austausch von Anträgen nur 
einen sehr begrenzten Umfang an Datei- Anhängen 
erlaubt. Des Weiteren gab es in einigen ABHen an-
derweitige technische Probleme, sodass zeitweise 
Nachrichten nicht zuverlässig übermittelt wurden. Die 
primäre Arbeitsumstellung für die Zusammenarbeit lag 
in der Umsetzung des beschleunigten Fachkräftever-
fahrens. Hierzu wird den AVen die Vorabzustimmung 
i. d. R. über das AZR übermittelt, was technisch seit 
dem 1. Mai 2021 möglich ist. Zudem wird den AVen 
eine automatisch generierte E-Mail mit dem Namen 
und Geburtstag der antragstellenden Person zuge-
sandt. Ein Großteil der befragten AVen beschreibt die 
Nutzung des AZR als weitestgehend zufriedenstel-
lend. Dennoch beanstandeten drei von neun AVen die 
Handhabung des Registers als zu aufwendig. Es wurde 
von den AVen außerdem berichtet, dass nicht alle 
ABHen die Vorabzustimmungen dort eintragen, son-
dern einige einen Scan per E-Mail an die AVen sen-
den. Eine der befragten AVen hatte gar keinen Zugriff 
auf das AZR. Ein Vorteil des Verfahrens ist der erhöhte 
Datenschutz durch das Anhängen der Dokumente im 
AZR anstatt eines Versands per E-Mail. Als unprak-
tisch erwies sich hingegen, dass in den Meldungen zur 
Vorabzustimmung oft keine E-Mail-Adressen oder Te-
lefonnummern der Antragstellenden enthalten waren. 
Die AV musste somit darauf warten, dass sich die ent-
sprechenden Personen selbstständig in ihrem Termin-
vergabesystem anmeldeten.

Bundesagentur für Arbeit

Die Zusammenarbeit mit der BA wurde grundsätzlich 
als sehr schnell und effizient beschrieben. Bei Fragen 
der Antragstellenden zu arbeitsrechtlichen Themen 
verwiesen die AVen für eine fachkompetente Beratung 
an die BA. Bei regulären Visumverfahren, bei denen die 
AVen die Zustimmung der BA einholen mussten, kam 
es vereinzelt zu Schwierigkeiten beim Verfahrensablauf 
und in der Kommunikation. Beanstandet haben die be-
fragten AVen, dass es keine Möglichkeit gibt, sich mit 
den zuständigen Arbeitsagenturen über Verwaltungs-
prozesse und Entscheidungen in der Sachbearbeitung 
auszutauschen. Zudem war der unterschiedliche Grad 
an Digitalisierung zwischen den Behörden problema-
tisch: Während die AVen vorwiegend mit Papierakten 
arbeiten und zusätzliche Zeit zum Scannen der Do-
kumente einräumen müssen, hat die BA ihre Prozesse 
bereits überwiegend digitalisiert. Die BA prüft die An-

träge digital anhand des Systems, oftmals innerhalb 
einer Woche, und wartete meist nicht auf den Eingang 
des postalischen Formblattantrages. Kritisiert wurde 
insbesondere, dass die elektronische Schnittstelle im 
RK-Visa-System zur BA nur eine Höchstgrenze von 
512 kB für einzuscannende Dokumente zulässt. Auf-
grund des Umfangs der Dokumente mussten die AV-
Beschäftigten die Scan-Dateien teilweise auf Kosten 
der Lesbarkeit stark komprimieren. Ausreichende Be-
arbeitungsfristen wurden den AVen teilweise nicht ein-
geräumt und unvollständige Anträge wurden oftmals 
automatisch abgelehnt. Hierüber bestand teilweise 
Verärgerung seitens der befragten AVen. 

Die zuständigen Arbeitsagenturen waren in der 
 Wahrnehmung der Befragten in der Bearbeitung der 
Anträge deutlich unflexibler als beispielsweise die 
ABHen. Grundsätzlich wurde nur die Rechtsgrundlage 
überprüft, die tatsächlich von den AV-Beschäftigten in 
den Anträgen angegeben wurde, ohne die Anwendung 
anderer adäquater Paragrafen in Erwägung zu ziehen. 
Eine Remonstration war für die AVen meist aufwendi-
ger als einen neuen Antrag bei der BA zu stellen. In ei-
nigen Fällen hatte die BA bei Unstimmigkeiten den Ar-
beitgeber kontaktiert und teilweise sehr kurze Fristen 
angesetzt, weshalb insbesondere große Unternehmen 
die Fristen nicht einhalten konnten. In den meisten 
Fällen wurden die AVen nicht darüber informiert, dass 
Unterlagen der Arbeitgeber fehlten, sondern erhielten 
nur die Benachrichtigung über eine Ablehnung. In Ein-
zelfällen konnten die AVen eine Klärung direkt bei der 
zuständigen Arbeitsagentur erwirken, meist stellten sie 
jedoch einen Neuantrag. Langfristig wurde dieses Vor-
gehen von den AVen als äußerst aufwendig bewertet. 

Umgekehrt gab es bei Anträgen im beschleunigten 
Fachkräfteverfahren, welche von den ABHen vorbe-
reitet werden, gelegentlich auch Meinungsdifferen-
zen in Bezug auf die Zustimmungen der BA, die oft-
mals in der Antragsbearbeitung die Sprachkenntnisse 
nicht ausreichend überprüfte. Teilweise haben die 
AVen auch die Entscheidungen der BA angefochten, 
wenn ihnen die Sprachkenntnisse und Qualifikationen 
einer Antragstellerin oder eines Antragstellers als nicht 
plausibel erschienen, was wiederum auf Unverständnis 
seitens der BA traf.

5.1.3 Zusammenarbeit mit externen Akteuren

Weitere Akteure auf lokaler Ebene wurden insbe-
sondere bei der Beratungsarbeit sowie der Über-
prüfung von Nachweisen eingebunden. Eine große 
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 Unterstützung waren sog. externe Dienstleistende 
bzw. Visumannahmezentren, die von einigen AVen vor 
Ort beauftragt wurden. Während pandemiebeding-
ter Schließungen war es den externen Dienstleistende 
teilweise (je nach den örtlichen Bestimmungen) wei-
terhin gestattet, Visumanträge entgegenzunehmen. 
I. d. R. wurden dorthin die weniger komplexen Anträge 
ausgelagert. Antragstellende, die eine Rechtsberatung 
brauchten, wurden regulär am Visaschalter der AV 
empfangen. Außerdem bestand regelmäßiger Kontakt 
zwischen der Visaabteilung und den Goethe-Instituten 
vor Ort bezüglich der Dokumentenüberprüfungen von 
Sprachzertifikaten. Klärungsbedarf zwischen den AVen 
und den Goethe-Instituten gab es verstärkt während 
der COVID-19-Pandemie wegen ausgesetzter Prü-
fungstermine und möglicher Ausnahmeregelungen. 
Gelobt wurde auch, dass die Goethe-Institute in eini-
gen Ländern Vorintegrationskurse anboten. 

Eine Zusammenarbeit mit den inländischen Aner-
kennungsstellen bestand laut einer AV (China) nur 
mit der IHK FOSA zur Feststellung der Gleichwertig-
keit ausländischer Berufsabschlüsse. Die AV hatte eine 
Schulung für die Identifizierung gefälschter Urkun-
den und die korrekte Überprüfung chinesischer Ab-
schlüsse angeboten. Dadurch sollte erreicht werden, 
dass eine Fälschung bereits durch die IHK FOSA fest-
gestellt wird und nicht erst durch die AV nach bereits 
vorliegender Vorabzustimmung. Bezüglich weiterer 
Beratungsmöglichkeiten zu Fragen der Anerkennung 
verwiesen einige AVen an die AHK, welche in ausge-
wählten Ländern eine Beratung durch ProRecognition83 
anbieten. Vereinzelte AHK organisierten außerdem In-
formationsveranstaltungen, bei denen z. T. die jewei-
lige AV mit eigener Wirtschaftsabteilung vertreten war. 
Tendenziell waren die AHK bislang hauptsächlich bei 
Schengen-Visa und weniger im Bereich der FEG-Visa 
präsent. Explizit gelobt wurde jedoch das Pilotprojekt 
Hand in Hand84, das bislang in drei Herkunftsländern 
für interessierte (angehende) Fachkräfte angeboten 
wird. Neben der umfassenden Begleitung im Rahmen 
des Projekts wird ein Großteil der anfallenden Kosten 
in Kooperation mit Arbeitgebern und dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz getragen.

In manchen Ländern gibt es mit privaten Dienstleis-
tenden bzw. Agenturen weitere wichtige Akteure, die 

83 ProRecognition ist ein Projekt zur Anerkennungsberatung der 
AHK, welches bislang in folgenden Ländern vertreten ist: Alge-
rien, Ägypten, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Indien, Iran, 
Italien, Kolumbien, Polen und Vietnam.

84 Weitere Informationen zum Projekt Hand in Hand sind abrufbar 
unter: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/hand-in-
hand (21.12.2022).

neben der Informationsweitergabe zudem auch Fach-
kräfte bei der Antragstellung unterstützen. Während 
diese Akteure in manchen Herkunftsländern kaum in 
Erscheinung treten, gibt es in anderen Herkunftslän-
dern unterschiedliche Erfahrungen mit den Agentu-
ren. Zum Teil tragen die von Antragstellenden beauf-
tragten Agenturen oder von Arbeitgebern beauftragten 
Relocation-Firmen erheblich zur Professionalisierung 
der Anträge bei und erleichtern den Antragstellenden 
damit das teilweise als sehr komplex wahrgenommene 
Antrags- und Anerkennungsverfahren maßgeblich. In 
anderen Ländern ist Gegenteiliges der Fall: Einige un-
seriöse Agenturen trugen zur Verbreitung von Falsch-
informationen bei und berieten die  Antragstellenden 
schlecht, sodass es aufgrund von Falschangaben zu 
vermehrten Antragsablehnungen seitens der AVen 
kam.

5.2 Entwicklung der Bildungs- 
und Erwerbsmigration 

Die Herkunftsländer, in denen die befragten AV-Mitar-
beitenden ihre Tätigkeit ausüben, sind in vielen Aspek-
ten heterogen. Dies betrifft vor allem die Struktur der 
Bildungs- und Erwerbsmigration in Bezug auf die Häu-
figkeit einzelner Rechtsgrundlagen der erteilten Visa 
sowie die damit zusammenhängenden Qualifikationen 
und Berufsgruppen. Im folgenden Kapitel wird auf die 
Situation in den Herkunftsländern seit der Einführung 
des FEG genauer eingegangen und es werden für die 
einzelnen Länder Profile erstellt. Dies geschieht an-
hand der Visastatistik und wird um Aussagen aus den 
qualitativen Interviews ergänzt. Ebenso untersucht 
diese Studie, wie die COVID-19-Pandemie den Visa-
vergabeprozess beeinflusst hat, ob es durch die neu 
eingeführten Regelungen des FEG verstärkt zu Miss-
brauch gekommen ist und was die häufigsten Ableh-
nungsgründe bei der Visavergabe waren. 

5.2.1  Einschätzungen zur quantitativen 
Entwicklung und zur Relevanz der 
COVID-19-Pandemie

Die berichteten Einschätzungen zur quantitativen Ent-
wicklung der Erwerbsmigration seit Inkrafttreten des 
FEG stellen nur eine selektive und subjektive Wahr-
nehmung der Befragten dar und sind nicht repräsen-
tativ für die allgemeinen Entwicklungen. Aufgrund 
des nahezu gleichzeitigen Eintretens der COVID-19- 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/hand-in-hand
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/hand-in-hand
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Pandemie samt den Konsequenzen für die internatio-
nale Mobilität und des Inkrafttretens des FEG sind die 
Einflüsse dieser beiden Ereignisse schwer voneinander 
trennbar (s. auch Kapitel 2).

Die COVID-19-Pandemie hatte insgesamt einen gro-
ßen Einfluss auf die Visavergabe (s. auch Kapitel 1.3.1). 
In fast allen beteiligten AVen wurden die Visastel-
len im März 2020 geschlossen und die Visavergabe 
komplett eingestellt. Nur auf den Philippinen wurde 
berichtet, dass es fast durchgehend möglich war, An-
träge entweder in der AV oder beim externen Dienst-
leistenden zu stellen. Die Wiedereröffnung der AVen 
erfolgte im Juli 2020. Auch in Indien war es bereits 
vorher möglich, Anträge bei externen Dienstleistenden 
zu stellen. Die AVen in Brasilien und Serbien berichte-
ten von einer Öffnung der AV bereits im Mai für we-
nige Termine bzw. nur für Visa zum Familiennachzug. 
Eine AV gab an, während der Schließung Wartelisten 
geführt zu haben, welche danach abgearbeitet wur-
den. Dabei wurden anfangs länderspezifische Schwer-
punkte gesetzt, welche Visa prioritär vergeben wer-
den. Das waren z. B. Anträge von Pflegekräften und 
Ärztinnen bzw. Ärzten (vor allem § 16d AufenthG) oder 
akademischen Fachkräften (vor allem IT-Bereich) bzw. 
Blaue Karten EU (§ 18b Abs. 1 und 2 AufenthG) sowie 
für Studierende zum Beginn des Wintersemesters. In 
vielen AVen wurde zudem besonders bei Visumanträ-
gen zur Familienzusammenführung versucht, die War-
tezeiten abzubauen, um eine zeitgleiche Ausreise der 
Fachkraft mit der Familie zu ermöglichen. 

Zum Teil konnten Antragstellende das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren als Möglichkeit nutzen, um die 
lange Warteliste im regulären Verfahren zu umgehen. 
Während einige AVen davon berichteten, dass sich bis 
Herbst 2020 die Lage wieder einigermaßen normali-
siert hatte, gab es aus China kaum Visumanträge aus 
Skepsis in der Bevölkerung gegenüber den steigen-
den COVID-19-Infektionen in Deutschland. Philip-
pinische Behörden haben zeitweise die Ausreise von 
Fachkräften im Pflegebereich nicht genehmigt. Da die 
Pflegekräfte vor Ort gebraucht wurden, wurden die 
Ausreisen in diesem Bereich gedeckelt. In der Folge 
mussten bereits genehmigte Visa teilweise verlängert 
werden, bis die philippinischen  Ausreiseregelungen 
wieder gelockert wurden. Brasilien war von Januar bis 
August 2021 als Virusvariantengebiet deklariert: In 
diesem Zeitraum galt ein Beförderungsverbot, sodass 
keine Visa für brasilianische Staatsangehörige ausge-
stellt werden durften. In Indien war das der Fall von 
April bis Juli 2021. Visa im Rahmen der Westbalkan-
regelung durften bis Ende Juni 2021 nicht vergeben 
werden. Das führte dazu, dass versucht wurde, Anträge 

von Fachkräften mit Qualifikationen, die eigentlich für 
die Westbalkanregelung angefragt wurden, in Anträge 
nach §§18a und 18b AufenthG zu ändern, um Verzö-
gerungen zu vermeiden und der Fachkraft zeitnah die 
Einreise zur ermöglichen. Visumverfahren zur Arbeits-
platz- bzw. Ausbildungsplatzsuche wurden teilweise 
sogar bis zum Zeitpunkt der Interviews (Ende 2021 
bzw. Anfang 2022) noch nicht bzw. nur eingeschränkt 
bearbeitet. 

Anhand der Aussagen der AVen lässt sich des Weite-
ren feststellen, dass die quantitative Entwicklung der 
Erwerbsmigration nach Einführung des FEG neben den 
pandemiebedingten Einflüssen stark von länderspe-
zifischen Faktoren und der Struktur der Erwerbsmig-
ration vor der Einführung des FEG abhängt. Beispiels-
weise wird ein geringer Einfluss des FEG vermutet, 
wenn auch vorher hauptsächlich akademische Fach-
kräfte nach Deutschland migriert sind, für die sich 
wenig durch das FEG geändert hat. Außerdem wirkt 
sich die neu geschaffene Möglichkeit für Personen mit 
berufspraktischer Erfahrung im IT-Bereich nur dann 
positiv auf die Anzahl der erteilten Visa aus, wenn 
diese Personengruppe im Herkunftsland auch tat-
sächlich vorhanden ist, wie es bspw. in Indien der Fall 
ist. Die durch das FEG geschaffene Möglichkeit der 
Vermittlungsabsprachen nach § 16d Abs. 4 AufenthG 
 ermöglicht, das Verfahren zur Anerkennung der aus-
ländischen Berufsabschlüsse erst nach der Einreise in 
Deutschland einzuleiten, sodass vor der Visumvergabe 
noch kein Anerkennungsbescheid vorliegen muss. 
Unter den in der Befragung vertretenen Herkunfts-
ländern traf dies bereits für Pflegefachkräfte und 
 Köchinnen bzw. Köche aus Mexiko sowie für Pflege-
fachkräfte aus Kerala (Indien) zu.

Laut den meisten AVen wird das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren gerne genutzt. Eine genaue Einschät-
zung, ob dies zu einer insgesamt höheren Antrags-
zahl führt, kann aber nicht gegeben werden. Es gibt 
auch keine übereinstimmenden Berichte, dass dieses 
Verfahren in bestimmten Bereichen mehr oder weni-
ger genutzt wird. Von manchen AVen wurde berich-
tet, dass es bei Visa zur Blauen Karte EU tendenziell 
weniger genutzt wird, weil das normale Verfahren in 
unproblematischen Fällen ähnlich schnell bearbeitet 
wird, z. B. wenn der Studienabschluss über die ana-
bin-Datenbank anerkannt ist und es keine relevan-
ten Voraufenthalte gab. Deswegen wird von einer AV 
das beschleunigte Fachkräfteverfahren für die Blaue 
Karte EU als eine überflüssige Möglichkeit angesehen. 
Andere AVen sehen durchgehend eine ähnliche Zu-
sammensetzung der vergebenen Visumarten wie bei 
den üblichen Verfahren, z. B. beschleunigte Anträge 
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für dringend benötigte Pflegefachkräfte und Fach-
kräfte aus dem IT-Bereich. Außerdem wiesen die AVen 
auf die Arbeitgeber als treibende Kraft hin, für die das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren etwas mehr Pla-
nungssicherheit schafft. Weiterhin wurde erwähnt, 
dass das beschleunigte Fachkräfteverfahren zeitweise 
die einzige Möglichkeit war, die pandemiebedingte 
Warteliste zu umgehen, und es daher mehrfach aus 
diesem Grund genutzt wurde.

5.2.2 Länderprofile: Struktur der Migration 
und der erteilten Visa zur Bildungs- und 
Erwerbsmigration

Die Zusammensetzung der Antragstellenden nach 
Qualifikation bzw. Art der erteilten Visa variiert sehr 
stark zwischen den Herkunftsländern, da dies sehr 
von den dortigen Bedingungen geprägt ist, z. B. vom 
jeweiligen nationalen Ausbildungssystem. Im Fol-
genden werden nun Profile für die einzelnen  Länder 
vorgestellt, die die Visastatistik aus dem Jahr 2021 
mit den Aussagen der AVen in Zusammenhang brin-
gen, mit dem Ziel, die Herkunftsländer im Bereich der 
 Bildungs- und Erwerbsmigration besser einschätzen zu 
können. Dabei wird für jedes Herkunftsland die Anzahl 
der erteilten Visa nach statistischer Zuordnung auf 
Basis der gleichen Kategorisierung wie in Tabelle 2-1 
dargestellt (s. Tabellen 5-2 bis 5-11). Zusätzlich wer-
den Zahlen der erteilten Visa nach einzelnen für das 
FEG besonders relevanten Rechtsgrundlagen in Ta-
belle 5-1 dargestellt (s. detaillierte Ausführungen zur 
Visastatistik in Kapitel 2.2) 

Die folgenden Auswertungen aus der Visastatistik ba-
sieren auf Ebene der Herkunftsländer und nicht auf 

Ebene der befragten AVen, d. h., dass in Ländern mit 
mehreren AVen die Aussagen der qualitativen Inter-
views nur auf einem Teil der erteilten Visa basieren. 
Regionale Unterschiede zu anderen nicht befragten 
AVen im selben Land sind damit nicht auszuschließen.

Brasilien

Die vier AVen in Brasilien erteilten im Jahr 2021 
 insgesamt 1.715 Visa im Bereich der Bildungs- und 
 Erwerbsmigration, die Zusammensetzung der Antrag-
stellenden hat sich laut der befragten AV mit Einfüh-
rung des FEG nicht erheblich verändert. Der Einfluss 
der COVID-19-Pandemie in Brasilien war 2021 er-
heblich, da Brasilien von Januar bis August 2021 als 
Virusvariantengebiet eingestuft wurde und in die-
ser Zeit grundsätzlich aufgrund des Beförderungs-
verbots keine Visa erteilt wurden. Visa zur Bildungs-
migration spielten in Brasilien mit rund 140 erteilten 
Visa nur eine untergeordnete Rolle. Dies spiegelt je-
doch nicht zwangsläufig die tatsächliche Bildungs-
migration zu Studienzwecken wider, da brasilianische 
Staatsangehörige zu diesem Zweck ohne Visum nach 
Deutschland einreisen dürfen (§ 41 Abs. 2 AufenthV). 
Im Bereich der beruflichen Ausbildung bzw. Anpas-
sungsmaßnahmen wurden knapp über 110 Visa erteilt. 
Laut der befragten AV spielt vor allem der Pflege- und 
Gesundheitsbereich eine wichtige Rolle, der jedoch 
statistisch der Kategorie „Pflegekräfte“ mit insgesamt 
einer ähnlichen Anzahl an Visa zugeordnet wird. Diese 
Kategorie fasst Visa zur Ausbildung, für Anpassungs-
maßnahmen und Visa für nicht-akademische Fach-
kräfte nach § 18a AufenthG für den Pflegebereich zu-
sammen. In der Auswertung nach Rechtsgrundlage 
wurden in Brasilien insgesamt rund 60 Visa nach § 16a 
AufenthG zur Aus- und Weiterbildung sowie 186 Visa 
für berufliche Anpassungsmaßnahmen nach § 16d 

Tabelle 5-1: Erteilte Visa nach Rechtsgrundlagen im Jahr 2021 in den in der Befragung vertretenen Herkunftsländern

Herkunftsländer
§ 16a AufenthG  

(Ausbildung/ 
Weiterbildung)

§ 16d Abs.1-4 AufenthG  
(Maßnahmen zur  

Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen)

§ 18a AufenthG  
(Fachkräfte mit  

Berufsausbildung)

§ 18b Abs.1 AufenthG 
(Fachkräfte mit  

akademischer Ausbildung)

Brasilien 62 186 16 91

China 112 42 5 95

Indien 219 391 215 238

Mexiko 53 204 8 62

Philippinen 127 1.777 212 9

Russland 248 15 15 186

Serbien 165 577 340 69

Türkei 575 132 116 336

Quelle: AA (eigene Berechnung)
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Tabelle 5-2: Erteilte Visa in Brasilien nach statistischer 
Zuordnung im Jahr 2021

Zuordnung 2021

Bildung,
darunter:

142

Studium 25

Aus- und Fortbildung 60

Berufliche Anpassungsmaßnahmen 54

Erwerbstätigkeit,
darunter:

1.432

Blaue Karte EU 480

Arbeitsplatzsuche 13

Forschung und Wissenschaft 307

Sonstige Arbeitsaufnahme 340

Pflegekräfte 94

Praktika 47

Gesamt 1.715

Quelle: AA (eigene Berechnung)

Abs. 1–4 AufenthG erteilt. Visa zur Ausbildungsplatz-
suche wurden 2021 keine erteilt. Laut AV hängt dies, 
abgesehen von den pandemiebedingten Einschrän-
kungen, mit der Unkenntnis über das deutsche duale 
Ausbildungssystem zusammen.

Die Visaerteilungen im Bereich der Erwerbstätigkeit 
sind vor allem durch akademische Fachkräfte geprägt, 
so wurden etwa ein Drittel der insgesamt rund 1.400 
Visa zum Erhalt der Blauen Karte EU sowie rund ein 
Fünftel für Forschende ausgestellt. Eine Auswertung 
auf Basis der Rechtsgrundlagen zeigt, dass etwa 90 
Visa nach § 18b Abs. 1 AufenthG erteilt  wurden. Diese 
Fachkräfte kommen laut AV meist aus dem IT-Bereich 
oder sind Ingenieurinnen bzw. Ingenieure. Ebenso 
wurden 16 Visa nach § 18a AufenthG für Fachkräfte 
mit Berufsausbildung (Auswertung nach Rechtsgrund-
lage) vergeben, die sich laut AV aber  weitestgehend auf 
Pflegekräfte beschränken Für den  Pflegebereich gaben 
die Befragten an, dass sich hier seit der Einführung des 
FEG ein leichter Anstieg in der Nachfrage abzeichnete. 
Visa zur Arbeitsplatzsuche wurden 13 Stück erteilt.

China

Die sechs AVen in China erteilten im Jahr 2021 insge-
samt rund 12.500 Visa im Bereich der Bildungs- und 
Erwerbsmigration. Der Einfluss der COVID-19-Pande-
mie auf die Migration aus China war erheblich: Neben 
den rechtlichen Einschränkungen zur Einreise nach 
Deutschland war die Skepsis der chinesischen Bevöl-
kerung gegenüber der steigenden Anzahl von COVID-

19-Infektionen in Deutschland groß. Die befragte AV 
berichtete außerdem, dass die Ausreise von chinesi-
schen Staatsangehörigen über die Vergabe von Reise-
pässen seitens der chinesischen Behörden gesteuert 
wird. Insbesondere ermöglichen diese die Ausreise, 
wenn die Migration im Sinne Chinas ist, z. B. als Bei-
trag zum Wissenstransfer. Meist ist dies der Fall bei 
Forschenden und Studierenden, was sich in den Zah-
len niederschlägt. Im Bereich der Bildungsmigration 
wurden über 90 % der mehr als 9.000 Visa zum Zweck 
eines Studiums in Deutschland erteilt. Laut der befrag-
ten AV sind vor allem die Studienrichtungen Maschi-
nenbau, Informatik und Wirtschaftswissenschaften 
besonders gefragt. Jedoch plant der überwiegende Teil 
der Studierenden, nach dem Studienabschluss nicht in 
Deutschland zu bleiben, sondern nach China zurück-
zukehren. Visa zum Zwecke der Aus- und Fortbildung 
bzw. für beruflichen Anpassungsmaßnahmen spielen 
nur eine vergleichsweise geringe Rolle. Visa zur Ausbil-
dungsplatzsuche wurden aufgrund der pandemiebe-
dingten Einschränkungen nicht vergeben.

Im Bereich der Erwerbstätigkeit sind Forschende mit 
mehr als der Hälfte aller Visa die größte Gruppe. Die 
AV sieht hier neben den ähnlichen Fachrichtungen wie 
bei den Studierenden auch MINT-Fächer als bedeu-
tend an. Laut AV ist die Aufenthaltsdauer, die  häufig 
mithilfe eines chinesischen Stipendiums finanziert 
wird, meist nicht auf die Dauer einer ganzen Promo-
tion, sondern nur auf kürzere Forschungsaufenthalte 
ausgelegt. Die Erteilungen zu Erwerbstätigkeit ent-
halten einen relativ großen Anteil an akademischen 

Tabelle 5-3: Erteilte Visa in China nach statistischer 
Zuordnung im Jahr 2021

Zuordnung 2021

Bildung,
darunter:

9.220

Studium 8.652

Aus- und Fortbildung 114

Berufliche Anpassungsmaßnahmen 23

Erwerbstätigkeit,
darunter:

3.205

Blaue Karte EU 331

Arbeitsplatzsuche 4

Forschung und Wissenschaft 1.868

Sonstige Arbeitsaufnahme 427

Pflegekräfte 57

Praktika 3

Gesamt 12.485

Quelle: AA (eigene Berechnung)
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Fachkräften. So wurden 331 Visa für eine Blaue Karte 
EU und rund 100 Visa nach § 18b Abs. 1 AufenthG er-
teilt. Die AV stellt hierzu fest, dass die Unternehmen 
meist aus der Auto- und IT-Branche kommen und vor 
allem technische Berufe gefragt sind. Dabei entsteht 
der Erstkontakt mit den Fachkräften meist in aus-
ländischen Firmen in China, die dann über Personal-
austausch oder Abwerbung durch Konkurrenz nach 
Deutschland geholt werden. Als wichtigste Gruppe der 
nicht-akademischen Fachkräfte werden von der AV 
auch Köchinnen und Köche genannt, die nun mit der 
Einführung des FEG versuchen, mit einem anerkann-
ten Berufsabschluss über § 18a AufenthG ein Visum zu 
erhalten. Jedoch gibt es in diesem Bereich viele Miss-
brauchsversuche, sodass im Jahr 2021 nur insgesamt 
5 Visa nach § 18a AufenthG erteilt wurden. Visa zur 
Arbeitsplatzsuche wurden genauso wie die zur Aus-
bildungsplatzsuche aufgrund der pandemiebedingten 
Einschränkungen nicht vergeben.

Indien

In Indien wurden im Jahr 2021 in den fünf AVen insge-
samt etwa 21.500 Visa erteilt. Davon waren rund 60 % 
Visa zu Bildungszwecken und von dieser Gruppe wie-
derum über 90 % zum Zwecke eines Studiums. Laut 
den interviewten AVen handelt es sich hierbei haupt-
sächlich um Studierende in den MINT-Fächern. Neben 
den Studierenden wurden laut der statistischen Zu-
ordnung noch etwa 160 Visa zur Aus- und Fortbildung 
bzw. über 130 zu beruflichen Anpassungsmaßnahmen 

jenseits des Pflegebereichs ausgestellt. Die Auswer-
tung nach Rechtsgrundlagen ergibt insgesamt knapp 
400 erteilte Visa nach § 16d Abs. 1–4 AufenthG sowie 
über 200 Visa nach § 16a AufenthG zur Aus- und Wei-
terbildung. Diese Zahlen spiegeln sich auch in den 577 
Erteilungen von Visa für Pflegekräfte wider. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich für Fachkräfte mit Berufs-
ausbildung. Hier ergibt sich ebenfalls aus der Aus-
wertung nach Rechtsgrundlagen die vergleichsweise 
niedrige Anzahl von 215 erteilten Visa nach § 18a 
AufenthG. Laut den beiden befragten AVen in Indien 
ist der Bildungsweg einer Berufsausbildung im Land 
wenig bekannt. Die vergleichsweisen geringen Zahlen 
kommen meist aus dem Pflegebereich sowie aus dem 
Bereich Gastronomie und Tourismus. Für Gesundheits- 
und Pflegeberufe gab es im Jahr 2021 zwei Entwick-
lungen, die langfristig eine positive Entwicklung der 
Zuzugszahlen erhoffen lassen. Erstens wurde das Ver-
mittlungsverbot nach § 38 BeschV für Indien im Juli 
2021 aufgehoben, was nun private Arbeitsvermittlung 
in diesem Bereich wieder zulässt. Zweitens wurde im 
Dezember 2021 eine Vermittlungsabsprache mit dem 
Bundesstaat Kerala abgeschlossen, welche über das 
Programm Triple Win ab 2022 umgesetzt wird und die 
Zuwanderung für Pflegekräfte erleichtern soll. 

Insgesamt ist die Erwerbsmigration jedoch haupt-
sächlich von akademischen Fachkräften geprägt. So 
wurden ca. 3.800 Visa zum Erhalt einer Blauen Karte 
EU vergeben und knapp 800 Visa für Forschende. In 
der Auswertung nach Rechtsgrundlage ergeben sich 
mehr als 200 Visa nach § 18b Abs. 1 AufenthG. Laut 
den befragten AVen befinden sich darunter hauptsäch-
lich Fachkräfte für die IT-Branche sowie ein geringer 
Anteil an Ingenieurinnen und Ingenieuren. IT-Spezia-
listinnen und -Spezialisten ohne formale Ausbildung, 
aber mit relevanter Berufserfahrung lassen sich in der 
vorliegenden Auswertung der Visastatistik leider nicht 
nach Herkunftsländern unterscheiden, jedoch berich-
tete eine der beiden befragten AVen, dass hier eine 
Nachfrage besteht, während die andere das Gegenteil 
angab. Hier gibt es somit regionale Unterschiede in-
nerhalb Indiens. Von einer der beiden befragten AVen 
in Indien wurde bemängelt, dass für Personen mit be-
rufspraktischen IT-Kenntnissen nicht die gesetzlichen 
Voraussetzungen für ein Visum zur  Arbeitsplatzsuche 
geschaffen wurden, andernfalls gäbe es hierfür ein 
verstärktes Interesse in Indien. Zur Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzsuche wurden insgesamt nur rund 60 Visa 
erteilt.

Tabelle 5-4: Erteilte Visa in Indien nach statistischer 
Zuordnung im Jahr 2021

Zuordnung 2021

Bildung,
darunter:

12.946

Studium 12.498

Aus- und Fortbildung 157

Berufliche Anpassungsmaßnahmen 133

Erwerbstätigkeit,
darunter:

7.904

Blaue Karte EU 3.760

Arbeitsplatzsuche 55

Forschung und Wissenschaft 789

Sonstige Arbeitsaufnahme 859

Pflegekräfte 577

Praktika 37

Gesamt 21.464

Quelle: AA (eigene Berechnung)
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Mexiko

In Mexiko wurden über 60 % der insgesamt über 2.700 
Visa im Bereich der Bildungs- und Erwerbsmigration 
zu Bildungszwecken erteilt, insbesondere zum Zwecke 
eines Studiums. Insgesamt ist laut der AV die Nach-
frage nach Visa für Pflegekräfte seit Einführung des 
FEG gestiegen. Diese Nachfrage soll durch den Ab-
schluss einer Vermittlungsabsprache zwischen der BA 
und der mexikanischen Arbeitsverwaltung für An-
passungsmaßnahmen nach § 16d Abs. 4 AufenthG 
für Pflegekräfte auch zukünftig und langfristig wei-
ter gesteigert werden. Bis zu 500 Pflegekräfte werden 
pro Jahr erwartet, dies schlägt sich jedoch 2021 noch 
nicht in den rund 130 erteilten Visa für Pflegekräfte 
 nieder. Diese Zahlen enthalten aber noch keine Visa 
nach § 16d Abs. 4 AufenthG, da für diese Rechtsgrund-
lage im Rahmen der Vermittlungsabsprache 2021 noch 
keine Visa in Mexiko vergeben wurden. Neben den 
Pflegekräften zielt die Vermittlungsabsprache auch 
auf die Anwerbung von Köchinnen und Köchen ab, von 
denen man bis zu 50 Visa pro Jahr erwartet. Insgesamt 
wurden im Jahr 2021 130 Visa für Anpassungsmaßnah-
men erteilt. Wichtige Zielgruppen sind hier nach An-
gaben der AV Ärztinnen und Ärzte. Im Bereich der be-
ruflichen Ausbildung gibt es zusätzlich Absprachen zur 
Vermittlung im Pflegebereich, jedoch berichtet die AV, 
dass es sich ansonsten um Einzelfälle handelt.

Ebenso ist für Mexiko die Zuwanderung von akademi-
schen Fachkräften von Bedeutung, mit über 200 Visa 
zum Erhalt einer Blauen Karte EU und mehr als 100 

Tabelle 5-5: Erteilte Visa in Mexiko nach statistischer 
Zuordnung im Jahr 2021

Zuordnung 2021

Bildung,
darunter:

1.692

Studium 1.401

Aus- und Fortbildung 35

Berufliche Anpassungsmaßnahmen 130

Erwerbstätigkeit,
darunter:

888

Blaue Karte EU 225

Arbeitsplatzsuche 2

Forschung und Wissenschaft 123

Sonstige Arbeitsaufnahme 122

Pflegekräfte 131

Praktika 34

Gesamt 2.745

Quelle: AA (eigene Berechnung)

Visa für Forschende. Die Auswertung nach Rechts-
grundlage ergibt 62 Visa nach § 18b Abs. 1 AufenthG. 
Die AV berichtet, dass es sich bei den akademischen 
Fachkräften häufig um unternehmensintern transfe-
rierte Mitarbeitende deutscher Unternehmen in Me-
xiko handelt. Nicht-akademische Fachkräfte nach 
§ 18a AufenthG spielen in der Visavergabe nur eine 
untergeordnete Rolle. Insgesamt wurden nur 2 Visa 
zur Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche vergeben.

Philippinen

Die Erteilung der Visa zur Bildungs- und Erwerbsmi-
gration auf den Philippinen ist von Visa für Pflegekräf-
ten geprägt, welche mehr als die Hälfte aller Visa aus-
machen. Dabei dürfte es sich hauptsächlich um Visa 
nach § 16d Abs. 1–4 AufenthG handeln (knapp 1.800 
Visa laut der Auswertung nach Rechtsgrundlage). Es 
wurden jedoch kaum Visa der Kategorie „Berufliche 
Anpassungsmaßnahmen" nach statistischer Zuord-
nung erteilt, die nur Visa für Fachkräfte jenseits der 
Pflegekräfte beinhaltet. 

Diese Zahlen decken sich auch mit den Einschätzun-
gen der AV, wonach knapp 500 Pflegekräfte im Jahr 
2021 mit Triple Win nach Deutschland migriert sind. 
Die Ausreise aus den Philippinen wird von der phil-
ippinischen Behörde European Overseas Employment 
Agency reguliert. So wurde nach Informationen der 
AV die Ausreise von Fachkräften aus dem Gesund-
heits- und Pflegebereich im Jahr 2021 auf insgesamt 
7.000 Personen in alle Zielländer beschränkt, wovon 

Tabelle 5-6: Erteilte Visa in den Philippinen nach 
statistischer Zuordnung im Jahr 2021

Zuordnung 2021

Bildung,
darunter:

241

Studium 102

Aus- und Fortbildung 83

Berufliche Anpassungsmaßnahmen 3

Erwerbstätigkeit,
darunter:

928

Blaue Karte EU 31

Arbeitsplatzsuche 1

Forschung und Wissenschaft 3

Sonstige Arbeitsaufnahme 108

Pflegekräfte 1.986

Praktika 30

Gesamt 3.185

Quelle: AA (eigene Berechnung)
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aber bilaterale Vermittlungsabsprachen ausgenom-
men waren. Visa zum Zwecke eines Studiums sowie 
zur Ausbildung spielen für die Philippinen nur eine un-
tergeordnete Rolle. Laut AV sind unter den beantrag-
ten Visa zum Zweck einer Ausbildung in Deutschland 
vor allem der Bereich Gastronomie bzw. Tourismus 
 relevant. 

Der Bereich der Erwerbstätigkeit jenseits der Pflege-
kräfte umfasst knapp 1.000 Visa, wobei sich mehr als 
die Hälfte der Schifffahrt nach § 19c AufenthG i. V. m. 
§ 24 BeschV zuordnen lassen. Die AV berichtet, dass es 
sich hier aber meist um kurzfristige Transitvisa handelt. 
Die Zahl der Visa für akademische Fachkräfte ist ver-
gleichsweise gering. Dies erklärt die AV mit der nied-
rigen Anerkennungsquote von philippinischen Hoch-
schulabschlüssen, sodass vielen Zuwandernden ein 
Visum auf Basis von § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 3 
BeschV (leitende Angestellte, Führungskräfte und Spe-
zialisten) erteilt wird. Ebenso wird die Relevanz von 
§ 19c Abs. 2 AufenthG i. V. m. § 6 BeschV für IT-Fach-
kräfte mit Berufserfahrung betont. Eine Überprüfung 
dieser Angaben lässt die vorliegende Visastatistik je-
doch nicht zu. Visa zur Ausbildungs- und Arbeitsplatz-
suche spielten im Jahr 2021 keine Rolle.

Russische Föderation

In Russland wurden im Jahr 2021 insgesamt über 
5.800 Visa zur Bildungs- und Erwerbsmigration ver-
geben. Im Zeitraum zwischen der Einführung des FEG 
und dem Zeitpunkt des Interviews mit der AV Ende 

Tabelle 5-7: Erteilte Visa in der Russischen Föderation 
nach statistischer Zuordnung im Jahr 2021

Zuordnung 2021

Bildung,
darunter:

3.165

Studium 2.772

Aus- und Fortbildung 105

Berufliche Anpassungsmaßnahmen 58

Erwerbstätigkeit,
darunter:

2.457

Blaue Karte EU 914

Arbeitsplatzsuche 14

Forschung und Wissenschaft 310

Sonstige Arbeitsaufnahme 575

Pflegekräfte 3

Praktika 184

Gesamt 5.809

Quelle: AA (eigene Berechnung)

2021 hat sich die Struktur der Bildungs- und Erwerbs-
migration nicht geändert, da sie sehr stark durch aka-
demische Fachkräfte geprägt war und daher wenig 
Änderungen durch das FEG erfolgen. Die Situation 
seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukra-
ine liegt zeitlich nach den durchgeführten Interviews 
und wird in diesem Forschungsbericht nicht betrach-
tet. Die fünf AVen in der Russischen Föderation erteil-
ten im Jahr 2021 rund 5.800 Visa zum Zweck der Bil-
dungs- und Erwerbsmigration, wovon über die Hälfte 
dem Bereich der Bildung zugeordnet werden können, 
insbesondere zum Zweck eines Studiums. Visa für be-
rufliche Anpassungsmaßnahmen sind nur von geringer 
Bedeutung und betreffen laut der befragten AV meist 
Ärztinnen und Ärzte. Ebenso spielen Visa zur Aus- und 
Fortbildung sowie für Pflegekräfte nur eine geringe 
Rolle. 

Im Bereich der Erwerbstätigkeit ist die Anzahl der Visa 
für nicht-akademische Fachkräfte ebenfalls sehr ge-
ring und spiegelt die Einschätzung der AV wider, dass 
die Anerkennungschancen von beruflichen Ausbildun-
gen in der Russischen Föderation sehr niedrig sind. 
Die Kosten für ein Anerkennungsverfahren lohnen sich 
daher meist nicht. Quantitativ wichtiger hingegen sind 
die Erteilungen von Visa für akademische Fachkräfte, 
insbesondere für die Blaue Karte EU, Forschende und 
Fachkräfte nach § 18b Abs. 1 AufenthG. Visa zur Aus-
bildungs- und Arbeitsplatzsuche wurden nur in Einzel-
fällen vergeben.

Serbien

Die Bevölkerung Serbiens ist Deutschland aus zwei 
Gründen eng verbunden. Erstens ist Deutschland auf-
grund der Migrationshistorie der Zuwandernden mit 
serbischer Staatsangehörigkeit ein häufig bevorzug-
tes Zielland, da viele transnationale Netzwerke zu ser-
bischen Staatsangehörigen in Deutschland bestehen. 
Dies führt laut der befragten AV dazu, dass famili-
äre und persönliche Beziehungen die Migration nach 
Deutschland erleichtern, beispielsweise durch Ausbil-
dungs- und Arbeitsplatzvergabe in serbisch gepräg-
ten Unternehmen. Zweitens ist die Zuwanderung nach 
Deutschland durch die Westbalkanregelung geprägt, 
die diese unabhängig von der Qualifizierung erheblich 
erleichtert. 

Insgesamt wurden in Serbien knapp 8.600 Visa im 
Bereich der Bildungs- und Erwerbsmigration erteilt, 
wovon aber nur ein kleiner Anteil auf den Bereich 
der Bildung fällt, speziell auf Visa zu Studienzwe-
cken sowie zur Aus- und Fortbildung. Zusätzlich zu 
den unter der Kategorie „Pflegekräfte“ enthaltenen 
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Tabelle 5-8: Erteilte Visa in Serbien nach statistischer 
Zuordnung im Jahr 2021

Zuordnung 2021

Bildung,
darunter:

514

Studium 216

Aus- und Fortbildung 176

Berufliche Anpassungsmaßnahmen 78

Erwerbstätigkeit,
darunter:

7.120

Blaue Karte EU 263

Arbeitsplatzsuche 11

Forschung und Wissenschaft 34

Arbeitsaufnahme Westbalkan 1.312

Sonstige Arbeitsaufnahme 4508

Pflegekräfte 913

Praktika 33

Gesamt 8.580

Quelle: AA (eigene Berechnung)

Visa zur Ausbildung handelt es sich hier laut AV vor 
allem um handwerkliche und technische Berufe. Dies 
ist unter allen befragten AVen eine Ausnahme und 
könnte damit in Zusammenhang stehen, dass direkte 
Ausbildungsplatzangebote von Unternehmen oder ein 
Informationsaustausch innerhalb der migrantischen 
Netzwerke mit Personen mit serbischem Migrations-
hintergrund in Deutschland bestehen. Während in der 
Auswertung nach statistischer Zuordnung weniger als 
100 Visa für berufliche Anpassungsmaßnahmen erteilt 
wurden, waren dies in der Auswertung nach Rechts-
grundlage fast 600 Visa auf Basis von § 16d Abs. 1–4 
AufenthG. Dies deutet darauf hin, dass ein großer Teil 
der Visa unter „Pflegekräfte“ für berufliche Anpas-
sungsmaßnahmen nach § 16d AufenthG vergeben 
wurde.

Im Bereich der Erwerbstätigkeit spielen Visa für aka-
demische Fachkräfte nur eine untergeordnete Rolle. 
Laut AV sind diese akademischen Fachkräfte meist im 
Dienstleistungssektor sowie im MINT-Bereich tätig. 
Für nicht-akademische Fachkräfte wurden insgesamt 
340 Visa nach § 18a AufenthG vergeben. Eine beson-
ders wichtige Gruppe in Serbien sind Zuwandernde, 
die auf Basis der Westbalkanregelung ein Visum zur 
Erwerbsmigration unabhängig von der Qualifikation 
(§ 19c AufenthG i. V. m. § 26 Abs. 2 BeschV) erhalten. 
Insgesamt wurden hierfür abseits des Pflegesektors 
1.312 Visa erteilt, jedoch war die Visavergabe in die-
sem Bereich aufgrund von pandemiebedingten Ein-
reisebeschränkungen bis Ende Juni 2021 nicht mög-

lich. Es ließ sich laut AV bereits anhand nachgefragter 
Termine eine größere Nachfrage vermuten, als das 
zum Zeitpunkt des Interviews geltende Kontingent85 
zuließ. Von der AV wurde auch noch die Relevanz der 
Visa für Berufskraftfahrerinnen und -fahrer mit bis zu 
100 Anträgen pro Monat hervorgehoben. Die Befrag-
ten sehen hier eine mit § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. 
§ 24a BeschV analog zum § 16d AufenthG geschaf-
fene Möglichkeit, die eine Anpassungsmaßnahme zur 
Grundqualifikation in Deutschland erlaubt, und zählen 
diese Gruppe somit als Fachkraft. Zur Ausbildungs- 
und Arbeitsplatzsuche wurden insgesamt 11 Visa ver-
geben.

Türkei

Ebenso wie Serbien ist die Türkei ein Herkunftsland 
mit einer tief verwurzelten Diaspora in Deutschland, 
sodass es hier häufig einen persönlichen Kontext von 
Zuwanderungsentscheidungen gibt. Hinzu kommt die 
schlechte wirtschaftliche Lage in der Türkei. Laut AV 
führt das seit Jahren zu einer stark ansteigenden An-
zahl an Visumanträgen, ohne direkt mit dem FEG im 
Zusammenhang zu stehen. Knapp die Hälfte der er-

85 Die Anzahl der Zustimmungen durch die BA im Rahmen der 
Westbalkanregelung ist für erstmalige Antragstellungen seit 
01.01.2021 auf 25.000 je Kalenderjahr begrenzt (§ 26 Abs. 2 
BeschV). Daraus resultiert lt. AV für Serbien ein Terminkon-
tingent für rund 5.000 Visumanträge. Im Eckpunktepapier zur 
Fachkräfteeinwanderung (BMAS 2022b) ist eine Entfristung 
der Westbalkanregelung sowie eine Erhöhung des Kontingents 
angedacht.

Tabelle 5-9: Erteilte Visa in der Türkei nach statistischer 
Zuordnung im Jahr 2021

Zuordnung 2021

Bildung,
darunter:

7.112

Studium 6.370

Aus- und Fortbildung 174

Berufliche Anpassungsmaßnahmen 84

Erwerbstätigkeit,
darunter:

7.009

Blaue Karte EU 1.647

Arbeitsplatzsuche 98

Forschung und Wissenschaft 407

Sonstige Arbeitsaufnahme 4.136

Pflegekräfte 45

Praktika 463

Gesamt 14.719

Quelle: AA (eigene Berechnung)
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teilten Visa aus dem Bereich der Bildungs- und Er-
werbsmigration kommen aus dem Bereich der Bildung, 
insbesondere zum Zwecke eines Studiums. Aus- und 
Fortbildung sowie berufliche Anpassungsmaßnah-
men spielen laut der Auswertung nach statistischer 
Zuordnung nur eine geringe Rolle, sowohl für als 
auch jenseits von Pflegekräften. Die Auswertung nach 
Rechtsgrundlagen weist jedoch eine mehr als drei-
fache Anzahl an Visa nach § 16a AufenthG auf. Diese 
Diskrepanz lässt sich vermutlich mit der hohen Anzahl 
an Visa für Praktika erklären, die auch nach § 16a Auf-
enthG vergeben werden können. Visa zur Ausbildungs-
platzsuche wurden nur in wenigen Ausnahmefällen 
ausgestellt. 

Im Bereich der Erwerbstätigkeit wurden rund ein 
Fünftel der Visa für eine Blaue Karte EU erteilt. Knapp 
drei Fünftel jedoch lassen sich der nicht weiter diffe-
renzierbaren Kategorie „Sonstige Arbeitsaufnahme“ 
zuordnen. Um die Größenordnung der Fachkräfte 
in dieser Kategorie zumindest etwas abschätzen zu 
können, lohnt sich ein Blick in die Auswertung nach 
Rechtsgrundlagen, die eine Anzahl von rund 120 
Visa nach § 18a AufenthG für Fachkräfte mit Berufs-
ausbildung sowie knapp 340 Visa nach § 18b Abs. 1 
AufenthG für akademisch Fachkräfte ergibt. Zur Ar-
beitsplatzsuche wurde mit knapp 100 Stück eine 
 vergleichsweise hohe Anzahl an Visa erteilt.

5.2.3 Abgelehnte Anträge und Einschätzung 
des Missbrauchsrisikos

Die Einschätzungen der Befragten zum Missbrauchs-
risiko basieren auf ihrer subjektiven Sicht und den Er-
fahrungen im Visumantragsprozess. Diese Erfahrungen 
stützen sich auf entdeckte Versuche von Antragstel-
lenden, das Gesetz zu missbrauchen, was in Ableh-
nungen von Anträgen resultierte. Außerdem erfahren 
die AVen nur in Ausnahmefällen von der langfristigen 
Entwicklung des Aufenthalts der Antragstellenden 
und von möglichen Wechseln des Aufenthaltszweckes 
nach deren Ankunft in Deutschland.

Die Befragten waren sich einig, dass durch die neu 
 geschaffenen Möglichkeiten im FEG das Missbrauchs-
risiko nicht gestiegen ist, da bei der Überprüfung der 
Plausibilität noch genug Raum für eine Ablehnung 
von Visumanträgen gegeben ist. Hinzu kommt, dass 
die Anforderungen für die Erteilung von Visa an hohe 
Hürden wie vorhandene Sprachkenntnisse oder einen 
Arbeitsplatz gebunden sind. Mehrmals wurde aber 
darauf hingewiesen, dass dennoch eine Missbrauchs-

problematik in Ländern mit höherem Migrations-
druck entstehen könnte bzw. bereits auch vor Einfüh-
rung des FEG bestanden habe. Unabhängig von dessen 
Neuregelungen würden Personen in Ländern, in denen 
eine angespannte sozioökonomische, politische oder 
ökologische Lage herrscht, grundsätzlich häufiger ver-
suchen, sich durch rechtswidrige Mittel ein Visum zu 
verschaffen. Dies schlägt sich in einer großen Anzahl 
an unbegründeten und daher abgelehnten Visuman-
trägen nieder. Diese Versuche beinhalten Scheinar-
beitsverhältnisse (z. B. bei Familienangehörigen oder 
dubiosen Arbeitgebern, die für sehr viele Personen An-
träge stellen, ohne sie vermutlich jemals zu beschäf-
tigen), gefälschte Dokumente oder die Verschleierung 
eines anderen Zwecks der Migration. Die Bearbeitung 
und Prüfung dieser Art von Anträgen bindet z. T. die 
vorhandenen Personalressourcen in einem relativ gro-
ßen Umfang und kann zu überlasteten Kapazitäten in 
der AV führen.

Eine AV berichtet außerdem, dass die Personengruppe, 
die bisher über die Regelung für Spezialitätenköchin-
nen und -köche zugewandert ist, nun vermehrt mit 
gefälschten Dokumenten versuchen würde, ein Visum 
nach § 18a AufenthG zu bekommen. In diesem Bereich 
waren Fälschungen aber auch schon vor Einführun-
gen des FEG ein Problem. Es wurde zudem angemerkt, 
dass bei der Prüfung der Unterlagen in deutschen Be-
hörden bzw. den zuständigen Anerkennungsstellen 
Fälschungen nicht immer als solche erkannt wurden, 
da hierfür die notwendige länderspezifische Expertise 
fehlt (s. Kapitel 4.1.3 und 5.1.2). Zum Teil wird von Fäl-
len berichtet, in denen eine Ausbildung in einem Be-
reich abgebrochen und in einem anderen Bereich fort-
gesetzt wurde. Bezüglich einer Einmündung in einen 
irregulären Aufenthalt gab es von den Befragten aber 
keine Erfahrungen.

Grundsätzlich ist die Ablehnungsquote im Bereich der 
Erwerbsmigration im Vergleich zu anderen nationa-
len Visa jedoch gering. Dafür gibt es mehrere Gründe: 
Erstens wird durch eine erste Durchsicht der Unter-
lagen in der AV bereits erreicht, dass Anträge mit sehr 
geringen Erfolgsaussichten, z. B. bei fehlenden Doku-
menten oder Voraussetzungen, wieder von Antragstel-
lenden zurückgezogen werden. Zweitens ist die Hürde 
eines konkreten Arbeitsvertrages so hoch, dass dies 
die Wahrscheinlichkeit eines ernsthaften und erfolg-
reichen Antrags positiv beeinflusst. Drittens werden 
die Anträge bei fehlenden Unterlagen meist nicht di-
rekt abgelehnt, sondern es wird eine Frist zur Nach-
reichung eingeräumt. Die am häufigsten genannten 
Gründe für Ablehnungen waren das Fehlen von deut-
schen Sprachkenntnissen oder notwendigen Qualifi-
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kationen bzw. deren Anerkennungsbescheid. Außer-
dem wurden Visa, z. B. zur Arbeitsplatzsuche, teilweise 
wegen der fehlenden Plausibilität des Aufenthalts-
zwecks abgelehnt, wenn aufgrund von mehreren Vor-
aufenthalten in Deutschland andere Absichten durch 
die AV-Mitarbeitenden vermutet wurden.

5.3 Einschätzungen zur 
Umsetzung des FEG in 
Bezug auf Zuwandernde 
und Unternehmen 

Um die Herausforderungen, Motivationen und Hinter-
gründe der Erwerbsmigrantinnen und -migranten in 
den Herkunftsländern sowie der Unternehmen besser 
nachvollziehen zu können, wurden die befragten AVen 
um eine Einschätzung aus ihrer Perspektive gebeten. 
Im Folgenden werden die den AVen berichteten Erfah-
rungen der Zuwandernden und Unternehmen darge-
stellt. 

5.3.1 Berichtete Erfahrungen: Zuwandernde 

Auf die Frage, warum Deutschland als Zielland ge-
wählt werde, gab es eine Vielzahl genannter Faktoren. 
In manchen Herkunftsländern sind historisch gewach-
sene Migrationsmuster nach Deutschland weiterhin 
ein übergreifender Grund für die Wahl Deutschlands 
als Zielland aktueller Bildungs- und Erwerbsmigration. 
Häufig entwickelten sich hieraus familiäre Netzwerke, 
die neue Zuwandernde in Deutschland  unterstützen, 
z. B. durch Arbeitsverträge in Familienbetrieben. Ten-
denziell ist dies eher der Fall, je geografisch näher 
das Herkunftsland zu Deutschland liegt. Bei den wei-
ter entfernten Herkunftsländern wird von den AVen 
berichtet, dass Deutschland als Zielland seltener die 
erste Wahl ist und erst dann als Option gesehen wird, 
wenn die Migration in bevorzugte Zielländer nicht re-
alisierbar war. Aufgrund der Sprachbarriere wurden 
vor allem englischsprachige Länder wie die USA, Ka-
nada oder Großbritannien in diesen Fällen als Erst-
wunsch genannt. Vor allem bei Erwerbsmigrantinnen 
und -migranten mit Hochschulabschluss war Deutsch-
land häufig nur eine Zwischenstation im Lebenslauf. 
Die Entscheidung fiel hauptsächlich für ein bestimm-
tes Arbeitsangebot anstelle grundsätzlich für ein be-
stimmtes Zielland. In diesen Fällen finden Arbeits-
verhältnisse oft im internationalen Umfeld statt und 

Kenntnisse der deutschen Sprache sind nicht zwin-
gend notwendig. Wenn die Wahl konkret auf Deutsch-
land als Zielland mit längerer Bleibeabsicht fiel, wur-
den eine Vielzahl an positiven Einflussfaktoren für 
diese Entscheidung genannt. An Deutschland wer-
den zusätzlich zu dem im Vergleich zum Herkunfts-
land höheren Einkommen die Arbeitsbedingungen und 
-rechte, die politische Stabilität, die hohe Lebensqua-
lität für Familien sowie die Luft- und Umweltquali-
tät geschätzt. Es wird auch erwähnt, dass organisierte 
Programme wie Vermittlungsabsprachen und Triple 
Win die Migration erleichtern und dadurch die Stand-
ortwahl beeinflussen können.

Neben der Einschätzung, warum Deutschland als Ziel-
land gewählt wird, skizzierten die Befragten auch die 
demografischen Merkmale der Gruppe akademischer 
Fachkräfte. Diese Gruppe lässt sich in mehrere Unter-
gruppen einteilen, die innerhalb der Herkunftsländer 
unterschiedlich stark vertreten sind. Die erste Gruppe 
beschreibt die international affinen Fachkräfte, wel-
che oftmals vorherige Auslandserfahrungen im Beruf 
oder während des Studiums vorweisen können und in 
großen internationalen Firmen Arbeitsangebote er-
halten, die eher als Zwischenstation in ihrer berufli-
chen Karriere gelten. Die (ursprüngliche) Bleibeabsicht 
in Deutschland ist somit eher kurz- bis mittelfristig 
angesetzt. Ähnliche Bleibeabsichten hat die zweite 
Gruppe der akademischen Fachkräfte, die innerhalb 
internationaler Unternehmen nach Deutschland trans-
feriert werden, sei es mit einer ICT-Karte nach § 19 
AufenthG oder mit einem neuen Arbeitsvertrag für 
einen etwas längeren Zeitraum (meist 2–3 Jahre). Eine 
dritte Gruppe umfasst Personen, die sich eigenständig 
um ein Arbeitsangebot explizit in Deutschland bemü-
hen und somit meist auch eine längere Bleibeabsicht 
haben. Die vierte Gruppe beinhaltet vor allem Fach-
kräfte für Unternehmen, die von Zuwandernden ge-
führt wurden und transnationale Verbindungen zum 
Herkunftsland pflegen, häufig innerhalb familiärer 
Netzwerke. Besonders gehäuft war dies der Fall bei 
chinesischen Antragstellenden, die z. T. in innovativen 
Startups oder in deutsch-chinesischen Unternehmen, 
die nach China bzw. aus China exportieren und impor-
tieren, arbeiten wollten.

Im Allgemeinen trägt auch das Ausbildungs- bzw. 
 Bildungssystem in den Herkunftsländern nach Ein-
schätzung der befragten AVen dazu bei, welche Grup-
pen von Fachkräften für die Erwerbsmigration infrage 
kommen. Beispielweise gibt es häufig kein zu Deutsch-
land vergleichbares Berufsausbildungssystem. Das 
führt erstens dazu, dass aus diesem Bereich keine (an-
gehenden) Fachkräfte vorhanden sind, die mit einer 
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anerkannten Ausbildung nach § 18a AufenthG oder zur 
Durchführung von Anerkennungsmaßnahmen nach 
§ 16d AufenthG nach Deutschland migrieren könnten. 
Zweitens herrscht wenig Kenntnis über das deutsche 
duale Ausbildungssystem bzw. ist die gesellschaftli-
che Reputation einer Berufsausbildung im Vergleich zu 
einer akademischen Bildung in den Herkunftsländern 
sehr niedrig. Entsprechende Vorbehalte sind oft ein 
Hinderungsgrund für eine Migration zum Zwecke einer 
Berufsausbildung nach § 16a AufenthG, die somit wei-
terhin relativ selten vorkommt.

Die Wahrnehmung und Kenntnis unter Zuwandern-
den über die neu geschaffenen Regelungen durch das 
FEG wird eher als gering eingeschätzt, d. h., den po-
tenziellen Zuwanderinnen und Zuwanderern ist nicht 
bewusst, dass es eine weitreichende Gesetzesände-
rung gab. Zumeist beschränkt sich das Wissen auf be-
stimmte Regelungen innerhalb bestimmter Zielgrup-
pen, die hierdurch unmittelbar adressiert werden. 
Dies bezieht sich beispielweise auf das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren oder auf spezielle bilaterale Pro-
jekte, z. B. seitens der BA, die die Einreise für Fach-
kräfte erleichtern sollen. Insgesamt scheinen Kennt-
nisse über Änderungen durch das FEG etwas besser 
zu sein, je mehr eine Gruppe unter den Fachkräften in 
den Herkunftsländern von speziellen Änderungen ge-
zielt profitiert. Dies ist auch der Fall, wenn entweder 
der Migrationsdruck oder die ethnischen Netzwerke 
in Deutschland, die die Informationen an potenzielle 
Fachkräfte weitergeben, größer sind. Es wird auch 
vermutet, dass sich die Einführung des FEG als poli-
tischer Appell eher an Unternehmen richtete, in der 
Hoffnung, dass diese dadurch vermehrt internationale 
Fachkräfte rekrutieren, als dass es für die Fachkräfte 
selbst ein Signal war, dass sich die Migration nach 
Deutschland nun erleichtert hat. Über Fachkräfte wird 
berichtet, dass eine Kenntnis der gesetzlichen Grund-
lage nicht unbedingt notwendig und oft auch nicht 
vorhanden ist, da sich die Zuarbeit darauf beschränkt, 
Checklisten für die Zusammenstellung der Antrags-
unterlagen abzuarbeiten. Die Checkliste wird bei einer 
Terminbuchung übermittelt und ist insbesondere für 
die Antragstellung einer Blauen Karten EU relativ 
überschaubar.

Auch wenn laut den AVen die Einführung des FEG 
nur wenig von den Zuwanderinnen und Zuwandern 
wahrgenommen wurde, beschaffen sich potenzielle 
Antragstellende bei Interesse trotzdem im Vorfeld 
des Antrags auf verschiedenen Wegen die benötig-
ten  Informationen, z. B. auf den Websites der AVen 
und ähnlicher Webangebote wie MiiG sowie bei Be-
ratungs- und Informationsangeboten von anderen 

deutschen Einrichtungen wie der AHKn und Goethe- 
Institute (s. Kapitel 5.1). Bei den Online-Angeboten 
kommt es allerdings manchmal zu dem Problem, dass 
es sich für Antragstellende schwierig gestaltet, ihren 
Fall der richtigen gesetzlichen Grundlage bzw. damit 
auch den richtigen Informationen zuzuordnen. Als 
weitere Informationsquelle werden häufig auch per-
sönliche Kontakte zu Personen genutzt, die bereits Er-
fahrungen mit den Antragsverfahren gemacht haben. 
Diesbezüglich wurde mehrmals berichtet, dass dies zur 
Verbreitung von Fehlinformationen beitragen kann. 
Außerdem wurde betont, dass vor allem beim Famili-
ennachzug für die Fachkräfte noch vermehrt Informa-
tionsbedarf besteht bzw. Informationen nachgefragt 
wurden. Insbesondere traf die gesetzliche Defini-
tion von Familie auf Unterverständnis seitens der An-
tragstellenden, da oftmals mehr Familienmitglieder 
mit reisen wollten, als im Rahmen des beantragten 
 Familiennachzugs möglich war.

Für ein erfolgreiches Antragsverfahren stellte sich die 
Anerkennung der Qualifikation als besonders große 
Hürde heraus. Im Bereich der nicht-akademischen 
Fachkräfte wurden hier Pflegekräfte hervorgehoben. 
Allerdings ist diesbezüglich zu beachten, dass diese 
den Großteil an nicht-akademischen Fachkräfte aus-
machen und vergleichbare Erfahrungswerte zu ande-
rem Berufsgruppen fehlen, weil möglicherweise auf-
grund von geringen Erfolgschancen bzw. einem zu 
hohen Aufwand von einer Antragstellung abgesehen 
wurde. Grundsätzlich ist die Anerkennung für Antrag-
stellende aus reglementierten Berufen sehr kompli-
ziert. Zum Anerkennungsverfahren von Medizinerin-
nen und Medizinern wurde erwähnt, dass dieses durch 
die hohen Sprachanforderungen sehr viel Zeit und En-
gagement abverlangt. Hinzu kommt, dass die Anerken-
nungsverfahren auf Landesebene in Deutschland nicht 
einheitlich gestaltet und dort zum Teil Zuständigkei-
ten der Anerkennungsstellen bei beantragten Verfah-
ren aus dem Ausland nicht umfassend geklärt sind 
(s. auch Kapitel 4.1.3). Dies führt zu teilweise sehr un-
übersichtlichen Prozessen. I. d. R. dürfen Medizinerin-
nen und Mediziner einem langfristigen Arbeitsangebot 
in Deutschland erst dann nachgehen, nachdem ihre 
Qualifikation anerkannt wurde, sodass hier kaum eine 
direkte Anwerbung und Unterstützung durch Arbeit-
geber erfolgt. Im Gegensatz zur Pflegefachkraft gibt 
es keine gesetzliche Möglichkeit, vor der Anerkennung 
als Hilfskraft tätig zu sein. Insgesamt sind für diese 
Gruppe die Hürden besonders hoch. 

Die Anerkennung bei akademischen Fachkräften ge-
staltet sich meist weniger problematisch, wenn die 
Abschlüsse in der anabin-Datenbank enthalten sind. 
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Schwierigkeiten bei der Anerkennung gab es u. a. auf 
den Philippinen, wo die Gleichwertigkeit vieler Stu-
diengänge nicht gegeben ist. Hier kam es häufig vor, 
dass Fachkräfte als Spezialistinnen und Spezialisten 
nach § 19c Abs. 1 AufenthG nach Deutschland migrier-
ten, meist mit einem ähnlichen Gehalt wie Inhaberin-
nen und Inhaber einer Blauen Karte EU. 

Als weitere große Hürde, nicht nur im Antragsver-
fahren, sondern grundsätzlich für eine Migration 
nach Deutschland, gelten die erforderlichen Kennt-
nisse der deutschen Sprache. Der Erwerb von Sprach-
kenntnissen ist für viele potenzielle Zuwandernde 
ein sehr hoher zeitlicher und finanzieller Aufwand, 
der vor allem für nicht-akademische Fachkräfte oft-
mals schwer leistbar ist. Mittlerweile soll es ein breites 
Angebot an Sprachkursen im Ausland geben, die bei 
einer hohen Qualität jedoch sehr teuer sein können. Es 
wurde beispielsweise berichtet, dass Pflegefachkräfte 
in China ca. zwei Jahre investieren müssen, um die 
sprachlichen Anforderungen zu erfüllen. Häufig neh-
men die Personen eine Verschuldung auf sich, um eine 
Migration vorzufinanzieren. Gleichzeitig werden häu-
fig die hohen Lebenshaltungskosten in Deutschland, 
v. a. in den Großstädten, unterschätzt, sodass deutsche 
Gehälter z. T. letztendlich verhältnismäßig schlechter 
ausfielen als in den Herkunftsländern der Fachkräfte. 
Hinzu kommt, dass die Tendenz zur Mehrsprachigkeit 
zwischen den Herkunftsländern unterschiedlich stark 
ausfällt. Auf den Philippinen sind die meisten Perso-
nen zwei- oder mehrsprachig u. a. mit Englischkennt-
nissen aufgewachsen und zusätzliche Fremdsprachen 
werden auf dem heimischen Arbeitsmarkt geschätzt. 
Auch in Serbien wurde von einem hohen Niveau an 
Sprachkenntnissen berichtet, da es einerseits ein sehr 
gutes Angebot an Sprachschulen gibt und andererseits 
viele Antragstellende als Kinder oder Jugendliche be-
reits eine Migrationserfahrung nach Deutschland hat-
ten und weiterhin über aktive Deutschsprachkennt-
nisse verfügen. Im Gegensatz dazu werden in Brasilien 
kaum weitere Sprachen in der Schulbildung vermittelt 
und insgesamt sind im Land Fremdsprachenkennt-
nisse eher selten vorhanden. Hinzu kam, dass es sich 
während der pandemiebedingten Einschränkungen 
schwierig gestaltete, Sprachkenntnisse zu erwerben 
und in einer Prüfung nachzuweisen. Dies führte dazu, 
dass manche der Anträge für einige Zeit ruhten und es 
somit zu erheblichen Verzögerungen kam.

Nach dem erfolgreichen Antrag und der Ausstel-
lung der Visa reisen laut den Interviewergebnissen die 
meisten Fachkräfte relativ schnell innerhalb weniger 
Wochen (ca. zwei Wochen) in Richtung Deutschland. 

Die Befragten berichten, dass die Arbeitsplatzange-
bote im Normalfall sehr kurzfristig waren. Die Aus-
reise verzögerte sich i. d. R. um wenige Wochen, wenn 
die Familie mitreiste. Es wurde auch berichtet, dass 
die Angst vor (erneuten) Einreisebeschränkungen auf-
grund der COVID-19-Pandemie zu einer möglichst 
zeitnahen Ausreise führte.

5.3.2 Berichtete Erfahrungen: Unternehmen 

Neben den Einschätzungen zu Zuwandernden be-
richteten die Befragten auch ihre Einschätzungen zu 
Erfahrungen, Meinungen und Reaktionen der Unter-
nehmen. Hier wird grundsätzlich angemerkt, dass mit 
der Dringlichkeit der benötigten Fachkraft das En-
gagement der Unternehmen steigt. Auch wurde das 
FEG z. T. eher als positives politisches Signal für die 
Unternehmen als für die Fachkräfte selbst bewertet, 
da sich die internationale Rekrutierung für den deut-
schen  Arbeitsmarkt lohnt und einfach praktizierbar 
ist. Die Personalabteilungen von größeren Unterneh-
men agierten in dem Bereich bereits sehr professionell. 
Teilweise wurden auch Dienstleistende in Deutschland 
von den Arbeitgebern engagiert, um die Antragstel-
lenden zu unterstützen. Es wurde auch berichtet, dass 
teilweise Druck von deutschen Anwaltskanzleien grö-
ßerer Unternehmen aufgebaut wurde, um eine schnel-
lere Terminvergabe bzw. Bearbeitung der Anträge in 
den AVen zu erwirken.

Insgesamt kommt es aber nur in Ausnahmefällen 
zum direkten Kontakt der AVen mit Unternehmen in 
Deutschland. Selten kommt es zur Beratung per E-
Mail, häufig werden eher die ABHen als Ansprechpart-
ner angesehen und es wird dorthin weiter verwiesen. 
Ähnliches gilt für die BA, wenn es um arbeitsrecht-
liche Fragestellungen geht. Die AVen dürfen aus 
 datenschutzrechtlichen Gründen Arbeitgebern keine 
Auskünfte zu noch nicht abgeschlossenen Verfah-
ren geben. Es kam in seltenen Fällen vor, dass Unter-
nehmen kontaktiert wurden, wenn es zu Unklarhei-
ten beim Arbeitsvertrag kam, da die AV ggf. weitere 
Auskünfte einholen musste. Etwas häufiger bestand 
direkter Kontakt mit deutschen Unternehmen vor Ort 
in den Herkunftsländern, die ihr Personal firmenintern 
nach Deutschland transferieren. Hier gibt es häufig 
gute Kontakte zu den Personalabteilungen, die dann 
bspw. auch Gruppentermine für 30 bis 40 Fachkräfte 
auf einmal zugeteilt bekamen. In den meisten Fällen 
handelte es sich hierbei um Anträge zur Blauen Karte 
EU oder ICT-Karte.
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5.4 Zwischenfazit II: Bisherige 
Erfahrungen aus Sicht der 
Auslandsvertretungen

Aufgrund des nahezu gleichzeitigen Eintretens der 
COVID-19-Pandemie samt deren Konsequenzen für 
die internationale Mobilität und des Inkrafttretens des 
FEG sind die Einflüsse der beiden Ereignisse schwer 
voneinander trennbar. So wurde in fast allen betei-
ligten AVen im März 2020 die Visavergabe temporär 
bis Juni 2020 komplett eingestellt. Im Jahr 2021 gab 
es weitere Einschränkungen für Virusvariantengebiete 
wie Brasilien und Indien sowie für verschiedene Visa-
Arten, z. B. nach der Westbalkanregelung oder zur 
 Arbeitsplatz- bzw. Ausbildungsplatzsuche. 

Die Herkunftsländer, in denen die befragten AV-Mit-
arbeitenden tätig sind, sind in vielen Aspekten hete-
rogen. Dies betrifft vor allem die Struktur der Bil-
dungs- und Erwerbsmigration in Bezug auf die Art der 
erteilten Visa sowie die damit zusammenhängenden 
Qualifikationen und Berufsgruppen. Anhand der Aus-
sagen der AVen lässt sich feststellen, dass neben den 
pandemiebedingten Einflüssen die quantitative Ent-
wicklung der Erwerbsmigration nach Einführung des 
FEG stark von länderspezifischen Faktoren und der 
Struktur der Erwerbsmigration vor der Einführung 
des FEG abhängt. Beispielsweise wird wenig Einfluss 
des FEG vermutet, wenn auch vorher hauptsächlich 
akademische Fachkräfte nach Deutschland migriert 
sind, für die sich wenig durch das FEG geändert hat. 

Im Bereich der akademischen Abschlüsse nach § 18b 
AufenthG sind vor allem IT-Fachkräfte sowie Fach-
kräfte aus anderen Berufen im MINT-Bereich ge-
fragt. Bei Fachkräften mit einer Qualifizierung nach 
§§ 16d und 18a AufenthG beschränkt sich der Groß-
teil der Anträge auf den Pflege- und Gesundheitsbe-
reich, da hier die Voraussetzung für eine Anerkennung 
der Qualifikation oder die Teilnahme an einer Anpas-
sungsmaßnahme nach § 16d AufenthG in Deutschland 
häufiger gegeben ist. Vermittlungsabsprachen oder 
ähnliche bilaterale Projekte erleichtern eine erfolg-
reiche Anwerbung. Andere Bereiche scheinen meist 
nicht in größerer Anzahl vorzukommen bzw. es sind 
keine strukturellen Häufungen zu erkennen. Zurück-
führen lässt sich dies wahrscheinlich auf das Fehlen 
von formalen Berufsausbildungssystemen und damit 
auch auf eine geringe Anerkennungsfähigkeit. Auch 
im Bereich der Bildungsmigration zur Absolvierung 
einer vollständigen Berufsausbildung ist das Bild sehr 
ähnlich wie bei Fachkräften mit einer (teilweise) an-

erkannten Berufsausbildung. Als Grund wurden dafür 
fehlende Kenntnisse über die Möglichkeiten des deut-
schen dualen Berufsausbildungssystems genannt. 
Zudem ist die gesellschaftliche Reputation einer 
 Berufsausbildung im Vergleich zu einer akademischen 
in manchen Herkunftsländern sehr niedrig und Erstere 
wird daher wenig nachgefragt.

Die Haltung unter den befragten AVen gegenüber dem 
FEG war ambivalent. Es wurde z. T. Enttäuschung ge-
äußert, da aufgrund der Namensgebung zunächst ein 
eigenständiges Gesetzbuch erwartet wurde. Das Ge-
setz beschränkt sich letztlich aber größtenteils auf 
 Änderungen des vorherigen AufenthG. Praktisch hatte 
sich für die AVen somit nicht viel geändert, dennoch 
wurde die Konkretisierung relevanter Paragrafen und 
somit auch die erleichterte Interpretation des FEG in 
der Anwendung von einigen AV-Mitarbeitenden be-
grüßt. Herausfordernd war für einige AVen die Ein-
arbeitung der Beschäftigten in die Änderungen, weil 
Hinweise und Weisungen sowie notwendiges Schu-
lungsmaterial nicht zur Verfügung gestellt wurden.

Einige AVen bestätigten, dass das beschleunigte 
 Fachkräfteverfahren eine Arbeitserleichterung in der 
Entscheidungsprüfung brachte. Sobald die Vorabzu-
stimmungen der ABHen vorlagen, erwies sich die Be-
arbeitung der beschleunigten Anträge i. d. R. als sehr 
effizient. Andere wiesen darauf hin, dass die Zeit, die 
bei der Entscheidung eingespart wird, stattdessen im 
Vorfeld bei der Organisation der verkürzten Termin-
vergabe benötigt wurde. Vorteilhaft für Antragstel-
lende waren am beschleunigten Fachkräfteverfahren 
vor allem die verkürzten Fristen, innerhalb von drei 
Wochen einen Termin zum Vorsprechen zu erhalten 
und innerhalb (meist) einer bis maximal drei Wochen 
das Visum ausgehändigt zu bekommen.

Im Resultat lautete die Einschätzung, dass das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren allein nicht zu einer 
substanziellen Steigerung von Visa zu Erwerbstätig-
keit führen wird. Hinzu kommt, dass unter den bis-
herigen beschleunigten Anträgen ein großer Anteil 
an zustimmungsfreien Blauen Karten EU war, wel-
che auch im regulären Verfahren ebenfalls innerhalb 
einer Woche ausgestellt werden könnten. Die zusätz-
liche Option des beschleunigten Fachkräfteverfahrens 
bietet vor allem Arbeitgebern eine größere Planungs-
sicherheit. Die AVen registrierten, dass sich die wie-
derholte Nutzung der Möglichkeiten bislang haupt-
sächlich auf einen bestimmten Kreis von Unternehmen 
und Branchen beschränkt. Lohnenswert ist das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren in Fällen, in denen 
eine Zustimmung der BA notwendig war und diese 
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vorab durch die zuständigen ABHen eingeholt wurde, 
sowie bei der Bearbeitung von Gruppenanträgen. 

Das FEG hat zwar zu einer sukzessiven Erweiterung 
der Möglichkeiten für (angehende) Fachkräfte geführt, 
dennoch handelt es sich hierbei weiterhin um kompli-
zierte Rechtsgrundlagen. Begrüßt wurden die (zusätz-
lichen und zuvor schon bestehenden) zentralen Infor-
mationsstellen wie MiiG, der Visa-Navigator des AA 
sowie weitere Hilfsstellen, die den Antragstellenden 
viele Informationen anbieten. Dennoch sind vor allem 
die Antragstellenden angehalten, sich selbststän-
dig mit den neuen Möglichkeiten vertraut zu machen. 
Bei der Einführung zukünftiger Gesetzgebungen zur 
Fachkräftegewinnung ist daher nicht außer Acht zu 
lassen, wie diese Informationen an die speziellen 
Zielgruppen gelangen. 

Akademische Fachkräfte hatten bereits vor dem FEG 
die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen, wenn 
ein anerkannter Hochschulabschluss und ein Arbeits-
platzangebot vorlagen. Diese ist weiterhin die größte 
Gruppe seit Inkrafttreten des FEG. Die befragten 
AVen konstatierten, dass unter den Fachkräften über-
wiegend Visa für eine Blaue Karte EU (§ 18b Abs. 2 
AufenthG) beantragt werden, daran hat sich nichts ge-
ändert. Als sinnvolle Ergänzung wurde der § 19c Abs. 2 
AufenthG i. V. m. § 6 BeschV für Antragstellende im 
IT-Bereich mit berufspraktischen Kenntnissen gelobt. 
Diese gesetzliche Regelung ermöglicht den AVen eine 
klare Entscheidungsprüfung über entsprechende An-
träge. Das zunehmende Interesse an dieser Möglich-

keit ist im Ausland spürbar. Positive Rückmeldung gab 
die AV in Serbien auch zur gesetzlichen Weiterführung 
der Westbalkanregelung, welche auf einen großen 
Zuspruch seitens Zuwandernden und Unternehmen 
trifft. Zusammenfassend konnten die AV-Mitarbeiten-
den keine signifikante Zunahme an Visumanträgen zur 
Bildungs- und Erwerbsmigration durch die Neurege-
lungen des FEG verzeichnen. Jedoch lieferten sie Hin-
weise darauf, welche Herausforderungen weiterhin 
bestehen und wo es noch Verbesserungspotenzial für 
eine effektive und nachhaltige Anwerbung von Fach-
kräften gibt. 

Die Einführung des FEG wurde insgesamt von po-
tenziellen Fachkräften nur wenig wahrgenommen. 
Jedoch gibt es für interessierte Personen, z. B. über 
Webangebote wie MiiG sowie Beratungs- und Infor-
mationsangebote von anderen deutschen Einrichtun-
gen wie den AHKn und den Goethe-Instituten, viele 
Angebote, um sich relevante Informationen für die 
Beantragung eines entsprechenden Visums anzulesen. 
Darüber, wie die Fachkräfte zu ihren Arbeitsplatzan-
geboten kommen, ist den AVen bisher wenig bekannt. 
Eine zielgruppenspezifische Bewerbung der Möglich-
keiten durch das FEG bzw. einschlägiger Informations-
angebote, insbesondere für den Ausbildungsbereich 
sowie für Berufe bzw. Branchen, die derzeit noch nicht 
stark nachgefragt werden, würde weitere bisher un-
genutzte Potenziale aktivieren und dabei helfen, die 
Fachkräfteeinwanderung in ihrer ganzen Breite weiter 
anzukurbeln.
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Das folgende Kapitel führt die Erkenntnisse aus beiden 
Befragungen zusammen und benennt einzelne Hand-
lungsfelder. Diese basieren stets auf den Äußerungen 
der befragten ABHen und AVen, sei es durch impli-
zit geäußerte Verbesserungsvorschläge oder explizite 
Handlungsempfehlungen. Um die Erkenntnisse aus 
den Befragungen systematisch aufzubereiten, wer-
den die aus den Interviews resultierenden Bereiche, 
in denen konkrete Handlungsempfehlungen benannt 
wurden bzw. in denen noch Handlungsbedarfe er-
kennbar sind, in den folgenden Unterkapiteln aufge-
führt.

Die Handlungsfelder basieren dabei vorwiegend auf 
Themen, die besonders häufig genannt wurden, und 
wurden teilweise zusammengefasst. Zu berücksich-
tigen ist, dass die Empfehlungen nicht notwendiger-
weise von allen Befragten gleichermaßen als relevant 
eingestuft wurden. Auch kann hier nicht im Einzel-
nen eingeschätzt werden, welcher Aufwand sich hinter 
einer möglichen Umsetzung einer Handlungsempfeh-
lung verbergen würde.

6.1 Optimierung von 
Verwaltungsverfahren

Personalausstattung und -einarbeitung in neue 
Verfahren

Die stetig zunehmende Komplexität des Aufenthalts-
rechts sowie die große Bandbreite an Aufgaben und 
Themengebieten in den Behörden führten dazu, dass 
viele – sowohl langjährige als auch neue – Mitarbei-
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tende sich grundsätzlich neu in das spezielle Themen-
gebiet der Bildungs- und Erwerbsmigration einarbei-
ten mussten. Viele ABHen und AVen erhielten nach 
eigenem Bekunden vor Inkrafttreten des FEG zu we-
nige Informationen. Es ist somit sinnvoll, bei der Ein-
führung neuer Regelungstatbestände ausreichende 
Zeiträume für eine Einarbeitungsphase vorzusehen 
und rechtzeitig Erläuterungen bereitzustellen, um 
einen inhaltlich klaren Übergang zu schaffen. Neue 
Formulare und Prozesse müssen erst etabliert und ver-
standen werden, um dann wie vorgesehen die neuen 
Verfahren effizient durchführen zu können. 

Laut den befragten ABHen sind die Anwendungshin-
weise des BMI dabei eine gute Basis, es fehlte jedoch 
oft die Zeit, diese gründlich durchzuarbeiten. Zudem 
wurde angeregt, die inhaltliche Struktur der Anwen-
dungshinweise übersichtlicher zu gestalten, da die 
Vielzahl der rechtlichen Regelungen ohnehin einen 
Überblick erschwert. Zu empfehlen sind bei großen 
gesetzlichen Änderungen außerdem flächendeckende 
Schulungen für Führungspersonal, die ihr Wissen dann 
als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren weiterge-
ben können. Ebenso sind – insbesondere in der ersten 
Phase der Anwendung neuer gesetzlicher Regelungen 
– regelmäßige Treffen (behördenintern, aber auch be-
hördenübergreifend) wertvoll, um neue Sachverhalte 
zu diskutieren und das Verständnis für neue Verfahren 
zu erhöhen. 

Die AVen berichteten von anfänglichen Unklarheiten 
hinsichtlich der Form und des Umfangs an Unterlagen 
für entsprechende Visa zur Bildungs- und Erwerbs-
migration. Die Einführung des FEG führte dazu, dass 
Anträge z. T. intensiver geprüft werden mussten. Zu-
sätzlich wurde die zeitnahe Gesetzesumsetzung durch 
das Rotationssystem der Beschäftigten im Auswärti-
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gen Dienst in den AVen erschwert, was zur Erhöhung 
der Bearbeitungsdauer der Visaverfahren führen kann. 
Neben den entscheidungsbefugten Beschäftigten des 
Auswärtigen Dienstes sind auch die sog. lokal Beschäf-
tigten im Verfahrensablauf tätig, z. B. für die Antrags-
annahme am Visaschalter. In einigen Fällen wurde 
berichtet, dass nicht alle lokal Beschäftigten mit den 
Novellierungen ausreichend vertraut waren, da teil-
weise Falschinformationen zu der Dauer des Verfah-
rens und den einzureichenden Unterlagen an An-
tragstellende erfolgt sein sollen. Lokal Beschäftigten 
sollten daher auch rechtzeitig entsprechende Schu-
lungen zu Gesetzesänderungen angeboten werden, 
damit sie in der Lage sind, rechtssichere Auskünfte zu 
erteilen. Perspektivisch wären eine frühzeitige Kom-
munikation über Änderungen und eine angemessene 
Vorbereitung durch das AA eine wichtige Unterstüt-
zung für die AVen. 

Verbunden mit einer ausreichenden Einarbeitungszeit 
ist auch eine ausreichende Personalausstattung wich-
tig. Viele neue Aufgaben, die durch das FEG hinzuka-
men, wurden nicht mit neuem Personal hinterlegt, so-
dass das vorhandene Personal oft überlastet war. Dies 
lag teilweise an fehlenden Stellen, teilweise aber auch 
an fehlenden geeigneten Bewerberinnen und Bewer-
bern auf Stellenausschreibungen. In einigen  Behörden 
kam es infolgedessen dazu, dass Verfahren nicht so 
schnell abgeschlossen werden konnten, wie es ange-
strebt und z. T. auch gesetzlich vorgesehen war. In 
kleineren ABHen fehlte oft eine Urlaubs- oder Krank-
heitsvertretung, da nur eine Person für bestimmte 
Aufgaben wie u. a. das beschleunigte Fachkräftever-
fahren vorhanden war. Ferner wurde von den ABHen 
angegeben, dass die Zunahme der Komplexität der ge-
setzlichen Regelungen die Fachkompetenz der Mitar-
beitenden, von denen viele als Sachbearbeitende tätig 
sind, überstieg. Eine Lösung hierzu wäre, dass die Be-
hörden entweder mit mehr qualifizierten Mitarbeiten-
den ausgestattet und/oder die Gesetzestexte in den 
Anwendungshinweisen übersichtlicher und besser 
erläutert werden (s. vorherigen Abschnitt). 

Der Personalmangel und teilweise auch die fehlende 
Routine aufgrund mancherorts geringer Antragszahlen 
im beschleunigten Fachkräfteverfahren führten dazu, 
dass gerade in kleineren kommunalen ABHen, die 
neben dem regulären Verfahren auch das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren bearbeiten, eine ausführ-
liche Beratung der interessierten Unternehmen oft 
nicht durchgeführt werden konnte. Stattdessen wurde 
für allgemeine Informationen vor allem auf die eigene 
Homepage der ABH sowie auf MiiG, Anerkennungs-
beratungsstellen und den Arbeitgeberservice der BA 

verwiesen. Für eine bessere und ausgiebigere Bera-
tung interessierter Arbeitgeber wäre es sinnvoll, diese 
Arbeitszeit als Beratungsleistung (auch im Vorfeld 
des Antrags per Telefon und E-Mail) mit zu erfassen 
und als Teil des Verfahrens mit zu berücksichtigen. 
Dies geschieht derzeit überwiegend nicht, sodass die 
Auslastung der Mitarbeitenden bezogen auf das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren nicht stimmig kalku-
liert wird und damit ggf. auch nicht als Begründung für 
einen Mehrbedarf an Personal dienen kann. Werbung 
für die neuen Verfahren ist und bleibt sinnvoll, kann 
aber nur dann erfolgreich sein, wenn Unternehmen 
Ansprechpersonen in den ABHen finden, die sie auch 
in einem frühen Stadium beraten können. Eine im 
Rahmen der Interviews erfolgte Anregung war zudem, 
für Unternehmen die Möglichkeit anzubieten,  online 
anhand einer Postleitzahlensuche die zuständige 
 zentrale oder kommunale Ausländerbehörde für das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren zu suchen. Hier-
für käme ggf. auch die Implementierung einer neuen 
Suchfunktion auf MiiG infrage. 

Klärung der Zuständigkeiten

Wiederholte Schwierigkeiten bestanden hinsichtlich 
der geteilten Zuständigkeiten der AVen und ABHen für 
reguläre und beschleunigte Fachkräfteverfahren, vor 
allem im Zusammenhang mit abgelehnten Vorabzu-
stimmungen und einer Doppelüberprüfung von Ori-
ginaldokumenten durch die AVen. Unterschiedliche 
Ansichten gab es speziell in Bezug auf die Echtheit von 
Nachweisen und die Anerkennungsfähigkeit ausländi-
scher Qualifikationen. Einerseits profitieren die AVen 
von ihrer Expertise hinsichtlich der Vergleichbarkeit 
des jeweils landestypischen Bildungs- und Schulsys-
tems mit Deutschland sowie ihrer Sprach- und Doku-
mentenkenntnis, andererseits stehen Mehrfachprüfun-
gen seitens der AVen einem substanziellen Wandel hin 
zu schnelleren und attraktiveren Verfahren im Wege. 
Einige AVen äußerten auch ihre Bedenken, ein einjäh-
riges Visum ausschließlich anhand der ABH-Vorabzu-
stimmung auszustellen. Für eine effiziente Prüfung 
der Erwerbsabsichten und ausländischen Berufsqua-
lifikationen von Antragstellenden müsste eine ein-
heitliche Vorgehensweise gefunden werden. Die Ent-
scheidung, wie und ob die Prüfung priorisiert durch 
Behörden im Inland oder im Ausland vorgenommen 
wird, sollte idealerweise durch die jeweils zuständigen 
Ministerien getroffen werden. Förderlich wären für 
die Zusammenarbeit eine eindeutige Weisung, auch 
zur Orientierung im Haftungsfall gegenüber den An-
tragstellenden bei ggf. auftretenden Fehleinschätzun-
gen, sowie entsprechende Formate, die einen engen 



112 Synthese und Handlungsfelder

Wissenstransfer zwischen den beteiligten Behörden 
inklusive der Anerkennungsstellen garantieren.

Im Verfahren selbst zeigte sich, dass es in mehreren 
zentralen ABHen auch Monate nach Inkrafttreten des 
FEG weiterhin Unklarheiten bezüglich der Zuständig-
keiten von kommunalen und zentralen ABHen nach 
der erfolgten Zuwanderung einer Fachkraft gab. Die 
örtlich zuständige (kommunale) ABH übernimmt nach 
Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfah-
rens durch die zentrale ABH die Zuständigkeit für wei-
tere aufenthaltsrechtliche Fragen. Probleme können 
hier u. a. bei Umzügen von Migrantinnen und Migran-
ten sowie Niederlassungen eines Unternehmens in 
verschiedenen Bundesländern auftreten. Aber nicht 
nur zentrale, sondern auch kommunale ABHen soll-
ten über die Zuständigkeiten schnell Informationen 
erhalten, um Anfragen zum beschleunigten Fachkräf-
teverfahren zügig an die zuständige Behörde weiter-
leiten zu können. Dies könnte mittels zentraler In-
formationen durch die Bundesregierung und/oder 
Internetseiten bzw. Portale geschehen. 

Stärkere Vernetzung

Zur Klärung vieler Fragen wünschten sich die ABHen 
einen stärkeren Austausch mit anderen Behörden 
bzw. die Teilnahme an Netzwerken mit Multiplikato-
ren und externen Dienstleistenden. Ein bundesweites 
Netzwerk der zentralen ABHen zur Stärkung des fach-
lichen Austauschs würde zudem die Klärung der Zu-
ständigkeiten erleichtern (s. vorheriger Punkt). 

Da die ABHen organisatorisch in den jeweiligen 
 Bundesländern verortet sind, ist ein bundeslandüber-
greifender Austausch zur Vereinheitlichung auf Ar-
beitsebene oft schwierig. Gerade ABHen in kleinen 
Bundesländern haben daher oft wenig Austauschmög-
lichkeiten. Ebenso entfällt in kleineren Städten ein 
Austausch mit anderen Organisationen, die Zuwan-
dernde beraten und unterstützen, und die in den grö-
ßeren Städten oft vorhanden sind. Somit wäre es hilf-
reich, wenn kleinere Bundesländer bzw. Behörden 
überregional in ggf. bestehende Netzwerke integriert 
werden, um sich bei Fragen und Unklarheiten schnel-
ler austauschen zu können. Eine bundeslandübergrei-
fende Vernetzung würde zudem zu einer Vereinheit-
lichung der Verfahren beitragen, was die Transparenz 
von Entscheidungen erhöhen würde. Zudem sorgt ein 
bundesweiter Austausch auch für die Vernetzung mit 
weiteren ABH-Ansprechpersonen in Fällen, die be-
stimmte Branchen betreffen, die regional besonders 
bedeutend sind, sich aber in einzelnen Bundesländern 
nur in einzelnen ABHen bündeln. So sind z. B. Aufent-

haltstitel, die die Schifffahrt betreffen, einerseits in 
norddeutschen Hafenstädten (z. B. Kiel, Hamburg, Bre-
merhaven), andererseits in grenznahen süddeutschen 
Städten (beispielsweise Passau im Bereich der Donau-
schifffahrt) relevant. Diesbezüglich sind bundesland-
interne Austausche weniger zielführend als Austausche 
der betroffenen ABHen untereinander. Bundesweit, 
aber auch zwischen den ABHen und AVen, wäre 
grundsätzlich ein besseres Kennenlernen im Rahmen 
von Hospitationen oder Abordnungen vorstellbar. 

Wenn konkrete Ansprechpersonen vorhanden sind, 
kann ohne Verzögerungen und oft schneller kommu-
niziert werden als über Funktionspostfächer. So soll-
ten entweder Funktionspostfächer besser gepflegt 
werden oder für kleinere Behörden, die oft keine fes-
ten Ansprechpersonen haben, eine bessere Kommu-
nikationsmöglichkeit mit anderen Behördenmitarbei-
tenden (z. B. durch Angabe der direkten Durchwahl 
bzw. E-Mail-Kontakt des zuständigen Mitarbeiten-
den) etabliert werden. Persönliche Kontakte erleich-
tern die Kommunikation im Verfahrensablauf. ABHen 
und AVen hatten stellenweise konträre Interpretatio-
nen von Anträgen, die sich durch persönliche Kommu-
nikation schneller klären lassen. Gelegentlich kam es 
dazu, dass AVen (angehende) Fachkräfte bei Rückfra-
gen zum laufenden Verfahren direkt an die ABH ver-
mittelten, was so nicht vorgesehen ist. Insbesondere 
im regulären Verfahren dürfen ABHen keine ausführ-
lichen Auskünfte zum Sachstand erteilen, da die AVen 
als Entscheidungsträger die Verfahrensentscheidung 
selbst kommunizieren müssen und angefragte Infor-
mationen den ABHen oftmals auch nicht vorliegen. 
Der Bedarf nach einem Ausbau der Kommunikations-
wege zwischen AVen und ABHen, um bei fachlichen 
Rückfragen oder Ungereimtheiten zeitnah miteinan-
der zu kooperieren, wurde übereinstimmend von bei-
den Behördengruppen geäußert. Konkrete Verbesse-
rungshinweise betrafen den Ausbau des AZR für das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren, sodass sich über 
dieses Portal auch Zwischennachrichten zwischen den 
beteiligten Behörden im In- und Ausland – wie im 
Portal für die regulären Verfahren üblich – verschicken 
lassen. Neben einer Verbesserung der technischen 
Austauschmöglichkeiten müssten dann allerdings auch 
ausreichende Personalressourcen für eine enge Ver-
netzung geschaffen werden. 

Auch mit der BA ist eine bessere Vernetzung mit den 
ABHen bzw. AVen zu empfehlen. Verfahren sind ins-
besondere dahingehend langsamer geworden, dass 
seit der Einführung des FEG nun eine Zustimmung 
der BA benötigt wird, wenn Personen mit einem in-
ländischen Hochschulabschluss eine ihrer beruflichen 
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 Qualifikation angemessenen Beschäftigung nachgehen 
wollen. In der Vergangenheit war dies nicht notwen-
dig gewesen, da für Absolventinnen und Absolventen 
einer inländischen Hochschule eine Sonderregelung 
galt. Oftmals löste die Neuregelung Verwunderung 
seitens der Fachkräfte und Arbeitgeber aus, die durch 
die ABHen zunächst darüber aufgeklärt werden muss-
ten. Stellenweise kam es auch zu Verzögerungen, weil 
Arbeitgeber nicht darüber informiert waren, dass seit 
dem Inkrafttreten des FEG das zusätzliche Formu-
lar „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ beige-
legt werden muss, um eine Zustimmung bei der BA zu 
beantragen. Förderlich wäre eine stärkere Informa-
tionsvermittlung seitens der BA, sodass interessierte 
Arbeitgeber frühzeitig über Änderungen in Kenntnis 
gesetzt werden. Angemerkt wurde, dass in der admi-
nistrativen Zusammenarbeit ein stärkeres Vertrauen 
seitens der BA in die Vorabprüfung der ABH-Sachbear-
beitenden wünschenswert wäre. Grundsätzlich wurde 
sich seitens der ABHen und AVen eine größere Flexi-
bilität in der Zusammenarbeit mit der BA gewünscht, 
um nicht nach dem standardisierten Verfahren für jede 
Rückfrage eine neue Zustimmungsanfrage stellen zu 
müssen, sondern stattdessen unbürokratischer kom-
muniziert und enger kooperiert werden würde. Zur 
besseren Unterstützung der antragstellenden Fach-
kräfte und Arbeitgeber ist es ein großes Anliegen sei-
tens der ABHen und AVen, den Verfahrensvorgang 
für die Zustimmung der BA besser einsehen zu kön-
nen, um Antragstellenden gegenüber auskunftsfähig 
zu sein und diese ggf. dabei zu unterstützen, Fristen 
 besser einzuhalten. 

Verbesserung der Digitalisierung

Grundsätzlich wird die bisher schon erfolgte 
Digi talisierung als ein großer Gewinn für die 
Verwaltungs verfahren gesehen. Die diesbezügli-
chen  Verbesserungen, die vor allem zur Reduzierung 
des Kundenkontakts in der COVID-19-Pandemie er-
folgten, wurden positiv wahrgenommen. Hier zeigte 
sich, dass sich ABHen, die bereits vor der Pandemie 
auf dem digitalen Weg weit fortgeschritten waren, 
schnell anpassen konnten. Andere ABHen haben sich 
insbesondere im Beratungsverfahren (digitale Infor-
mationsveranstaltungen und Telefongespräche statt 
persönlicher Treffen vor Ort) neu aufgestellt. Digitale 
Beratungen sind dabei zukunftsweisend, da unklar ist, 
welche  Folgen die Pandemie noch haben wird und wie 
lange zum Schutz der Mitarbeitenden, aber auch der 
 Migrantinnen und Migranten eine digitale Kommuni-
kation vorzuziehen ist. Zudem lassen sich Termine und 
Veranstaltungen über Telefon- und Videokonferenzen 
 flexibler und mit größerer Reichweite organisieren. 

Auch für die weitere Beschleunigung der Bearbeitung 
der Verfahren sowie das Vermeiden von Wartezeiten 
vor Ort ist der Ausbau der Digitalisierung sinnvoll und 
wird sowohl von den ABHen als auch von den AVen 
gewünscht. Digitale Unterlagen beschleunigen die 
Verfahren in hohem Maße. Die Erfassung von Vorab-
zustimmungen im beschleunigten Fachkräfteverfahren 
über das AZR war grundsätzlich ein wichtiger Schritt. 
Vereinzelt sind weiterhin technische Probleme bei der 
Registrierung und der Bedienung des AZR zu verzeich-
nen, was zu weiterem Postversand von Unterlagen und 
dadurch zu Verfahrensverzögerungen führte. Es ist zu 
empfehlen, die technischen Hürden schnell zu besei-
tigen und Grundinformationen wie E-Mail-Adressen 
oder Telefonnummern der antragstellenden Fachkraft 
mit aufzunehmen, damit die Terminfindung mit der AV 
schnell erfolgen kann. 

Eine maximale Beschleunigung kann erreicht werden, 
wenn nicht nur die Bearbeitung, sondern auch die An-
tragstellung bereits digital erfolgt. Erste Pläne seitens 
des AA, künftig eine Online-Beantragung bestimmter 
Visa zu ermöglichen, existieren bereits. Hierzu zeig-
ten die Erfahrungen, dass die meisten Blauen Karten 
EU keiner ausgiebigen Plausibilitätsprüfung bedürfen 
und sich diese Visumanträge besonders gut für die ge-
plante digitale Bearbeitung im Rahmen der angekün-
digten Pilotierung des AA eignen.86 Vorteilhaft wäre 
ein Ausbau des digitalen Vorgehens auch für weitere 
Visaarten, um speziell in Krisenzeiten wie der COVID-
19-Pandemie und grundsätzlich in großen Herkunfts-
ländern, wo die Antragstellenden teilweise eine mehr-
tägige Anreise bis zur Wahrnehmung ihres Termins bei 
der AV auf sich nehmen müssen, eine digitale Beantra-
gung sowie Bearbeitung von Visa anbieten zu können. 
Hinsichtlich der Verwaltungszusammenarbeit regten 
die AVen weiterhin an, dass es vorteilhaft wäre, von 
vornherein die Antragsunterlagen digital zu verwal-
ten, sodass ABHen bspw. bei Zuständigkeitswechseln 
zeitnah und selbstständig darauf zugreifen könnten. 
Zunächst ist es dafür wichtig, die ABHen technisch 
besser und einheitlich auszustatten, damit sich die An-
träge auch digital bearbeiten lassen und nicht erst auf 
den Papiervorgang der AVen gewartet werden muss. 

Mehrere ABHen und AVen berichteten von techni-
schen Problemen beim elektronischen Versand von 
Dokumenten an die BA zum Einholen der Zustim-
mung. Die eingescannten Dokumente durften die 

86 Das AA testet seit Juni 2022 das sog. Auslandsportal in einer 
Pilotphase, sodass an den AVen in Belgrad und Kalkutta Visum-
anträge für eine Blaue Karte EU online gestellt werden können 
(s. Kapitel 1.2).
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Größe von 500 kB nicht überschreiten. Dies erschwerte 
den schnellen Austausch von eingescannten Doku-
menten, die oft zu groß waren. Ein großes Anliegen 
zur Verbesserung der Antragsverfahren ist somit vor 
allem der Ausbau der digitalen Schnittstellen zum 
RK-Visa-System und zur BA bzw. alternativ die Schaf-
fung einer gemeinsamen Anwendung für alle unmit-
telbar beteiligten Behörden. Entsprechende Gespräche 
zwischen den zuständigen Ressorts mit dem BVA sind 
bereits geplant. 

Die Rückmeldung einiger Behörden, dass durch den 
zeitweisen pandemiebedingten Rückgang der Migra-
tion mehr Zeit zur Verfügung stand, die Digitalisierung 
voranzubringen, zeigt, dass solche Phasen für die Ent-
wicklung und Verbesserung der Abläufe sehr  wichtig 
sind. Sie sollten sich nicht „zufällig“ durch an sich ne-
gative Ereignisse wie eine Pandemie ergeben,  sondern 
kontinuierlich mit eingeplant werden, um auf der 
Höhe der technischen Entwicklungen zu bleiben.

Verbesserung der Prozesse zur Anerkennung 
ausländischer Qualifikationen

Es wurde vielfach von Problemen und starken zeitli-
chen Verzögerungen bei der Anerkennung von aus-
ländischen Qualifikationen berichtet. Dies gilt sowohl 
für die Durchführung der Verfahren als auch für die 
Kontaktaufnahme mit den zuständigen Ansprechper-
sonen. Hier wurde vor allem darüber berichtet, dass es 
Schwierigkeiten gab, die IHK FOSA, welche Anerken-
nungsanträge zentral in Nürnberg bearbeitet, zu errei-
chen. Ein häufig vermuteter Grund sind die stark aus-
gelasteten Personalkapazitäten aufgrund des hohen 
Antragsvolumens. Es wurde sich auch dazu geäußert, 
dass speziell das beschleunigte Fachkräfteverfahren zu 
einer nicht intendierten Entschleunigung geführt hat. 
Bei den entsprechenden Verfahren muss die IHK FOSA 
grundsätzlich Rückfragen über die zuständige ABH 
kommunizieren, bspw. wenn erforderliche Nachweise 
von Antragstellenden fehlen. Aufgrund der aufwendi-
geren Arbeitsweise setzt die IHK FOSA zudem höhere 
Bearbeitungsgebühren für Anträge im beschleunigten 
Fachkräfteverfahren an als bei den regulären Verfah-
ren. Auch hinsichtlich des Grades an Digitalisierung 
kritisierten einige ABHen, dass die IHK FOSA darauf 
bestand, den Anerkennungsantrag im Original unter-
schrieben und die beigefügten Unterlagen in Papier-
form als Farbkopie postalisch zu erhalten. Ähnliches 
galt bei den für die Anerkennung zuständigen Landes-
ämtern, hier mussten umfassende Mengen an Ori-
ginalnachweisen bzw. beglaubigte Kopien ebenfalls 
auf dem Postweg zugeschickt werden. Als positive 
Entwicklung wurde konkret eine digitale Austausch-

plattform in Hamburg gelobt, über die Anerkennungs-
unterlagen versandt werden können. Der Ausbau wei-
terer, vergleichbarer digitaler Plattformen könnte so 
zumindest zur Beschleunigung der Kommunikation 
in den Anerkennungsverfahren beitragen.

Bei den Anerkennungsverfahren selbst gab es vor 
allem bei den Verfahren zur Anerkennung medizi-
nischer Berufe Verzögerungen. Auch bei nicht reg-
lementierten Ausbildungsberufen kamen Bearbei-
tungszeiträume von zwei bis sechs Monate seitens der 
zuständigen Anerkennungsstellen zusammen. Grund-
sätzlich hat der Gesetzgeber den Anerkennungsstel-
len im beschleunigten Fachkräfteverfahren eine i. d. R. 
zweimonatige Frist für die Bearbeitung vorgegeben, 
die jedoch erst bei Vollständigkeit aller notwendigen 
Unterlagen greift und bei reglementierten Gesund-
heitsberufen in den einzelnen Bundesländern länger 
als zwei Monate betragen kann. Teilweise fehlten Per-
sonalkapazitäten in den Anerkennungsstellen, in an-
deren Fällen waren die Arbeitgeber bzw. die Fachkraft 
nicht in der Lage, fehlende Unterlagen zu beschaffen. 
Viele Antragstellende beantragten eine Anerkennung 
der ausländischen Berufsqualifikation selbstständig 
vorgeschaltet zum beschleunigten Fachkräfteverfah-
ren. Daher liefern die abgeschlossenen Vorabzustim-
mungen ein verzerrtes Bild darüber, ob eine Beschleu-
nigung tatsächlich auch im Anerkennungsverfahren 
erfolgreich umgesetzt wird. 

Sowohl AVen als auch ABHen betonten, dass es vor-
teilhaft wäre, zwischen den Bundesländern ein ein-
heitliches Anerkennungsverfahren zu etablieren. Ins-
besondere im Bereich der Pflege kommt es zu einer 
gewissen Konkurrenzsituation, die durch die man-
cherorts „leichteren“ Regelungen zur Anerkennung 
verschärft wird. Zwischen den Bundesländern unter-
scheiden sich die Vorgaben, was erforderliche Sprach-
nachweise und die Form der Unterlagen anbelangt. 
Angeregt wurde, den Wissenstransfer innerhalb und 
zwischen den zuständigen Anerkennungsstellen zu 
stärken oder alternativ eine zentrale Anerkennungs-
stelle einzurichten. Effizient wäre es u. a., Pflegekräfte 
mit Abschlüssen derselben ausländischen Universität 
einheitlich zu bearbeiten statt eines individuellen, de-
zentralen und teuren Anerkennungsverfahrens. Me-
dizinerinnen und Mediziner äußerten ihre Überforde-
rung hinsichtlich der verschiedenen Verfahrensweisen 
zwischen den Bundesländern. 

Für die Anerkennung nicht reglementierter akademi-
scher Berufe wurde die zentrale anabin-Datenbank 
sehr gelobt. Besonders hilfreich wäre es daher, die 
Datenbank um weitere Studienabschlüsse aus den 
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Hauptherkunftsländern zu ergänzen. In  Einzelfällen 
hatten Antragstellende eine gebührenpflichtige Zeug-
nisbewertung der ZAB eingereicht, obwohl der Ab-
schluss bereits in der anabin-Datenbank geführt 
wurde. Eine stärkere Bewerbung und eine Optimie-
rung der Nutzerfreundlichkeit der Datenbank wäre 
somit eine begrüßenswerte Maßnahme. Neben den 
positiven Rückmeldungen zur anabin-Datenbank gab 
es aber auch eine kritische Stimme: Es wurde davor 
gewarnt, dass diese Anerkennung oft zu schnell und 
ohne weitere Prüfung der Zeugnisse erfolgt. Viele Stu-
diengänge haben allerdings trotz gleichlautendem Ab-
schluss sehr unterschiedliche Inhalte und Prüfungs-
fächer. Durch die Datenbank lässt sich eine Eintragung 
des Abschlusses nachvollziehen, jedoch handelt es sich 
hierbei nicht um eine detaillierte Prüfung des konkre-
ten Antrags. Eine Zeugnisbewertung durch die ZAB ist 
dagegen aufwendiger, aber valider. Gerade bei klei-
neren ABHen mit weniger Erfahrung ist eine Rück-
sprache bei Unsicherheit daher zu empfehlen. Für die 
neuen Aufgaben im Bereich der Anerkennung und 
die Einarbeitung in die Nutzung der anabin-Daten-
bank braucht es Zeit und Unterstützung. In einigen 
Punkten kann die Handhabung der Datenbank zudem 
noch verbessert werden. Auch eine Rücksprache mit 
der AV kann helfen, Unsicherheiten zu beseitigen und 
ggf. bereits vor dem Vorsprechen der Migrantin bzw. 
des  Migranten an der AV zu klären, ob eine gründliche 
Prüfung der Originaldokumente sinnvoll ist. In Län-
dern mit hohem Fälschungsaufkommen hat es sich 
für die AVen bewährt, sich grundsätzlich die Original-
dokumente der Fachkraft vor Ort vorlegen zu lassen, 
auch wenn dieser zusätzliche Schritt im beschleunig-
ten Fachkräfteverfahren eigentlich nicht so vorgese-
hen ist. Hier sollte die Erfahrung der AVen genutzt 
werden können, so z. B. durch Vorlage von Original-
dokumenten bei der Visaabholung und/oder durch 
Schulungen der ABH-Mitarbeitenden zur Verbesse-
rung der Identifizierung von Fälschungen, ggf. auch in 
Kooperation mit dem BfAA oder den Anerkennungs-
stellen im Inland. 

Rückmeldungen gab es auch zu den Gebühren der 
Anerkennungsverfahren: Insbesondere für die Aner-
kennung nicht-akademischer Berufsabschlüsse fallen 
meist höhere Gesamtkosten als bei den meisten aka-
demischen Abschlüssen an, da sich diese größtenteils 
kostenfrei in der anabin-Datenbank abrufen lassen. 
Von den zusätzlichen Kosten sind vor allem IHK- und 
Handwerksberufe betroffen, für die Fachkräfte oft-
mals von KMU nachgefragt werden. In vielen Fällen 
mussten somit antragstellende (angehende) Fachkräfte 
anteilig oder komplett die Gebühren für ihr Anerken-
nungsverfahren selbst bezahlen. Im Gegensatz dazu 

stellen Großunternehmen i. d. R. vermehrt akademi-
sche Fachkräfte ein und verfügen eher über entspre-
chende finanzielle Mittel, um ggf. anfallende Gebüh-
ren zu übernehmen. Handwerksbetriebe, welche mit 
dem FEG zusätzlich gefördert werden sollten, werden 
weiterhin mit einer Vielzahl von Herausforderungen 
konfrontiert, die vor allem im zeitintensiven und kom-
plexen Anerkennungsverfahren zusammenkommen. 
Trotz des beschleunigten Fachkräfteverfahrens dau-
erte es oftmals bis zu einem halben Jahr, bis der Aner-
kennungsbescheid vorlag, mitunter auch weil einge-
reichte Unterlagen unvollständig waren. Im Falle einer 
bescheinigten Teilanerkennung bestand zudem noch 
die Hürde, ob der Arbeitgeber die notwendige betrieb-
liche Anpassungsqualifizierung überhaupt durchführen 
kann und will. Um als Unternehmen insbesondere im 
Bereich der KMU für ausländische Fachkräfte attrak-
tiv zu sein, müssen entsprechende Arbeitgeber hin-
sichtlich der Formalitäten, Kosten und Verfahrens-
dauer erheblich entlastet werden. Dies würde durch 
eine grundlegende Vereinfachung der Anerkennungs-
verfahren ermöglicht werden bzw. durch alternative 
 Zuwanderungsmöglichkeiten auf Basis von Berufser-
fahrungen. 

Eine zusätzlich berichtete Schwierigkeit waren lange 
Wartezeiten für selten angebotene Termine für eine 
Fachsprachen- bzw. Kenntnisprüfung. Förderlich wäre 
es, wenn Prüfungstermine regelmäßiger angeboten 
werden. Dadurch können weitere Verzögerungen ver-
hindert und ggf. notwendige Zusatzqualifikationen 
schneller begonnen werden. 

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten für 
effizienteres Verwaltungshandeln

Eine Möglichkeit zum Abbau von Unsicherheiten bei 
den ABHen und AVen ist eine eindeutige Weisung, 
nach welchen Kriterien Sprach- und Berufskennt-
nisse in verschiedenen Fallkonstellationen zu prü-
fen sind. Bei der Prüfung von ggf. vorausgesetzten 
Sprachkenntnissen war eine einheitliche Durchfüh-
rung schwierig. Bspw. lag bei älteren Sprachzertifika-
ten teilweise die Vermutung vor, dass die Fachkraft 
seit Jahren die deutsche Sprache nicht mehr ange-
wandt hatte. Weiterhin gab es gelegentlich unter-
schiedliche Einschätzungen zwischen AV und ABH be-
züglich der Bewertung von Sprachkenntnissen für die 
jeweils angestrebte Berufsausübung der Antragstel-
lenden, insbesondere in Bezug auf Personen, die ohne 
Deutsch- oder Englischkenntnisse in den deutschen 
Arbeitsmarkt eintreten wollten. Aktuell fehlt den AVen 
eine eindeutige Weisung, welches Sprachniveau für 
nicht reglementierte Beschäftigungen als plausibel 
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eingeschätzt werden soll. Diesbezüglich tut sich der 
Konflikt auf, dass einerseits den Arbeitgebern vertraut 
werden sollte, die notwendigen Sprachkenntnisse ad-
äquat einzuordnen, andererseits Deutschkenntnisse im 
Sinne einer gelingenden und nachhaltigen Integration 
der Fachkraft unabdingbar sind. Schwierigkeiten gab 
es in Einzelfällen ebenso bezüglich der Überprüfung 
von berufspraktischen Kenntnissen bei IT-Spezialistin-
nen und -Spezialisten nach § 19c Abs. 2 AufenthG i. V. 
m. § 6 BeschV. Sachbearbeitende der ABHen konnten 
die Gegebenheiten auf dem ausländischen Arbeits-
markt mit den dortigen Unternehmen nur schwer ein-
schätzen. Um die Erfolgsaussichten bei der Beratung 
besser einschätzen zu können, wären vertiefte Kennt-
nisse hilfreich, auch wenn die letztendliche Antrags-
prüfung bei der BA erfolgt. 

Das FEG hat in vielen Bereichen zu einer besseren 
 Abgrenzung der einzelnen Zuwanderungsgruppen im 
Rahmen der Bildungs- und Erwerbsmigration beige-
tragen. Ein bereits seit vielen Jahren diskutierter Punkt 
ist und bleibt auch nach der Einführung des FEG noch 
für viele Behörden offen, und zwar was Forschende im 
Sinne des § 18d AufenthG (bzw. zuvor § 20 AufenthG 
a. F.) sind bzw. wie diese sich zu (Teilzeit-)Forschenden 
an Universitäten abgrenzen und welcher Aufenthalts-
titel jeweils zu erteilen ist. Diesbezügliche Schwierig-
keiten gab es, entweder weil spezielle Vertragskon-
stellationen (bspw. Teilzeitstelle mit Promotion) mit 
begleitendem Erwerbseinkommen vorlagen oder weil 
der Abschluss noch nicht anerkannt war. Hier stellte 
sich die Frage, entweder nach erfolgter Anerkennung 
als Fachkraft nach § 18b AufenthG einzureisen oder 
nach § 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 5 BeschV mit dem 
Nachteil, die entsprechende Niederlassungserlaub-
nis erst nach fünf statt vier Jahren erhalten zu können. 
Grundsätzlich gab es viele Unsicherheiten in der Sach-
bearbeitung von Anträgen für Forschende seitens der 
Universitäten, der ABHen und AVen. Hier könnte bei-
spielsweise über eine Anpassung der Anwendungs-
hinweise mehr Klarheit geschaffen werden. 

Zur Entlastung der ABHen kann weiterhin beitragen, 
die mit dem FEG eingeführte längere Visagültigkeit 
von bis zu einem Jahr für Personen im beschleunigten 
Fachkräfteverfahren einheitlich anzuwenden. Die Ter-
mine zur Vergabe des eAT können dann flexibler ver-
geben und punktuell hohe Zuwanderungsphasen bes-
ser gehandhabt werden. Die interne Dienstanweisung 
des AA, entsprechende Visa mit bis zu einjähriger Gül-
tigkeit auszustellen, wurde unter den befragten AVen 
daher größtenteils positiv bewertet. Einzelne AVen be-
richteten allerdings, auch für das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren Visa nur mit einer sechsmonatigen 

Gültigkeit auszustellen. Dahingehend bestand bei den 
ABHen der Wunsch, dass die AVen im beschleunigten 
Fachkräfteverfahren die vorgesehene einjährige Gül-
tigkeitsdauer bei der Erteilung auch tatsächlich voll-
umfänglich nutzen sollten. Für eine einheitliche Aus-
legung wäre eine verbindliche Weisung für die Dauer 
der Visagültigkeit im beschleunigten Fachkräfteverfah-
ren hilfreich.

Durch zusätzliche Prüfungen kommt es dazu, dass bei 
Visumanträgen von Personen, zu denen ein längerfris-
tiger Voraufenthalt in Deutschland im AZR vermerkt 
wurde, die Antragsprüfung teilweise sechs bis acht 
Wochen länger dauert. Somit werden Personen, die 
bspw. ihr Studium in Deutschland absolviert haben, 
durch die verlängerte Bearbeitungszeit zeitlich be-
nachteiligt. Stattdessen sollen die Vorteile eines län-
gerfristigen Voraufenthalts, die u. a. zu einer gelin-
genden Integration beitragen, den Antragstellenden 
eigentlich zugutekommen. Den meisten Antragstellen-
den war nicht bewusst, dass bei relevanten Voraufent-
halten mit längeren Bearbeitungszeiten zu rechnen ist, 
sodass Einzelpersonen in starke zeitliche Schwierigkei-
ten kamen. Antragstellende sollen transparent und 
frühzeitig über mögliche Verzögerungen informiert 
werden. Des Weiteren ist zu überdenken, welche Maß-
nahmen zu ergreifen sind, um die Überprüfung von 
relevanten Voraufenthalten zeitlich zu optimieren.

Auch nachdem die Einreise nach Deutschland er-
folgt ist, kann es noch zu Verzögerungen bei behörd-
lichen Prozessen kommen. Teilweise entstehen lange 
Wartezeiten für Zugewanderte bis zur Aushändigung 
des entsprechenden Aufenthaltstitels. Bis zum Erhalt 
des eAT konnte bis zu einem halben Jahr vergehen. 
Wie bei anderen Schwierigkeiten im Verfahrensab-
lauf spielen auch hier geringe Personalkapazitäten und 
die unzureichende Digitalisierung in den ABHen eine 
Rolle. Es sollte geprüft werden, ob eine sichere Ver-
sandmöglichkeit geschaffen werden könnte, damit 
die Bundesdruckerei die eAT postalisch direkt an die 
zugewanderten Personen zustellen kann. Dadurch 
könnten Wartezeiten verringert und die ABHen ent-
lastet werden. 

Erleichterungen der Verfahren können schließlich auch 
durch den Ausbau bereits bestehender Kooperations-
projekte und Vermittlungsabsprachen erreicht wer-
den. Es zeigte sich, dass bestehende Programme zur 
Fachkräftezuwanderung wie Triple Win bzw. Hand in 
Hand for Talent laut den AVen die Migration erheb-
lich erleichtern. Durch die Vorauswahl von geeigneten 
Kandidatinnen und Kandidaten für diese Projekte ge-
lingt i. d. R. ein schneller Verfahrensablauf, da notwen-
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dige Dokumente bekannt sind und bei Antragstellung 
vollständig vorliegen. Besonders attraktiv sind solche 
Angebote auch hinsichtlich der professionellen Beglei-
tung des Migrationsprozesses vom Erlernen der deut-
schen Sprache bis zur Ankunft in Deutschland, sodass 
hierdurch mögliche Hürden seitens interessierter (an-
gehender) Fachkräfte abgebaut werden. Zudem zielen 
die Projekte auf Berufsgruppen, die besonders drin-
gend benötigt werden. Ein Ausbau ist empfehlenswert. 

6.2 Gesetzliche Maßnahmen 

Für die Umsetzung attraktiver Zuwanderungsmöglich-
keiten zu Bildungs- und Erwerbszwecken ist eine wei-
tere Lockerung der vergleichsweise anspruchsvollen 
Voraussetzungen in Erwägung zu ziehen. Einige der 
in den Interviews geäußerten Hinweise auf mögliche 
Änderungsbedarfe finden sich auch in den geplanten 
Maßnahmen der Bundesregierung wieder (s. Kapitel 
1.3.4). Deren Bewertung war jedoch nicht Gegenstand 
dieses Forschungsprojektes.

Nach Angabe der befragten Behörden äußerten insbe-
sondere Unternehmen im Handwerk, die viele vakante 
Stellen und somit einen hohen Bedarf an Fachkräften 
aufweisen, den Wunsch nach erweiterten gesetzlichen 
Möglichkeiten für nicht formal Qualifizierte. Mit dem 
Inkrafttreten des FEG bestand bei vielen  Arbeitgebern 
auch die Hoffnung auf Regelungen, die es erlauben, 
Arbeitskräfte verstärkt bedarfs- und kompetenz-
orientiert einzustellen. Personen, die ihren Beruf im 
Herkunftsland nicht im Rahmen einer formalen Aus-
bildung erlernt haben, könnte die Teilnahme an spezi-
ellen Qualifizierungsmöglichkeiten oder einer betrieb-
lichen Einarbeitung aufenthaltsrechtlich ermöglicht 
werden. Diesbezüglich wäre auch die Erweiterung 
des § 19c Abs. 2 AufenthG auf Branchen außerhalb 
des IT-Sektors zu begrüßen, um Personen mit weite-
ren berufspraktischen Kenntnissen den Zugang in den 
deutschen Arbeitsmarkt zu öffnen. Bewährt hat sich 
auch die Westbalkanregelung, sodass der Ausbau und 
die Entfristung der Regelung als denkbare Optionen 
erscheinen. 

Rechtlicher Anpassungsbedarf wird seitens einiger 
Behörden in Fällen der Ausbildung von Personen über 
45 Jahren gesehen. Nach vollendeter Ausbildung müs-
sen diese Personen für die Ersterteilung eines Aufent-
haltstitels zur Ausübung einer qualifizierten Beschäf-
tigung (§ 18 Abs. 2 Nr. 5 AufenthG) einen Nachweis 
über eine angemessene Altersvorsorge erbringen. Ein 

zu  geringes Gehalt oder fehlende private Rücklagen 
können dazu führen, dass die Ausbildung gar nicht erst 
begonnen wird. Außerdem kann es zu Enttäuschun-
gen kommen, wenn dieses Problem zu Beginn der 
Ausbildung noch nicht klar war. Eine Erleichterung 
der Bedingungen und alternative Möglichkeiten für 
den Nachweis einer Altersversorgung (z. B. Abschlie-
ßen einer zusätzlichen Rentenversicherung, die durch 
die anzutretende Stelle finanziert werden kann) könn-
ten Abhilfe schaffen. Hier sollte bereits im Vorfeld der 
Ausbildung eine gute Beratung erfolgen sowie über-
dacht werden, inwieweit gesetzgeberische Möglich-
keiten bestehen. 

Des Weiteren wurde es seitens der ABHen als ziel-
führend betrachtet, die Erteilungsvoraussetzungen 
für Visa zur Arbeits- oder Ausbildungsplatzsuche zu 
erleichtern. Die Voraussetzungen, für einen Aufent-
halt zur Arbeits- oder Ausbildungsplatzsuche nach 
§§ 20 und 17 AufenthG einzureisen, wurden von eini-
gen ABHen als zu hoch eingestuft. Insbesondere die 
Anforderungen des § 17 Abs. 1 AufenthG, dass Per-
sonen nicht älter als 25 Jahre sein dürfen und bereits 
über entsprechende deutsche Sprachkenntnisse ver-
fügen müssen, wurden kritisiert. Stattdessen würden 
viele Antragstellende zunächst aufgrund der niedrige-
ren Voraussetzungen für einen Aufenthalt zur Studi-
envorbereitung (§ 17 Abs. 2 AufenthG) einreisen, einen 
Sprachkurs buchen und zeitnah in eine Ausbildung 
wechseln. Diesen „Umweg“ nutzten erfahrungsgemäß 
viele Personen aus China und Vietnam, die dann mit 
einer Ausbildung zur Pflegefachkraft begannen. Dies-
bezüglich ist darüber nachzudenken, die Vorausset-
zungen anzupassen und auch älteren Personen Aus-
bildungsmöglichkeiten einzuräumen (s. o.) bzw. die 
geforderten Sprachkenntnisse zu reduzieren. Weiterhin 
besteht laut Gesetz für Spezialistinnen und Spezialis-
ten mit IT-praktischen Kenntnissen nicht die Mög-
lichkeit, im Rahmen für die Arbeitsplatzsuche (§ 20 
AufenthG) einzureisen, sondern nur mit einem be-
reits vorliegenden Arbeitsverhältnis nach § 19c Abs. 2 
 AufenthG i. V. m. § 6 BeschV. Hinsichtlich des Fach-
kräftemangels in IT-Berufen wäre eine Öffnung des 
Paragrafen § 20 AufenthG sehr zu begrüßen. Im Rah-
men des Eckpunktepapiers (BMAS 2022b) wurden be-
reits umfassende Erleichterungen unter dem Stichwort 
„Chancenkarte“ für die Einwanderung zur Arbeits-
platzsuche angekündigt, die weiteren Drittstaatsan-
gehörigen mit gutem Potenzial einen entsprechen-
den Aufenthalt in Deutschland ermöglichen können. 
Für die Einwanderung zur Ausbildungsplatzsuche sind 
ebenfalls Erleichterungen geplant, die u. a. eine Anpas-
sung der Altersgrenze und des geforderten Sprachni-
veaus umfassen sollen.
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Sobald Fachkräfte mehrere Jahre in Deutschland leben 
und arbeiten, ist die Beantragung einer Niederlas-
sungserlaubnis oft ein wichtiger aufenthaltsrechtlicher 
Schritt. Kritisiert wurden bezüglich einiger Berufsgrup-
pen von Fachkräften die vergleichsweise hohen Nach-
weispflichten für eine Niederlassungserlaubnis. Dies 
betrifft zum einen deutsche Sprachkenntnisse sowie 
das Ablegen des Tests „Leben in Deutschland“. Dies 
stieß insbesondere bei IT-Fachkräften auf Unverständ-
nis, welche sich oftmals auf Englisch erfolgreich in 
den deutschen Arbeitsmarkt integrierten und für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit im Unternehmen keine bzw. 
nur sehr geringe Deutschkenntnisse benötigten. Die 
ABHen sprachen sich in diesem Zusammenhang für 
eine gesetzlichen Regelung aus, die eine Lockerung 
der Vorgaben für die Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis nach § 18c AufenthG in bestimmten Fällen 
ermöglicht, insbesondere für Personen, bei denen von 
einer gelingenden Integration in Deutschland auszu-
gehen ist, aber auch bei Berufsgruppen, bei denen Zu-
wanderung ganz besonders im Sinne des öffentlichen 
Interesses ist. Für letztere Personengruppe gilt es ab-
zuwägen, ob das öffentliche Interesse an ihrer dauer-
haften Präsenz im Arbeitsmarkt gewichtiger ist als die 
Integration jenseits des Arbeitsmarktes.

Mit dem Inkrafttreten des FEG ist insbesondere für 
Absolventinnen und Absolventen einer inländischen 
Hochschule eine zuvor gültige Sonderregelung wegge-
fallen – nun wird für eine angestrebte Beschäftigung 
eine Zustimmung der BA benötigt. Die Sachbearbei-
tung war vor der Novellierung meist innerhalb von we-
nigen Minuten abgeschlossen, nun dauert es ggf. eins 
bis zwei Wochen länger, da auf die Antwort der BA 
gewartet werden muss. Es ist daher zu prüfen, ob die 
Sonderregelung zur Befreiung von einer Zustimmung 
in diesen Fällen wieder eingeführt werden kann (nach 
§ 2 Abs. 1 BeschV a. F.), um eine Beschleunigung bei 
inländischem Hochschulabschluss zu ermöglichen. 

6.3 Klare Strukturen, Werbung 
um und Beratung für 
Zuwandernde 

Die lokale und regionale Politik hat einen großen Ein-
fluss auf die „Grundstimmung“ bezüglich Migration 
und damit auch die Bildungs- und Erwerbsmigration. 
Daher ist eine verstärkte Unterstützung für Behör-
den und Zuwandernde durch die jeweiligen Landes-
regierungen für Behörden und Zuwandernde sinnvoll, 

indem die Vorteile der Bildungs- und Erwerbsmigra-
tion vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels 
deutlich gemacht werden und Unternehmen angeregt 
werden, diese Möglichkeit zu nutzen. 

Kritisiert wurde, dass es für Antragstellende und für 
die administrative Zusammenarbeit der Behörden 
 teilweise von Nachteil war, dass zu viele verschie-
dene Akteure direkt und indirekt in die Fachkräftemi-
gration eingebunden sind. So gibt es für verschiedene 
Fachthemen einzelne Anlaufstellen, u. a. zu arbeits-
marktrechtlichen, aufenthaltsrechtlichen und anerken-
nungsspezifischen Fragen, teils durch öffentliche, teils 
durch private Einrichtungen getragen. Undurchsich-
tig für Antragstellende und beteiligte Akteure (AVen 
und Anerkennungsstellen) waren auch die verschiede-
nen Modelle zwischen den Bundesländern, die sich auf 
Grundlage der landesrechtlichen Entscheidungsbe-
fugnis für oder gegen die Einrichtung einer zentralen 
ABH entschieden hatten. Unter Rücksichtnahme auf 
die unterschiedlichen föderalen Gestaltungsentschei-
dungen wäre es sinnvoll, eine übergeordnete Strategie 
zur Fachkräftegewinnung auf Bundesebene zu kon-
zipieren, an der sich die Akteure ausrichten können. 
Ausreichende finanzielle Mittel zur Umsetzung einer 
solchen Strategie sowie für flächendeckende Unter-
stützungsangebote in allen Bundesländern würden 
ermöglichen, dass Ansprechpartner besser sichtbar 
werden und bundesweit einheitliche Beratungsan-
gebote für Fachkräfte geschaffen werden. . Ansons-
ten besteht die Gefahr, dass sich der Wettbewerb um 
Fachkräfte zwischen den Bundesländern langfristig 
unfair gestaltet und Arbeitgeber den Überblick in der 
vielfältigen Akteurslandschaft verlieren. 

Im Ausland wurden die aufbereiteten Informationen 
der Webseite MiiG als Maßnahmen zur Bewerbung 
des FEG von den AVen als besonders gelungen ge-
lobt. Punktuell ausbaufähig ist die Webseite hinsicht-
lich einer größeren Sprachauswahl und der vollstän-
digen Übersetzung der Inhalte. Einige AVen äußerten 
Schwierigkeiten, ausreichend Zeit- und Personalres-
sourcen für ergänzende Informationsangebote aufzu-
bringen. Aufwendig war vor allem die Aktualisierung 
der konsularischen Webseite in mehrere Sprachen 
sowie die Aufbereitung von Inhalten zum FEG, z. B. für 
Informationsveranstaltungen im Ausland. Seitens der 
AVen wurde angeregt, dass entsprechende Infomateri-
alien beispielsweise zentral durch die Presseabteilung 
des AA vorbereitet und zugeliefert werden könnten. 
Zum Zeitpunkt der Befragung gab es außerdem kaum 
Abstimmungen zwischen den deutschen Akteuren 
im Ausland hinsichtlich der Beratungsangebote für 
(angehende) Fachkräfte. Eine weiterhin ungeklärte 
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Frage besteht hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit zur 
Fachkräftegewinnung. Den AVen wurde diesbezüglich 
keine Strategie vom Bund vorgegeben, somit wurde 
der fortbestehende Bedarf nach einem klaren Rol-
len- und Zuständigkeitsverständnis explizit geäußert. 
Als Verhaltensleitlinie wurde mehrfach betont, dass 
AVen ihre Neutralitätspflicht zu bewahren haben, so-
dass sie ihre zentrale Aufgabe weiterhin im Visaverfah-
ren sehen und für eine umfassende Beratung von An-
tragstellenden eher andere Einrichtungen im In- und 
Ausland zuständig sein sollten. Für ein zielgerichtetes 
Zusammenwirken könnten bspw. die AHKen mit ihrem 
Fachwissen zum Arbeitsrecht und zur Anerkennung 
sowie die Goethe-Institute hinsichtlich ihrer großen 
Reichweite gezielt in eine koordinierte Kampagne zur 
Fachkräftegewinnung eingebunden werden. Ein Vor-
teil dieser externen Akteure ist, dass die Beschäftigten 
nicht, wie bei den AVen, alle vier Jahre ihren Arbeitsbe-
reich bzw. Dienstort wechseln müssen und somit lang-
fristige Kooperationen entstehen können.

Für die Fachkräftegewinnung sind attraktive Ange-
bote und der Abbau bestehender bürokratischer und 
finanzieller Hürden von zentraler Bedeutung. Die „In-
formationslast“ liegt weiterhin überwiegend bei den 
zuwanderungsinteressierten Personen, die sich an-
hand diverser Webseiten komplexe Inhalte „anlesen“ 
müssen. Viele (angehende) Fachkräfte präferieren eher 
die persönliche und individuelle Beratung und greif-
bare Erfahrungsberichte als öffentlich zugängliche In-
formationen. Personen mit akademischem Abschluss 
fanden sich überwiegend selbstständig mit den In-
formationen im Internet zurecht. Nicht-akademische 
Fachkräfte waren eher auf die Beratung durch externe 
Akteure, ihren Arbeitgeber oder der AV bzw. der ABH 
angewiesen. Da es sich beim FEG um eine komplexe 
Rechtsgrundlage handelt, wurde angeregt, mehr Be-
ratungsangebote zu schaffen bzw. die Vernetzung zu 
bereits existierenden Beratungsstellen zu fördern, die 
eine zielgruppengerechte Unterstützung für Fach-
kräfte anbieten. Eine frühzeitige, umfassende Beglei-
tung von Unternehmen und Fachkräften begünstigt 
die schnelle und effiziente Bearbeitung der Verfahren. 
Hinsichtlich der Anwerbung hoch qualifizierter Perso-
nen konkurriert Deutschland mit vielen Ländern, die 
aufgrund geringerer Sprachbarrieren attraktiver sind. 
Potenzial gibt es insbesondere an Personen, die sich 
für eine Beschäftigung in nicht-akademischen Berufen 
interessieren, jedoch oftmals Schwierigkeiten haben, 
sich das Verfahren, den Flug und den Sprachkurs fi-
nanziell leisten zu können. Eine gezielte Unterstützung 
durch spezielle Förderprogramme kann hier Abhilfe 
schaffen. 

6.4 Unterstützungs- und 
Beratungsangebote für 
Arbeitgeber

In den Interviews mit den ABHen wurde deutlich, 
dass die Möglichkeiten des FEG unter vielen Arbeitge-
bern noch nicht bekannt waren und Letztere zunächst 
Schwierigkeiten hatten, relevante Informationen ei-
genständig im Internet zu recherchieren. Grundsätz-
lich zeigte sich auch zwischen den Unternehmen eine 
starke Heterogenität hinsichtlich des Informations-
standes. Durch die Zuständigkeiten im beschleunigten 
Fachkräfteverfahren liegt der Arbeits- und Kommuni-
kationsaufwand nun verstärkt beim Arbeitgeber statt 
der Fachkraft, hierfür müssen entsprechende Kapazi-
täten im Betrieb zunächst überhaupt erst vorhanden 
sein. Großunternehmen verfügten oftmals bereits über 
professionelle Strukturen, sodass keine umfassende 
Betreuung durch die ABHen notwendig war. Angeregt 
wurde daher, mehr zielgruppenspezifische Werbung 
an KMU zu adressieren. Die Erfahrung zeigte, dass die 
grundlegenden Abläufe und Prozesse der Erwerbsmi-
gration unter den KMU häufig nicht bekannt waren. 
Es herrschte Verunsicherung, wohin sie sich mit ihren 
Fragen wenden müssen, weil die Zuständigkeiten und 
Angebote von Bundesland zu Bundesland sehr unter-
schiedlich sind. Da es sich beim FEG um eine komplexe 
Rechtsgrundlage handelt, wurde durch die ABHen an-
geregt, mehr Beratungsangebote zu schaffen bzw. die 
Vernetzung zu bereits existierenden Beratungsstel-
len zu verstärken. Informierte Unternehmen sind in 
der Lage, ihren angehenden Mitarbeitenden korrekte 
und transparente Informationen weiterzugeben. Auf 
diese Art und Weise können Unternehmen Schwierig-
keiten vermeiden, die unter anderem dann entstehen, 
wenn relevante Informationen zu einzelnen Schritten 
bzw. der Sachstand im beschleunigten Fachkräftever-
fahren von Arbeitgebern nicht an die Fachkraft wei-
terkommuniziert werden. Dies wurde eher bei kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) als bei Großun-
ternehmen wahrgenommen. Missverständnisse und 
eine lückenhafte Kommunikation führten vereinzelt 
dazu, dass neben dem beschleunigten Antrag zusätz-
lich durch die Fachkraft ein reguläres Verfahren paral-
lel im Ausland beantragt wurde. Vielen Fachkräften 
waren die Unterschiede zwischen beiden Verfahrens-
wegen nicht bewusst. Entsprechende Angebote kön-
nen dazu führen, dass sich Unternehmen mit notwen-
digen Unterlagen bereits im Vorfeld vertraut machen. 
Zusätzliche mehrsprachige Beratungsangebote wären 
begrüßenswert, da es ein verstärktes Interesse unter 
Arbeitgebern mit eigenem Migrationshintergrund 
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gibt, die z. T. Schwierigkeiten hatten, die komplexen 
Regelungen des FEG auf Deutsch zu verstehen. Be-
tont wurde zugleich, dass es wichtig wäre, Arbeitgeber 
nicht durch eine Flut an Informationen zu überfordern, 
sondern diese kompakt und praktikabel aufzubereiten. 
Aber auch sehr gut aufbereitete und von den Befrag-
ten gelobte Informationsmaterialien wie das sieben-
stufige Schaubild der MiiG-Webseite werden das per-
sönliche Beratungsgespräch nicht ersetzen können. 
Dennoch wird hierdurch die Beratungsarbeit essenzi-
ell ergänzt und die Reichweite unter den interessierten 
Arbeitgebern vermutlich erhöht. 

Bislang zögerliche Arbeitgeber könnten durch eine 
Kampagne mit positiven Erfahrungsberichten dazu 
ermutigt werden, Fachkräfte aus Drittstaaten einzu-
stellen. Wichtig wäre es zudem Arbeitgeber verstärkt 
auf die Möglichkeit, selbst Personen im Rahmen einer 
Ausbildung zu qualifizieren, hinzuweisen. Hierfür sind 
bestehende betriebliche Hürden wie etwa fehlende 
Zeitressourcen und fehlende Ausbildungsberechtigun-
gen abzubauen. Grundsätzlich waren die Verfahren 
von Anträgen zu Ausbildungszwecken vergleichsweise 
niedrigschwellig und Visa zur Einreise wurden schnell 
erteilt, sodass langfristig hieraus ein großer betriebs-
wirtschaftlicher Nutzen zu ziehen wäre. 

Schwierigkeiten gab es unter Arbeitgebern, deren Ver-
träge von den orts- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen abgewichen sind. Herausfordernd 
war dies für die Erteilung der Auskünfte im Rahmen 
des neu eingeführten Formulars „Erklärung zum Be-
schäftigungsverhältnis“. Insbesondere existierte die 
Problematik, dass einzelne Arbeitgeber für eine qua-
lifizierte Fachkraft oder für Auszubildende einen zu 
niedrigen Lohn bezahlen wollten. Infolgedessen äu-
ßerten einige ABHen den Bedarf nach einem stär-
keren Austausch mit den Arbeitgeberverbänden und 
dem lokalen Arbeitgeberservice der BA, um bestimmte 
Grundlagen zu klären. Darüber hinaus sehen ABHen 
eine frühzeitige Beratung für Arbeitgeber durch den 
Arbeitgeberservice als grundsätzlich wichtig an. 

Für die Anwerbung von Fachkräften aus dem Aus-
land erwies sich ein persönlicher oder wirtschaftli-
cher Bezug des Unternehmens zu einem Drittland 
als vorteilhaft, bspw. wenn ausländische Niederlas-
sungen vorhanden waren oder Unternehmerinnen 
und Unternehmer einen eigenen Migrationshinter-
grund mit Bezug zu einem bestimmten Herkunfts-
land besitzen. Wenn überhaupt keine Beziehungen ins 
Ausland bestanden, war es für Arbeitgeber schwie-
rig, dort interessierte Fachkräfte überhaupt ausfindig 
zu machen. Insbesondere KMU verfügen i. d. R. nicht 

über den nötigen Bekanntheitsgrad, sodass interes-
sierte Fachkräfte aus dem Ausland nicht von selbst auf 
den Betrieb aufmerksam werden. Hingegen nutzen 
Großunternehmen eher eine professionelle Öffentlich-
keitsarbeit und verfügen über die entsprechenden fi-
nanziellen Ressourcen, ein Personalunternehmen mit 
der internationalen Rekrutierung von Fachkräften zu 
beauftragen. Weitere kostengünstige Beratungs- und 
Vermittlungsangebote, die ein Matching kleinerer 
und mittlerer Arbeitgeber mit ausländischen Fach-
kräften unterstützen, könnten bestehende Zurückhal-
tung bei der internationalen Rekrutierung abbauen. 

6.5 Förderung der Integration

Viele weiterführende aufenthaltsrechtliche Fragen 
stellten sich ausländischen Fachkräften erst nach der 
Ankunft in Deutschland. Insbesondere wurden die 
ABHen zu Themen gefragt, die im Zusammenhang 
mit dem Aufenthaltsrecht das tägliche Leben und die 
Karriere betreffen, u. a. Fragen zum Familiennachzug, 
zum Umgang mit befristeten Arbeitsverträgen oder 
einer angestrebten Selbstständigkeit. Die Aufteilung 
der Zuständigkeiten mit einer Ansprechperson in der 
zentralen ABH (so vorhanden) und einer zweiten in 
der kommunalen ABH (für alle folgenden aufenthalts-
rechtliche Fragen) war für einige Arbeitgeber und zu-
gewanderte Fachkräfte nicht immer nachvollziehbar. 
Eine klare Kommunikation der Zuständigkeiten und 
ein Ausbau externer Beratungsangebote in den Kom-
munen könnten hier Verbesserungen schaffen, da der 
Beratungsbedarf für Fachkräfte mit der Einreise nicht 
geringer wird. Bisher sind bei den kommunalen ABHen 
dafür kaum bis keine Kapazitäten vorgesehen. Fach-
kräftegewinnung kann nur funktionieren, wenn die 
Fachkräfte auch durch die kommunalen Behörden 
willkommen geheißen und mittelfristig unterstützt 
werden. Wichtig bleibt laut den Befragten das Um-
denken hin zur „Willkommensbehörde“. Einige ABHen 
erhielten die Rückmeldung von Zugewanderten, dass 
E-Mails nicht oder verspätet beantwortet wurden, die 
telefonische Erreichbarkeit sehr begrenzt war und sehr 
lange Wartezeiten für Termine zur Beantragung eines 
Aufenthaltstitels bestanden. Hier würden Fachkräfte 
von einer einfacheren Terminvergabe in den ABHen 
erheblich profitieren und ihr Ankommen würde er-
leichtert werden. Bspw. gab es in wenigen ABHen die 
Vorgehensweise, dass durch die jeweils bereits zustän-
digen Sachbearbeitenden eine automatische Wieder-
vorlage für Personen im beschleunigten Fachkräfte-
verfahren eingestellt wurde, um diese drei Monate vor 



121Synthese und Handlungsfelder

Ablauf ihres Visums direkt für eine Terminvereinba-
rung zu kontaktieren. 

Viele Fachkräfte waren mit der Möglichkeit und dem 
Verfahrensweg der Familienzusammenführung nicht 
vertraut. Die Möglichkeit, Visa zur Familienzusam-
menführung zu beantragen, sollte im Rahmen einer 
Öffentlichkeitsarbeit zum FEG stärker bekannt ge-
macht werden. Konkret wurde angemerkt, dass das 
beschleunigte Fachkräfteverfahren diesbezüglich im 
Vorfeld falsche Erwartungen bei Antragstellenden 
 geweckt hätte. Fachkräfte müssten im Vorfeld besser 
über Möglichkeiten informiert und bei Schwierigkei-
ten im Antragsverfahren stärker unterstützt werden, 
sodass die Familienangehörigen und die Fachkraft 
zeitgleich einreisen können. Um Wartezeiten zu ver-
meiden, könnte des Weiteren eine prioritäre Termin-
vergabe für die Beantragung von Familiennachzugs-
Visa von Fachkräften in den AVen auch außerhalb des 
beschleunigten Fachkräfteverfahrens in Erwägung 
gezogen werden. Grundsätzlich ist für die Familienzu-
sammenführung ein entsprechendes Engagement sei-
tens der Kommunen begrüßenswert, sodass zeitnahe 
Termine für die Beantragung eines Aufenthaltstitels 
und weitere Meldeangelegenheiten zur Verfügung ste-
hen und entsprechende Angebote zur Kinderbetreu-
ung sowie zur gesellschaftlichen Integration vorhan-
den sind. 

Neben gesetzlichen Erleichterungen und der Opti-
mierung der Verfahren sind auch Arbeitgeber ange-
halten, langfristig in ein nachhaltiges Ankommen der 
Fachkräfte in Deutschland zu investieren. Eine große 
Enttäuschung für einige interessierte Fachkräfte war 
die Erkenntnis, dass die deutschen Gehälter in Bezug 

auf die Lebenshaltungskosten, v. a. in den (besonders 
attraktiven) Großstädten, verhältnismäßig schlechter 
ausfielen als in ihrem Herkunftsland. Die Schaffung 
weiterer Anreize, bspw. die freiwillige Übernahme 
der Verfahrensgebühren und der Kosten von Sprach-
kursen durch die Unternehmen (die teilweise bereits 
erfolgt), könnte zu einer Steigerung der Erwerbsmig-
ration in den deutschen Arbeitsmarkt führen. Ein ad-
äquates Erwartungsmanagement zwischen dem Ar-
beitgeber und der potenziellen Fachkraft ist für eine 
nachhaltige Beschäftigung und somit für die betrieb-
liche und gesellschaftliche Integration unabdingbar, 
damit realistische Vorstellungen zu berufspraktischen 
Inhalten, den Arbeitskonditionen und dem Leben in 
Deutschland bestehen. 

Insbesondere kleinere Unternehmen sind sich u. U. 
nicht darüber bewusst, dass während der Ankunfts-
phase der (angehenden) Fachkraft ein größeres zeit-
liches Investment notwendig ist. Großunternehmen 
verfügen eher über entsprechende Ressourcen, um 
attraktive Unterstützungsangebote wie eine Paten-
betreuung während der Orientierungsphase zur Ver-
fügung zu stellen. Folglich ist eine entsprechende 
Aufklärungsarbeit unter bislang „unerfahrenen“ 
 Unternehmen sowie die gezielte Unterstützung von 
KMU notwendig, um sinnvolle betriebliche Integra-
tionsmaßnahmen frühzeitig einzuplanen. Entspre-
chende externe Unterstützungsangebote87 existieren 
bereits in vielen Regionen. Arbeitgeber sollen rechtzei-
tig, z. B. durch die ABHen und den Arbeitgeberservice, 
dazu ermutigt werden, konkrete Unterstützungs- und 
Weiterbildungsangebote für die Gestaltung des On-
boarding-Prozesses und einer offenen Betriebskultur 
in Anspruch zu nehmen. 

87 Einschlägige Informations- und Weiterbildungsangebote wer-
den teils durch die lokalen IHK angeboten. Des Weiteren hat 
sich die IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung 
und Antidiskriminierung auf die Thematik Diversity spezialisiert 
und bietet individuelle Fachberatungen und Schulungen für 
Unternehmen an. Aufrufbar unter: https://www.netzwerk-iq.
de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-interkulturelle-
kompetenzentwicklung/themen (21.12.2022).

https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-interkulturelle-kompetenzentwicklung/themen
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-interkulturelle-kompetenzentwicklung/themen
https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-interkulturelle-kompetenzentwicklung/themen
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Der vorliegende Forschungsbericht ist zum einen der 
erste Bericht, der nach dem Inkrafttreten des FEG die 
Daten aus der Visastatistik und dem AZR systema-
tisch und umfassend auswertet und die Aussagemög-
lichkeiten beider Datenquellen detailliert beleuchtet. 
Zum anderen beinhaltet er erste Erkenntnisse darü-
ber, wie Ausländerbehörden und Auslandsvertretun-
gen mit den neuen Regelungen umgegangen sind, 
wie der Übergang bezüglich neuer Zuständigkeiten 
verlief und inwieweit noch Herausforderungen beste-
hen. Zudem berichteten die Befragten über Reaktio-
nen von Zugewanderten sowie Unternehmern, sodass 
auch hier – wenn auch indirekt – erste Erfahrungen 
aufgenommen werden konnten. Es wurde sowohl 
Lob als auch Kritik geäußert, was zu dem Gesamtfazit 
führt, dass die Verbesserungen bezüglich der Zuwan-
derungsmöglichkeiten für die (angehenden) Fachkräfte 
insgesamt positiv gesehen werden. Es bestanden aber 
(anfängliche) Umsetzungsschwierigkeiten und in eini-
gen Punkten ist Optimierungspotenzial vorhanden, um 
die Fachkräftezuwanderung weiter auszubauen. 

Die Auswertungen der Visastatistik bzw. der Daten 
des AZRs zeigen, dass die Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie vor allem im Jahr 2020 etwaige posi-
tive Effekte des FEG bei Weitem überlagert haben. 
Sowohl die Bildungs- als auch die Erwerbsmigration 
gingen drastisch zurück. Zwar stieg die Zuwanderung 
in den meisten Bereichen insbesondere ab dem zwei-
ten Halbjahr 2021 wieder an, dies bedeutet aktuell 
aber vor allem eine Rückkehr auf das Niveau vor dem 
Einsetzen der pandemiebedingten Einreisebeschrän-
kungen. Die durch das FEG neu eingeführten Mög-
lichkeiten zur Ausbildungsplatzsuche bzw. zur Ar-
beitsplatzsuche für nicht-akademische Fachkräfte 
waren besonders stark von diesen Einschränkungen 
betroffen, aber auch seit der Lockerung zeigen sich 
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bisher keine allzu hohen Steigerungen in diesen Berei-
chen. Positive Entwicklungen deuten sich für die Zu-
wanderung im Rahmen einer Berufsausbildung sowie 
für Anerkennungsmaßnahmen ausländischer Berufs-
abschlüsse an, welche ebenfalls durch das FEG refor-
miert wurden. Allerdings handelt es sich hierbei auch 
um Zuwanderungskanäle, die zuvor noch nicht in grö-
ßerem Umfang genutzt wurden. Auch weiterhin bilden 
im Rahmen der Bildungs- und Erwerbsmigration ak-
tuell v. a. Studierende, akademische Fachkräfte sowie 
über die Westbalkanregelung zugewanderte Personen 
die quantitativ bedeutsamsten Gruppen.

Anhand der aktuellen behördlichen Statistik lässt sich 
die Bildungs- und Erwerbsmigration nach Deutschland 
nicht in ihrem vollen Umfang darstellen. Die in diesem 
Forschungsbericht ausführlich dargestellten Stärken 
und Schwächen der einzelnen Datenquellen machen 
deutlich, dass weitere Verbesserungen bei der statis-
tischen Erfassung der Zuwanderung zu Bildungs- und 
Erwerbszwecken speziell im Hinblick auf den Aufent-
halt mit einem diesbezüglichen Visum dringend anzu-
raten sind.

Die Auswertungen der qualitativen Befragungen zei-
gen, dass die Einschätzungen der ABHen und AVen 
zum FEG zum Teil sehr unterschiedlich waren. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass sich die Neuregelun-
gen im FEG auf wenige gesetzliche Änderungen be-
schränken und sich vielmehr die Abwicklung einiger 
Verfahrensprozesse verändert hat. Einige der befrag-
ten ABHen sahen das FEG als Gesetz, welches bereits 
umfassende Zuwanderungsmöglichkeiten zu Bildungs- 
und Erwerbszwecken bietet. Andere sahen die gesetz-
lichen Schritte weiterhin als zu zaghaft an und plädier-
ten, insbesondere hinsichtlich eines ggf. notwendigen 
Anerkennungsverfahrens, für weitere Vereinfachungen. 
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Grundsätzlich brachte das eingeführte beschleunigte 
Fachkräfteverfahren nach § 81a AufenthG laut AVen 
und ABHen eine Arbeitserleichterung in der Entschei-
dungsprüfung – sobald die Vorabzustimmung der ABH 
vorlag, erwies sich die Bearbeitung des Antrags in der 
AV i. d. R. als sehr effizient. Kritisiert wurde dennoch, 
dass für Personengruppen, die nicht das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren nutzen können, kaum weitere 
 Anreize mit dem FEG geschaffen wurden. 

Hinsichtlich der Gesetzesanwendung lobten ABHen 
und AVen die neue Übersichtlichkeit der Rechts-
grundlagen, welche i. d. R. eine verlässliche Sachbe-
arbeitung ermöglicht. Gleichzeitig hat die Komplexi-
tät der Rechtsgrundlagen durch das FEG punktuell 
zugenommen. Die kleinteiligeren Regelungen erlau-
ben einerseits eine eindeutige Zuordnung konkreter 
Fälle, andererseits erschweren sie jedoch teilweise die 
Bearbeitung von Sonderfällen. Insbesondere Antrag-
stellende aus der medizinischen Branche mussten 
aufgrund der sehr umfangreichen Anerkennungsprü-
fung mit überdurchschnittlichen Bearbeitungszeiten, 
teils von über einem Jahr, rechnen. Grundsätzlich hat 
der Gesetzgeber den Anerkennungsstellen eine i. d. R. 
zweimonatige Frist vorgegeben, die jedoch erst bei 
Vollständigkeit aller notwendigen Unterlagen greift. 
Für reglementierte Gesundheitsberufe gilt, dass in ein-
zelnen Bundesländern längere Fristen möglich sind. 
Allgemein kritisiert wurden die sehr hohen adminis-
trativen Anforderungen an einzureichende Antrags-
unterlagen für die Anerkennungsverfahren. Auch 
bei nicht reglementierten Ausbildungsberufen wur-
den Bearbeitungszeiträume von zwei bis sechs Monate 
 seitens der zuständigen Anerkennungsstelle verzeich-
net. Gründe dafür waren teilweise fehlendes Perso-
nal in den Anerkennungsstellen oder Schwierigkeiten 
der Arbeitgeber bzw. der Fachkraft, die notwendigen 
Unterlagen zu beschaffen. Im Gegensatz dazu waren 
Verfahren mit Hochschulabschlüssen, die in vielen Fäl-
len unkompliziert in der anabin-Datenbank abgerufen 
werden können oder bei denen alternativ eine Zeug-
nisbewertung durch die ZAB (i. d. R. innerhalb von 
zwei bis drei Wochen) erfolgt, vergleichsweise schnell 
abgearbeitet. 

Für eine zügige und reibungslose Durchführung aller 
Verfahren spielt auch die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen beteiligten Akteuren eine wichtige 
Rolle. Hierunter fallen neben den ABHen vor allem 
die unmittelbar am Verfahren beteiligten Akteure wie 
die BA, die AVen sowie, insbesondere bei Verfahren 
für Personen mit reglementierten und nicht-akade-
mischen Berufsabschlüssen, die Anerkennungsstellen 
(IHK FOSA bzw. lokale HWKn und die entsprechend 

zuständigen Landesämter). Zur Optimierung der Ar-
beitsweise wünschten sich die Befragten einen stärke-
ren Erfahrungsaustausch, zum einen bundeslandüber-
greifend zwischen den zentralen sowie kommunalen 
ABHen, zum anderen mit den anderen unmittelbar 
beteiligten Akteuren im In- und Ausland. Erhebliches 
Verbesserungspotenzial wurde auch im Ausbau der 
Digitalisierung gesehen. Betont wurde, dass die Ein-
tragung der im Rahmen des beschleunigten Fachkräf-
teverfahrens erteilten Vorabzustimmungen ins AZR, 
welche seit Mai 2021 möglich ist, eine gute und effizi-
ente Maßnahme darstellt. Vereinzelt gab es noch tech-
nische Schwierigkeiten mit der Bedienung und Durch-
führung solcher Eintragungen. Darüber hinaus würde 
insbesondere die Einführung von e-Akten und ent-
sprechenden Betriebssystemen langfristig eine erheb-
liche Beschleunigung in die Zusammenarbeit bringen. 

Die durch die ABHen berichteten Rückmeldungen 
 interessierter Arbeitgeber waren sehr heterogen und 
hingen stark von den Voraussetzungen der jeweiligen 
Berufsbranche und der mitgebrachten Berufsqualifi-
kation der Fachkraft ab. Insbesondere unter kleinen 
und mittleren Unternehmen fehlten oftmals Grund-
lagen über gesetzliche Voraussetzungen und Verfah-
rensabläufe in der Erwerbsmigration. Teilweise be-
standen übersteigerte Erwartungen hinsichtlich eines 
vermeintlich geringen Arbeitsaufwands und einer stark 
verkürzten Verfahrensdauer unter Arbeitgebern, die 
sich in einer Erstberatung durch die ABHen oftmals 
relativierten. Bestehende Enttäuschungen und Über-
forderungen angesichts der z. T. langwierigen und 
komplizierten Anerkennungsverfahren wurden i. d. R. 
durch die fortlaufende Begleitung und Beratung sei-
tens der persönlichen Ansprechperson im beschleu-
nigten Fachkräfteverfahren aufgefangen. Der angebo-
tene Beratungsumfang variierte dabei stark zwischen 
den kommunalen und den zentralen ABHen. Die zeitli-
chen Kapazitäten für eine umfängliche Beratung konn-
ten vor allem die (neugegründeten) zentralen ABHen 
anbieten. Mit Blick in die Zukunft äußerten insbe-
sondere die kommunalen ABHen ihre Sorge wegen 
(eventueller) personeller Engpässe. Die Personalkapa-
zitäten sind in einigen Behörden bereits sehr stark aus-
gelastet, sodass stellenweise weniger beschleunigte 
Fachkräfteverfahren durchgeführt wurden, als Nach-
frage bestanden hat. 

Die Frage, inwiefern das FEG zur Attraktivität 
Deutschlands als Zielland der Bildungs- und Erwerbs-
migration beigetragen hat, wurde von den ABHen 
unter verschiedenen Gesichtspunkten beantwortet. 
Vorteilhaft für Antragstellende waren am beschleu-
nigten Fachkräfteverfahren vor allem die verkürzten 
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Fristen, innerhalb von drei Wochen einen Termin zur 
Vorsprache bei den AVen zu erhalten und (meistens) 
innerhalb einer Frist von bis zu maximal drei weiteren 
Wochen das Visum ausgehändigt zu bekommen. Die 
vergleichsweise anspruchsvollen Einreisebedingun-
gen führen jedoch im internationalen Vergleich immer 
noch dazu, dass z. T. andere Zielländer präferiert wer-
den. Die Bekanntheit der gesetzlichen Möglichkeiten 
im Ausland ist ausbaufähig und im Inland sollten Ar-
beitgeber darin bestärkt werden, die Fachkräftezuwan-
derung für ihren Betrieb auch zu nutzen. Im Resultat 
lautete die Einschätzung der AVen, dass das beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren allein nicht zu einer sub-
stanziellen Steigerung von Visa zur Erwerbstätigkeit 
führen wird. In Anbetracht weiterer Neuregelungen 
der Fachkräfteeinwanderung ist daher zu bedenken, 
wie diese Informationen an die speziellen Zielgrup-
pen gelangen. Dies gilt insbesondere für Fachkräfte 
in Berufsgruppen, in denen der Bedarf in Deutschland 
weiterhin groß ist.

Die Herkunftsländer, in denen die befragten AV-Mit-
arbeitenden tätig sind, sind in Bezug auf die Struktur 
der Bildungs- und Erwerbsmigration sehr heterogen. 
Es bestand auch nach Inkrafttreten des FEG bezo-
gen auf die einzelnen Länder eine ähnliche Struktur 
in der Bildungs- und Erwerbsmigration, die sich einzig 
durch Einführung der neuen Regelungen noch nicht 
in großem Ausmaß verändert hat. Durch das Inkraft-
treten des FEG waren aufgrund der unterschiedlichen 
Struktur der Migration auch nicht alle gleichermaßen 
von den neuen Regelungen betroffen. Einzelne neu 
geschaffene Möglichkeiten hatten nur dann eine Aus-
wirkung auf die Fachkräftezuwanderung, wenn die 
spezielle Zielgruppe dafür in den Herkunftsländern 
auch vertreten ist, z. B. Personen mit berufspraktischer 
Erfahrung im IT-Bereich in Indien. Zudem hatte auch 
die COVID-19-Pandemie einen großen Einfluss auf die 
Visavergabe, was den Erkenntnisgewinn zu den Aus-
wirkungen des FEG stark beeinträchtigte. 

Personen mit akademischen Abschlüssen nach § 18b 
AufenthG waren bislang vor allem IT-Fachkräfte sowie 

Fachkräfte aus anderen Berufen aus dem MINT-Be-
reich. Bei Fachkräften mit nicht-akademischer Qua-
lifizierung nach §§ 16d und 18a AufenthG war der 
Pflege- und Gesundheitsbereich besonders stark ver-
treten. Für diese Berufsgruppen war die Vorausset-
zung für eine Anerkennung der Qualifikation oder 
die Teilnahme an einer Anpassungsmaßnahme nach 
§ 16d AufenthG in Deutschland häufig gegeben. Da in 
vielen Ländern die Kenntnisse über die Möglichkeiten 
einer Zuwanderung nach Deutschland mit dem Zweck 
einer Berufsausbildung fehlen, sollte dies gezielt be-
worben werden. Grundsätzlich ist eine weitere Be-
kanntmachung der Möglichkeiten gerade für Auszubil-
dende und nicht-akademische Fachkräfte zielführend, 
da diese noch nicht in großem Maße genutzt werden, 
aber viel Potenzial in den einzelnen Ländern vorhan-
den ist. 

Besonders erwähnenswert bleibt nach den Gesprä-
chen mit Mitarbeitenden aus vielen verschiedenen 
Behörden, dass von ihnen ein großer Einsatz und eine 
große Anpassungsfähigkeit erwartet wird. Die Befrag-
ten zeigten diesbezüglich überwiegend viel Engage-
ment. Zahlreiche Mitarbeitende in den Behörden im 
In- und Ausland müssen trotz knapper Personalaus-
stattung, fehlender Einarbeitungszeit und kompli-
zierter rechtlicher Regelungen die Umsetzung neuer 
Gesetze fristgerecht begleiten. Eine ausreichende Ein-
arbeitungszeit, Zulieferung von Schulungs- und Infor-
mationsmaterial sowie eine Begleitung auf dem Weg 
zu mehr Digitalisierung sollte hierbei selbstverständ-
lich sein. 

Das FEG ist als positiver Schritt auf einem Weg zu 
sehen, auf dem noch weitergegangen werden muss. 
Erste weitere Schritte zeigen die im Eckpunktepapier 
dargestellten Pläne für die Weiterentwicklung des Ge-
setzes und die weitere Lockerung der Rahmenbedin-
gungen für ausländische Fachkräfte (BMAS 2022b). 
Fachkräftezuwanderung bleibt auch im darin skizzier-
ten 3-Säulen-Modell ein wesentlicher Bestandteil der 
Sicherung der Fachkräftebasis. 
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Leitfaden Ausländerbehörden

Zuständige für Erwerbsmigration und/oder 
beschleunigtes Fachkräfteverfahren 

 ■ Vorstellung und Erläuterungen zum Forschungs-
vorhaben und seinen Zielen

 ● Die Begleitforschung ist nicht Teil der gesetz-
lich vorgesehenen Evaluation. 

 ● Ziel: Auswirkungen der neuen Regelungen des 
FEG auf die praktische Umsetzung und Ent-
wicklung der Bildungs- und Erwerbsmigration 
einschätzen

 ● Erhebung von Hinweisen auf Missbrauchsfälle 
oder sonstige Schwierigkeiten sowie Anregun-
gen und Verbesserungsvorschläge

 ● Neben dieser Befragung beinhaltet das Projekt 
auch Befragungen von Auslandsvertretungen 
sowie quantitative Auswertungen von AZR- und 
Visadaten sowie Daten, die das BMI zum be-
schleunigten Fachkräfteverfahren erhält.

 ■ Rolle der Interviewpartnerin bzw. des Interview-
partners für das Forschungsvorhaben

 ● Das Wissen der Expertinnen und Experten aus 
der Anwendung der neuen Regelungen in der 
Sachbearbeitung sowie aus dem Kontakt mit 
Unternehmen und mit Migrantinnen und Mig-
ranten selbst ist besonders wichtig.

 ■ Funktion der Gesprächsaufzeichnung

 ■ Erlaubnis der Gesprächsaufzeichnung

 ■ (bei Telefoninterview) Beschreibung des Settings 
(wer ist im Raum, wer hört zu, etc.)

 ■ Rechte der Interviewpartnerin bzw. des 
Interview partners

 ● Recht, Fragen nicht zu beantworten

 ● Recht, das Interview zu unterbrechen oder 
 abzubrechen

 ● Recht, das Tonband kurzfristig abzustellen

 ● Recht auf Anonymität, sodass in der Ergebnis-
darstellung kein Rückschluss auf die Person 
noch auf die Behörde möglich ist

 ■ Art des Interviews

 ● Leitfaden vorhanden, aber offene Struktur und 
keine feste Reihenfolge

 ● Es geht um individuelle Erfahrungen aus der 
Praxis.

 ● Dauer ca. 60 Minuten, jedoch keine Zeitbe-
grenzung 

 ■ Hinweis sensible Daten

 ● Bitte keine sensiblen Auskünfte geben, die 
Rückschlüsse auf bestimmte Personen zu-
lassen.

 ■ Gibt es noch offene Fragen?

Anhang: Leitfäden für die  
Interviewdurchführung
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 ■ Legende: 

„Blaue Fragen“ bei Bedarf, falls erkennbar ist, dass hierzu ergänzende Informationen vorliegen

Allgemeine Einstiegsfrage Stichwörter, Notizen

Kurze Vorstellung der Person

 ■ Hintergrund, seit wann im Thema, vorherige Tätigkeit

Was fällt Ihnen spontan ein, was sich an Ihrer Arbeit am stärksten verändert hat, seit das FEG in 
Kraft getreten ist? 

Arbeitsposition

Aufgaben

Offene Einstiegsfrage 

Erwerbsmigration: Quantität und Qualität

Zusatzfrage bei Zuständigkeit (auch) für allgemeine Erwerbsmigration:

Wie entwickelte sich in Ihrem Arbeitsbereich die Vergabe von Aufenthaltstiteln zur Bildungs- und 
Erwerbsmigration seit dem FEG? 

Alternativfrage bei Zuständigkeit (ausschließlich) für beschleunigte Fachkräfteverfahren:

Aus den Datenblättern des BMI können wir entnehmen, dass Ihr Bundesland bisher XX beschleu-
nigte Verfahren durchgeführt hat (Daten BMI). Können Sie uns sagen, wie die Entwicklung seit Ein-
führung des FEG verlief und welche Gruppen am beschleunigten Fachkräfteverfahren besonderes 
Interesse gezeigt haben? 

 ■ Quantitative Entwicklung insbesondere bei 

 ● Aufenthalte zur Berufsausbildung

Zusatzfragen bei Zuständigkeit (auch) für allgemeine Erwerbsmigration:

 ● (Aufenthalte zur Ausbildungsplatzsuche)

 ● (Aufenthalte zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit Berufsausbildung)

 ■ Qualitative Entwicklung bezüglich verschiedener Gruppen,  
z. B. Anteil Akademikerinnen und Akademiker bzw. nicht-akademische Fachkräfte, besondere 
 Studiengänge, besondere Universitäten, bestimmte Ausbildungsberufe, bestimmte Nationalitäten, 
Altersgruppen, Geschlecht

 ■ Wie sehen Sie die Entwicklungen bei besonders gesuchten Fachkräften? Dazu zählen aktuell Per-
sonen aus den Bereichen Gesundheitssektor, im IT-Sektor, MINT-Fachkräfte, Handwerk sowie … 
(noch aktuell und ggf. bundeslandspezifisch ergänzen) 

Zusatzfrage bei Zuständigkeit (auch) für beschleunigte Fachkräfteverfahren:

 ■ Wie verlief die Entwicklung insbesondere beim beschleunigten Fachkräfteverfahren?

Wie sind Ihre Erfahrungen während der COVID-19-Pandemie mit der Erwerbs- und Bildungs-
migration?

 ■ Waren verschiedene Gruppen unterschiedlich durch die COVID-19-Pandemie betroffen?  
(Aufenthaltstitel, Nationalität, Altersgruppe, Geschlecht)

 ■ Können Sie durch Ihre Erfahrung zwischen den Entwicklungen aufgrund des FEG einerseits und 
der Pandemie andererseits unterscheiden? 

Zusatzfragen bei Zuständigkeit auch für allgemeine Erwerbsmigration:

Aus den Auswertungen des AZR entnehmen wir, dass in Ihrem Bundesland ... (z. B. besonders viele 
Studierende, besonders viele nicht-akademische Fachkräfte, …) einen Aufenthaltstitel/ein Visum 
erhalten haben. Können Sie uns dazu etwas sagen?

Entwicklung Verfahren 

Quantitativ 

Qualitativ 

Besondere Gruppen

Auswirkungen COVID-19-Pandemie

Besonderheiten im jeweiligen Bun-
desland (Frage nur stellen, falls vorher 
aus AZR-Zahlen Besonderheiten 
ermittelbar)
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Erwerbsmigration: Information und Beratung der Migrantinnen und Migranten

Haben Sie Rückmeldung von den Migrantinnen und Migranten bezüglich der neuen Möglichkei-
ten durch das FEG bekommen? Hierbei kann es sich sowohl um neu zugewanderte Personen der 
 Bildungs- und Erwerbsmigration als auch um Statuswechsler handeln. 

 ■ Insbesondere bezüglich der 

 ● Aufenthalte zur Berufsausbildung?

Zusatzfragen bei Zuständigkeit (auch) für allgemeine Erwerbsmigration:

 ● Aufenthalte zur Ausbildungsplatzsuche?

 ● Aufenthalte zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit Berufsausbildung?

Wie und durch welche Stelle findet in Ihrer Behörde eine Beratung von (potenziellen) Erwerbs-
migrantinnen und -migranten vor/nach der Einreise statt? 

 ■ Sehen Sie dies als zentralen Teil der Aufgabe Ihrer Behörde bzw. Ihres persönlichen Aufgaben-
bereichs?

 ■ Verweisen Sie die Migrantinnen und Migranten bei Fragen an entsprechende Stellen/weisen Sie 
auf bestimmte Webangebote hin?  
(ALiD, MiiG)

 ■ Hohe Nachfrage bei bestimmten Gruppen/Aufenthaltstiteln?

Zusatzfragen bei Zuständigkeit auch für allgemeine Erwerbsmigration:

Hat sich durch das FEG die Beratungstätigkeit verändert?

Haben Sie den Eindruck, dass die Regelungen zur Bildungs- und Erwerbsmigration nach der Neu-
strukturierung und Neuformulierung im FEG besser verstanden werden?

 ■ Betrifft dies vor allem bestimmte Gruppen (Nationalitäten/Aufenthaltstitel etc.)?

Haben Sie mitbekommen, ob und wie sich Migrantinnen und Migranten (sowohl Neueingereiste als 
auch Statuswechselnde) im Vorfeld Informationen beschafft haben? Wenn ja, über welche Quellen? 

 ■ Galt dies insbesondere für das neue beschleunigte Fachkräfteverfahren? 

 ■ Haben Sie den Eindruck, dass sich die Migrantinnen und Migranten im Vorfeld mehr Informati-
onen zu den Möglichkeiten zur Bildungs- und Erwerbsmigration nach Deutschland gewünscht 
 hätten?

 ■ Hat sich das FEG bezüglich der Informationsvermittlung hier eher positiv oder negativ ausge-
wirkt?

Zusatzfrage bei Zuständigkeit (auch) für beschleunigte Fachkräfteverfahren: 

Aus Ihrer Erfahrung: Führt die Unterstützung bei der Antragstellung im beschleunigten Fachkräfte-
verfahren durch die Unternehmen zu einem größeren Interesse an Erwerbsmigration?

Einschätzung Verfahren durch 
 Migrantinnen und Migranten (Lob, 
Kritik, Unsicherheiten, Anregungen)

Beratung von Erwerbsmigrantinnen 
und -migranten 

Verweise auf Angebote

Beratung nach FEG

Beschaffung von Informationen im 
Vorfeld der Migration

Unterstützung durch Unternehmen 
bei Antragstellung
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Erwerbsmigration: Arbeitgeber

Mit welchen Arbeitgebern arbeiten Sie häufig zusammen? Gibt es bestimmte Arbeitgeber bzw. 
Branchen in Ihrer Region, die ein besonders hohes Interesse an der Einstellung von Personen aus 
dem Ausland (sowohl EU als auch aus Drittstaaten) haben?

 ■ Gibt es Besonderheiten in Ihrer Region?

 ■ Zeigt sich ein besonderes Interesse am beschleunigten Fachkräfteverfahren?

 ■ Welche Rolle spielt der rechtliche Unterschied in der Erwerbsmigration von EU-Bürgerinnen und 
EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen für die Arbeitgeber?

 ■ Welche Qualifikationen werden v. a. gewünscht? 

 ■ Besteht primär Interesse an ausgebildeten Personen oder auch Bereitschaft zur Ausbildung?

Haben Sie Rückmeldung von den Arbeitgebern bezüglich der neuen Möglichkeiten durch das FEG 
und das beschleunigte Fachkräfteverfahren bekommen? 

Haben Sie den Eindruck, dass die Arbeitgeber sich mehr Informationen über die Möglichkeiten zur 
Bildungs- und Erwerbsmigration wünschen? 

 ■ Hat sich das FEG bezüglich der Informationsvermittlung hier eher positiv oder negativ ausge-
wirkt?

 ■ Wenn Sie nur ein geringes Interesse feststellen, woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Beraten Sie selbst Arbeitgeber, die Interesse an Erwerbsmigration bzw. Ausbildungsmigration 
 haben? 

 ■ Hat sich durch das FEG die Beratungstätigkeit Ihrer Einrichtung für Arbeitgeber verändert?

 ■ Haben Sie den Eindruck, dass die Regelungen nach der Neustrukturierung und Neuformulierung 
im FEG besser verstanden werden?

Aus Ihrer Erfahrung: Welche Rolle spielt die Mitarbeit von Arbeitgebern bzw. Ausbildenden bei der 
Antragstellung? 

 ■ Dies bezogen auf: 

 ● konkrete Hilfe beim Ausfüllen und Beschaffen von Dokumenten

 ● Engagement, ausländische Fachkräfte nach Deutschland zu holen

Zusatzfrage bei Zuständigkeit (auch) für beschleunigte Fachkräfteverfahren:

Ist die Gebühr für das beschleunigte Fachkräfteverfahren ein Kritikpunkt oder Hinderungsgrund 
für Unternehmen? 

Bedeutung der Erwerbs- und Ausbil-
dungsmigration für Unternehmen

Rückmeldung Arbeitgeber (Lob, Kritik, 
Unsicherheiten, Anregungen)

Informationen für Arbeitgeber

Beratung von Arbeitgebern

Rolle der Arbeitgeber 

Gebühren

Erwerbsmigration: Missbrauch der Regelungen

Haben Sie in Ihrer beruflichen Praxis Fälle, in denen es Personen gibt, die versuchen, die Zuwan-
derung zu Bildungs- oder Erwerbsmigration zu nutzen, um dann in Deutschland zeitnah auf einen 
anderen Aufenthaltstitel zu wechseln? 

 ■ Auch hier interessieren uns besonders 

 ● Aufenthalte zur Berufsausbildung

Zusatzfragen bei Zuständigkeit (auch) für allgemeine Erwerbsmigration:

 ● Aufenthalte zur Ausbildungsplatzsuche

 ● Aufenthalte zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit Berufsausbildung

(Hinweis: Es findet keine nachfolgende Prüfung dazu statt und alle Auskünfte bleiben anonym.  
Darum bitten, KEINE Namen und persönlichen Daten zu nennen.)

 ■ Insbesondere: Kenntnisse über Wechsel zum Asylantrag

Wenn nein, besteht aus Ihrer Sicht durch die neuen Regelungen die Möglichkeit, dass solche Fälle 
vermehrt auftreten könnten? 

Wenn ja, was könnte getan werden, um solche Fälle zu verhindern?

Hinweise auf Missbrauch

Wechsel auf Asylantrag

Möglichkeit Missbrauch

Vermeidung Missbrauch
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Erwerbsmigration: Administrative Zusammenarbeit

Wie gestaltet sich die administrative Zusammenarbeit (inhaltlicher Ablauf, Zufriedenheit mit dem 
Ablauf) …

 ■ … mit den Auslandsvertretungen/BfAA? 

 ■ … mit anderen Behörden? 
(BA, zentralen und kommunalen ABHen, etc.)

 ■ … mit den Arbeitgebern?

 ■ … mit anderen Akteuren? 
(Beratungsstellen, Migrationsberatung für Erwachsene, Anerkennungsstellen etc.)

 ■ (Lob, Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge)

Können die Bearbeitungsfristen bzw. angestrebte Bearbeitungszeiten überwiegend eingehalten 
werden oder gibt es Probleme dabei? 
Wie sieht es dabei insbesondere beim beschleunigten Fachkräfteverfahren aus? 

Inwiefern besteht für Personen ein Anreiz, ihr Visum in einen Aufenthaltstitel umzutauschen, 
wenn dieses länger als drei Monate gültig ist?

 ■ Wie ist die Situation bei kurzfristigen Titeln bzw. Titeln, bei denen von einem baldigen Status-
wechsel ausgegangen wird (wie z. B. Suchtiteln)? 

Haben Sie Anregungen, wie bestimmte Verfahren weiter vereinfacht/beschleunigt werden könnten? 

Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile bzw. Nachteile der zentralen/dezentralen (je nach Befrag-
ten auswählen) Bearbeitung im Rahmen der Erwerbsmigration? 

Zusammenarbeit mit 

AVen/BfAA

Behörden

Arbeitgeber

Anderen

Fristen

Wechsel Visum auf AT

Weitere Vereinfachung möglich? 

Vor- und Nachteile von zentraler/ 
dezentraler Bearbeitung

Erfolg des FEG

Rückblickend auf die Einführung des FEG: Glauben Sie, dass bislang das Ziel, die Einwanderung von 
Fachkräften einfacher und attraktiver zu machen, erreicht wurde?

 ■ Wenn nein, aus welchen Gründen? Wenn ja, wo/wie im Besonderen? 
(auch nach Gründen neben COVID-19 fragen)

Erfolg des FEG

Zusatzfragen bei Zuständigkeit für allgemeine Bildungs- und Erwerbsmigration

Haben Sie auch Einblicke in das beschleunigte Fachkräfteverfahren?  
(ggf. Hinweis: Hierzu werden wir mit Herrn/Frau xy noch sprechen/haben wir mit Herrn/Frau xy bereits 
gesprochen.)

 ■ Wenn ja, können Sie mir dazu mehr erzählen?

 ■ Wie schätzen Sie den Erfolg dieses Verfahrens ein? 

 ■ Verbesserungsnotwendigkeiten?

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren 
(nur ansprechen, wenn aus Interview-
verlauf erkennbar, dass Informationen 
vorliegen)

Lob/Kritik/Verbesserungsvorschläge

Zusatzfragen bei Zuständigkeit für beschleunigte Fachkräfteverfahren 

Haben Sie auch Einblicke in die Erteilung von Aufenthaltstiteln zur allgemeinen Bildungs- und 
 Erwerbsmigration? 
(ggf. Hinweis: Hierzu werden wir mit Herrn/Frau xy noch sprechen/haben wir mit Herrn/Frau xy bereits 
gesprochen.)

 ■ Wenn ja, können Sie mir dazu mehr erzählen?

 ■ Wie schätzen Sie den Erfolg dieses Verfahrens ein? 

 ■ Verbesserungsnotwendigkeiten?

Bildungs- und Erwerbsmigration 
allgemein (nur ansprechen, wenn 
aus Interviewverlauf erkennbar, dass 
 Informationen vorliegen) 

Lob/Kritik/Verbesserungsvorschläge

Weitere Anmerkungen

Haben Sie noch weitere Hinweise/Anmerkungen zu weiteren Punkten, die die Bildungs- oder 
 Erwerbsmigration betreffen? 

Möchten Sie noch etwas ergänzen, was Ihnen persönlich wichtig ist?

Offene Frage: weitere Hinweise

Persönliche Anmerkungen

Dank und Abschluss

Dank und Aufnahme auf die Liste interessierter Personen, die den Forschungsbericht bekommen, 
wenn gewünscht
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Leitfaden Auslandsvertretungen

Zuständige für Erwerbsmigration und 
beschleunigtes Fachkräfteverfahren 

 ■ Vorstellung und Erläuterungen zum Forschungs-
vorhaben und seinen Zielen

 ● Die Begleitforschung ist nicht Teil der gesetz-
lich vorgesehenen Evaluation. 

 ● Ziel: Auswirkungen der neuen Regelungen des 
FEG auf die praktische Umsetzung und Ent-
wicklung der Bildungs- und Erwerbsmigration 
einschätzen

 ● Erhebung von Hinweisen auf Missbrauchsfälle 
oder sonstige Schwierigkeiten sowie Anregun-
gen und Verbesserungsvorschläge

 ● Neben dieser Befragung beinhaltet das Pro-
jekt auch Befragungen von Ausländerbehörden 
sowie quantitative Auswertungen von AZR- und 
Visadaten sowie Daten, die das BMI zum be-
schleunigten Fachkräfteverfahren erhält.

 ■ Rolle der Interviewpartnerin bzw. des Interview-
partners für das Forschungsvorhaben

 ● Das Wissen der Expertinnen und Experten aus 
der Anwendung der neuen Regelungen in der 
Sachbearbeitung sowie aus dem Kontakt mit 
Migrantinnen und Migranten und Unterneh-
men ist besonders wichtig.

 ■ Funktion der Gesprächsaufzeichnung

 ■ Erlaubnis der Gesprächsaufzeichnung

 ■ Beschreibung des Settings beim Telefoninterview 
(wer ist im Raum, wer hört zu, etc.)

 ■ Rechte des Interviewpartners bzw. der Interview-
partnerin

 ● Recht, Fragen nicht zu beantworten

 ● Recht, das Interview zu unterbrechen oder ab-
zubrechen

 ● Recht, das Tonband kurzfristig abzustellen

 ● Recht auf Anonymität, sodass in der Ergebnis-
darstellung kein Rückschluss auf die Person 
noch auf die Behörde möglich ist

 ■ Art des Interviews

 ● Leitfaden vorhanden, aber offene Struktur und 
keine feste Reihenfolge

 ● Es geht um individuelle Erfahrungen aus der 
Praxis

 ● Dauer ca. 45–60 Minuten, jedoch keine Zeitbe-
grenzung 

 ■ Hinweis sensible Daten

 ● Bitte keine sensiblen Auskünfte geben, die 
Rückschlüsse auf bestimmte Personen zulas-
sen.

 ■ Gibt es noch offene Fragen?
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 ■ Legende: 

„Blaue Fragen“ bei Bedarf, falls erkennbar ist, dass hierzu ergänzende Informationen vorliegen

Allgemeine Einstiegsfrage Stichwörter, Notizen

Kurze Vorstellung der Person

 ■ Hintergrund, seit wann im Thema und in [Land der AV] tätig, vorherige Tätigkeit

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an die Startphase nach Inkrafttreten des FEG denken?

Zur Person

Offene Einstiegsfrage 

Erwerbsmigration: Quantität und Qualität

Welche Tendenzen konnten Sie bezüglich der Visumanträge und -erteilungen seit Einführung des 
FEG beobachten? 

Hierbei interessieren uns sowohl quantitative Entwicklungen (Anzahl) als auch qualitative (Qualifi-
kationen, Alter, Geschlecht, Berufsgruppen, Branchen).

 ■ Quantitative Entwicklung insbesondere bei 

 ● Visa zur Berufsausbildung

 ● Visa zur Ausbildungsplatzsuche

 ● Visa zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit Berufsausbildung

 ■ Qualitative Entwicklung: Welche Qualifikationen sind primär vertreten? (bezüglich verschiede-
ner Gruppen, z. B. Anteil Akademikerinnen und Akademiker bzw. nicht-akademische Fachkräfte, 
 besondere Studiengänge, besondere Universitäten, bestimmte Ausbildungsberufe, ggf. bestimmte 
Nationalitäten, Altersgruppen, Geschlecht)

 ■ Gibt es neben der [Land der AV]-Staatsangehörigkeit auch Personen mit anderen Staatsangehö-
rigkeiten, die bei Ihnen ein Visum für Deutschland beantragen? Wenn ja, welche? Wie viele? 

 ■ Welche Entwicklung zeichnet sich bei besonders gesuchten Fachkräften ab? Dazu zählen aktuell 
Personen aus den Bereichen Gesundheitssektor, im IT-Sektor, MINT-Fachkräfte und Handwerk.

 ■ Wie verlief die Entwicklung insbesondere beim beschleunigten Fachkräfteverfahren? 

Aus den Auswertungen der Visastatistik können wir entnehmen, dass in [Land der AV] z. B. be-
sonders viele Studierende, besonders viele nicht-akademische Fachkräfte etc. ein Visum erhalten 
haben. Können Sie uns dazu etwas sagen? 

Welche Auswirkungen hat die COVID-19-Pandemie auf die Erwerbs- und Bildungsmigration aus 
[Land der AV]? 

 ■ Z. B. späte Terminvergaben, Reisestopps, Ressourcen, Personal, Priorisierung nach Aufenthalts-
titel/Migrationszweck

 ■ Gab es Gruppen, die stärker durch die Pandemie betroffen waren als andere? (Aufenthaltstitel, 
Nationalität, Altersgruppe, Geschlecht)

 ■ Welche Entwicklungen ordnen Sie dem FEG einerseits und der Pandemie andererseits zu?

Entwicklung Verfahren allgemein

Quantitativ

Qualitativ

Besondere Gruppen

Fokus beschleunigtes Fachkräfte-
verfahren

Besonderheiten im jeweiligen Land 
(Frage nur stellen, falls vorher aus Vi-
sastatistik Besonderheiten  ermittelbar)

Auswirkungen COVID-19-Pandemie
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Erwerbsmigration: Motive, Information und Beratung der Migrantinnen und Migranten

Welche Rückmeldungen geben Migrantinnen und Migranten bezüglich der neuen Möglichkeiten 
durch das FEG? 

 ■ Insbesondere bezüglich der 

 ● Visa zur Berufsausbildung?

 ● Visa zur Ausbildungsplatzsuche?

 ● Visa zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit Berufsausbildung?
(Lob, Kritik, Unsicherheiten, Anregungen)

Aus Ihrer Erfahrung: Was sehen die Migrantinnen und Migranten als besonders entscheidendes 
Kriterium für die Wahl von Deutschland als Zielland an? 

 ■ Welche Rolle spielt dabei u. a. die Sprache, Entfernung zum Herkunftsland, Willkommenskultur?

Welche Möglichkeiten zur Vorbereitung gibt es für Erstantragstellende, aber auch andere Personen 
(Abgelehnte, Wdhlg.) in [Land der AV]?

 ■ … zum Spracherwerb?

 ■ … für Beratungsangebote, z. B. Anerkennungsberatung der deutschen Außenhandelskammern 
„Pro Recognition“?

 ■ … bezüglich Zusammenarbeit mit relevanten Internationalen Unternehmen mit Standort im 
 Sitzland und DE? 

Sehen Sie die Beratung als zentralen Teil der Aufgabe Ihrer bzw. Ihres persönlichen Aufgaben-
bereichs?

 ■ Wie und durch welche Stelle findet in Ihrer AV eine Beratung von (potenziellen) Erwerbsmigran-
tinnen und -migranten statt? 

 ■ Verweisen Sie die Migrantinnen und Migranten bei Fragen an entsprechende Stellen/weisen Sie 
auf bestimmte Webangebote hin?  
(ALiD, Make it in Germany)

 ■ Hohe Nachfrage bei bestimmten Gruppen/AT?

Auf welche Weise hat sich durch das FEG die Beratungstätigkeit verändert?

 ■ Haben Sie den Eindruck, dass die Regelungen zur Bildungs- und Erwerbsmigration nach der Neu-
strukturierung und Neuformulierung im FEG besser verstanden werden?

 ■ Betrifft dies vor allem bestimmte Gruppen (Nationalitäten/Aufenthaltstitel etc.)?

Haben Sie mitbekommen, ob und wie sich Migrantinnen und Migranten im Vorfeld ihres Visum-
antrags Informationen beschafft haben? Wenn ja, über welche Quellen? 

 ■ Galt dies insbesondere auch für das neue beschleunigte Fachkräfteverfahren? 

 ■ Haben Sie den Eindruck, dass sich die Migrantinnen und Migranten im Vorfeld mehr Informati-
onen zu den Möglichkeiten zur Bildungs- und Erwerbsmigration nach Deutschland gewünscht 
hätten?

 ■ Hat sich das FEG bezüglich der Informationsvermittlung hier eher positiv oder negativ ausge-
wirkt?

„Bewerben“ Sie selbst Deutschland als Zielland der Erwerbs- und Bildungsmigration? 

 ■ Welche Kanäle oder Angebote nutzt die Auslandsvertretung, um auf das beschleunigte Fachkräf-
teverfahren und Deutschland als Zielland aufmerksam zu machen? (bspw. wurden Merkblätter in 
der Auslandsvertretung ausgelegt?)

Einschätzung Verfahren durch 
 Migrantinnen und Migranten (Lob, 
 Kritik, Unsicherheiten, Anregungen)

Wahl von Deutschland als Zielland

Möglichkeiten:

Spracherwerb

Beratung

Zusammenarbeit mit Unternehmen

Beratung von Erwerbsmigrantinnen 
und -migranten

Verweise auf Angebote

Änderung Beratung durch FEG

Beschaffung von Infos im Vorfeld

Werbung für Deutschland
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Erwerbsmigration: Motive, Information und Beratung der Migrantinnen und Migranten

Kennen Sie Gründe, die dazu führen, dass potenzielle zunächst interessierte Fachkräfte sich dann 
doch gegen eine Erwerbs- und Bildungsmigration nach Deutschland entscheiden und ihren Antrag 
zurückziehen bzw. gar keinen Visumantrag stellen? 

 ■ Welche Möglichkeiten gäbe es Ihrer Einschätzung nach, diese Hürden abzubauen?

 ■ Spielen Kosten (für Visum, Spracherwerb, Anerkennung, beschleunigtes Fachkräfteverfahren etc.) 
dabei eine besondere Rolle? 

 ■ Spielen die Möglichkeiten des Nach- bzw. Mitzugs von Familienangehörigen eine Rolle? 

Was können Sie uns zur Ablehnung von Visumanträgen sagen;  
welche Gründe führen zu einer Ablehnung von Visumanträgen?

 ■ Wie ist das Verhältnis von bewilligten Visumanträgen zu abgelehnten Anträgen ungefähr? Gibt es 
Visumanträge (für gewisse Aufenthaltstitel), die besonders von Ablehnungen betroffen sind?

 ■ Wie groß ist das Interesse seitens Migranten und Migrantinnen, im Folgenden einen Wiederho-
lungsantrag zu stellen? 

 ■ Erläutern Sie bei Ablehnung die Gründe und verweisen Sie auf Möglichkeiten, sich weiter zu qua-
lifizieren, weitere Dokumente zu beschaffen, um doch noch ein Visum zu erhalten (falls möglich)?

 ■ Arbeiten Sie hierbei mit bestimmten Institutionen zusammen? 

Interessierte Personen, die dann doch 
nicht zuwandern

Ablehnungen Visumanträge

Folgeanträge

Gründe Ablehnung und weiterführende 
Maßnahmen

Erwerbsmigration: Arbeitgeber

Wie viel direkten Kontakt haben Sie mit Unternehmen in Deutschland, wenn es um das Thema 
Erwerbsmigration geht? 

 ■ Z. B. auch internationale Unternehmen, die einen Standort in Ihrem Sitzland und in Deutschland 
haben? 

 ■ Kommt es vor, dass Arbeitgeber aus Deutschland versuchen, Sie direkt zu kontaktieren?

Aus Ihrer Erfahrung: Welche Rolle spielt die Mitarbeit von Arbeitgebern bzw. Ausbildenden bei der 
Antragstellung im beschleunigten Fachkräfteverfahren? Und welche im regulären Verfahren?

 ■ Bezogen auf:

 ● konkrete Hilfe beim Ausfüllen und Beschaffen von Dokumenten

 ● Engagement, ausländische Fachkräfte nach Deutschland zu holen

Rolle der Arbeitgeber

Unterstützung durch Unternehmen bei 
Antragstellung

Erwerbsmigration: Missbrauch der Regelungen

Haben Sie in Ihrer beruflichen Praxis Fälle, in denen die Vermutung naheliegt, dass Personen ver-
suchen, die Zuwanderung zu Bildungs- oder Erwerbsmigration missbräuchlich zu einem anderen 
Zweck zu nutzen (z. B. um in Deutschland einen Asylantrag zu stellen)? 

 ■ Auch hier interessieren uns besonders 

 ● Visum zur Berufsausbildung

 ● Visum zur Ausbildungsplatzsuche

 ● Visum zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit Berufsausbildung

 ■ In welchem Umfang werden gefälschte Dokumente/Zertifikate vorgelegt? Welche Herausforde-
rungen gibt es diesbezüglich?

Besteht aus Ihrer Sicht durch die neuen Regelungen die Möglichkeit, dass solche Fälle vermehrt 
auftreten könnten? 

 ■ Wenn ja, was könnte getan werden, um solche Fälle zu verhindern?

Hinweise auf Missbrauch

Möglichkeit Missbrauch

Vermeidung Missbrauch
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Erwerbsmigration: Administrative Zusammenarbeit

Wie gestaltet sich die administrative Zusammenarbeit (inhaltlicher Ablauf, Zufriedenheit mit dem 
Ablauf) …

 ■ … mit den Ausländerbehörden? 

 ● Sehen Sie dabei Vorteile bzw. Nachteile in der Zusammenarbeit mit einer zentralen bzw. 
dezentralen ABH im beschleunigten Fachkräfteverfahren? 

 ● Funktioniert der digitale Austausch (elektronischer Austausch von Dokumenten, Auslesen 
der Vorabzustimmung aus dem AZR)?

 ● Ist die Verteilung der Aufgaben zwischen ABHen und AVen aus Ihrer Sicht klar geregelt? 

 ● Kommt es auch zu einer Zusammenarbeit in regulären Verfahren außerhalb des beschleu-
nigten Fachkräfteverfahrens?

 ■ … mit der BA? 

 ● … auch z. B. im Rahmen von Vermittlungsabsprachen/bilateralen Absprachen (vorher 
 recherchieren), Arbeitsmarktzulassung

 ■ … mit jeweiligen Ministerien u./o. der Arbeitsverwaltung des Sitzlandes? 

 ■ … mit Außenhandelskammern?

 ■ … mit Projekten zur Fachkräfteeinwanderung? (z. B. Triple Win, Hand in Hand for Talents etc.) 

 ● Sehen Sie Vorteile bzw. Nachteile der Fachkräfteeinwanderung durch diese Art von Projek-
ten, die den gesamten Prozess begleiten?

 ■ … mit den Anerkennungsstellen?

 ■ … mit anderen Akteuren? 
(GIZ, Goethe-Institute, Beratungsstellen etc.)
(Lob, Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge)

Hatten Sie bereits Kontakte mit/Unterstützung durch das BfAA? 

Inwiefern wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Visa im Rahmen der Bildungs- und Er-
werbsmigration für 6 bis 12 Monate auszustellen (z. B. im beschleunigten Fachkräfteverfahren)?

Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie viel Zeit im Durchschnitt zwischen der Visaerteilung und der 
letztendlichen Einreise nach Deutschland vergeht? (Hintergrund: mögliche Diskrepanz von Visa- 
und Zuwanderungsstatistik)

Können die Bearbeitungsfristen bzw. angestrebte Bearbeitungszeiten überwiegend eingehalten 
werden oder gibt es Probleme dabei? 
Wie sieht es dabei insbesondere beim beschleunigten Fachkräfteverfahren aus? (innerhalb von 3 
Wochen Termin zur Beantragung des Visums, innerhalb von 3 Wochen Entscheidung durch AV, wenn 
vollständig u. Voraussetzungen vorliegen)

Haben Sie Anregungen, wie bestimmte Verfahren weiter vereinfacht/beschleunigt werden 
 könnten? 

Zusammenarbeit mit 

Behörden

Anderen

BfAA

Visa-Gültigkeitsdauer

Dauer bis Einreise

Fristen

Weitere Vereinfachung möglich? 

Erfolg des FEG

Rückblickend auf die Einführung des FEG: Glauben Sie, dass bislang das Ziel, die Einwanderung 
von Fachkräften einfacher und attraktiver zu machen, erreicht wurde?

 ■ Wenn nein, aus welchen Gründen? Wenn ja, wo/wie im Besonderen? 
(auch nach Gründen neben COVID-19 fragen)

Erfolg des FEG

Weitere Anmerkungen

 ■ Haben Sie noch weitere Hinweise/Anmerkungen zu weiteren Punkten, die die Bildungs- oder 
Erwerbsmigration betreffen? 

 ■ Möchten Sie noch etwas ergänzen, was Ihnen persönlich wichtig ist?

Offene Frage: weitere Hinweise

Persönliche Anmerkungen

Dank und Abschluss

Dank und Aufnahme auf die Liste interessierter Personen, die den Forschungsbericht bekommen, 
wenn gewünscht 
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